
STADT VOERDE (Niederrhein) Voerde, 25.06.2019 

 

Haupt- und Finanzausschuss 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am Dienstag, 02.07.2019, 17:00 Uhr 

im Kleinen Sitzungssaal Raum 137 des Rathauses 
 

 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung 
 

a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

b Feststellung der Tagesordnung 
 

c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW 
 

Tagesordnung 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 26.03.2019 
 

3. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier:  Maßnahmen zur Geschwindigkeitserzwingung - 30 Zone 
 Alexanderstraße 

(16/965 DS) 

 

4. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier:  Antrag auf Änderung und Überarbeitung der satzungsgemäßen 
 Benutzungsgebühr von Asylunterkünften 

(16/966 DS) 

 

5. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der 
Stadt Voerde (Niederrhein) 

(16/987 DS) 

 

6. Umbesetzung von Drittorganisationen (16/988 DS) 
 

7. Mitgliedschaft in Drittorganisationen (16/989 DS) 
 

8. Neufassung der Kindertagespflegerichtlinien (16/967 DS) 
 

9. Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 
hier:  Änderung des Gesellschaftsvertrages 

(16/985 DS) 

 

10. Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde (16/974 DS) 
 

11. Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck" 
hier:  Aufstellungsbeschluss 

(16/981 DS) 

 

12. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 "Bahnhofstraße/Ringstraße" 
73. Änderung des Flächennutzungsplans "Bahnhofstraße/Ringstraße" 
hier:  Offenlagebeschluss 

(16/975 DS) 

 

13. Aufstellungsbeschluss zur Ergänzung der"Klarstellungs- und  
Ergänzungssatzung Ork" 

(16/913 DS) 

 

14. Schaffung von Infrastruktur für E-Mobilität 
Standorte für E-Ladesäulen 

(16/841 DS 
2. Ergänzung) 

 

15. Verleihung eines Heimat-Preises in der Stadt Voerde (16/973 DS) 
 

16. Mitteilungen der Verwaltung 
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Bekanntmachung zur 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 2 von 2 

16.a Sicherung der Abwasser-Druckrohrleitung Friedrichsfeld - Wesel im Zuge 
der Neubaumaßnahme 3. Gleis der Deutsche Bahn AG und der B58n 

(16/6 MI) 

 

17. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung 
 

 
Nichtöffentliche Sitzung 
 

1. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 26.03.2019 
 

2. Unterrichtung des Haupt- und Finanzausschusses gem. § 17 Abs. 7 der 
Hauptsatzung 

(16/986 DS) 

 

3. Vermarktung eines Gewerbegrundstückes "Am Industriepark" (16/977 DS) 
 

4. Vermarktung eines Gewerbegrundstückes Zunftweg/Grenzstraße (16/980 DS) 
 

5. Mitteilungen der Verwaltung 
 

6. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung 
 

 
 
 
Voerde, 25.06.2019 
 
 
 
Bürgermeister 
Dirk Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  
 

 

Haupt- und Finanzausschuss 
 

 
Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am Dienstag, 02.07.2019, 17:00 Uhr bis 17:54 Uhr 
im Kleinen Sitzungssaal Raum 137 des Rathauses 

 
 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 
Haarmann, Dirk  
 
Anwesend: 
 

SPD-Fraktion 
Goemann, Uwe Jan  
Kinder, Joachim  
Lemm, Bastian vertritt Schwarz, Ulrike (SPD) 
Meulendyck, Hans-Peter  
Neßbach, Ulrich Philipp  
Schmitz, Stefan  
Weltgen, Stefan  
 
CDU-Fraktion 
Mölleken, Bert  
Altmeppen, Bernd  
Hülser, Ingo  
Schneider, Georg Heinrich 17:01 - 18:02 Uhr 
Seelig, Walter  
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Meiners, Stefan  
Rohr, Gabriele Maria  
 
Fraktion Wählergemeinschaft Voerde 
Garden, Christian  
 
 
Mitglied mit beratender Stimme: 
 
FDP-Fraktion 
Niewerth, Michaela Anja  
 
 
 
Entschuldigt fehlte: 
Schwarz, Ulrike (SPD)  
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Öffentliche Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 2 von 11 

Von der Verwaltung waren anwesend: 
Erster Beigeordneter Herr Limke 
Kämmerer Herr Hülser 
Herr Wellmann (ÖRP) 
Herr Paradowski (StWuL) 
Herr Hänisch (FB 1) 
Frau Feldkamp (FD 1.1) 
Herr Heller (FB 2) 
Herr Dr. Himmelmann (FB 4) 
Herr Kapp (FB 5) 
Herr Müser (FB 6) 
Herr Grootens (FB 7) 
Herr Marhofen (FB 8) 
 
 
Zuhörer: 
1 Herr (ab 17.20 Uhr) 
 
Presse: 
1 Herr (bis 17.54 Uhr) 
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Öffentliche Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 3 von 11 

Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung  
 

a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

b Feststellung der Tagesordnung  
 

c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) 
GO NRW 

 

 

Tagesordnung 
 
1. Einwohnerfragestunde  
 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 26.03.2019  
 

3. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier:  Maßnahmen zur Geschwindigkeitserzwingung - 30 Zone Alexand
 erstraße 

(16/965 DS) 

 

4. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier:  Antrag auf Änderung und Überarbeitung der satzungsgemäßen 
 Benutzungsgebühr von Asylunterkünften 

(16/966 DS) 

 

5. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der 
Stadt Voerde (Niederrhein) 

(16/987 DS) 

 

6. 2. Änderung der Satzung über die Zahl der zu wählenden Vertreter für 
den Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) 

(16/991 DS) 

 

7. Umbesetzung von Drittorganisationen (16/988 DS) 
 

8. Mitgliedschaft in einer Drittorganisation (16/989 DS) 
 

9. Neufassung der Kindertagespflegerichtlinien (16/967 DS) 
 

10. Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 
hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages 

(16/985 DS) 

 

11. Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde (16/974 DS) 
 

11.a Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde (16/974 DS 
1. Ergänzung) 

 

12. Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck" 
hier:  Aufstellungsbeschluss 

(16/981 DS) 

 

13. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 "Bahnhofstraße/Ringstraße" 
73. Änderung des Flächennutzungsplans "Bahnhofstraße/Ringstraße" 
hier:  Offenlagebeschluss 

(16/975 DS) 

 

14. Ergänzung der "Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ork" 
hier:  Aufstellungsbeschluss 

(16/913 DS) 

 

15. Schaffung von Infrastruktur für E-Mobilität 
Standorte für E-Ladesäulen 

(16/841 DS 
2. Ergänzung) 

 

16. Verleihung eines Heimat-Preises in der Stadt Voerde (16/973 DS) 
 

17. Mitteilungen der Verwaltung  
 

17.a Sicherung der Abwasser-Druckrohrleitung Friedrichsfeld - Wesel im Zuge 
der Neubaumaßnahme 3. Gleis der Deutsche Bahn AG und der B58n 

(16/6 MI) 

 

18. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung  
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Öffentliche Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 4 von 11 

Sitzungsverlauf 
 
Bürgermeister Haarmann eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und begrüßt alle 
Anwesenden, insbesondere den Vertreter der Presse. 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung 
  
 
a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  

Bürgermeister Haarmann stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschluss-
fähigkeit des Ausschusses gem. § 8 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
fest. 
 

 
b Feststellung der Tagesordnung 
  

Bürgermeister Haarmann weist auf die Erweiterung der Tagesordnung (Tagesordnungs-
punkt 6 – Drucksache 16/991) hin und erläutert die Dringlichkeit. Der Haupt- und Finanz-
ausschuss hat gegen die Erweiterung keine Einwände. 
 
Des Weiteren weist er darauf hin, dass zu TOP 4 – Drucksache 16/966 – zwischenzeitlich 
ein weiteres Schreiben des Antragsführers eingegangen ist, das als weitere Anlage der 
Drucksache beigefügt wurde. 
 
Er informiert den Haupt- und Finanzausschuss zudem darüber, dass zwischenzeitlich zu 
TOP 9 – Drucksache 16/967 – die in den Richtlinien erwähnte Elternbeitragstabelle als An-
lage beigefügt wurde und erklärt hierzu, dass es inhaltlich keine Veränderungen in der Ta-
belle gibt.  
 
Im Übrigen wird die Tagesordnung gem. § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse festgestellt. 
 

 
c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW 
  

Bürgermeister Haarmann stellt fest, dass bei keinem Ausschussmitglied der Tatbestand 
eines Ausschließungsgrundes gem. §§ 31, 43 Abs. 2 und 50 Abs. 6 GO NRW erfüllt ist. 
 

 
Tagesordnung 

 
 
1. Einwohnerfragestunde 
  

Es liegen keine Anfragen vor.  
 

 
2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 26.03.2019 
  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses vom 26.03.2019 zur Kenntnis. 
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Öffentliche Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 5 von 11 

3. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier:  Maßnahmen zur Geschwindigkeitserzwingung - 30 Zone Ale
 xanderstraße 

16/965 DS 

  
Der Haupt –und Finanzausschuss fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt als zuständiger Ausschuss für die Erledigung von 
Anregungen und Beschwerden das Schreiben von Frau  zur Kenntnis und ver-
weist es zur weiteren Beratung an den Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnung“ und den Bau- 
und Betriebsausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
4. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 

hier:  Antrag auf Änderung und Überarbeitung der satzungsgemä
 ßen Benutzungsgebühr von Asylunterkünften 

16/966 DS 

  
Bürgermeister Haarmann weist auf ein weiteres Schreiben des Antragsführers Herrn Rutert 
hin, dass aus Sicht der Verwaltung nicht als neuer Antrag gem. § 24 GO NRW zu werten ist 
und den Mandatsträgern als weitere Anlage zur Drucksache zur Kenntnis gegeben wird. 
 
Der Haupt –und Finanzausschuss fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Die satzungsgemäßen Benutzungsgebühren für die städtischen Flüchtlings- und Obdachlo-
senunterkünfte sind in der geltenden Form angemessen. Eine Überprüfung entsprechend 
der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG 
NW) erfolgt im Jahr 2020.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
5. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Voerde (Niederrhein) 
16/987 DS 

  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt folgende Änderung der Geschäftsord-
nung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 21.12.1994 
(nach dem Stand der Änderung vom 12.12.2017): 
 
§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. Er hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die 
ihm in schriftlicher Form spätestens am 10. Tag vor dem Sitzungstag von mindestens ei-
nem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden. Vorschläge zur Ta-
gesordnung können auch unter Einhaltung der in Satz 2 genannten Frist auf elektroni-
schem Wege ausschließlich an die Mailadresse fraktionsantraege@voerde.de eingereicht 
werden. 
 
§ 17 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der 
Stadt beziehen, an den Bürgermeister zu richten. Anfragen sind mindestens 5 Werktage 
vor Beginn der Ratssitzung dem Bürgermeister zuzuleiten. Anfragen können auch unter 
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Öffentliche Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 6 von 11 

Einhaltung der in Satz 2 genannten Frist auf elektronischem Wege ausschließlich an die 
Mailadresse fraktionsantraege@voerde.de eingereicht werden. Die Beantwortung hat 
schriftlich zu erfolgen, wenn der Fragesteller es verlangt. 
 
Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme, 0 Stimmenthaltungen 
 
 

 
6. 2. Änderung der Satzung über die Zahl der zu wählenden Vertreter 

für den Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) 
16/991 DS 

  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt die Satzung zur 2. Änderung der Sat-
zung über die Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) 
vom 18.03.1998 (nach dem Stand der Änderung vom 19.02.2018) in der der Drucksache 
16/991 als Anlage beigefügten Fassung. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
7. Umbesetzung von Drittorganisationen 16/988 DS 
  

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Die nachstehenden Drittorganisationen werden mit Wirkung vom 01.09.2019 wie folgt um-
besetzt: 
 
Aufsichtsrat DeltaPort GmbH & Co KG 
Für das bisherige Mitglied 
Herr Beigeordneter Wilfried Limke   Frau Nicole Johann 
 
Energiebeirat Gas / Wasser 
Für das bisherige Mitglied 
Herr Beigeordneter Wilfried Limke   Frau Nicole Johann 
 
Energiebeirat Voerde 
Für das bisherige Mitglied 
Herr Beigeordneter Wilfried Limke   Frau Nicole Johann 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
8. Mitgliedschaft in einer Drittorganisation 16/989 DS 
  

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde empfiehlt dem Aufsichtsrat der Wohnbau Dinslaken GmbH, die 
zum 01.09.2019 zur Ersten Beigeordneten gewählte Frau Nicole Johann ab dem 
01.09.2019 zur sachverständigen Beisitzerin zu bestellen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
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Öffentliche Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 7 von 11 

9. Neufassung der Kindertagespflegerichtlinien 16/967 DS 
  

Bürgermeister Haarmann weist auf die den Anlagen zur Drucksache beigefügte Elternbei-
tragstabelle hin und informiert den Haupt- und Finanzausschuss gleichzeitig darüber, dass 
es inhaltlich keine Änderungen innerhalb der Tabelle gibt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Richtlinien der Kindertagespflege wurden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 
02.04.2019 überarbeitet und treten in der geänderten Fassung zum 01.08.2019 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 01.08.2016 außer Kraft.  
Der sich durch die beschlossene Erhöhung der Stundensätze und die jährliche Dynamisie-
rung ergebende finanzielle Mehrbedarf wird im Haushalt 2020 und in den Folgejahren im 
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (1.100.36) – Produkt „Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege“ (1.100.36.10.10) - bereitgestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
10. Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 

hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages 
16/985 DS 

  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat stimmt der in der Sachdarstellung beschriebenen Änderung des Gesellschaftsver-
trages der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH zu. Die Beschlussfassung erfolgt 
vorbehaltlich redaktioneller Änderungen sowie vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksre-
gierung Düsseldorf.  
 
Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzgesellschaft Schwa-
rze Heide mbH wird beauftragt, der entsprechenden Änderung des Gesellschaftsvertrages 
zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
11. Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde 16/974 DS 
  

Planungs- und Umweltausschussvorsitzender Neßbach gibt einen Überblick über die Bera-
tung im Planungs- und Umweltausschuss, die zur geänderten Beschlussempfehlung ge-
führt hat. Ausfluss hieraus ist die Ergänzung zur Drucksache 16/974. 
 

 
11.a Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde 16/974 DS 

1. Ergänzung 
  

Fraktionsvorsitzender Garden erkundigt sich, ob im Beschlussvorschlag nicht korrekterwei-
se die erweiterte Formulierung „als einen grundlegenden Abwägungsbeitrag“ gewählt wer-
den müsste. Nach kurzer Diskussion erläutert Erster Beigeordneter Limke, dass es zur Er-
stellung der neuen Flächennutzungsplanung mehrere Bausteine in der Erarbeitung und 
Abwägung gebe: u. a. das Handlungsfeld Wohnen und das Handlungsfeld Gewerbe, das 
daher per se nur einen Fachbeitrag liefere. Auf Wunsch des Fraktionsvorsitzenden Garden 
wird diese Erläuterung zu Protokoll genommen. 
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Öffentliche Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 8 von 11 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt das Gewerbeflächenkonzept Voerde als 
grundlegenden Abwägungsbeitrag für die anstehende Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes. 
 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 3 Stimmenthaltungen 
 
 

 
12. Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck" 

hier:  Aufstellungsbeschluss 
16/981 DS 

  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hebt den Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan Nr. 136 „Poststraße/Kurierweg“ vom 03.07.2018 (Drucksache Nr. 16/786) 
auf. 

2. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ für den in der 
Anlage 1 zur Drucksache Nr. 16/981 dargestellten Bereich. 

3. Der Planungs- und Umweltausschuss wird beauftragt, gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen.  

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
13. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 "Bahnhofstra-

ße/Ringstraße" 
73. Änderung des Flächennutzungsplans "Bahnhofstra-
ße/Ringstraße" 
hier: Offenlagebeschluss 

16/975 DS 

  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 135 „Bahnhofstraße/Ringstraße“ einschließlich Begründung und den 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für die Dauer eines Monats, 
mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf der 73. 
Änderung des Flächennutzungsplanes für den räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 135 einschließlich Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 
30 Tagen, öffentlich auszulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
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14. Ergänzung der "Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ork" 
Hier: Aufstellungsbeschluss 

16/913 DS 

  
Erster Beigeordneter Limke teilt mit, dass am 17.09.2019 die Bürgeranhörung hierzu statt-
findet. In diesem Zusammenhang gibt er zudem den 12.09.2019 als Termin für die Bürge-
ranhörung zum Bebauungsplan Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ bekannt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Rat der Stadt Voerde beschließt die bestehende „Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung Ork“ gemäß § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§  13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 sowie Satz 2 BauGB um den in der Anlage 1 zur 
Drucksache Nr. 16/913 dargestellten Bereich zu ergänzen. 
 
2. Der Planungs- und Umweltausschuss wird beauftragt, gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
BauGB in Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit (Bürgeranhörung) durchzuführen, da der Kreis der betroffenen Öffentlichkeit nicht ab-
sehbar ist sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Ge-
legenheit zur Stellungnahme gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu geben. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
15. Schaffung von Infrastruktur für E-Mobilität 

Standorte für E-Ladesäulen 
16/841 DS 
2. Ergänzung 

  
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde beschließt die Errichtung einer E-Ladesäule (jeweils 2 Ladepunk-
te) mit der Priorität 2 auf der Friedrich-Wilhelm-Straße (Marktplatz Spellen). 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
16. Verleihung eines Heimat-Preises in der Stadt Voerde 16/973 DS 
  

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Stadt Voerde (Ndrrh.) beteiligt sich an dem Landesförderprogramm „Heimat-Preis“ 

zur Förderung und Stärkung der Heimat in NRW unter dem Namen „Heimat. Zukunft. 
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ des Ministeriums für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG). 
 

2. Für die Auslobung des Heimat-Preises der Stadt Voerde (Ndrrh.) werden folgende Kri-
terien festgelegt: 

I. Das bürgerschaftliche Engagement ist freiwillig. Geehrt werden können Einzel-
personen, Gruppen oder Vereine, die sich in herausragender Weise um die 
Pflege der Heimat, die Geschichte der Stadt Voerde, das Brauchtum in Voerde, 
die lokale Kultur und Tradition, das Nachbarschaftswesen oder weitere Heimat-
bereiche verdient gemacht haben. 

II. Das bürgerschaftliche Engagement erfolgt unentgeltlich. Eine Aufwandsent-
schädigung wird nicht gezahlt. 

III. Der jährlich durch das Land NRW festgelegte Themenschwerpunkt ist zu be-
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rücksichtigen. 
IV. Alle natürlichen Personen sowie Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen 

aus Voerde können sich um den Heimatpreis bewerben. Die Bewerbung erfolgt 
mit einem Formblatt. 

V. Bewerbungen sind an die Stadt Voerde (Ndrrh.) zu richten. 
VI. Eine Jury – bestehend aus Bürgermeister Dirk Haarmann und weiteren vier Per-

sonen – sichtet die eingereichten Unterlagen und trifft eine Empfehlung für eine 
Preisverleihung. Der Rat der Stadt Voerde wählt in nichtöffentlicher Sitzung 
den/die Preistragende/n. 

VII. Grundsätzlich sind drei Varianten an Preisgeldern möglich: 
Variante A: Einzelpreistragende/r:   5.000 € 
 
Variante B: Zwei Preistragende:   Platz 1: 3.000 € 

Platz 2:  2.000 € 
 

Variante C: Drei Preistragende:  Platz 1: 3.000 € 
       Platz 2: 1.500 € 
       Platz 3:    500 € 

VIII. Die Preisverleihung wird bis zum 31.12. des Jahres in einem würdigen Rahmen 
vorgenommen. 

IX. Der/Die Preistagende/n müssen sich einverstanden erklären, am Wettbewerb 
auf Landesebene teilzunehmen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Antrag an die Bezirksregierung 
Düsseldorf zu richten. 

4. Sollte dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 5.000 € nicht ent-
sprochen werden, wird kein Heimat-Preis verliehen. 

5. Über die Teilnahme an dem Förderprogramm Heimat-Preis muss jährlich neu entschie-
den werden. Der Heimat-Preis ist jährlich neu zu beantragen (bis einschl. 2022). 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
17. Mitteilungen der Verwaltung 
  

Bürgermeister Haarmann berichtet von dem erneuten Treffen des Aktionsbündnisses „Für 
die Würde unserer Städte“ in Berlin. Hier war es möglich, mit den Fraktionsvorsitzenden der 
Bundestagsfraktionen der SPD, CDU und der LINKEN zu sprechen. Gespräche mit der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion kamen leider nicht zustande. Die 
Forderungen des Aktionsbündnisses sind zweigeteilt – neben der vollständigen Übernahme 
der Altschulden soll es zudem eine strukturelle Absicherung der Kommunen in Form einer 
auskömmlichen und dauerhaften Finanzierung von übertragenen Aufgaben, hier insbeson-
dere in Bezug auf die Sozialgesetzbücher, geben. Kernproblem hierbei ist jedoch die Frage 
der Zuständigkeit; für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen gebe es zwischen 
Land und Bund derzeit keinen Konsens. Da die geführten Gespräche auch keine Hoffnung 
auf eine Einigung der Bundestagsfraktionen in dieser Frage geweckt haben, bleibt jetzt nur 
noch, das Gespräch über die Bundestagsabgeordneten zu suchen und zu überzeugen. 
Kämmerer Hülser teilt hierzu ergänzend mit, dass die Altschulden der Kommunen bundes-
weit ein Volumen von 50 Mrd. Euro haben. 
 
Erster Beigeordneter Limke informiert den Haupt- und Finanzausschuss darüber, dass der 
Kreis Wesel in der vorangegangen Woche den Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes 
vorgestellt hat, wonach für den Bereich der Stadt Voerde eine neue zusätzliche Rettungs-
wache vorgesehen ist. Die Verwaltung ist nun aufgefordert, eine Stellungnahme hierzu ab-
zugeben; diese wird von der Verwaltung erarbeitet und mit dem Arbeitskreis Sicherheit und 
Ordnung abgestimmt, danach vom Rat beschlossen. Ratsherr Mölleken teilt ergänzend mit, 
dass der Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes auf der Internetseite des Kreises Wesel 
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abrufbar ist. 
 

 
17.a Sicherung der Abwasser-Druckrohrleitung Friedrichsfeld - Wesel im 

Zuge der Neubaumaßnahme 3. Gleis der Deutsche Bahn AG und der 
B58n 

16/6 MI 

  
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Mitteilung zur Kenntnis. 
 

 
18. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung 
  

Fraktionsvorsitzender Garden erkundigt sich, ob im Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung 
bereits die Drucksache für die Stellungnahme zum Rettungsdienstbedarfsplan zur Verfü-
gung gestellt wird. Erster Beigeordneter Limke entgegnet, dass die Stellungnahme mögli-
cherweise früher eingereicht werden muss. Nach der Beratung des Arbeitskreises würde 
diese dann ggfls. überarbeitet werden. 
 
Zudem fragt Fraktionsvorsitzender Garden an, ob in der nächsten Ratssitzung Kerndaten 
zum Haushalt z. B. in Bezug auf Gewerbesteuervolumen, Mittelabflüsse und Rückstellun-
gen vorgestellt werden können. Bürgermeister Haarmann verweist hierzu auf die Komplexi-
tät des Themas; die Fraktionen werden im Nachgang zur Ratssitzung schriftlich hierüber 
informiert.  
 
Ratsherr Schneider erkundigt sich, ob der Termin des Arbeitskreises Sicherheit und Ord-
nung am 10.09.2019 zeitgleich mit einer Bürgeranhörung durchgeführt wird. Dies ist laut 
Verwaltung jedoch nicht der Fall. Der Arbeitsksreis beginnt um 16:00 Uhr, die Bürgeranhö-
rung erst um 18:00 Uhr.  
 

 
 
 
Bürgermeister Dirk Haarmann schließt die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
um 17:54 Uhr. 
 
 
 
 
 

   

Bürgermeister  Schriftführer 

Dirk Haarmann  Armin Hänisch 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 16/965 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 08.05.2019 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 
 
Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier: Maßnahmen zur Geschwindigkeitserzwingung - 30 Zone Alexanderstraße 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt als zuständiger Ausschuss für die Erledigung von Anregun-
gen und Beschwerden das Schreiben von Frau  zur Kenntnis und verweist es zur weite-
ren Beratung an den Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnung“ und den Bau- und Betriebsausschuss. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 06.05.2019 hat sich Frau  mit der Anregung, Maßnahmen zur Ge-
schwindigkeitserzwingung – 30 Zone Alexanderstraße vorzunehmen, gemäß § 24 GO NRW an den 
Rat der Stadt Voerde gewandt. Das Schreiben ist gemäß § 5 der Hauptsatzung dem für die Erledi-
gung von Anregungen und Beschwerden zuständigen Haupt– und Finanzausschuss vorzulegen. 
Die Anregerin hat sich mit der Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten einverstanden er-
klärt.* Der Antrag ist der Drucksache als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) 30 Zone Alexanderstraße 
 
*Die Einverständniserklärung wurde am 09.08.2022 zurückgezogen! 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/966 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 20.05.2019 
 

Fachbereich Soziales und Jugend 

Fachdienst Soziales 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Sozialausschuss 06.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 beschließend 

 
Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
hier: Antrag auf Änderung und Überarbeitung der satzungsgemäßen Benutzungs- 
gebühr von Asylunterkünften 
 
Beschlussvorschlag: 

Die satzungsgemäßen Benutzungsgebühren für die städtischen Flüchtlings- und Obdachlosenun-
terkünfte sind in der geltenden Form angemessen. Eine Überprüfung entsprechend der Vorgaben 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG NW) erfolgt im Jahr 
2020.  
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Mit Beschluss vom 26.03.2019 hat der Haupt- und Finanzausschluss entschieden, den Bürgeran-
trag des Herrn Rutert vom 20.12.2018 zur weiteren Beratung an den Sozialausschuss zu verwei-
sen. Der Antrag ist darauf gerichtet, die ermittelte Benutzungsgebühr (Quadratmetergebühr) zu 
überprüfen. Hintergrund ist, dass im Vergleich zu ortsüblichen Mieten die Benutzungsgebühr un-
angemessen hoch erscheint. 
 
In der gesamten Diskussion um die Höhe angemessener Gebühren werden häufig die Angemes-
senheitsgrenzen für Unterkunftskosten (Mieten) nach dem SGB II und SGB XII mit dem nach dem 
KAG NW zu erhebenden kostendeckenden Benutzungsgebühren verwechselt. Benutzungsgebüh-
ren für städtische Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte liegen immer höher als die ortsübli-
chen Mieten, da nach den Vorgaben des KAG NW neben den üblichen Kosten, die in einer Miete 
kalkuliert sind (Strom, Wasser, Müll, Heizung, etc.) auch die Kosten für das in diesem Bereich ein-
gesetzte städtische Personal ( z. B. Sachbearbeiter, Hausmeister, Pädagogen) in die Kalkulation 
einfließen muss, um zu einer Kostendeckung nach dem KAG zu kommen. Demzufolge lassen sich 
bei einer nach dem KAG ordnungsgemäßen Gebührenkalkulation Härtefälle nicht grundsätzlich 
vermeiden.  Diese ergeben sich grundsätzlich nur dann, wenn die Gebühr aus eigenem Einkom-
men zu zahlen ist. Für diesen Personenkreis muss aber eine Vermittlung auf dem freien Woh-
nungsmarkt Zielsetzung sein, so dass es sich nur um eine vorübergehende Härte handeln kann. 
Grundsätzlich werden die Gebühren derzeit seitens des Jobcenters anerkannt. 
 
Der Vergleich mit den Gebühren anderer Kommunen des Kreises Wesel zeigt darüber hinaus, 
dass die Gebühr von 10,80 €/qm nicht hoch bemessen ist. So liegen die Gebühren anderer kreis-
angehöriger Kommunen wie folgt: 
 
 
Gemeinde Alpen 13,68 €/qm 
Stadt Dinslaken 14,00 €/qm 
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Stadt Moers  17,12 €/qm 
Stadt Xanten  23,12 €/qm 
 
In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass die Gebühr der Stadt Dinslaken auf 14,00 €/qm festge-
setzt wurde, da erkennbar war, dass eine kostendeckende Gebühr nicht zu realisieren ist, da eine 
solche Gebühr bei mehr als 20,00 €/qm liegen würde. 
 
Aus Sicht der Verwaltung besteht zurzeit keine Notwendigkeit, eine neue Gebührenkalkulation 
vorzunehmen. Diese Überprüfung hat nach den Bestimmungen des KAG im regelmäßigem Turnus 
zu erfolgen.  
 
Die Verwaltung schlägt daher eine Überprüfung der Gebühr im Jahr 2020 vor. 
  
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) 966 Anlage     
(2) 16DS0966 Anlage 2     
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/987 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 18.06.2019 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Voerde (Nieder-
rhein) 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt folgende Änderung der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 21.12.1994 (nach dem Stand der 
Änderung vom 12.12.2017): 
 
§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. Er hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm in 
schriftlicher Form spätestens am 10. Tag vor dem Sitzungstag von mindestens einem Fünftel der 
Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden. Vorschläge zur Tagesordnung können auch 
unter Einhaltung der in Satz 2 genannten Frist auf elektronischem Wege ausschließlich an die 
Mailadresse fraktionsantraege@voerde.de eingereicht werden. 
 
 
§ 17 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der Stadt 
beziehen, an den Bürgermeister zu richten. Anfragen sind mindestens 5 Werktage vor Beginn der 
Ratssitzung dem Bürgermeister zuzuleiten. Anfragen können auch unter Einhaltung der in Satz 2 
genannten Frist auf elektronischem Wege ausschließlich an die Mailadresse fraktionsan-
traege@voerde.de eingereicht werden. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der 
Fragesteller es verlangt. 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung soll es den Ratsmitgliedern bzw. Fraktionen ermög-
licht werden, ihre Anträge und Anfragen künftig auch in elektronischer Form zu übermitteln. Bisher 
ist dies laut Geschäftsordnung nur schriftlich möglich.  
Um den elektronischen Eingang der Anträge/Anfragen zu kanalisieren wird hierfür eine separate 
Mailadresse eingerichtet, welche als ausschließliche Zugangsadresse festgelegt wird: 
fraktionsantraege@voerde.de. 
Zur Optimierung des Informationsflusses sollten Anträge/Anfragen, die per Mail übermittelt werden 
auch den restlichen Fraktionen sowie fraktionslosen Ratsmitgliedern in cc zugeleitet werden.  
Der/die Antragsteller erhalten eine Eingangsbestätigung von Seiten der Verwaltung, so dass eine 
missbräuchliche Verwendung des Postkorbes ausgeschlossen werden kann. 
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In der Sitzung des Ältestenrates vom 08.04.2019 wurden die Vorschläge der Verwaltung vorge-
stellt und fanden dort Zustimmung, so dass die Verwaltung nunmehr die zur Umsetzung erforderli-
che Änderung der Geschäftsordnung zur Beschlussfassung vorlegt. 
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/991 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 27.06.2019 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
2. Änderung der Satzung über die Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Stadt 
Voerde (Niederrhein) 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt die Satzung zur 2. Änderung der Satzung über 
die Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 18.03.1998 
(nach dem Stand der Änderung vom 19.02.2018) in der der Drucksache 16/991 als Anlage beige-
fügten Fassung. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Folgejahre 

Erträge

Aufwendungen 7.202 €

einmalig jährlich x

ja nein

Betrag:
über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

1.800 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 1.800 €

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

7.202 €

Ausgehend von einem Wahltermin im September 2020 (bisher noch 

keine Terminfestlegung erfolgt)

Deckung:

 
 
Sachdarstellung: 

In 1998 hat der Rat der Stadt Voerde erstmalig per Satzung eine Verringerung der gesetzlich vor-
gesehenen Anzahl der Ratsvertreter von 44 auf 42 vorgenommen. 
 
Ausgehend von einem Antrag der SPD-Fraktion aus dem Jahr 2015 wurde durch den Stadtrat am 
15.02.2018 per Änderungssatzung eine weitere Verringerung auf insgesamt 40 Vertreter be-
schlossen. 
Der anschließende Vorschlag der Verwaltung zur neuen Wahlbezirkseinteilung wurde trotz um-
fangreicher politischer Vorabstimmung von Teilen des Rates und insbesondere von Bürgerinnen 
und Bürgern aus dem hauptsächlich betroffenen Wahlbezirk kritisiert. Auch alternativ in Erwägung 
zu ziehende Einteilungen schienen nicht mehrheitsfähig.  
Aus diesem Grunde wurde verwaltungsseitig die Rücknahme des Beschlusses zur Verkleinerung 
des Rates auf 40 Sitze vorgeschlagen.  
Dies wurde von den Fraktionen des Rates der Stadt Voerde einvernehmlich begrüßt. 
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Gemäß den Übergangsregelungen zum Kommunalwahlgesetz und zur Kommunalwahlordnung 
können die Gemeinden und Kreise für die Kommunalwahl 2020 bis spätestens 31. Juli 2019 durch 
Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter gegenüber der Höchstgrenze (44 für die Stadt Voer-
de) um 2, 4, 6, 8 oder 10, davon je zur Hälfte in Wahlbezirken, verringern. 
Damit ist auch bei Rücknahme des Ratsbeschlusses vom 15.02.2018 eine Rückkehr auf 42 Rats-
mandate als Verringerung im Sinne dieser Regelung zu bewerten und bis zum 31.07.2019 zu be-
schließen. 
 
Die Verwaltung legt daher mit dieser Drucksache eine Satzung zur 2. Änderung der Satzung über 
die Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 18.03.1998 
(nach dem Stand der Änderung vom 19.02.2018) vor. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) 16DS0991 Anlage Änderung Satzung Zahl Ratsvertreter     
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Anlage zur Drucksache 16/991 
 

 
Satzung vom …………….. 

zur 2. Änderung der Satzung über die Zahl der zu wählenden Vertreter 
für den Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 18.03.1998 

(nach dem Stand der Änderung vom 19.02.2018) 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff./SGV NRW 2023) und des § 3 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV 
NRW S. 454/SGV NRW 1112) in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. § 1 der 
Übergangsregelungen zum Kommunalwahlgesetz und zur Kommunalwahlordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.04.2019 (GV NRW S. 201 ff./SGV NRW 1112) hat der 
Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) in seiner Sitzung am 09.07.2019 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

§ 1 

Anzahl der Vertreter des Rates 

 

Die Zahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) wird ab der 

Wahlperiode 2020 um 2 reduziert und auf 42 festgelegt. 

 

Gleichzeitig wird die Zahl der Wahlbezirke auf 21 festgelegt. 

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Voerde (Niederrhein) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift oder die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Voerde (Niederrhein), den ……….. 
 
 
H a a r m a n n 
Bürgermeister 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/988 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 24.06.2019 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Umbesetzung von Drittorganisationen 
 
Beschlussvorschlag: 

Die nachstehenden Drittorganisationen werden mit Wirkung vom 01.09.2019 wie folgt umbesetzt: 
 
Aufsichtsrat DeltaPort GmbH & Co KG 
 
Für das bisherige Mitglied 
Herr Beigeordneter Wilfried Limke   Frau Nicole Johann 
 
Energiebeirat Gas / Wasser 
 
Für das bisherige Mitglied 
Herr Beigeordneter Wilfried Limke   Frau Nicole Johann 
 
Energiebeirat Voerde 
 
Für das bisherige Mitglied 
Herr Beigeordneter Wilfried Limke   Frau Nicole Johann 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Der Erste Beigeordnete Wilfried Limke wird seinen Dienst bei der Stadt Voerde mit Ablauf des 
31.08.2019 durch Eintritt in den Ruhestand beenden. Daher ist eine Nachbesetzung für Herrn Lim-
ke u.a. in verschiedenen Gremien erforderlich. § 50 Abs. 3 GO NRW sieht die Möglichkeit vor, die 
Besetzung im Rahmen eines einheitlichen Vorschlags vorzunehmen. Bei diesem Verfahren ist der 
einstimmige Beschluss der Ratsmitglieder über die Annahme des einheitlichen Vorschlages aus-
reichend. 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/989 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 24.06.2019 
 

Fachbereich 
Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Mitgliedschaft in einer Drittorganisation 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde empfiehlt dem Aufsichtsrat der Wohnbau Dinslaken GmbH, die zum 
01.09.2019 zur Ersten Beigeordneten gewählte Frau Nicole Johann ab dem 01.09.2019 zur sach-
verständigen Beisitzerin zu bestellen. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß § 11 Absatz 3 des Gesellschaftervertrages der Wohnbau Dinslaken GmbH kann der Auf-
sichtsrat aus seiner Mitte und unter Hinzuziehung sachverständiger Beisitzer Ausschüsse wählen, 
die seine Verhandlungen und Beschlüsse vorbereiten bzw. deren Ausführung überwachen sollen. 
 
Bisher ist der Erste Beigeordnete Limke als sachverständiger Beisitzer des Bau- und Finanzie-
rungsausschusses durch den Aufsichtsrat bestellt.  
 
Da Herr Limke mit Ablauf des 31.08.2019 in den Ruhestand versetzt wird, schlage ich vor, dem 
Aufsichtsrat der Wohnbau Dinslaken GmbH zu empfehlen, Frau Nicole Johann zur sachverständi-
gen Beisitzerin zu bestellen. 
 
Das Vorschlagrecht des Rates ist gemäß § 50 Absatz 4 in Verbindung mit § 50 Absatz 2 GO NRW 
durch Mehrheitsbeschluss wahrzunehmen und gilt für die restliche Wahlzeit des Rates.  
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/967 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 20.05.2019 
 

Fachbereich Soziales und Jugend 

Fachdienst Jugend 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Jugendhilfeausschuss 05.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Neufassung der Kindertagespflegerichtlinien 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Richtlinien der Kindertagespflege wurden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 

02.04.2019 überarbeitet und treten in der geänderten Fassung  zum 01.08.2019 in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Richtlinien vom 01.08.2016 außer Kraft.  

Der sich durch die beschlossene Erhöhung der Stundensätze und die jährliche Dynamisie-

rung ergebende finanzielle Mehrbedarf  wird im Haushalt 2020 und in den Folgejahren im 

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (1.100.36) – Produkt „Förderung von 

Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege“ (1.100.36.10.10) -  bereitgestellt. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 

Folgejahre 

Erträge 0 €

Aufwendungen 8.750 €

einmalig jährlich x

ja nein x

Betrag: Deckung:

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

8.750 €

Die Mittel werden im Rahmen der Haushaltsberatung für das Jahr 

2020 eingeplant.

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 0 €

 
 
Sachdarstellung: 

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.03.2019 die Erhöhung der Stundenvergü-

tung in der Kindertagespflege von 4,60 € auf 5,20 € beschlossen (DS 16/890). In der Ratssitzung 

am 02.04.2019 wurde im Rahmen der Beratung der Drucksache 16/890 der Beschluss gemäß 

Beschlussvorschlag der vorgenannten Drucksache mit der Erweiterung einer jährlichen Dynamisie-

rung um 1,5 % gefasst. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Stundensatzerhöhung und  die jährliche Dynamisierung von  
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Drucksache 16/967 DS Seite - 2 - 

 

1,5 % in den neugefassten Richtlinien aufgenommen. Eine Synopse der bisher gültigen Richtlinien 

und der Neufassung ist dieser Drucksache in der Anlage 2 beigefügt. Die geänderten Textpassa-

gen sind mit der Schriftfarbe Rot gekennzeichnet.  

 

Die Anlage 1 zur Drucksache bildet die Richtlinien in der Neufassung ab. Die überarbeiteten Richt-

linien sollen zum 01.08.2019 in Kraft treten.  

 

Der sich durch die Erhöhung des Stundensatzes ergebende Mehraufwand ist in den Haushaltsjah-

ren 2019 und folgende eingeplant und wurde bereits in der Drucksache 16/890 dargestellt. 

Der Mehraufwand aufgrund der beschlossenen jährlichen Dynamisierung wird bei durchschnittlich 

70 zu betreuenden Kindern in der privatgewerblichen Kindertagespflege ca. 8.750,00 € für das 

Haushaltsjahr 2020 betragen und entsprechend eingeplant. 

 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Anlage 1 zur DS 16/967 Richtlinien in der Neufassung     
(2) Anlage 2 zur DS 16/967 Synopse Richtlinien     
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1 

 

 

 

Anlage 1 zur DS 16/967 

 
 

 

Richtlinien 
der Stadt Voerde zur 

Förderung von Kindern 
in Tagespflege 

 
gemäß §§ 22 - 24 

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII - Kinder- und  

Jugendhilfegesetz (KJHG) 
 

 

1.  Rechtsgrundlagen 
 
1.1       §§ 22, 23, 24, 43 und § 90 SGB VIII –KJHG 

      in der jeweils aktuell gültigen Fassung 
1.2 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz 

– KiBiz) – Viertes Ausführungsgesetz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – 
SGB VIII von Oktober 2007,Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei 
Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kinderförderungs-
gesetz-KiföG) 

           in der jeweils gültigen Fassung 
 

1.3 §  2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Voerde 

             in der jeweils gültigen Fassung 
 

2.  Zweck und Gegenstand der Förderung                                          
 

Zur Förderung der Entwicklung eines Kindes, insbesondere in den ersten 
Lebensjahren, kann eine Person vermittelt werden, die das Kind für einen Teil des 
Tages oder ganztags im eigenen oder im Haushalt des/der  
Personensorgeberechtigten betreut (Tagespflegeperson). Die Kindertagespflege 
kann auch in anderen geeigneten Räumlichkeiten angeboten werden. 
 
Dabei richten sich die Betreuungszeiten unter Berücksichtigung des Wohles des 
Kindes nach dem Bedarf der Eltern. 
 
Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung zu einer geeigneten 
Tagespflegeperson, die fachliche Beratung, die Begleitung und die weitere 
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2 

 

Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung nach den in dieser 
Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und in der in dieser Richtlinie festgelegten 
Höhe.   
 
 
 
 
Die Kindertagespflege soll die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die 
Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und den Eltern 
dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren 
zu können. 
 
Die Vermittlung eines Kindes in Kindertagespflege durch das Jugendamt ersetzt 
nicht die Verantwortung der an der Tagespflege beteiligten Personen.  
 
 
Das Jugendamt übernimmt die Kosten für eine Tagesbetreuung in 
Kindertagespflege unter den in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und 
in der in diesen Richtlinien festgelegten Höhe 
 
 
 
 

3. Erlaubnis zur Kindertagespflege 
 
Eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder außerhalb des Haushaltes der 
Erziehungsberechtigten während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden 
wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen will, bedarf der 
Erlaubnis. 
 
Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden Kindern. 
Die Erlaubnis kann im Einzelfall zur Betreuung von einer geringeren Zahl von 
Kindern oder von max. acht fremden Kindern erteilt werden.  
 
 
Sollen sechs oder mehr Kinder gleichzeitig von einer Kindertagespflegeperson 
betreut werden, so findet § 45 SGB VIII (Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung) 
Anwendung. 
 
 
Auch bei einer bestehenden, bereits erteilten Pflegeerlaubnis wird bei jeder weiteren 
Aufnahme von Tagespflegekindern geprüft, ob die erteilte Erlaubnis es vor dem 
Hintergrund des Kindeswohls und der Kindesinteressen tatsächlich zulässt, bis zu 
fünf gleichzeitig anwesende Kinder betreuen zu können.  Maßgebliche Kriterien für 
die Entscheidung über eine Aufnahme eines Tagespflegekindes sind u.a. 
Betreuungsaufwand und Förderungs-bedarf. Das Jugendamt entscheidet daher im 
Einzelfall  unabhängig von der Geeignetheit der Tagespflegeperson über die  
Aufnahme.  
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3 

 

 
 
Wenn sich mehrere Kindertagespflege-personen zusammenschließen, so können 
gem. § 4 Abs. 2 Erstes KIBIZ-Änderungsgesetz höchstens neun Kinder insgesamt 
durch maximal drei Tages-pflegepersonen betreut werden.   
Ein Zusammenschluss von mehr als drei Tagespflegepersonen ist nicht erlaubt. 
 
 
Im Falle eines Zusammenschlusses von Tagespflegepersonen bedarf jede einzelne 
Tagespflegperson einer   Erlaubnis nach           § 43 SGB VIII.  Die Erlaubnis wird 
aber nur erteilt, wenn bei dieser Form der Tagesbetreuung durch geeignete 
organisatorische Vorkehrungen sicher-gestellt ist, dass immer dieselbe 
Tagespflegeperson ein bestimmtes Kind betreut. Der nicht institutionelle, 
familienähnliche Charakter der Kindertagespflege als Betreuungsform muss deutlich 
erkennbar sein.  
Die Förderung von  Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen ist gekoppelt an 
die Jugendhilfeplanung. 
 
 
Die Erlaubnis ist schriftlich beim Jugendamt zu beantragen. Sie ist auf fünf Jahre 
befristet. Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse 
zu unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kindes/r bedeutsam sind. 
 
Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Kindertagespflegeperson und die 
Kindertagespflegestelle geeignet sind.  
 
Auch wenn keine Erlaubnis erforderlich ist, wird die Geeignetheit anhand der 
folgenden Vorrausetzungen geprüft.  
 
Laut Gesetz sind Personen geeignet, die  
- sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbe-reitschaft mit 

Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen aus-zeichnen, 
- über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen und 
- über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege 

verfügen, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise 
nachgewiesen haben.  

 
Diese Voraussetzungen sind nur gegeben, wenn die nachfolgenden Punkte erfüllt 
sind 
 
 

3.1 Formale Voraussetzungen  
 
Zur Prüfung der Eignung sind von den Bewerbern/innen folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

 Bewerberbogen 

 gesundheitliche Atteste des Hausarztes/der Hausärztin für alle im 
Haushalt der Kindertagespflegeperson lebenden volljährigen Personen 
(auf Aufforderung sind diese zu aktualisieren) 

 Unterschriebenes Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz 
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 erweiterte Führungszeugnisse gem. § 30 a 
Bundeszentralregistergesetz (BZRG) für alle im Haushalt lebenden 
volljährigen Personen; die erweiterten Führungszeugnisse müssen alle 
3 Jahre aktualisiert werden. 

 Lebenslauf  mit Bild 

 Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind 

 Nachweis über den Schulabschluss (mindestens Hauptschulabschluss) 







  
Die weiteren Voraussetzungen werden von den Mitarbeitern /innen des 
Jugendamtes durch persönliche Gespräche und Ortsbesichtigungen überprüft. 
 

3.2 Persönliche Voraussetzungen       

 
-    Die Kindertagespflegeperson hat sich  
     mit ihrer  Tätigkeit als Tagespflegeperson auseinandergesetzt.  
- Die Grundhaltung zum Kind kommt durch Zuneigung, Zuwendung und Respekt 

zum Ausdruck. 
- Es besteht die Bereitschaft, zu einer zuverlässigen und verbindlichen 

Kinderbetreuung.  
- Erfahrungen im Umgang mit Kindern sind vorhanden.  
- Soziale und kommunikative Kompetenzen, wie z.B. Beziehungsfähigkeit, 

Einfühlungsvermögen, Verantwortungsgefühl, Konfliktfähigkeit, sind vorhanden.  
- Die Kindertagespflegeperson ist tolerant und offen für andere Lebenskonzepte 

und Werthaltungen. 
- Die Kindertagespflegeperson arbeitet zum Wohl des Kindes mit den Eltern 

zusammen. 
- Es besteht die Bereitschaft, zur Reflexion und Weiterentwicklung des 

Erziehungsverhaltens. 
- Es besteht die grundsätzliche Bereitschaft, mit dem Jugendamt zusammen zu 

kooperieren.  
- Es sind ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden, um die kommunikativen 

und sozialen Anforderungen zu erfüllen. 
 
 
 

3.3 Rahmenbedingungen der Tagespflege 
 
- Die Räume bieten gem. Empfehlungen  
      Des Landschaftsverbandes Rheinland mindestens ausreichend Platz zum 

Spielen, für Bewegung, Ruhe und Entspannung entsprechend der Anzahl und 
dem Alter der zu betreuenden Kinder.  

      Bei Schulkinderbetreuung stehen entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung. 
 
 
- Die Wohnungseinrichtung ist kindgerecht. 
 
- Eine ausreichende Ausstattung mit altersentsprechenden Beschäftigungs- und 
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Spielmaterialien für jedes Kind ist vorhanden und in gutem Zustand oder soll von 
den Eltern mitgebracht werden. 

- Die Räume für die Kinderbetreuung sind sauber, werden ausreichend belüftet, 
beheizt und beleuchtet. 

- Sicherheitsaspekte im Wohn- und Außenbereich sind berücksichtigt. 
- Der Tagesablauf wird kindgerecht strukturiert, um den Kindern Sicherheit zu 

geben. 
- Die Bedürfnisse der Tagespflegekinder und der eigenen Familie können in 

Einklang gebracht werden. 
- Die Kindertagespflegeperson verhält sich gesundheitsbewusst und leitet zu 

gesundheitsförderndem Verhalten an. 
- Die Ernährung ist ausgewogen, gesund und abgestimmt auf die kindlichen 

Bedürfnisse. 
 

3.4 Qualifizierung 
 
Tagespflegepersonen sollen über eine Qualifizierung entsprechend dem Curriculum 
des DJI (Deutsches Jugendinstitut) verfügen. 
Freigestellt von der Teilnahme an einer solchen Qualifizierung sind Personen, die 
ihre Qualifizierung anderweitig, z.B. über eine entsprechende Ausbildung, 
nachgewiesen haben.  
 
Erfolgt die Betreuung ausschließlich als kurze Ergänzung zu einem bestehenden 
Förder-und Bildungsangebot (bildungsergänzende Kindertagespflege), wird bei einer 
sonst festgestellten Geeignetheit von einer Teilnahme an einer Qualifikation 
abgesehen.  
Die Entscheidung über die Befreiung erfolgt grundsätzlich im Einzelfall.  
 
 
Die Qualifizierungen sollen in der Regel folgende Inhalte haben: 
 
Orientierungs- und Motivationsklärung: 
 
- Bedeutung der Kindertagespflege  
- Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Erwartungen  
- Kindertagespflege: Passt das in meine Familie? 
- Versicherungs- und Steuerfragen 
- Erörterung der rechtlichen Gegebenheiten   

 
 
Grundqualifizierung:  
 
- Rollenverständnis und Rollenverhalten der Tagespflegeperson 
- Kommunikation der Beteiligten  
- Erziehungsvorstellungen und Erziehungsfragen 
- Erziehungsverständnis, Erinnerungen an Vorstellungen aus der eigenen 

Kindheit, eigene Erziehungsvorstellungen, Erziehungsvorstellungen der 
abgebenden Eltern 

- Grenzen, Regeln 
- Entwicklung des Bindungsverhaltens von Kindern insbesondere in den ersten 

drei Lebensjahren, Kontakt- und Eingewöhnungsphase 
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- Bildung beobachten und dokumentieren 
- Hintergrund der Tagespflege 
-    Versicherung, Steuern, Verträge  
- Erste Hilfe am Kind (ist alle drei Jahre „aufzufrischen“) 
- Verpflichtung nach §8a SGB VIII 
-  Kinder u. Medien 
- Spiel, Ernährung und Bewegung 

- Sicherheit drinnen und draußen/über den Umgang mit Gefahrenquellen 
 
Weiterqualifizierung: 
 
Die Kindertagespflegeperson soll regelmäßig an einem mit dem Jugendamt 
abgesprochenen Kursangebot teilnehmen (sog. Weiterbildungskurse). 
 
 
Kostenübernahme  
 
Sofern die Qualifizierung nicht vom Jugendamt kostenfrei durchgeführt wird, können 
die Kosten der Qualifizierungsmaßnahme nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Jugendamt ganz oder teilweise übernommen werden, sobald ein vom Jugendamt 
vermitteltes Kind nicht nur vorübergehend betreut wird. 

3.5 Ausschlusskriterien     
 
Ausschlusskriterien liegen vor, wenn 
 
- Bewerber/Bewerberinnen insbesondere wegen einer in §72a SGB VIII   

aufgeführten Straftat verurteilt wurden. 
- formale Bedingungen nicht erfüllt sind 
 
- Hilfe zur Erziehung in Anspruch genommen wird oder diese nicht positiv beendet 

wurde (bei Hilfen nach § 35 a KJHG wird dabei ausgeklammert, hier erfolgt eine 
Einzelfallentscheidung). 

- sich Eignungsvorbehalte aus den Punkten 3.2 oder 3.3 ergeben  
- gegen das Rauchverbot  in Räumen, in denen Tagespflegekinder betreut 

werden,  gem. § 10 Abs. 4 KiBiz verstoßen wird. 
 

- innerhalb von einem Jahr  nach Aufforderung keine Qualifizierung nachgewiesen 
wird. 

 

3.6  Entzug der Pflegeerlaubnis 
 

Die Pflegeerlaubnis ist zu    entziehen, wenn 

 die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

 das Kindeswohl gefährdet ist und die Tagespflegeperson im Falle von 
Beeinträchtigungen des zu betreuenden Kindes nicht bereit oder in der Lage 
ist,  für Abhilfe zu sorgen. 

 

4. Förderungsvoraussetzungen 
 
Die Förderung des Kindes in Kindertagespflege muss für sein Wohl geeignet und 
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erforderlich sein. 
Gefördert wird die Betreuung von Kindern im 
Alter von 0-14 Jahren. 
Die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder mit entsprechendem 
Rechtsanspruch und die Förderung von Kindern in schulischen Förder- und 
Betreuungsangeboten hat Vorrang vor der Kindertagespflege, sofern nicht im 
Einzelfall besondere Gründe für die Betreuung in Form der Tagespflege in der 
Person oder den Lebensbedingungen des Kindes oder den Arbeitszeiten der Eltern 
vorliegen. 
 
 
Von einer Erforderlichkeit der Kindertagespflege kann regelmäßig ausgegangen 
werden, wenn die Eltern wegen Berufstätigkeit, beruflicher, schulischer Ausbildung, 
einer Hochschulausbildung, wegen Arbeitssuche oder aufgrund von Maßnahmen 
zur Eingliederung in Arbeit (im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) die Förderung nicht selbst sicherstellen können 
und bei Kindern ab 3 Jahren ein Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder oder in 
einem schulischen Förder- und Betreuungsangebot nicht zur Verfügung steht oder 
nicht ausreichend ist. 
 
 
 
Eine Erforderlichkeit ist regelmäßig auch dann gegeben, wenn der Elternteil, der die 
überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, vorübergehend aus 
gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, Personen im 
familiären und sozialen Umfeld oder ein Platz in einer Tageseinrichtung nicht zur 
Verfügung stehen und der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des 
Kindes/der Kinder durch Kindertagespflege ausreichend unterstützt werden kann. 
Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Eltern/Erziehungsberechtigten ist 
vorab immer die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers, wie z.B. 
Krankenkasse, Rententräger etc., zu prüfen. 
 
Eine Erforderlichkeit kann auch dann gegeben sein, wenn ein 
Personensorgeberechtigter/Erziehungsberechtigter zwar zur Verfügung steht, aber 
z.B. bei der Betreuung von mehr als zwei Kindern 
unter drei Jahren in seinen Handlungsmöglichkeiten überfordert ist und andere 
Personen aus dem familiären oder sozialen Umfeld und Plätze in 
Tageseinrichtungen nicht zur Verfügung stehen.  
 
 
Ein lediglich vorübergehender Betreuungsbedarf ist in der Regel nicht 
förderungsfähig.  
Das Jugendamt trifft im Rahmen der Einzelfallprüfung die entsprechende 
Entscheidung. 
 
 
 
Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen Bedarf.  Der 
Bedarf ist vom Jugendamt im Einzelfall zu ermitteln. In der Regel ist der 
Rechtsanspruch im Rahmen der Kindertagespflege mit einer maximalen 
Betreuungszeit von 25 Stunden pro Woche abdeckt, es sei denn die 
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Eltern/Erziehungsberechtigten haben aufgrund einer Teilnahme an einer  
schulischen oder beruflichen Maßnahme, einer Maßnahme zur Eingliederung in die 
Arbeit oder einer beruflichen Tätigkeit einen höheren Betreuungsbedarf für ihr Kind.  
 
Das Jugendamt trifft im Rahmen der Einzelfallprüfung die entsprechenden 
Entscheidungen. 
 
 

5. Finanzierung der Kindertagespflege 
 
5.1 Die Kindertagespflegeperson erhält   eine laufende Geldleistung, die die 
Erstattung angemessener   Kosten, die der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen, und einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung 
nach Maßgabe von § 23 Abs. 2 a SGB VIII beinhaltet.  
 
Die Vergütung pro Betreuungsstunde beträgt 5,20 €. Davon entfallen 40 % auf die 
Kosten für den Sachaufwand und 60% auf die Förderleistungen.  
Der Betrag zur Anerkennung der Förderleistung der Kindertagespflegeperson 
berücksichtigt dabei den zeitlichen Umfang, die Anzahl sowie den Förderbedarf der 
betreuten Kinder und die vorhandene Qualifizierung der Kindertagespflegeperson. 
  
Die monatliche Vergütung wird wie folgt ermittelt: 
   
Ermittelte Wochenstundenzahl x 52 xStundensatz in der aktuell gültigen Höhe : 12 = 
ermittelte Monatsvergütung  
 
Die Preissteigerungen werden durch eine jährliche Dynamisierung von 1,5 % 
kompensiert. 
 
 
Übernachtet das Kind wegen frühen Arbeitsbeginns oder späten Arbeitsendes der    
Eltern/Erziehungsberechtigten an einzelnen Tagen bei der Kindertagespflegeperson, 
wird für die Zeit von 21.00-6.00 Uhr eine pauschale Nachtbereitschaftszeit von 2 
Stunden anerkannt.  
 
 
Randzeiten werden gesondert vergütet. Unter Randzeiten sind diejenigen Zeiten zu 
verstehen, zu denen eine institutionelle Betreuung nicht angeboten wird. Das betrifft 
an den Wochentagen die Zeiten zwischen 6.00 und 7.00 Uhr und 16.00 und 21.00 
Uhr sowie Betreuungszeiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.  
Für solche Betreuungszeiten wird ein Zuschlag von 1,50 Euro pro Stunde gewährt 

 
 
Hinzu kommen: 
 
- die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 

Unfallversicherung in Höhe des jeweils gültigen Beitrages zur gesetzlichen 
Unfallversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII    

- die hälftige Erstattung der Aufwendungen zu einer nachgewiesenen 
angemessenen Alterssicherung der Kindertagespflegeperson und  

- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen einer angemessenen 
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freiwilligen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.  
 
 
 

Die hälftige Erstattung der Aufwendungen für Alterssicherung, Pflegeversicherung 
und Krankenversicherung werden unabhängig von der Anzahl der betreuten 
Tagespflegekinder für jeden Monat, in dem betreut wird, einmal an die 
Tagespflegeperson ausgezahlt. 

 
 

Der Betrag für die Beiträge zur Unfallversicherung wird nach Vorlage eines 
Zahlungsnachweises der Tagespflege-person erstattet.  
 
Der Gesamtbetrag wird nach Bewilligung auf das Konto der 
Kindertagespflegeperson überwiesen.  

 
 

In den laufenden Geldleistungen sind die Kosten für die Bereitstellung einer Mahlzeit 
nicht enthalten. Analog zur Essensgeldregelung in den Kindertages-stätten sind die 
Kosten für Mahlzeiten von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu übernehmen. 

 
In den laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen sind auch keine 
Kosten für Pflegemittel/-utensilien oder Kosten für spezielle Nahrungsmittel z.B. bei 
Vorliegen von Allergien oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder 
eventuell anfallende Fahrtkosten für die Betreuungsperson enthalten. Diese Kosten 
haben die Eltern/Erziehungs-berechtigten gesondert zu tragen. 
 
 

5.2 Mit den laufenden Geldleistungen, der Übernahme der Beiträge zur 
Unfallversicherung und den Erstattungen zur Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung sind für die Stadt Voerde alle Aufwendungen der 
Kindertagespflegeperson abgegolten. 

 
 

5.3 Bei urlaubs- und krankheitsbedingten Ausfallzeiten der Tagespflegeperson 
und/oder des Tageskindes wird maximal bis zu  6 Wochen im Jahr die 
monatliche Geldleistung weiter gezahlt.  

        
         Bei selbst organisierten Vertretungen ist die finanzielle Entschädigung selbst 

zu übernehmen. 
 

 Wenn das Jugendamt eine geeignete     Vertretung der 
Kindertagespflegeperson vermittelt hat, erhält die Vertretung nur die nach 
Ziffer 5.1 ermittelte laufende Geldleistung mit Ausnahme der Aufwendungen 
für die Unfallversicherung,  
Krankenversicherung, Pflegeversicherung     und die Alterssicherung. 

 
 
 
            Muss das Jugendamt für eine Ersatzbetreuung sorgen, so ist dies im 

Interesse der Kinder mindestens 8 Wochen im Voraus anzuzeigen, um so 
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rechtzeitig Absprachen mit den zur Verfügung stehenden Tagespflege-
personen treffen und die Eingewöhnungszeit planen zu können. 

  

5.4 Im Einzelfall kann ein Zuschlag von 0,50 € pro Stunde bei der Betreuung von 
Kindern unter erschwerten Bedingungen gewährt werden (z. B. Kinder mit 
Behinderungen mit erhöhtem Therapiebedarf). 

 

5.5 Auf der Grundlage von § 90 SGB VIII wird von den Eltern ein Kostenbeitrag 
zu den Tagespflegekosten erhoben.  

 
Die Höhe der Kostenbeiträge wird analog zur Elternbeitragssatzung der Stadt 
 Voerde für den Bereich der Kindertagesbetreuung in 
Kindertageseinrichtungen in der jeweils gültigen Fassung ermittelt. 
Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus der in der Anlage beigefügten 
Beitragstabelle. Sie ist Bestandteil dieser Richtlinien. 

  
 

5.6  Der Kostenbeitrag kann auf Antrag ganz    oder teilweise erlassen werden, 
wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Für die 
Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 – 85, 87 und 88 SGB 
XII entsprechend. Eine Ermäßigung oder ein Erlass kann erst mit dem Datum 
der Antragstellung wirksam werden. 

 
 

6. Verfahren 
 
6.1 Die Vermittlung einer geeigneten   Kindertagespflegeperson durch den 

Fachdienst 2.3-Jugend der Stadt Voerde ist von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten schriftlich zu beantragen. Dabei sind die 
Antragsformulare der Stadt Voerde zu benutzen. 

 
Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu 
vervollständigen. Wird die Frist nicht eingehalten, so erlischt der Anspruch auf 
Kostenübernahme vom Tag der Inpflegenahme des Kindes bis zur 
endgültigen Vervollständigung des Antrages. Die geleisteten Kosten sind vom 
Antragsteller zu erstatten. 

6.2    Die Geldleistung wird ab dem ersten Tag der Betreuung des Kindes durch die 
Tagespflegeperson, frühestens jedoch ab Antragstellung und immer nur für 
die Dauer von längstens 6 Monate gewährt. Die Antragstellerin/Der 
Antragsteller muss rechtzeitig, spätestens jedoch 4 Wochen vor Ablauf der 
Frist, unter Beifügung einer aktuellen Bescheinigung des Arbeitgebers/ der 
Schule schriftlich einen formlosen Antrag auf Fortführung der Tagespflege 
stellen 

 

6.3  Änderungen gegenüber der Antragstellung, insbesondere Änderungen bei 
den Betreuungszeiten, Aufgabe oder Änderung der Berufstätigkeit, 
Änderungen der Einkünfte oder Wechsel der Tagespflegeperson, sind dem 
Jugendamt unverzüglich mitzuteilen. 

 
 Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu 
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unterrichten, die für die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sind.   
 
 
 

7. Inkrafttreten 
 

Die vorstehenden Richtlinien treten zum 01.08.2019 in Kraft.  Gleichzeitig 
treten die Richtlinien vom 01.08.2016 außer Kraft   
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Anlage zu den Richtlinien der Stadt Voerde zur Förderung von Kindern in 
Tagespflege 

 

 

Elternbeitragstabelle (Stand: 01.08.2016) 

  

Einkommens- 

gruppen 

  

  

  

25 Stunden 

Betreuungszeit 

  

  

  

35 Stunden 

Betreuungszeit 

  

  

  

45 Stunden 

Betreuungszeit 

unter 

3 Jahre 

3 Jahre 

und älter 

unter 

3 Jahre 

3 Jahre 

und älter 

unter 

3 Jahre 

3 Jahre 

und älter 

bis    15.000 € 0 0 0 0 0 0 

bis    24.000 € 41 € 20 € 57 € 28 € 73 € 45 € 

bis    36.000 € 69 € 34 € 96 € 48 € 124 € 76 € 

bis    48.000 € 113 € 56 € 158 € 79 € 203 € 124 € 

bis    60.000 € 176 € 89 € 246 € 124 € 316 € 192 € 

bis    72.000 € 232 € 116 € 324 € 163 € 417 € 254 € 

bis    84.000 € 297 € 148 € 415 € 209 € 534 € 325 € 

über  84.000 € 317 € 158 € 442 € 222 € 543 € 346 € 
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 Anlage 2 zur DS Nr. 16/967 
 

Alte Fassung  Neue Fassung 

Richtlinien 
der Stadt Voerde zur 

Förderung von 
Kindern 

in Tagespflege 

 
     gemäß §§ 22 - 24  

Sozialgesetzbuch 
(SGB) VIII - Kinder- 

und 
Jugendhilfegesetz 

(KJHG) 
 

 

Richtlinien 
der Stadt Voerde zur 

Förderung von 
Kindern 

in Tagespflege 
gemäß §§ 22 - 24 
Sozialgesetzbuch 

(SGB) VIII - Kinder- 
und  

Jugendhilfegesetz 

(KJHG) 
 

 

1.  Rechtsgrundlagen 
 
1.1 §§ 22, 23, 24, 43 und § 90 SGB 

VIII –KJHG 
           in der jeweils gültigen Fassung 

 
1.2 Gesetz zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – 
Viertes Ausführungsgesetz des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes – 
SGB VIII von Oktober 2007, letzte 
Änderung Juni 2014,Gesetz zur 
Förderung von Kindern unter drei 
Jahren in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege 
(Kinderförderungs-gesetz-KiföG) 
von Dezember 2008 

1.3. §  2 der Satzung für das 
Jugendamt    der Stadt Voerd 

          in der jeweils gültigen Fassung 
 

 

 

1.  Rechtsgrundlagen 
 
1.1  §§ 22, 23, 24, 43 und § 90 SGB 

VII -KJHG 
           in der jeweils gültigen Fassung 

 
1.2 Gesetz zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – 
Viertes Ausführungsgesetz des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes – 
SGB VIII, Gesetz zur Förderung 
von Kindern unter drei Jahren in 
Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege 
(Kinderförderungsgesetz-KiföG)  
in den jeweils aktuell gültigen 
Fassungen 

1.3. §  2 der Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Voerde 

             in der jeweils gültigen Fassung 
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2.  Zweck und Gegenstand der  
Förderung                                          
 
Zur Förderung der Entwicklung eines 
Kindes, insbesondere in den ersten 
Lebensjahren, kann eine Person 
vermittelt werden, die das Kind für einen 
Teil des Tages oder ganztags im eigenen 
oder im Haushalt des/der  
Personensorgeberechtigten betreut 
(Tagespflegeperson). Die 
Kindertagespflege kann auch in anderen 
geeigneten Räumlichkeiten angeboten 
werden. 
 
Dabei richten sich die Betreuungszeiten 
unter Berücksichtigung des Wohles des 
Kindes nach dem Bedarf der Eltern. 
 
Die Förderung in Kindertagespflege 
umfasst die Vermittlung zu einer 
geeigneten Tagespflegeperson, die 
fachliche Beratung, die Begleitung und 
die weitere Qualifizierung sowie die 
Gewährung einer laufenden Geldleistung 
nach den in dieser Richtlinie festgelegten 
Voraussetzungen und in der in dieser 
Richtlinie festgelegten Höhe.   
 
 
Die Kindertagespflege soll die 
Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
fördern, die Erziehung und Bildung in der 
Familie unterstützen und ergänzen und 
den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit 
und Kindererziehung besser miteinander 
vereinbaren zu können. 
 
 
Die Vermittlung eines Kindes in 
Kindertagespflege durch das Jugendamt 
ersetzt nicht die Verantwortung der an 
der Tagespflege beteiligten Personen.  
 
Das Jugendamt übernimmt die Kosten für 
eine Tagesbetreuung in 
Kindertagespflege unter den in dieser 
Richtlinie festgelegten Voraussetzungen 
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und in der in diesen Richtlinien 
festgelegten Höhe.  

und in der in diesen Richtlinien 
festgelegten Höhe 
 

3. Erlaubnis zur Kindertagespflege 
 
Eine Person, die ein Kind oder mehrere 
Kinder außerhalb des Haushaltes der 
Erziehungsberechtigten während eines 
Teils des Tages und mehr als 15 Stunden 
wöchentlich gegen Entgelt länger als drei 
Monate betreuen will, bedarf der 
Erlaubnis. 
 
Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von 
bis zu fünf gleichzeitig anwesenden 
Kindern. 
Die Erlaubnis kann im Einzelfall zur 
Betreuung von einer geringeren Zahl von 
Kindern oder von max. acht fremden 
Kindern erteilt werden.  
 
 
Sollen sechs oder mehr Kinder 
gleichzeitig von einer 
Kindertagespflegeperson betreut werden, 
so findet § 45 SGB VIII (Erlaubnis für den 
Betrieb einer Einrichtung) Anwendung. 
 
 
Auch bei einer bestehenden, bereits 
erteilten Pflegeerlaubnis wird bei jeder 
weiteren Aufnahme von 
Tagespflegekindern geprüft, ob die 
erteilte Erlaubnis es vor dem Hintergrund 
des Kindeswohls und der 
Kindesinteressen tatsächlich zulässt, bis 
zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder 
betreuen zu können.  Maßgebliche 
Kriterien für die Entscheidung über eine 
Aufnahme eines Tagespflegekindes sind 
u.a. Betreuungsaufwand und Förderungs-
bedarf. Das Jugendamt entscheidet 
daher im Einzelfall  unabhängig von der 
Geeignetheit der Tagespflegeperson über 
die  Aufnahme.  
 

 
 
 
Wenn sich mehrere Kindertagespflege-
personen zusammenschließen, so 
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können gem. § 4 Abs. 2 Erstes KIBIZ-
Änderungsgesetz höchstens neun Kinder 
insgesamt durch maximal drei Tages-
pflegepersonen betreut werden.   
Ein Zusammenschluss von mehr als drei 
Tagespflegepersonen ist nicht erlaubt. 
 
 
Im Falle eines Zusammenschlusses von 
Tagespflegepersonen bedarf jede 
einzelne Tagespflegperson einer   
Erlaubnis nach     § 43 SGB VIII.  Die 
Erlaubnis wird aber nur erteilt, wenn bei 
dieser Form der Tagesbetreuung durch 
geeignete organisatorische Vorkehrungen 
sicher-gestellt ist, dass immer dieselbe 
Tagespflegeperson ein bestimmtes Kind 
betreut. Der nicht institutionelle, 
familienähnliche Charakter der 
Kindertagespflege als Betreuungsform 
muss deutlich erkennbar sein.  
Die Förderung von  Zusammenschlüssen 
von Tagespflegepersonen ist gekoppelt 
an die Jugendhilfeplanung. 
 
 
Die Erlaubnis ist schriftlich beim 
Jugendamt zu beantragen. Sie ist auf fünf 
Jahre befristet. Die 
Kindertagespflegeperson hat das 
Jugendamt über wichtige Ereignisse zu 
unterrichten, die für die Betreuung des 
oder der Kindes/r bedeutsam sind. 
 
Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die 
Kindertagespflegeperson und die 
Kindertagespflegestelle geeignet sind.  
 
Auch wenn keine Erlaubnis erforderlich 
ist, wird die Geeignetheit anhand der 
folgenden Vorrausetzungen geprüft.  
 
Laut Gesetz sind Personen geeignet,  
die  
- sich durch ihre Persönlichkeit, 

Sachkompetenz und Kooperationsbe-
reitschaft mit Erziehungsberechtigten 
und anderen Tagespflegepersonen 
aus-zeichnen, 

- über kindgerechte Räumlichkeiten 

verfügen und 
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- über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen der 
Kindertagespflege verfügen, die sie in 
qualifizierten Lehrgängen erworben 
oder in anderer Weise nachgewiesen 
haben.  

 
Diese Voraussetzungen sind nur 
gegeben, wenn die nachfolgenden 
Punkte erfüllt sind. 
 

 

- über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen der 
Kindertagespflege verfügen, die sie in 
qualifizierten Lehrgängen erworben 
oder in anderer Weise nachgewiesen 
haben.  

 
Diese Voraussetzungen sind nur 
gegeben, wenn die nachfolgenden 
Punkte erfüllt sind 
 
 

3.1 Formale Voraussetzungen  
 
Zur Prüfung der Eignung sind von den 
Bewerbern/innen folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

 Bewerberbogen 

 gesundheitliche Atteste des 
Hausarztes/der Hausärztin 
für alle im Haushalt der 
Kindertagespflegeperson 
lebenden volljährigen 
Personen (auf Aufforderung 
sind diese zu aktualisieren) 

 Unterschriebenes Merkblatt 
zum Infektionsschutzgesetz 

 erweiterte  
Führungszeugnisse gem. § 
30 a Bundeszentralre-
gistergesetz (BZRG) für alle 
im Haushalt lebenden 
volljährigen Personen; die 
erweiterten 
Führungszeugnisse müssen 
alle 3 Jahre aktualisiert 
werden. 

 Lebenslauf  mit Bild 

 Nachweis über die 
Teilnahme an einem Erste-
Hilfe-Kurs am Kind 

 Nachweis über den 
Schulabschluss (mindestens 
Hauptschulabschluss) 



 

Die weiteren Voraussetzungen werden 
von den Mitarbeitern /innen des 
Jugendamtes durch persönliche 
Gespräche und Ortsbesichtigungen 
überprüft. 
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3.2  Persönliche Voraussetzungen       

 
- Die Kindertagespflegeperson hat sich 

mit ihrer Tätigkeit als 
Tagespflegeperson 
auseinandergesetzt.  

- Die Grundhaltung zum Kind kommt 
durch Zuneigung, Zuwendung und 
Respekt zum Ausdruck. 

- Es besteht die Bereitschaft, zu einer 
zuverlässigen und verbindlichen 
Kinderbetreuung.  

- Erfahrungen im Umgang mit Kindern 

sind vorhanden.  
- Soziale und kommunikative 

Kompetenzen, wie z.B. 
Beziehungsfähigkeit, 
Einfühlungsvermögen, 
Verantwortungsgefühl, 
Konfliktfähigkeit, sind vorhanden.  

- Die Kindertagespflegeperson ist 

tolerant und offen für andere 
Lebenskonzepte und Werthaltungen. 

- Die Kindertagespflegeperson arbeitet 
zum Wohl des Kindes mit den Eltern 
zusammen. 

- Es besteht die Bereitschaft, zur 
Reflexion und Weiterentwicklung des 
Erziehungsverhaltens. 

- Es besteht die grundsätzliche 

Bereitschaft, mit dem Jugendamt 
zusammen zu kooperieren.  

- Es sind ausreichende 
Deutschkenntnisse vorhanden, um die 
kommunikativen und sozialen 
Anforderungen zu erfüllen. 
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3.3 3.3 Rahmenbedingungen der  
Tagespflege 
 

- Die Räume bieten gem. 
Empfehlungen des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
mindestens ausreichend Platz zum 
Spielen, für Bewegung, Ruhe und 
Entspannung entsprechend der 
Anzahl und dem Alter der zu 
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betreuenden Kinder.  
      Bei Schulkinderbetreuung stehen 

entsprechende Arbeitsplätze zur 
Verfügung. 

- Die Wohnungseinrichtung ist 
kindgerecht. 

 
- Eine ausreichende Ausstattung mit 

altersentsprechenden Beschäftigungs- 
und Spielmaterialien für jedes Kind ist 
vorhanden und in gutem Zustand oder 
soll von den Eltern mitgebracht 
werden. 

- Die Räume für die Kinderbetreuung 

sind sauber, werden ausreichend 
belüftet, beheizt und beleuchtet. 

- Sicherheitsaspekte im Wohn- und 
Außenbereich sind berücksichtigt. 

- Der Tagesablauf wird kindgerecht 

strukturiert, um den Kindern Sicherheit 
zu geben. 

 
- Die Bedürfnisse der 

Tagespflegekinder und der eigenen 
Familie können in Einklang gebracht 
werden. 

- Die Kindertagespflegeperson verhält 
sich gesundheitsbewusst und leitet zu 
gesundheitsförderndem Verhalten an. 

 
- Die Ernährung ist ausgewogen, 

gesund und abgestimmt auf die 
kindlichen Bedürfnisse. 
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3.4  Qualifizierung 
 
Tagespflegepersonen sollen über eine 
Qualifizierung entsprechend dem 
Curriculum des DJI (Deutsches 
Jugendinstitut) verfügen. 
Freigestellt von der Teilnahme an einer 
solchen Qualifizierung sind Personen, die 
ihre Qualifizierung anderweitig, z.B. über 
eine entsprechende Ausbildung, 
nachgewiesen haben.  
 
Erfolgt die Betreuung ausschließlich als 
kurze Ergänzung zu einem bestehenden 
Förder-und Bildungsangebot 
(bildungsergänzende Kindertagespflege), 
wird bei einer sonst festgestellten 
Geeignetheit von einer Teilnahme an 
einer Qualifikation abgesehen.  
Die Entscheidung über die Befreiung 
erfolgt grundsätzlich im Einzelfall.  
 
Die Qualifizierungen sollen in der Regel 
folgende Inhalte haben: 
 
Orientierungs-und Motivationsklärung: 
 
- Bedeutung der Kindertagespflege  

- Auseinandersetzung mit eigenen 
Wünschen und Erwartungen  

- Kindertagespflege: Passt das in meine 
Familie? 

- Versicherungs- und Steuerfragen 
- Erörterung der rechtlichen 
Gegebenheiten   
 
Grundqualifizierung:  
 
- Rollenverständnis und 

Rollenverhalten der 
Tagespflegeperson 

- Kommunikation der Beteiligten  
- Erziehungsvorstellungen und 

Erziehungsfragen 
- Erziehungsverständnis, Erinnerungen 

an Vorstellungen aus der eigenen 
Kindheit, eigene 
Erziehungsvorstellungen, 
Erziehungsvorstellungen der 
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Familie? 

- Versicherungs- und Steuerfragen 
- Erörterung der rechtlichen 
Gegebenheiten   
 
Grundqualifizierung:  
 
- Rollenverständnis und 

Rollenverhalten der 
Tagespflegeperson 

- Kommunikation der Beteiligten  
- Erziehungsvorstellungen und 

Erziehungsfragen 
- Erziehungsverständnis, Erinnerungen 

an Vorstellungen aus der eigenen 
Kindheit, eigene 
Erziehungsvorstellungen, 
Erziehungsvorstellungen der 
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abgebenden Eltern 
- Grenzen, Regeln 
- Entwicklung des Bindungsverhaltens 

von Kindern insbesondere in den 
ersten drei Lebensjahren, Kontakt- 
und Eingewöhnungsphase 

- Bildung beobachten und 
dokumentieren 

- Hintergrund der Tagespflege 

-    Versicherung, Steuern, Verträge  
- Erste Hilfe am Kind (ist alle drei Jahre 

„aufzufrischen“) 
- Verpflichtung nach §8a SGB VIII 
-  Kinder u. Medien 
- Spiel, Ernährung und Bewegung 

- Sicherheit drinnen und draußen/über 
den Umgang mit Gefahrenquellen 

 
Weiterqualifizierung: 
 
Die Kindertagespflegeperson soll 
regelmäßig an einem mit dem Jugendamt 
abgesprochenen Kursangebot teilnehmen 
(sog. Weiterbildungskurse). 
 

 
Kostenübernahme  
 
Sofern die Qualifizierung nicht vom 
Jugendamt kostenfrei durchgeführt wird, 
können die Kosten der 
Qualifizierungsmaßnahme nach 
vorheriger Abstimmung mit dem 
Jugendamt ganz oder teilweise 
übernommen werden, sobald ein vom 
Jugendamt vermitteltes Kind nicht nur 
vorübergehend betreut wird. 

abgebenden Eltern 
- Grenzen, Regeln 
- Entwicklung des Bindungsverhaltens 

von Kindern insbesondere in den 
ersten drei Lebensjahren, Kontakt- 
und Eingewöhnungsphase 

- Bildung beobachten und 
dokumentieren 

- Hintergrund der Tagespflege 

-    Versicherung, Steuern, Verträge  
- Erste Hilfe am Kind (ist alle drei Jahre 

„aufzufrischen“) 
- Verpflichtung nach §8a SGB VIII 
-  Kinder u. Medien 
- Spiel, Ernährung und Bewegung 

- Sicherheit drinnen und draußen/über 
den Umgang mit Gefahrenquellen 

 
Weiterqualifizierung: 
 
Die Kindertagespflegeperson soll 
regelmäßig an einem mit dem Jugendamt 
abgesprochenen Kursangebot teilnehmen 
(sog. Weiterbildungskurse). 
 
 
Kostenübernahme  
 
Sofern die Qualifizierung nicht vom 
Jugendamt kostenfrei durchgeführt wird, 
können die Kosten der 
Qualifizierungsmaßnahme nach 
vorheriger Abstimmung mit dem 
Jugendamt ganz oder teilweise 
übernommen werden, sobald ein vom 
Jugendamt vermitteltes Kind nicht nur 
vorübergehend betreut wird. 

3.5  Ausschlusskriterien     
 
Ausschlusskriterien liegen vor, wenn 
 
- Bewerber/Bewerberinnen insbesondere 

wegen einer in §72a SGB VIII   
aufgeführten Straftat verurteilt wurden. 

- formale Bedingungen nicht erfüllt sind 
 
- Hilfe zur Erziehung in Anspruch 

genommen wird oder diese nicht 
positiv beendet wurde (bei Hilfen nach 
§ 35 a KJHG wird dabei 
ausgeklammert, hier erfolgt eine 

3.5 Ausschlusskriterien     
 
Ausschlusskriterien liegen vor, wenn 
 

-   - Bewerber/Bewerberinnen insbesondere 
wegen einer in §72a SGB VIII   
aufgeführten Straftat verurteilt wurden. 
- formale Bedingungen nicht erfüllt sind 
 
- Hilfe zur Erziehung in Anspruch 

genommen wird oder diese nicht 
positiv beendet wurde (bei Hilfen nach 
§ 35 a KJHG wird dabei 
ausgeklammert, hier erfolgt eine 
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Einzelfallentscheidung). 
- sich Eignungsvorbehalte aus den 

Punkten 3.2 oder 3.3 ergeben  
- gegen das Rauchverbot  in Räumen, 

in denen Tagespflegekinder betreut 
werden,  gem. § 10 Abs. 4 KiBiz 
verstoßen wird. 

- innerhalb von einem Jahr  nach 
Aufforderung keine Qualifizierung 
nachgewiesen wird. 

 

Einzelfallentscheidung). 
- sich Eignungsvorbehalte aus den 

Punkten 3.2 oder 3.3 ergeben  
- gegen das Rauchverbot  in Räumen, 

in denen Tagespflegekinder betreut 
werden,  gem. § 10 Abs. 4 KiBiz 
verstoßen wird. 

- innerhalb von einem Jahr  nach 
Aufforderung keine Qualifizierung 
nachgewiesen wird. 

 

3.6  Entzug der Pflegeerlaubnis 
 

Die Pflegeerlaubnis ist zu    
entziehen, wenn 

 die Voraussetzungen für die 
Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

 das Kindeswohl gefährdet ist und 
die Tagespflegeperson im Falle 
von Beeinträchtigungen des zu 
betreuenden Kindes nicht bereit 
oder in der Lage ist,  für Abhilfe zu 
sorgen. 

 

3.6  Entzug der Pflegeerlaubnis 
 

Die Pflegeerlaubnis ist zu    
entziehen, wenn 

 die Voraussetzungen für die 
Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

 das Kindeswohl gefährdet ist und 
die Tagespflegeperson im Falle 
von Beeinträchtigungen des zu 
betreuenden Kindes nicht bereit 
oder in der Lage ist,  für Abhilfe zu 
sorgen. 

 

4. Förderungsvoraussetzungen 
 
Die Förderung des Kindes in 
Kindertagespflege muss für sein Wohl 
geeignet und erforderlich sein. 
Gefördert wird die Betreuung von Kindern 
im Alter von 0-14 Jahren. 
 
Die Förderung in Tageseinrichtungen für 
Kinder mit entsprechendem 
Rechtsanspruch und die Förderung von 
Kindern in schulischen Förder- und 
Betreuungsangeboten hat Vorrang vor 
der Kindertagespflege, sofern nicht im 
Einzelfall besondere Gründe für die 
Betreuung in Form der Tagespflege in der 
Person oder den Lebensbedingungen 
des Kindes oder den Arbeitszeiten der 
Eltern vorliegen. 
 
 
Von einer Erforderlichkeit der 
Kindertagespflege kann regelmäßig 
ausgegangen werden, wenn die Eltern 
wegen Berufstätigkeit, beruflicher, 
schulischer Ausbildung, einer 
Hochschulausbildung, wegen 

4. Förderungsvoraussetzungen 
 
Die Förderung des Kindes in 
Kindertagespflege muss für sein Wohl 
geeignet und erforderlich sein. 
Gefördert wird die Betreuung von Kindern 
im 
Alter von 0-14 Jahren. 
Die Förderung in Tageseinrichtungen für 
Kinder mit entsprechendem 
Rechtsanspruch und die Förderung von 
Kindern in schulischen Förder- und 
Betreuungsangeboten hat Vorrang vor 
der Kindertagespflege, sofern nicht im 
Einzelfall besondere Gründe für die 
Betreuung in Form der Tagespflege in der 
Person oder den Lebensbedingungen 
des Kindes oder den Arbeitszeiten der 
Eltern vorliegen. 
 
 
Von einer Erforderlichkeit der 
Kindertagespflege kann regelmäßig 
ausgegangen werden, wenn die Eltern 
wegen Berufstätigkeit, beruflicher, 
schulischer Ausbildung, einer 
Hochschulausbildung, wegen 
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Arbeitssuche oder aufgrund von 
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
(im Sinne des Vierten Gesetzes für 
moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt) die Förderung nicht selbst 
sicherstellen können und bei Kindern ab 
3 Jahren ein Platz in einer 
Tageseinrichtung für Kinder oder in 
einem schulischen Förder- und 
Betreuungsangebot nicht zur Verfügung 
steht oder nicht ausreichend ist. 
 
Eine Erforderlichkeit ist regelmäßig auch 
dann gegeben, wenn der Elternteil, der 
die überwiegende Betreuung des Kindes 
übernommen hat, vorübergehend aus 
gesundheitlichen oder anderen 
zwingenden Gründen ausfällt, Personen 
im familiären und sozialen Umfeld oder 
ein Platz in einer Tageseinrichtung nicht 
zur Verfügung stehen und der andere 
Elternteil bei der Betreuung und 
Versorgung des Kindes/der Kinder durch 
Kindertagespflege ausreichend 
unterstützt werden kann. 
Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
der Eltern/Erziehungsberechtigten ist 
vorab immer die Zuständigkeit eines 
anderen Rehabilitationsträgers, wie z.B. 
Krankenkasse, Rententräger etc., zu 
prüfen. 
 
Eine Erforderlichkeit kann auch dann 
gegeben sein, wenn ein 
Personensorgeberechtigter/Erziehungsbe
rechtigter zwar zur Verfügung steht, aber 
z.B. bei der Betreuung von mehr als zwei 
Kindern unter drei Jahren in seinen 
Handlungsmöglichkeiten überfordert ist 
und andere Personen aus dem familiären 
oder sozialen Umfeld und Plätze in 
Tageseinrichtungen nicht zur Verfügung 
stehen.  
 
 
Ein lediglich vorübergehender 
Betreuungsbedarf ist in der Regel nicht 
förderungsfähig.  
Das Jugendamt trifft im Rahmen der 
Einzelfallprüfung die entsprechende 
Entscheidung. 

Arbeitssuche oder aufgrund von 
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 
(im Sinne des Vierten Gesetzes für 
moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt) die Förderung nicht selbst 
sicherstellen können und bei Kindern ab 
3 Jahren ein Platz in einer 
Tageseinrichtung für Kinder oder in 
einem schulischen Förder- und 
Betreuungsangebot nicht zur Verfügung 
steht oder nicht ausreichend ist. 
 
Eine Erforderlichkeit ist regelmäßig auch 
dann gegeben, wenn der Elternteil, der 
die überwiegende Betreuung des Kindes 
übernommen hat, vorübergehend aus 
gesundheitlichen oder anderen 
zwingenden Gründen ausfällt, Personen 
im familiären und sozialen Umfeld oder 
ein Platz in einer Tageseinrichtung nicht 
zur Verfügung stehen und der andere 
Elternteil bei der Betreuung und 
Versorgung des Kindes/der Kinder durch 
Kindertagespflege ausreichend 
unterstützt werden kann. 
Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
der Eltern/Erziehungsberechtigten ist 
vorab immer die Zuständigkeit eines 
anderen Rehabilitationsträgers, wie z.B. 
Krankenkasse, Rententräger etc., zu 
prüfen. 
 
Eine Erforderlichkeit kann auch dann 
gegeben sein, wenn ein 
Personensorgeberechtigter/Erziehungsbe
rechtigter zwar zur Verfügung steht, aber 
z.B. bei der Betreuung von mehr als zwei 
Kindern 
unter drei Jahren in seinen 
Handlungsmöglichkeiten überfordert ist 
und andere Personen aus dem familiären 
oder sozialen Umfeld und Plätze in 
Tageseinrichtungen nicht zur Verfügung 
stehen.  
 
Ein lediglich vorübergehender 
Betreuungsbedarf ist in der Regel nicht 
förderungsfähig.  
Das Jugendamt trifft im Rahmen der 
Einzelfallprüfung die entsprechende 
Entscheidung. 
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Der Umfang der täglichen Förderung 
richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf.  Der Bedarf ist vom Jugendamt 
im Einzelfall zu ermitteln. In der Regel ist 
der Rechtsanspruch im Rahmen der 
Kindertagespflege mit einer maximalen 
Betreuungszeit von 25 Stunden pro 
Woche abdeckt, es sei denn die 
Eltern/Erziehungsberechtigten haben 
aufgrund einer Teilnahme an einer  
schulischen oder beruflichen Maßnahme, 
einer Maßnahme zur Eingliederung in die 
Arbeit oder einer beruflichen Tätigkeit 
einen höheren Betreuungsbedarf für ihr 
Kind.  
Das Jugendamt trifft im Rahmen der 
Einzelfallprüfung die entsprechenden 
Entscheidungen. 

 
Der Umfang der täglichen Förderung 
richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf.  Der Bedarf ist vom Jugendamt 
im Einzelfall zu ermitteln. In der Regel ist 
der Rechtsanspruch im Rahmen der 
Kindertagespflege mit einer maximalen 
Betreuungszeit von 25 Stunden pro 
Woche abdeckt, es sei denn die 
Eltern/Erziehungsberechtigten haben 
aufgrund einer Teilnahme an einer  
schulischen oder beruflichen Maßnahme, 
einer Maßnahme zur Eingliederung in die 
Arbeit oder einer beruflichen Tätigkeit 
einen höheren Betreuungsbedarf für ihr 
Kind.  
Das Jugendamt trifft im Rahmen der 
Einzelfallprüfung die entsprechenden 
Entscheidungen. 
 
 

5. Finanzierung der Kindertagespflege 
 
 
5.1 Die Kindertagespflegeperson erhält   
eine laufende Geldleistung, die die 
Erstattung angemessener   Kosten, die 
der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen, und einen 
Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderleistung nach Maßgabe von § 23 
Abs. 2 a SGB VIII beinhaltet.  
 
Die Vergütung pro Betreuungsstunde 
beträgt 4,60 €. Davon entfallen 40 % auf 
die Kosten für den Sachaufwand und 
60% auf die Förderleistungen.  
Der Betrag zur Anerkennung der 
Förderleistung der 
Kindertagespflegeperson berücksichtigt 
dabei den zeitlichen Umfang, die Anzahl 
sowie den Förderbedarf der betreuten 
Kinder und die vorhandene Qualifizierung 
der Kindertagespflegeperson. 
  
Die monatliche Vergütung wird wie folgt 
ermittelt: 
   
Ermittelte Wochenstundenzahl x 52 x 
4,60 € :12= ermittelte Monatsvergütung 
 

5. Finanzierung der Kindertagespflege 
 
5.1 Die Kindertagespflegeperson erhält   
eine laufende Geldleistung, die die 
Erstattung angemessener   Kosten, die 
der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen, und einen 
Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderleistung nach Maßgabe von § 23 
Abs. 2 a SGB VIII beinhaltet.  
 
 
Die Vergütung pro Betreuungsstunde 
beträgt 5,20 €. Davon entfallen 40 % auf 
die Kosten für den Sachaufwand und 
60% auf die Förderleistungen.  
Der Betrag zur Anerkennung der 
Förderleistung der 
Kindertagespflegeperson berücksichtigt 
dabei den zeitlichen Umfang, die Anzahl 
sowie den Förderbedarf der betreuten 
Kinder und die vorhandene Qualifizierung 
der Kindertagespflegeperson. 
  
Die monatliche Vergütung wird wie folgt 
ermittelt: 
   
Ermittelte Wochenstundenzahl x 52 x 
Stundensatz in der aktuell gültigen 
Höhe : 12 = ermittelte 
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Die jährlichen Preissteigerungen werden 
durch eine angemessene Anpassung der 
Stundensätze in Rhythmus von drei 
Jahren kompensiert.  
 
Übernachtet das Kind wegen frühen 
Arbeitsbeginns oder späten Arbeitsendes 
der    Eltern/Erziehungsberechtigten an 
einzelnen Tagen bei der 
Kindertagespflegeperson, wird für die Zeit 
von 21.00-6.00 Uhr eine pauschale 
Nachtbereitschaftszeit von 2 Stunden 
anerkannt.  
 
Randzeiten werden gesondert vergütet. 
Unter Randzeiten sind diejenigen Zeiten 
zu verstehen, zu denen eine 
institutionelle Betreuung nicht angeboten 
wird. Das betrifft an den Wochentagen 
die Zeiten zwischen 6.00 und 7.00 Uhr 
und 16.00 und 21.00 Uhr sowie 
Betreuungszeiten an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen.  
Für solche Betreuungszeiten wird ein 
Zuschlag von 1,50 Euro pro Stunde 
gewährt.  

 
Hinzu kommen: 
 
- die Erstattung nachgewiesener 

Aufwendungen für Beiträge zu 
einer Unfallversicherung in Höhe 
des jeweils gültigen Beitrages zur 
gesetzlichen Unfallversicherung 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII    

- die hälftige Erstattung der 
Aufwendungen zu einer 
nachgewiesenen angemessenen 
Alterssicherung der 
Kindertagespflegeperson und  

- die hälftige Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen 
einer angemessenen freiwilligen 
gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung.  
 

Die hälftige Erstattung der Aufwendungen 
für Alterssicherung, Pflegeversicherung 
und Krankenversicherung werden 

Monatsvergütung  
 
Die Preissteigerungen werden durch 
eine jährliche Dynamisierung von  
1,5 % kompensiert. 
 
 
Übernachtet das Kind wegen frühen 
Arbeitsbeginns oder späten Arbeitsendes 
der    Eltern/Erziehungsberechtigten an 
einzelnen Tagen bei der 
Kindertagespflegeperson, wird für die Zeit 
von 21.00-6.00 Uhr eine pauschale 
Nachtbereitschaftszeit von 2 Stunden 
anerkannt.  
 
Randzeiten werden gesondert vergütet. 
Unter Randzeiten sind diejenigen Zeiten 
zu verstehen, zu denen eine 
institutionelle Betreuung nicht angeboten 
wird. Das betrifft an den Wochentagen 
die Zeiten zwischen 6.00 und 7.00 Uhr 
und 16.00 und 21.00 Uhr sowie 
Betreuungszeiten an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen.  
Für solche Betreuungszeiten wird ein 
Zuschlag von 1,50 Euro pro Stunde 
gewährt 
 
     Hinzu kommen: 

 
- die Erstattung nachgewiesener 

Aufwendungen für Beiträge zu 
einer Unfallversicherung in Höhe 
des jeweils gültigen Beitrages zur 
gesetzlichen Unfallversicherung 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII    

- die hälftige Erstattung der 
Aufwendungen zu einer 
nachgewiesenen angemessenen 
Alterssicherung der 
Kindertagespflegeperson und  

- die hälftige Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen 
einer angemessenen freiwilligen 
gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung.  
 

Die hälftige Erstattung der Aufwendungen 
für Alterssicherung, Pflegeversicherung 
und Krankenversicherung werden 
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unabhängig von der Anzahl der betreuten 
Tagespflegekinder für jeden Monat, in 
dem betreut wird, einmal an die 
Tagespflegeperson ausgezahlt. 
 
 
Der Betrag für die Beiträge zur Unfallver-
sicherung wird nach Vorlage eines 
Zahlungsnachweises der Tagespflege-
person erstattet.  
 
Der Gesamtbetrag wird nach Bewilligung 
auf das Konto der 
Kindertagespflegeperson überwiesen.  
 
 
In den laufenden Geldleistungen sind die 
Kosten für die Bereitstellung einer 
Mahlzeit nicht enthalten. Analog zur 
Essensgeldregelung in den Kindertages-
stätten sind die Kosten für Mahlzeiten von 
den Eltern/Erziehungsberechtigten zu 
übernehmen. 
 
In den laufenden Geldleistungen an die 
Tagespflegepersonen sind auch keine 
Kosten für Pflegemittel/-utensilien oder 
Kosten für spezielle Nahrungsmittel z.B. 
bei Vorliegen von Allergien oder anderen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
oder eventuell anfallende Fahrtkosten für 
die Betreuungsperson enthalten. Diese 
Kosten haben die Eltern/Erziehungs-
berechtigten gesondert zu tragen. 

unabhängig von der Anzahl der betreuten 
Tagespflegekinder für jeden Monat, in 
dem betreut wird, einmal an die 
Tagespflegeperson ausgezahlt. 

 
 

Der Betrag für die Beiträge zur Unfallver-
sicherung wird nach Vorlage eines 
Zahlungsnachweises der Tagespflege-
person erstattet.  
 
Der Gesamtbetrag wird nach Bewilligung 
auf das Konto der 
Kindertagespflegeperson überwiesen.  

 
 

In den laufenden Geldleistungen sind die 
Kosten für die Bereitstellung einer 
Mahlzeit nicht enthalten. Analog zur 
Essensgeldregelung in den Kindertages-
stätten sind die Kosten für Mahlzeiten von 
den Eltern/Erziehungsberechtigten zu 
übernehmen. 

 
In den laufenden Geldleistungen an die 
Tagespflegepersonen sind auch keine 
Kosten für Pflegemittel/-utensilien oder 
Kosten für spezielle Nahrungsmittel z.B. 
bei Vorliegen von Allergien oder anderen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
oder eventuell anfallende Fahrtkosten für 
die Betreuungsperson enthalten. Diese 
Kosten haben die Eltern/Erziehungs-
berechtigten gesondert zu tragen. 
 
 

5.2 Mit den laufenden Geldleistungen, 
der Übernahme der Beiträge zur 
Unfallversicherung und den 
Erstattungen zur Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung 
sind für die Stadt Voerde alle 
Aufwendungen der 
Kindertagespflegeperson 
abgegolten. 

5.2 Mit den laufenden Geldleistungen, 
der Übernahme der Beiträge zur 
Unfallversicherung und den 
Erstattungen zur Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung 
sind für die Stadt Voerde alle 
Aufwendungen der 
Kindertagespflegeperson 
abgegolten. 

 
 

5.3 Bei urlaubs- und 
krankheitsbedingten Ausfallzeiten 
der Tagespflegeperson und/oder 
des Tageskindes wird maximal bis 

5.3 Bei urlaubs- und krankheitsbedingten 
Ausfallzeiten der 
Tagespflegeperson und/oder des 
Tageskindes wird maximal bis zu  6 
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zu  6 Wochen im Jahr die 
monatliche Geldleistung weiter 
gezahlt.  
 
Bei selbst organisierten 
Vertretungen ist die finanzielle 
Entschädigung selbst zu 
übernehmen. 

 
 Wenn das Jugendamt eine 

geeignete Vertretung der 
Kindertagespflegeperson vermittelt 
hat, erhält die Vertretung nur die 
nach Ziffer 5.1 ermittelte laufende 
Geldleistung mit Ausnahme der 
Aufwendungen für die 
Unfallversicherung, 
Krankenversicherung, 
Pflegeversicherung und die 
Alterssicherung. 

  
 
 

 Muss das Jugendamt für eine 
Ersatzbetreuung sorgen, so ist dies 
im Interesse der Kinder mindestens 8 
Wochen im Voraus anzuzeigen, um 
so rechtzeitig Absprachen mit den zur 
Verfügung stehenden Tagespflege-
personen treffen und die Einge-
wöhnungszeit planen zu können.  

Wochen im Jahr die monatliche 
Geldleistung weiter gezahlt.  

        
 

         Bei selbst organisierten 
Vertretungen ist die finanzielle 
Entschädigung selbst zu 
übernehmen. 

 
 Wenn das Jugendamt eine 

geeignete     Vertretung der 
Kindertagespflegeperson vermittelt 
hat, erhält die Vertretung nur die 
nach Ziffer 5.1 ermittelte laufende 
Geldleistung mit Ausnahme der 
Aufwendungen für die 
Unfallversicherung,  
Krankenversicherung, 
Pflegeversicherung     und die 
Alterssicherung. 

 
 
 
            Muss das Jugendamt für eine 

Ersatzbetreuung sorgen, so ist 
dies im Interesse der Kinder 
mindestens 8 Wochen im Voraus 
anzuzeigen, um so rechtzeitig 
Absprachen mit den zur Verfügung 
stehenden Tagespflege-personen 
treffen und die Eingewöhnungszeit 
planen zu können. 

  
 

5.4  Im Einzelfall kann ein Zuschlag 
von 0,50 € pro Stunde bei der 
Betreuung von Kindern unter 
erschwerten Bedingungen gewährt 
werden (z. B. Kinder mit 
Behinderungen mit erhöhtem 
Therapiebedarf). 

 

5.4 Im Einzelfall kann ein Zuschlag 
von 0,50 € pro Stunde bei der 
Betreuung von Kindern unter 
erschwerten Bedingungen gewährt 
werden (z. B. Kinder mit 
Behinderungen mit erhöhtem 
Therapiebedarf). 

 

5.5    Auf der Grundlage von § 90 SGB 
VIII wird von den Eltern ein 
Kostenbeitrag zu den 
Tagespflegekosten erhoben.  

 
Die Höhe der Kostenbeiträge wird 
analog zur Elternbeitragssatzung 
der Stadt  Voerde für den 
Bereich der Kindertagesbetreuung 

5.5 Auf der Grundlage von § 90 SGB 
VIII wird von den Eltern ein 
Kostenbeitrag zu den 
Tagespflegekosten erhoben.  

 
Die Höhe der Kostenbeiträge wird 
analog zur Elternbeitragssatzung 
der Stadt  Voerde für den 
Bereich der Kindertagesbetreuung 
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in Kindertageseinrichtungen in der 
jeweils gültigen Fassung ermittelt. 
Die Höhe der Beiträge ergibt sich 
aus der in der Anlage beigefügten 
Beitragstabelle. Sie ist Bestandteil 
dieser Richtlinien. 

in Kindertageseinrichtungen in der 
jeweils gültigen Fassung ermittelt. 
Die Höhe der Beiträge ergibt sich 
aus der in der Anlage beigefügten 
Beitragstabelle. Sie ist Bestandteil 
dieser Richtlinien. 

  
 

5.6 Der Kostenbeitrag kann auf Antrag 
ganz oder teilweise erlassen 
werden, wenn die Belastung den 
Eltern und dem Kind nicht 
zuzumuten ist. Für die Feststellung 
der zumutbaren Belastung gelten 
die §§ 82 – 85, 87 und 88 SGB XII 
entsprechend. Eine Ermäßigung 
oder ein Erlass kann erst mit dem 
Datum der Antragstellung wirksam 
werden. 

 

5.6  Der Kostenbeitrag kann auf Antrag 
ganz    oder teilweise erlassen 
werden, wenn die Belastung den 
Eltern und dem Kind nicht 
zuzumuten ist. Für die Feststellung 
der zumutbaren Belastung gelten 
die §§ 82 – 85, 87 und 88 SGB XII 
entsprechend. Eine Ermäßigung 
oder ein Erlass kann erst mit dem 
Datum der Antragstellung wirksam 
werden. 

 
 

6.       Verfahren und Antragstellung 
 
6.1 Die Vermittlung einer geeigneten 

Kindertagespflegeperson durch 
den Fachdienst 2.3-Jugend der 
Stadt Voerde ist von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
schriftlich zu beantragen. Dabei 
sind die Antragsformulare der 
Stadt Voerde zu benutzen. 

 
 Der Antrag ist innerhalb von drei 
Monaten nach Antragstellung zu 
 vervollständigen. Wird die Frist 
nicht eingehalten, so erlischt der 
Anspruch auf Kostenübernahme 
vom Tag der Inpflegenahme des 
Kindes bis zur endgültigen 
Vervollständigung des Antrages. 
Die geleisteten Kosten sind vom 
Antragsteller zu erstatten. 

6. Verfahren 
 
6.1   Die Vermittlung einer geeigneten   

Kindertagespflegeperson durch 
den Fachdienst 2.3-Jugend der 
Stadt Voerde ist von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
schriftlich zu beantragen. Dabei 
sind die Antragsformulare der 
Stadt Voerde zu benutzen. 

 
Der Antrag ist innerhalb von drei 
Monaten nach Antragstellung zu 
vervollständigen. Wird die Frist 
nicht eingehalten, so erlischt der 
Anspruch auf Kostenübernahme 
vom Tag der Inpflegenahme des 
Kindes bis zur endgültigen 
Vervollständigung des Antrages. 
Die geleisteten Kosten sind vom 
Antragsteller zu erstatten. 

6.2 Die Geldleistung wird ab dem 
ersten Tag der Betreuung des 
Kindes durch die 
Tagespflegeperson, frühestens 
jedoch ab Antragstellung und 
immer nur für die Dauer von 
längstens 6 Monate gewährt. Die 
Antragstellerin/Der Antragsteller 
muss rechtzeitig, spätestens 

6.2    Die Geldleistung wird ab dem 
ersten Tag der Betreuung des 
Kindes durch die 
Tagespflegeperson, frühestens 
jedoch ab Antragstellung und 
immer nur für die Dauer von 
längstens 6 Monate gewährt. Die 
Antragstellerin/Der Antragsteller 
muss rechtzeitig, spätestens 
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jedoch 4 Wochen vor Ablauf der 
Frist, unter Beifügung einer 
aktuellen Bescheinigung des 
Arbeitgebers/ der Schule schriftlich 
einen formlosen Antrag auf 
Fortführung der Tagespflege 
stellen. 

jedoch 4 Wochen vor Ablauf der 
Frist, unter Beifügung einer 
aktuellen Bescheinigung des 
Arbeitgebers/ der Schule schriftlich 
einen formlosen Antrag auf 
Fortführung der Tagespflege 
stellen 

 

6.3  Änderungen gegenüber der 
Antragstellung, insbesondere 
Änderungen bei den 
Betreuungszeiten, Aufgabe oder 
Änderung der Berufstätigkeit, 
Änderungen der Einkünfte oder 
Wechsel der Tagespflegeperson, 
sind dem Jugendamt unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
 Die Kindertagespflegeperson hat 

das Jugendamt über wichtige 
Ereignisse zu unterrichten, die für 
die Betreuung des oder der Kinder 
bedeutsam sind.  

 
 

6.3  Änderungen gegenüber der 
Antragstellung, insbesondere 
Änderungen bei den 
Betreuungszeiten, Aufgabe oder 
Änderung der Berufstätigkeit, 
Änderungen der Einkünfte oder 
Wechsel der Tagespflegeperson, 
sind dem Jugendamt unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
 Die Kindertagespflegeperson hat 

das Jugendamt über wichtige 
Ereignisse zu unterrichten, die für 
die Betreuung des oder der Kinder 
bedeutsam sind.   

 
 

7. Inkrafttreten 
 

Die vorstehenden Richtlinien treten 
zum 01.08.2016 in Kraft.  
Gleichzeitig treten die Richtlinien 
vom 01.01.2009 außer Kraft   

 

7. Inkrafttreten 
 

Die vorstehenden Richtlinien 
treten zum 01.08.2019 in Kraft.  
Gleichzeitig treten die 
Richtlinien vom 01.08.2016 
außer Kraft   
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Anlage zu den Richtlinien der Stadt Voerde zur Förderung von Kindern in 
Tagespflege 

 

Elternbeitragstabelle (Stand: 01.08.2016) 

  

Einkommens- 

gruppen 

  

  

  

25 Stunden 

Betreuungszeit 

  

  

  

35 Stunden 

Betreuungszeit 

  

  

  

45 Stunden 

Betreuungszeit 

unter 

3 Jahre 

3 Jahre 

und älter 

unter 

3 Jahre 

3 Jahre 

und älter 

unter 

3 Jahre 

3 Jahre 

und älter 

bis    15.000 € 0 0 0 0 0 0 

bis    24.000 € 41 € 20 € 57 € 28 € 73 € 45 € 

bis    36.000 € 69 € 34 € 96 € 48 € 124 € 76 € 

bis    48.000 € 113 € 56 € 158 € 79 € 203 € 124 € 

bis    60.000 € 176 € 89 € 246 € 124 € 316 € 192 € 

bis    72.000 € 232 € 116 € 324 € 163 € 417 € 254 € 

bis    84.000 € 297 € 148 € 415 € 209 € 534 € 325 € 

über  84.000 € 317 € 158 € 442 € 222 € 543 € 346 € 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/985 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 17.06.2019 
 

Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Stabsstelle Zentrales Controlling 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 
hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat stimmt der in der Sachdarstellung beschriebenen Änderung des Gesellschaftsvertrages 
der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH zu. Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich 
redaktioneller Änderungen sowie vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf.  
 
Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzgesellschaft Schwarze 
Heide mbH wird beauftragt, der entsprechenden Änderung des Gesellschaftsvertrages zuzustim-
men. 
 
 

Sachdarstellung: 

Mit Schreiben vom 08.10.2018 hatte die Stadt Bottrop ihre Verkaufsabsicht, einen 5 %-Anteil an 
der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH an einen privaten Dritten (Herrn Andreas Brom-
kamp) zu veräußern, gegenüber der Stadt gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ange-
zeigt.  
 
Die Stadt Voerde hat nach § 8 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages das Recht, innerhalb von 3 
Monaten ein Vorkaufsrecht hinsichtlich des Anteilsverkaufs auszuüben. Mit Ratsbeschluss vom 
11.12.2018 (Drucksache 16/839) hat die Stadt Voerde auf die Ausübung dieses Vorkaufsrechtes 
verzichtet.  
 
Zwischenzeitlich ist ein weiterer Interessent an die Stadt Bottrop herangetreten (Firma Stremmer 
Sand und Kies GmbH; Schreiben vom 11.12.2018), mit dem Wunsch, ebenfalls einen Geschäfts-
anteil von 5% an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH zu erwerben. Auch in dieser Sa-
che hat die Stadt Voerde bereits mit Dringlichkeitsentscheidung vom 11.02.2019 (genehmigt durch 
den Stadtrat am 02.04.2019; Drucksache 16/933) auf die Ausübung des Vorkaufsrechts verzichtet. 
 
Die Umsetzung der beiden Anteilsverkäufe macht eine neuerliche Anpassung des Gesellschafts-
vertrages notwendig, um die Handlungsfähigkeit der Gremien der Gesellschaft unter Berücksichti-
gung der anteiligen Eigentumsverhältnisse sicherzustellen. Die Änderungen betreffen folgende 
Regelungen des Gesellschaftsvertrages: 
 

Aktuelle Fassung  Neue Fassung Erläuterung 

§ 3 Absatz 2   

(2) Von diesem Stammka-
pital übernehmen die Gesell-
schafter folgende Stammeinla-
gen: 
 
a) Kreis Wesel  

(2) Von diesem Stammkapital 
übernehmen die Gesellschafter 
folgende Stammeinlagen: 
 
a) Kreis Wesel  
EUR   5.112,92 = 20 % 

Änderungen auf-
grund der Anteils-
verkäufe. 
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EUR   5.112,92 = 20 % 
b) Stadt Bottrop  
EUR 11.248,42 = 44 % 
c) Stadt Dinslaken  
EUR   5.368,56 = 21 % 
d) Stadt Voerde  
EUR   1.278,23 =   5 % 
e) Gemeinde Hünxe  
EUR   1.278,23 =   5 % 
f) Dr. Klaus Lesker  
EUR   1.278,23 =   5 % 
 

b) Stadt Bottrop  
EUR   8.691,96 = 34 % 
c) Stadt Dinslaken  
EUR   5.368,56 = 21 % 
d) Stadt Voerde  
EUR   1.278,23 =   5 % 
e) Gemeinde Hünxe  
EUR   1.278,23 =   5 % 
f) Dr. Klaus Lesker  
EUR   1.278,23 =   5 % 
g) Andreas Bromkamp 
EUR   1.278,23 =   5 % 
h) Stremmer Sand+Kies GmbH 
EUR   1.278,23 =   5 % 
 

§ 9 Absatz 1   

(1)  
Die Gesellschaft hat einen 
Aufsichtsrat, auf den die Vor-
schriften des Aktiengesetzes 
Anwendung finden. 
Der Aufsichtsrat besteht aus 6 
Personen. 
Ergänzend gilt § 52 GmbHG i. 
V. m. den dort genannten Vor-
schriften des Aktiengesetzes.  
 
 
 
 
Beschlüsse des Aufsichtsrates 
werden in der Regel in Sitzun-
gen gefasst. Sie kommen mit 
2/3 Mehrheit, der an der Be-
schlussfassung teilnehmenden 
Mitglieder, zustande. 
 

(1)  
Die Gesellschaft hat einen Auf-
sichtsrat. auf den die Vorschriften 
des Aktiengesetzes Anwendung 
finden. 
Der Aufsichtsrat besteht aus 8 
Personen.  
Ergänzend gilt § 52 GmbHG i. V. 
m. den dort genannten Vorschrif-
ten des Aktiengesetzes.  
Die Aufsichtsratsmitglieder 
haben je volle 50,00 EURO 
Stammeinlage der sie entsen-
denden Gesellschafter eine 
Stimme.  
Beschlüsse des Aufsichtsrates 
werden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. Sie kommen mit der 
Mehrheit der Stimmen der an 
der Beschlussfassung teil-
nehmenden Mitglieder zustan-
de. 
 

 
Der letzte Halbsatz 
wird gestrichen. 
 
 
 
 
Neu zu beschlie-
ßen, um  
§ 108 Abs. 1 Nr. 6 
GO NRW (ange-
messener Einfluss) 
gerecht zu werden. 
 
 
Neu zu beschlie-
ßen, um  
§ 108 Abs. 1 Nr. 6 
GO NRW gerecht 
zu werden. 
 

§ 11 Absatz 3   

(3) 
Der Aufsichtsrat ist beschluss-
fähig, wenn mind. 4 Aufsichts-
ratsmitglieder anwesend sind.  
Ist dieser trotz ordnungsge-
mäßer Einberufung des Auf-
sichtsrates nicht beschlussfä-
hig, so ist die Einladung inner-
halb einer Woche zu wiederho-
len. Der Aufsichtsrat ist in der 
zweiten Sitzung ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der Mit-
glieder beschlussfähig. Hierauf 
ist in der Einladung hinzuwei-
sen. 
 

(3) 
Der Aufsichtsrat ist beschluss-
fähig, wenn mindestens 75 % 
der Stimmen vertreten sind.  
Ist dieser trotz ordnungsgemäßer 
Einberufung des Aufsichtsrates 
nicht beschlussfähig, so ist die 
Einladung innerhalb einer Woche 
zu wiederholen. Der Aufsichtsrat 
ist in der zweiten Sitzung ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der Mit-
glieder beschlussfähig. Hierauf ist 
in der Einladung hinzuweisen. 
 

 
Notwendig, weil 
nicht mehr auf die 
anwesenden Per-
sonen abgestellt 
werden kann. 
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§ 12   

Die Gesellschaft wird durch 
eine/n oder mehrere Ge-
schäftsführer/innen vertreten. 
Sind mehrere Geschäftsfüh-
rer/innen bestellt, sind je zwei 
von ihnen gemeinsam oder 
ein/e Geschäftsführer/in zu-
sammen mit einem Prokuristen 
/ einer Prokuristin zur Vertre-
tung der Gesellschaft berech-
tigt. Ist nur ein/e Geschäftsfüh-
rer/in vorhanden, ist diese/r 
alleinvertretungsberechtigt; 
dies gilt auch dann, wenn von 
zwei gemeinsam vertretungs-
berechtigten Geschäftsfüh-
rern/innen eine/r ausscheidet. 

Die Gesellschaft wird durch ei-
ne/n oder mehrere Geschäftsfüh-
rer/innen vertreten. Sind mehrere 
Geschäftsführer/innen bestellt, 
sind je zwei von ihnen gemein-
sam oder ein/e Geschäftsfüh-
rer/in zusammen mit einem Pro-
kuristen / einer Prokuristin zur 
Vertretung der Gesellschaft be-
rechtigt. Ist nur ein/e Geschäfts-
führer/in vorhanden, ist diese/r 
alleinvertretungsberechtigt; dies 
gilt auch dann, wenn von zwei 
gemeinsam vertretungsberechtig-
ten Geschäftsführern/innen eine/r 
ausscheidet. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet 
nach den Wirtschaftsgrundsät-
zen im Sinne des § 109 GO 
NRW zu verfahren. Dabei ist 
die Gesellschaft so zu führen, 
dass der öffentliche Zweck 
nachhaltig erfüllt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forderung der Be-
zirksregierung aus 
Anzeige Anteilsver-
kauf an Dr. Lesker.  
 
 

 
Vor dem Hintergrund der beschlossenen HSK-Maßnahme  Nr. 131 „Verkauf Beteiligung Schwarze 
Heide“ wird seitens der Stadt Voerde weiterhin ein Verkauf der Beteiligung angestrebt.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Änderung des Gesellschaftsvertrages zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/974 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 28.05.2019 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt das Gewerbeflächenkonzept Voerde als Grund-
lage für die anstehende Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Das Büro Schulten Stadt- und Raumentwicklung wurde neben der Erarbeitung des Handlungskon-
zeptes Wohnen (siehe Drucksache Nr. 16/930) auch mit der Erstellung eines Gewerbeflächenkon-
zeptes Voerde beauftragt. Beide Konzepte sollen als Grundlage für die anstehende Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes dienen.  
 
Die Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde werden durch das Büro Schulten Stadt- 
und Raumentwicklung in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vorgestellt. Grundla-
gen für die Erarbeitung waren neben der üblichen Datenanalyse und Prognostizierung der Weiter-
entwicklung der Stadt Voerde (Niederrhein) in verschiedenen Bereichen auch die Durchführung 
einer Unternehmensbefragung zum Standort Voerde. Die Erarbeitung wurde von einem Arbeits-
kreis (zwei Sitzungen) - mit Vertretern der Politik, der IHK, der Handwerkskammer, dem Handels-
verband sowie der Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel und der DeltaPort GmbH & 
Co.KG - unterstützt.  
 
  
Haarmann 
 
 
Anlage: 
Gewerbeflächenkonzept Voerde 
Aus Gründen des Klimaschutzes wird das umfangreiche Konzept nicht als Anlage zur Drucksache 
beigefügt. Das Konzept steht im Ratsinformationssystem der Stadt Voerde 
(https://www.voerde.de/de/inhalt/ratsinformationssystem/) online zum Download bereit. Bei Bedarf 
kann es auch in Papierform beim Fachdienst 6.1 angefordert werden. 
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Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
 
FB 6 Leitung 
 
 
FD 6.1 Leitung 
 
 
FD 7.1 
 
 
Stabstelle Wirtschaftsförderung 
 
 
 
FD 5.1 Gewerbe, Verkehr, Feuerwehr 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Gewerbeflächenkonzept Voerde-Juni 2019     
 
 
Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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  EINLEITUNG 
Derzeit liegt ein neuer Regionalplanentwurf des Regionalverband Ruhr vor, der eine deutli-
che Reduktion der bisher dargestellten Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung 
(GIB) in Voerde vorsieht. Nach Aussagen der Stadtverwaltung basiere die Flächenbedarfs-
ermittlung im Regionalplan Ruhr auf veralteten Zeitreihen und berücksichtige nicht die ak-
tuellen Nachfragetrends in Voerde.  

Zur Beurteilung der Aussagen des Regionalplanentwurfs und als Grundlage für die ange-
strebte Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) hat die Stadt Voerde Schulten 
Stadt- und Raumentwicklung (SSR) mit der Erstellung eines Gewerbeflächenkonzepts be-
auftragt. Mit diesem soll der zukünftige Bedarf an Gewerbeflächen fundiert analysiert und 
bewertet werden.  

Flächenbedarfe wie auch Standortanforderungen an den Wirtschaftsstandort Voerde wan-
deln sich: Im Zeitverlauf hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Voerde deutlich erhöht und die Entwicklung der ansässigen Branchen verändert. So ist die 
Zahl der Beschäftigten im ehemals prägenden Energiesektor aufgrund veränderter gesamt-
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen geschrumpft, während das verarbeitende Gewerbe – 
und insbesondere die Metall- / Elektro- und Stahlbranche – zur „Leitbranche“ in Voerde 
geworden ist. Die veränderten Wachstumsperspektiven und Branchentrends sind ein wich-
tiger Anlass, sich im Rahmen eines Gewerbeflächenkonzeptes einen Überblick über die sich 
daraus ergebenden Herausforderungen für Voerde zu verschaffen.  

Das Gewerbeflächenkonzept umfasst neben der Formulierung von Handlungsfeldern in der 
Gewerbeflächen- und Standortentwicklung, die als Diskussionsgrundlage für die Neuauf-
stellung des FNP zu verstehen sind, auch ausgewählte Handlungsempfehlungen für die 
Steuerung der Flächen- und Standortentwicklung. Analyseergebnisse, Prognoseberech-
nung und Handlungsempfehlungen wurden in mehreren Expertengesprächen und Diskussi-
onsrunden mit Vertretern von Verbänden, Verwaltung und Wirtschaftsförderung erörtert 
und verifiziert.  
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 1 METHODIK UND AUFBAU 
Für das Gewerbeflächenkonzept wurde ein Mix aus quantitativen und qualitativen Metho-
den angewendet. Zum einen wurden statistische Quellen, vorhandene Marktgutachten so-
wie vorliegende Pläne und Fachgutachten ausgewertet. Ergänzend erfolgten eine Betriebs-
befragung lokaler Gewerbebetriebe und eine Gewerbeflächenkartierung. Zum anderen 
flossen Erfahrungen lokaler Marktexperten in die Konzepterarbeitung ein. Die Einschätzun-
gen der Akteure dienten in diesem Projekt zur Qualifizierung der Analyseergebnisse, zur 
Plausibilitätskontrolle der Bedarfsberechnungen sowie zur passgenauen Ermittlung der 
Handlungsempfehlungen.  

Die Dokumentation der durchgeführten Auswertungen und Berechnungen sowie die Ent-
wicklung von Empfehlungen erfolgt in mehreren zentralen Arbeitspaketen (s. Abb. 1): 

 Die Analyse umfasst neben einer Untersuchung gewerberelevanter Kennziffern auch re-
gional vergleichende Strukturanalysen zur Branchenstruktur, um den Wirtschafts- und 
Gewerbestandort Voerde in seiner heutigen Struktur zu erkennen. Die Ergebnisse wer-
den vor dem Hintergrund allgemeiner Zukunftstrends in der Wirtschafts- und Gewerbe-
entwicklung eingeordnet.  

 In der Analyse der Flächennutzung und Gewerbeflächenpotenziale werden die im    
„ruhrFIS – Flächeninformationssystem Ruhr“ des Regionalverbands Ruhr enthaltenen 
gewerblichen Flächenreserven sowie die von der Wirtschaftsförderung des Kreises We-
sel gelisteten Flächenpotenziale für Voerde ausgewertet und bewertet. Eine Gewerbe-
flächenkartierung in zwei ausgewählten Gewerbe- bzw. Industrieflächen gibt Aufschluss 
über die im Bestand vorhandenen Reserven und versteht sich als Grundlage für ein aus-
baufähiges kommunales Gewerbeflächenmonitoring.  

 Eine schriftliche Betriebsbefragung in den Voerder Gewerbe- und Industriegebieten lie-
fert weitere Erkenntnisse zum Flächenbedarf der örtlichen Unternehmen und wichtige 
Strukturdaten der Betriebe. Fragen zur Bewertung der Standortfaktoren und zu den je-
weiligen Gewerbestandorten geben Hinweise auf kommunale Handlungsbedarfe in der 
Standort- und Flächenentwicklung.    

 Der Baustein „Prognose“ umfasst die Berechnung des Gewerbeflächenbedarfs nach 
dem Ansatz „TBS-GIFPRO“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu). In die Progno-
serechnung fließen die in den vorherigen Arbeitsschritten erhobenen Kennziffern ein. 
Der Ansatz berücksichtigt mögliche Entwicklungskorridore in Form von Varianten. Zur 
Bedarfsermittlung erfolgt eine Bilanzierung des ermittelten Flächenbedarfs und der ver-
fügbaren Bestandsflächen.  

 Alle prognostischen Aussagen wurden individuell für die Stadt Voerde berechnet und 
ausgewertet; sie bilden eine belastbare aktuelle Planungsgrundlage.  

 Im Konzept wurden die Ergebnisse aus Analyse und Prognose zu einer Marktbewertung 
zusammengefasst; diese bildet die Grundlage für die Ableitung von Zielen und 
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Handlungsfeldern. Weiterhin wurden strategische Handlungsansätze und Instrumente 
formuliert, die zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und für die gezielte Flächenent-
wicklung in Voerde besonders geeignet sind.  

 

 
Abb. 1: Aufbau und Vorgehen 
Quelle: SSR 
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In Arbeitskreisen und Expertengesprächen haben sich viele Marktteilnehmer aktiv an der 
Erstellung des Gewerbeflächenkonzeptes beteiligt. Die Hinweise und Anregungen der 
Marktexperten sorgen dafür, dass das vorliegende Konzept passgenau auf die spezifischen 
Herausforderungen Voerdes als Wirtschafts- und Gewerbestandort reagiert und die Hand-
lungsvorschläge umsetzbar sind.  

Zu den Beteiligten zählen folgende Institutionen:  

Teilnehmer des Arbeitskreises und der Expertengespräche 

CDU-Fraktion, Stadt Voerde 

DeltaPort GmbH & Co. KG 

EntwicklungsAgentur Wirtschaft (EAW) Kreis Wesel 

Handelsverband Nordrhein-Westfalen e. V. 

Handwerkskammer Düsseldorf 

Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 

SPD-Fraktion, Stadt Voerde 

Stadt Voerde, Beigeordneter 

Stadt Voerde, Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Stadt Voerde, Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 

Stadt Voerde, Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 
Tab. 1: Beteiligte Marktexperten 
SSR 2019 

 

Die Hafengesellschaft DeltaPort GmbH & Co. KG ist ein Zusammenschluss des Rhein-
Lippe-Hafens und des Stadthafens auf dem Gebiet der Stadt Wesel sowie des Hafens Em-
melsum auf Voerder Stadtgebiet (vgl. DeltaPort 2017 https://www.deltaport.de/deltap-
ort/wir-ueber-uns/). 
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 2 DER WIRTSCHAFTSSTANDORT 
VOERDE 
Die Gewerbeflächennachfrage ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zu den herausra-
genden Einflussfaktoren gehören die Zusammensetzung der Branchenstruktur und das 
Wirtschaftswachstum der Betriebe. Ihre Entwicklung ist eingebettet in gesamtwirtschaftli-
che Rahmenbedingungen und Trends. Im vorliegenden Kapitel erfolgen daher eine Einord-
nung des Wirtschafts- und Gewerbestandortes Voerde im regionalen Vergleich und eine 
Darstellung allgemeiner Trends in der Wirtschafts- und Gewerbeentwicklung.  

 2.1 GEOGRAFISCHE LAGE UND ANBINDUNG DES WIRTSCHAFTSSTANDORTES 

Die Stadt Voerde (Niederrhein), direkt am Rhein gelegen, gehört zum Kreis Wesel. Der 
Fluss bildet die westliche und südliche Stadtgrenze; linksrheinisch liegt hier die Stadt Rhein-
berg. Im Norden grenzt Voerde an die Stadt Wesel und im Osten an Hünxe und Dinslaken, 
die ebenfalls dem Kreis Wesel angehören. 

 
Abb. 2: Lage Voerdes im Verflechtungsraum 
Quelle: SSR 2019 
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Voerde liegt im Nordwesten der Metropolregion Ruhr, in der über 5 Mio. Menschen in ins-
gesamt 53 Kommunen leben. In südlicher Richtung schließt sich ein anderer Verdichtungs-
raum an, der sich zunächst mit dem der Metropole Ruhr überlagert: die Metropolregion 
Rheinland, zu der u. a. die Großstädte Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen zählen 
und in der über 8 Mio. Menschen leben. Auch die Ballungsräume in den Niederlanden 
(Randstad) und in Belgien (Vlaamse Ruit) liegen – im europäischen Maßstab betrachtet– in 
der Nähe.  

Die Voerder Autobahnanschlüsse an die A 3 (Emmerich-Oberhausen) und A 57 (Nimwe-
gen-Köln) befinden sich außerhalb der verkehrlich stark belasteten Räume im Ruhrgebiet 
und um Düsseldorf und Köln; sie bieten insofern eine schnelle Erreichbarkeit. Über das ver-
zweigte Autobahnnetz sind dies in maximal drei Autostunden Entfernung über 60 Mio. 
Menschen und eine Vielzahl an Unternehmen.  

Über den Wesel-Datteln-Kanal bzw. den Rhein ist der Hafen Emmelsum ideal an internatio-
nal bedeutende Häfen angebunden: zum einen an die Seehäfen in Antwerpen, Rotterdam 
und Amsterdam, zum anderen an den Duisburger Hafen (größter Binnenhafen Europas) 
und an das deutsche Kanalnetz. Zudem besteht über das vorhandene Schienennetz ein di-
rekter Anschluss an die Betuwe-Route, die für den europäischen Güterverkehr als Verbin-
dung zwischen den Seehäfen in Rotterdam und Genua von zentraler Bedeutung ist. Die 
trimodale Erreichbarkeit (Straße, Wasser, Schiene) des Wirtschaftsstandortes Voerde bie-
tet damit ein Alleinstellungsmerkmal für entsprechend ausgerichtete Unternehmen.  

Auch mehrere Flughäfen befinden sich in der Nähe. Von Bedeutung für Unternehmen ist 
der internationale Flughafen Düsseldorf (erreichbar in weniger als einer Autostunde). 

Im Schienenpersonenverkehr bietet der neue Rhein-Ruhr-Express (RRX) durch eine engere 
Taktung und größeren Komfort der Züge eine neue Qualität. Als Haltepunkt ist neben dem 
Bahnhof Voerde (Niederrhein) auch Friedrichsfeld vorgesehen. Weitere, nur im nahe gele-
genen Wesel haltende Linien verbinden Voerde fast im 20-Minuten-Takt mit Bahnhöfen in 
der Metropole Ruhr und der Metropolregion Rheinland: 

 RE 5 Rhein-Ruhr-Express: Regionalexpress von Koblenz über Bonn, Köln, Düsseldorf 
und Duisburg nach Wesel, 

 RE 19 Rhein-IJssel-Express: Regionalexpress von Düsseldorf über Duisburg nach Wesel, 
teils bis Arnheim, 

 RB 35 Emscher-Niederrhein-Bahn: Regionalbahn von Mönchengladbach über Duisburg 
nach Wesel. 

Im öffentlichen Personennahverkehr vor Ort stehen außer der Bahnverbindung zwischen 
den Bahnhöfen Voerde und Friedrichsfeld mehrere Buslinien zur Verfügung. Die Stadt ge-
hört dem Tarifgebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) an. 
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Voerde zählte im Jahr 2018 rd. 36.200 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung in den zu-
rückliegenden zehn Jahren verlief negativ und fiel mit einem Rückgang um rd. 3% ungünsti-
ger als im Landes- und Kreisdurchschnitt aus. Für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass 
sich dieser Trend fortsetzt (vgl. SSR 2019). 

 2.2 ANALYSE DER WIRTSCHAFTSSTRUKTUR 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Voerde ist eine wich-
tige Kennziffer für die Bestimmung der Flächennachfrage. Die Entwicklung der zurücklie-
genden Jahre zeigt, dass die Stadt Voerde im Zeitraum von 2008 bis 2017 eine Zunahme 
um rund 1.200 Beschäftigte bzw. 17% verzeichnen konnte. Der Anstieg vollzog sich vor al-
lem in den Jahren 2014 bis 2016. Zu Beginn des Beobachtungszeitraumes kam es zu einer 
Revitalisierung von Industriebrachen, wie der Fläche der ehemaligen Firma Babcock. Dies 
trug zu einem Aufwärtstrend bei, sodass es der Stadt Voerde gelang, die Abhängigkeit von 
einigen Großbetrieben zu verringern. Heute ist das betreffende Gewerbegebiet – abzüglich 
der Hallen, die von der Firma Flender GmbH (Winergy) und der Firma Hoberg & Driesch 
GmbH & Co. KG genutzt werden – mit vielen kleineren Firmen besiedelt.  

Zuletzt dämpfte die Schließung des STEAG-Kraftwerks in Voerde – eines der größten 
Steinkohlekraftwerke Deutschlands – die Aufwärtsentwicklung. Im April 2017, zu dem Zeit-
punkt der Stilllegung, arbeiteten dort noch 280 Personen. Von ihnen verbleiben dort noch 
50 Beschäftigte, um das Kraftwerk bis zum Jahr 2020 trocken zu legen. Auch zahlreiche 
Gewerbebetriebe, die als externe Dienstleister von dem Kraftwerk profitierten, mussten 
Beschäftigte abbauen.  

Der regionale Vergleich in der Beschäftigtenentwicklung legt offen, dass in Voerde das Ar-
beitsplatzangebot ab dem Jahr 2014 stärker wuchs als im Kreis- oder Landesdurchschnitt. 
Im Jahr 2017 vollzog sich in Voerde die für die Region und im Landestrend untypische Ent-
wicklung einer stagnierenden Beschäftigtenzahl. Die Kraftwerksschließung spielt hierbei si-
cherlich eine gewisse Rolle. Insgesamt deutet der Verlauf der Zahl sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter in Voerde eine höhere Konjunkturanfälligkeit als in den 
Vergleichsräumen an.  
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Abb. 3: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Voerde 
Quelle: IT.NRW, Agentur für Arbeit; eigene Berechnung 

 

 
Abb. 4: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in allen Wirtschaftsbereichen am Arbeitsort 
(Index 2008 = 100) 
Quelle: IT.NRW, Agentur für Arbeit; eigene Berechnung 
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Die Mehrheit der Beschäftigten in den Voerder Betrieben wohnt außerhalb der Stadt und 
pendelt täglich zu ihrem Arbeitsplatz. Die hohe Einpendlerquote von 83% verdeutlicht die 
starken wirtschaftsstrukturellen Verflechtungen Voerdes mit der Region Niederrhein und 
dem Ruhrgebiet. Sie berechnet sich, indem man die Zahl der Berufseinpendler (6.981 zum 
30.06.2017) ins Verhältnis zur Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten setzt. 

Ein Vergleich der Branchenstruktur Voerdes mit der des Kreises Wesel und des Landes 
Nordrhein-Westfalen zeigt, dass Voerde ein Alleinstellungsmerkmal aufweist (vgl. Abb. 5): 
Mit einem Beschäftigtenanteil von 57% im produzierenden Gewerbe erreicht Voerde einen 
der höchsten Werte in Nordrhein-Westfalen. Hierbei dominiert das verarbeitende Gewerbe 
mit einem rund 45% erreichenden Beschäftigtenanteil in Voerde gegenüber 17% im Kreis 
Wesel und 20% im Landesdurchschnitt. Voerde ist somit ein stark gewerblich-industriell ge-
prägter Wirtschaftsstandort; die meisten Beschäftigten sind in Gewerbe- und Industriege-
bieten in emittierenden Betrieben tätig.  

Nach Angaben der EntwicklungsAgentur Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel existieren 
rd. 270 gewerbliche Unternehmen in Voerde, darunter nur neun Produktionsfirmen. Zu die-
sen zählen u. a.: Trimet Aluminium SE, Tata Steel Europe, Winergy AG, Sappi Logistics We-
sel GmbH. Es handelt sich um einen wichtigen, jedoch gering ausdifferenzierten Wirt-
schaftsbereich, der allerdings auch einen „Hidden Champion“ einschließt.  

Entsprechend der Dominanz des produzierenden Gewerbes fällt der Anteil der Beschäftig-
ten in der Dienstleistungsbranche mit 22% in Voerde deutlich geringer aus als im Kreis We-
sel (46%) und im Landesdurchschnitt (50%). Die Abbildung 6 differenziert innerhalb des 
Dienstleistungssektors. Demnach arbeitet in Voerde ein deutlich geringerer Anteil an sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten in den unternehmensbezogenen Dienstleistungen (Im-
mobilien, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen) und im öffentli-
chen Sektor (Verwaltung, Verteidigung, Erziehung und Unterricht sowie Gesundheits- und 
Sozialwesen). 

Die Abbildung 7 zeigt die Entwicklung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in 
den Jahren 2008 bis 2017, differenziert nach Wirtschaftssektoren und im regionalen Ver-
gleich. Es zeigt sich, dass das produzierende Gewerbe in Voerde eine Leitbranche mit 
Wachstumspotenzial ist: Während der Beschäftigtenanteil in Voerde um 17% anstieg, stag-
nierte er zeitgleich im Landestrend. Die starken prozentualen Zuwächse im primären Sektor 
sind einer geringen Grundgesamtheit an Beschäftigten geschuldet.  
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Abb. 5: Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf die Branchen im Jahr 2017 (Anteil an allen 
Beschäftigten) 
Quelle: IT.NRW, Agentur für Arbeit; eigene Berechnung; Expertengespräche 
 
 
 
 
 

 
Abb. 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Handel, Verkehr und Dienstleistungen im Jahr 2017 (Anteil 
an allen Beschäftigten) 
Quelle: IT.NRW, Agentur für Arbeit; eigene Berechnung 

Produzierendes Gewerbe 57% 

Produzierendes Gewerbe 26% 

Produzierendes Gewerbe 27% 
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Abb. 7: Entwicklung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort 2008 bis 2017  
Quelle: IT.NRW, Agentur für Arbeit; eigene Berechnung 

 

Die Portfolioanalyse für Voerdes Branchenstruktur stellt das Marktwachstum, gemessen an 
der Entwicklung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter im Zeitraum von 2013 
bis 2017, dem Marktanteil gegenüber, den die einzelnen Branchen an der Zahl der Beschäf-
tigten haben (vgl. Abb. 8). Somit lassen sich Branchen mit hoher oder geringer Bedeutung 
für Voerdes Wirtschaftsstruktur und ihre Entwicklungsdynamik bzw. das Marktwachstum 
ablesen.  

Die Portfolioanalyse zeigt sehr deutlich, dass die Metall- und Elektroindustrie inklusive der 
Stahlindustrie die große, leicht wachsende Basis der Wirtschaftsstruktur in Voerde bildet. 
Ihr Marktanteil ist vergleichsweise hoch; keine andere Branche erreicht auch nur annähernd 
solche Werte. Zu den bedeutenden Unternehmen zählen u. a. die Trimet Aluminium SE und 
die Tata Steel Europe. 

Eine größere Branche mit sehr starkem Marktwachstum ist die „Herstellung von überwie-
gend häuslich konsumierten Gütern“. Hierzu zählt auch ein Unternehmen, das zu den Welt-
marktführern in der Herstellung von Sport- und Energieriegeln zählt. Die Branche hat das 
Potenzial, ein Star im Voerder Branchenspektrum zu werden, wenn sie ihren Marktanteil 
erweitert. Weiterhin sind das „Baugewerbe“ und die Branchen „Heime und Sozialwesen“, 
„Erziehung und Unterricht“ sowie „Sonstige Dienstleistungen, private Haushalte“ zwar 
Branchen mit (leichtem) Wachstum, erreichen jedoch nur einen unterdurchschnittlichen 
Marktanteil. Die Branche „Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft“ 
zählt spätestens nach der Stilllegung des Kohlekraftwerkes der STEAG zur Gruppe der an 
Bedeutung verlierenden Branchen mit einem negativen Marktwachstum.  
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Die insgesamt 13 größeren Betriebsansiedlungen, die sich nach Angaben der Wirtschafts-
förderung in Voerde seit dem Jahr 2013 vollzogen haben, sowie diejenigen Ansiedlungen, 
die in den Jahren 2018 und 2019 zu erwarten sind, verteilen sich auf nahezu das gesamte 
Branchenportfolio und sind mehrheitlich in den eher wachsenden Branchen zu verorten.  

Ein tieferes Verständnis für die Branchenstruktur und -entwicklung Voerdes ermöglicht 
eine vergleichende Portfolioanalyse, wobei das Land Nordrhein-Westfalen als Referenz-
maßstab dient (vgl. Abb. 9). Diese Analyse zeigt zum einen, dass sich das produzierende 
Gewerbe und der öffentliche Sektor in Voerde günstiger bzw. gegensätzlich zum Lan-
destrend entwickelten. Dies ist als sehr positives Ergebnis zu werten, zumal das produzie-
rende Gewerbe Voerdes Leitsektor ist. Hingegen bleibt auch festzustellen, dass die unter-
nehmensbezogenen Dienstleistungen in Voerde – anders als im Landestrend – zu den 
absteigenden Branchen gehören.  
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Abb. 8: Portfolioanalyse Voerde 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IT.NRW; Jahre 2013-2017; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 9: Vergleichende Portfolioanalyse  
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IT.NRW; Jahre 2013-2017; eigene Berechnung und Darstellung 
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 2.3 ALLGEMEINE TRENDS DER WIRTSCHAFTS- UND GEWERBEENTWICKLUNG  

Auf die wirtschaftliche Entwicklung Voerdes wirken im wesentlichen Maße grundlegende 
Trends und strukturelle gesamtwirtschaftliche Veränderungen ein. Zu nennen sind:  

 die zunehmende Tertiärisierung der Wirtschaft,  

 der technologische Fortschritt und neue Produktionskonzepte, 

 die Internationalisierung der Wirtschaft. 

 

Die zunehmende Tertiärisierung hat mittlerweile fast alle Branchen erfasst. Selbst im pro-
duzierenden Gewerbe entfällt nur noch ein kleinerer Anteil der Tätigkeiten auf die eigentli-
che Fertigung, den größeren Anteil hat die Erbringung von Dienstleistungen für Kunden. 
Hier werden noch Potenziale für eine höhere Wertschöpfung identifiziert (vgl. DIW 2015), 
etwa durch Wartungs- und Montageangebote, Planungen und Projektierungen, individuelle 
Lagerhaltung und logistische Lösungen. Werden diese Leistungen nicht produktbegleitend 
innerhalb des Unternehmens erbracht, so steigt die Bedeutung externer unternehmensbe-
zogener Dienstleistungen. Für einen Wirtschaftsstandort wie Voerde bedeutet dies, dass 
das Angebot unternehmensbezogener Dienstleistungen für die Konkurrenzfähigkeit produ-
zierender Betriebe von hoher Bedeutung sein kann.  

Der technologische Fortschritt und neue Produktionskonzepte bezeichnen Entwicklungen, 
die aus der wachsenden Integration der Mikroelektronik, der steigenden Digitalisierung und 
der computerintegrierten Fertigung bzw. der Entwicklung zur Industrie 4.0 hervorgegangen 
sind. Sie haben gravierende Veränderungen in der Produktionstechnik und der Produktions-
organisation mit sich gebracht. Sie bewirken in der Regel eine Erhöhung der Flächenpro-
duktivität.  

Mit Blick auf die Implikationen für den Wirtschaftsstandort Voerde zeichnen sich drei Her-
ausforderungen ab: Erstens erfordern neue Produktionskonzepte auch entsprechende 
Handlungsspielräume zur Umstrukturierung auf dem vorhandenen Betriebsstandort – so-
wohl in räumlicher als auch in planungsrechtlicher Hinsicht, etwa bei einer höheren Grund-
stücksausnutzung durch vertikale Produktion oder den Einsatz von Hochregallagern.  

Zweitens ist ein restriktionsarmes Umfeld zunehmend höheren Anforderungen bzw. Belas-
tungen ausgesetzt. Denn die Umstrukturierungen auf dem gegebenen Betriebsgelände 
können beispielsweise sowohl verlängerte Maschinenlaufzeiten als auch Produktionsaus-
weitungen und einen damit verbundenen erhöhten Lieferverkehr nach sich ziehen.  

Drittens steigen auch die Anforderungen an die digitale Infrastruktur. Gleichzeitig wächst 
die Gefahr, dass die mit einem leistungsfähigeren Kommunikationsnetz ausgestatteten Bal-
lungsräume wie das Ruhrgebiet Standortvorteile erhalten. Unter dem Stichwort „Industrie 
4.0“ wird die zunehmende informationelle Vernetzung von Produktionsbereichen 
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angestrebt. Sie bewirkt perspektivisch eine umfassende Digitalisierung im produzierenden 
Gewerbe.  

Die Internationalisierung der Wirtschaft ist ein bereits seit langer Zeit andauernder Entwick-
lungsprozess. Dies lässt sich in der lokalen Wirtschaftsstruktur z. B. am Umfang von Unter-
nehmen ablesen, die eine Tochtergesellschaft eines ausländischen Unternehmens sind. In 
Voerde sind solche Unternehmen bislang sehr wenig vertreten. Für den Wirtschaftsstand-
ort Voerde bedeutet der Trend zur Internationalisierung, dass seine Standortqualitäten in 
einem tendenziell zunehmenden Wettbewerb mit einer wachsenden Vielfalt an alternativen 
Standorten stehen und ein (über-)regionales Standortmarketing an Bedeutung gewinnt.  

Qualitative Anforderungen an Wirtschaftsflächen 

In der Wirtschaftsstruktur lassen sich in Abhängigkeit von der Branche, dem Produktions-
system (Massenanfertigung versus Einzelanfertigung) und der Größe der Betriebe unter-
schiedliche qualitative Anforderungen an einen Betriebsstandort identifizieren. Die nachfol-
gende Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Branchenverteilung in Voerde, die zentralen 
Standortanforderungen und die Wachstumstendenz einzelner Branchen im regionalen Ver-
gleich.  

Die Standortanforderungen der für Voerde bedeutsamen Branchen – der Leitbranche „Ver-
arbeitendes Gewerbe“, aber auch des Handels, des Baugewerbes und der Branche „Ver-
kehr und Lagerei“ – sind, sofern es sich um Massenfertigung, große Märkte und mittlere 
bis große Unternehmen handelt, auf ein restriktionsarmes Umfeld und sehr gute logistische 
Rahmenbedingungen ausgerichtet. Unternehmen dieser Branchen sind klassische Nutzer 
von Gewerbe- und Industriegebieten mit einer leistungsfähigen logistischen Anbindung; sie 
schätzen zudem eine gute ÖPNV-Anbindung für ihre Beschäftigten.  

Betriebe des Handwerks, des Einzelhandels und des Kfz-Gewerbes – also kleinere bis mitt-
lere Unternehmen mit kleineren Märkten und der Tendenz zur Einzelanfertigung – bevor-
zugen eher Gewerbe- oder Mischflächen im Siedlungszusammenhang, bei denen eine ex-
ponierte oder zentrale Lage, ggf. in Verbindung mit einer Standortkopplung, einen guten 
Kundenzugang ermöglicht.  

Für die Dienstleistungsbranche, darunter die unternehmensbezogenen Dienstleistungen, 
wächst die Bedeutung weicher Standortfaktoren, z. B. des Images eines Standortes. Diese 
Unternehmen siedeln sich bevorzugt in zentralen Lagen der Stadt oder im Kontext größe-
rer Gewerbegebiete an, um eine besondere Nähe zu ihren dortigen Kunden herzustellen.  

Die unterschiedlichen Standortbedingungen in den Voerder Gewerbe- und Industriegebie-
ten – im Hinblick auf die logistische Anbindung (Stichwort: trimodale Logistik), die Emissi-
onsbelastung und die Branchenmischung – spiegeln sich in der heterogenen lokalen Be-
triebsstruktur.	  
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Branche 

Bun-
des-
trend 
seit 

2008

 
An-

teil* in 
Vo-
erde

 
Betriebsstruktur und 

Standortanforderungen 

Verarbeitendes Gewerbe  45 häufig mittlere und grö-

ßere Betriebe (darunter 

Massenproduktion, 

Großhandel); restrikti-

onsarmes Umfeld, leis-

tungsfähige Anbindung 

über Straße, Schiene, 

Kanal; gute ÖPNV-An-

bindung für die Be-

schäftigten  

meist kleine bis mittlere 

Unternehmen (darunter 

Handwerk, Einzelhandel, 

Kfz-Gewerbe); Lage im 

Siedlungszusammen-

hang, exponierte Lage, 

mit Standortkopplung 

oder zentral gelegen 

Baugewerbe  9 

Handel, Kfz-Gewerbe  12 

Verkehr und Lagerei 

 8 

Gastgewerbe 

 1 

meist kleine Unternehmen; lärmtolerantes Umfeld, 

zentrale Lagen in der Innenstadt oder in land-

schaftlich attraktiven Lagen, gute MIV-Anbindung 

für Kunden  

Finanz- und Versicherungs-

dienstleistungen  1 

meist mittlere bis große Unternehmen; zentrale 

Lagen in der Innenstadt, gute ÖPNV-Anbindung 

für Beschäftigte und Kunden 

Immobilien, freiberufliche, 

wissenschaftliche, techni-

sche u. sonstige wirt-

schaftliche Dienstleistun-

gen 

 4 

meist mittlere Unternehmen; Innenstadtlage oder 

im Kontext größerer Gewerbegebiete (Kunden); 

gutes Image  

Erziehung und Unterricht  2 kleine bis größere Betriebe; zentrale Lagen in In-

nenstadt und Nebenzentren, gute ÖPNV-Anbin-

dung für Beschäftigte und Kunden Gesundheitswesen, Heime, 

Sozialwesen 
 9 

Sonstige Dienstleistungen, 

private Haushalte 
 2 

meist kleine Unternehmen; zentrale Lagen mit gu-

ter fußläufiger oder ÖPNV-Anbindung für Kunden 

Tab. 2: Branchen und ihre Standortanforderungen 
Quelle: SSR 2019; Anm.: es werden nur Nutzungen dargestellt, die eine Relevanz in Voerde haben. *Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in Voerde in 2017 lt. Agentur für Arbeit. Bundestrend aufgrund der Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Wirtschaftszwei-
gen in Deutschland 2008 bis 2017 lt. Agentur für Arbeit  
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Zusammenfassung der Analyse des Wirtschaftsstandortes Voerde 

 Die Wirtschaft in Voerde ist in den vergangenen Jahren spürbar gewachsen. So 
nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 17% im Zeitraum 
von 2008 bis 2017 zu. Die Revitalisierung ehemaliger Industriebrachen hat zum Auf-
wärtstrend beigetragen. Demnächst wird es darauf ankommen, auch den Verlust von 
Arbeitsplätzen durch die Stilllegung des STEAG-Kraftwerkes zu kompensieren. 

 Das verarbeitende Gewerbe ist eine starke wirtschaftliche Basis in Voerde. Damit hat 
Voerde ein Alleinstellungsmerkmal in Nordrhein-Westfalen.  

 Das produzierende Gewerbe ist die „Leitbranche“ für Voerde. Entgegen dem Lan-
destrend besitzt sie in Voerde Wachstumspotenzial. Sie umfasst zahlreiche Beschäf-
tigte in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie, im Baugewerbe und im Bereich Ver-
kehr und Lagerei sowie mindestens einen sogenannten „Hidden Champion“.  

 Auch die Zahl der Beschäftigten in der Branche „Herstellung von überwiegend häus-
lich konsumierten Gütern“ hat deutlich zugenommen. Sie hat das Potenzial, ein 
„Star“ im Branchenspektrum Voerdes zu werden, wenn sie ihren Marktanteil noch 
erweitert. 

 Der öffentliche Sektor, zu dem u. a. die Branchen „Erziehung und Unterricht“ sowie 
„Gesundheits- und Sozialwesen“ gehören, expandierte ebenfalls in den vergangenen 
Jahren.  

 Die Betriebsstruktur in Voerde ist breit gefächert, es dominieren jedoch kleinere Un-
ternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten.  

 Für die Entwicklung der Nachfrage nach Gewerbeflächen sind nicht nur das Be-
schäftigtenwachstum in den Branchen, sondern auch deren jeweilige Standortanfor-
derungen ausschlaggebend. Diese sind abhängig von der Branche, dem Produktions-
system (Massen- versus Einzelanfertigung) und der Größe der Betriebe.  

 Für die größeren Unternehmen des produzierenden Gewerbes in Voerde, die Waren 
in hoher Stückzahl fertigen, sind restriktionsarme Flächen mit einer sehr guten ver-
kehrlichen Anbindung von großer Wichtigkeit. Für die Entwicklung der trimodalen 
Logistik ist der weitere Ausbau des Hafenbereiches unverzichtbar. Die zahlreichen 
kleineren Unternehmen in Handwerk, Einzelhandel und Kfz-Gewerbe präferieren e-
her Gewerbestandorte im Siedlungszusammenhang, die ihnen einen guten Zugang zu 
ihren Kunden ermöglichen. Für die Ansiedlung von Unternehmen des Dienstleis-
tungssektors, die – abgesehen von Betrieben mit unternehmensbezogenen Dienst-
leistungen – eher selten Standorte in Gewerbegebieten suchen, spielen weiche 
Standortfaktoren wie das Image eines Standortes eine Rolle.  

 Im Zuge allgemeiner wirtschaftlicher Trends – wie dem technologischen Fortschritt 
und der Implementierung neuer Produktionskonzepte – gewinnen Standortfaktoren 
wie die digitale Infrastruktur und die Verträglichkeit des Gewerbes mit anderen Nut-
zungen (z. B. Wohnnutzung) immer stärker an Bedeutung.  
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 Für Voerde bestehen die Herausforderungen in der Bereitstellung restriktionsarmer 
Gewerbe- und Industrieflächen sowie in der Schaffung einer leistungsfähigen digita-
len Infrastruktur. Weitere Impulse für einen Ausbau von (unternehmensbezogenen) 
Dienstleistungen können auch durch Impulse für eine Stärkung weicher Standortfak-
toren gegeben werden.  
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 3 FLÄCHENNACHFRAGE UND FLÄ-
CHENPOTENZIALE 
Im Mittelpunkt dieses Analyseteils stehen Befunde zur gewerblichen Flächennachfrage in 
zurückliegenden Jahren und zu den aktuellen Flächenpotenzialen in Voerde.  

 3.1 INDIKATOREN DER GEWERBLICHEN FLÄCHENNACHFRAGE  

Zur Einschätzung der Aktivitäten am gewerblichen Immobilienmarkt in Voerde lassen sich 
zwei Indikatoren heranziehen: zum einen die Zahl der Kauffälle nach Anzahl der in den zu-
rückliegenden Jahren (im Zeitraum 2011-2017) geschlossenen Verträge (vgl. Abb. 10); zum 
anderen für denselben Zeitraum die Hektarzahlen der bei diesen Kauffällen veräußerten 
Grundstücke (vgl. Abb. 11). Durch den Vergleich mit Daten zu den Nachbarkommunen 
Dinslaken, Neukirchen-Vluyn und Wesel lassen sich aus beiden Schaubildern Abweichungen 
von regionalen Trends und Größenordnungen von Kauffällen am gewerblichen Immobilien-
markt ablesen. 

 

 
Abb. 10: Entwicklung der Kauffälle von gewerblichen Bauflächen 2011-2017 (Anzahl der Verträge) 
Quelle: Grundstücksmarktberichte; eigene Berechnungen 
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Abb. 11: Entwicklung der Kauffälle von gewerblichen Bauflächen 2011-2017 (Flächen in ha) 
Quelle: Grundstücksmarktberichte; eigene Berechnungen 

 

Nach Aussagen der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften der Stadt Vo-
erde, aber auch von DeltaPort sind die Anfragen nach Gewerbeflächen in den letzten zu-
rückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Vermutet wird, dass die Flächeninanspruchnahme 
sogar noch größer ausgefallen wäre, wenn Voerde mehr geeignete Reserveflächen hätte 
anbieten können.  

Tatsächlich kam es in Voerde im Zeitraum von 2014 bis 2018 zur Veräußerung von rd. 
15,4 ha an gewerblichen Reserveflächen, im Jahresdurchschnitt also von rd. 3,9 ha (vgl. 
Tab. 3). Allein der Flächenverbrauch durch Neuansiedlungen beziffert sich im Zeitraum von 
2012 bis 2015 auf rd. 1,8 ha pro Jahr (vgl. Tab. 4). Ein Blick auf die Branchenanteile am Ge-
samtvolumen der betrieblichen Ansiedlungen zeigt, dass der Bahnbau, der Hoch- und Tief-
bau und Speditionen jeweils zu etwa gleichen Anteilen zusammen bereits rd. 86% des 
Marktgeschehens abdeckten. Bemerkenswert ist zudem, dass im Stützzeitraum drei grö-
ßere Ansiedlungen (2-4 ha) erfolgten, die bereits 88% der verbrauchten Flächen in An-
spruch nahmen; die übrigen 12% verteilten sich hingegen auf sechs sehr kleine Ansied-
lungsfälle in der Größenordnung von jeweils weniger als einem halben Hektar (siehe 
Tab. 5). 
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Flächen ID Fläche in m² 

4619 12.300 

4622 12.300    

19717 20.325 

20250 3.736 

20272 15.630 

24461 32.000 

39186 17.148 

39187 5.806 

39192 5.212 

39196 14.079 

39197 16.064 

Summe 154.600 

Durchschnitt pro Jahr  38.650 

Tab. 3: Veräußerung von Gewerbeflächen im Zeitraum 2014 bis 2018 
Quelle: Industrie- und Gewerbeflächenkonzept für den Kreis Wesel 2018; eigene Berechnung 
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Branche Fläche in m² 

Bahnbau 23.452 

Hoch- und Tiefbau 21.190 

Spedition 20.300 

Metallhandel 3.099 

Schweißtechnik 2.810 

Immobilien 2.618 

Fernwärmeversorgung 1.530 

Medizintechnik 60 

Summe 75.059 

Durchschnitt pro Jahr 18.765 

Tab. 4: Betriebliche Ansiedlungen 2012 bis 2015 
Quelle: Angaben der Wirtschaftsförderung Voerde; eigene Berechnung  

 

 

Flächen- 

nachfrage 
Anzahl 

Gesamtfläche 

in m² 

Verteilung 

in % 

< 0,5 ha 6 9.000 12 

0,5 bis 1 ha 0 0 0 

1 bis 2 ha 0 0 0 

2 bis 4 ha 3 65.000 88 

5 bis 7 ha 0 0 0 

Tab. 5: Betriebliche Ansiedlungen und Erweiterungen 2012 bis 2015 
Quelle: Angaben der Wirtschaftsförderung Voerde; eigene Berechnung 
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 3.2 AKTUELLE GEWERBLICHE FLÄCHENRESERVEN  

Aus der tatsächlichen Nachfrage nach Gewerbeflächen, wie sie im vorhergehenden Kapitel 
für die zurückliegenden Jahre ablesbar wird, lässt sich eine erste Einschätzung des in Vo-
erde gegebenen Bedarfs an Gewerbeflächen ableiten. Die Handlungsfähigkeit einer Kom-
mune in der Bereitstellung geeigneter Flächen für Erweiterungen, Umsiedlungen und Neu-
ansiedlungen von Gewerbebetrieben wird jedoch entscheidend dadurch bestimmt, wie viele 
Flächen – und mit welchen Restriktionen belegt – für eine gewerbliche Nutzung im Stadt-
gebiet zur Verfügung stehen.  

Auf der Grundlage verschiedener Datenquellen wurden diese Flächenreserven ermittelt. 
Zunächst geht es um eine Erfassung der ausgewiesenen Gewerbeflächen im Allgemeinen, 
wofür die Daten aus dem Siedlungsmonitoring ruhrFIS des Regionalverbands Ruhr (mit 
Stand 09.10.2017) ausgewertet wurden. Aus dem 2014 erstellten und im Jahr 2018 aktuali-
sierten Industrie- und Gewerbeflächenkonzept des Kreises Wesel ließen sich neuere Zahlen 
ergänzen, vor allem aber Informationen zum Realisierungszeitraum und zu den Restriktio-
nen einer gewerblichen Nutzung, denn dies war im Rahmen des Konzeptes ebenfalls ermit-
telt und bewertet worden. 

Als ergänzende Grundlage zur Ermittlung der gewerblichen Flächenreserven in Voerde 
diente eine im April 2019 in zwei ausgewählten Gewerbegebieten (Industriepark Bösken-
straße und Grenzstraße) durchgeführte Erhebung durch SSR. Die Entscheidung für diese 
Gebiete ergab sich aus der Vermutung der Stadt Voerde, dass hier – anders als in den an-
deren Gewerbegebieten in Voerde – noch unbekannte Flächenreserven vorliegen könnten.  

Entscheidend für den kommunalen Handlungsspielraum hinsichtlich der Flächenreserven für 
gewerbliche Nutzungen ist weniger die Größe der Flächen als deren tatsächliche Verfüg-
barkeit. Abbildung 12 zeigt hierzu die räumliche Verteilung und die Größenordnung der zur 
Verfügung stehenden Flächen (grün), der betriebsgebundenen (blau) sowie der im Entwurf 
für den Regionalplan nicht mehr als GBI-Flächen ausgewiesenen Gewerbeflächen (rot um-
randet). In Voerde sind Restriktionen unterschiedlicher Art – abgeleitet aus dem Industrie- 
und Gewerbeflächenkonzept des Kreises Wesel – zu beachten: 

 Grundsätzlich kommen Flächenreserven innerhalb des Hafengebietes nicht zur An-
rechnung, da der Hafenstandort überregionale Bedeutung hat. Für eine Berechnung 
des kommunalen Flächenangebotes für gewerbliche Nutzungen sind lediglich Flächen 
außerhalb des Hafens relevant.  

 Auch außerhalb des Hafens, in den Gewerbegebieten „Industriepark Boeskenstraße“, 
„Babcock“ und Kurierweg“ gibt es kleinere, nicht genutzte Gewerbeflächen, die als be-
triebsgebundene Reserven am Immobilienmarkt nur bedingt zur Verfügung stehen. 

 Restriktionen für eine tatsächliche Nutzung ausgewiesener Gewerbeflächen sind man-
nigfaltig. Sie können z. B. grundsätzlicher Art sein und darin bestehen, dass der Eigen-
tümer aufgrund ihm unattraktiv erscheinender Kaufgebote seine Fläche nicht veräu-
ßert. Bedeutender sind jedoch umwelt- und planungsrechtliche Restriktionen, die aus 
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Gründen des Umwelt- und Naturschutzes die Nutzbarkeit gewerblicher Flächen mehr 
oder weniger stark einschränken. Hier können Spielräume für die Ansiedlung standort-
verträglichen Gewerbes bestehen oder auch Verhältnisse vorliegen, die de facto eine 
gewerbliche Nutzung ohne Perspektive erscheinen lassen. 

 Die Regionalplanung nimmt bezüglich der Verteilung von Reserveflächen für gewerbli-
che Nutzungen eine übergeordnete Perspektive ein. Dies kann zu anderen Einschät-
zungen führen als auf lokaler Ebene. So sind im aktuellen Regionalplanentwurf des RVR 
in den Gewerbegebieten „Babcock“ und „Grenzstraße“ größere Teilflächen nicht mehr 
als GIB-Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie ausgewiesen. Die meis-
ten dieser Flächen waren restriktionsbehaftet, z. B. solche im sogenannten Babcock-
Wald im Stadtteil Friedrichsfeld. Die darüber hinausgehenden Streichungen im Regio-
nalplanentwurf zeigen aber auch, dass es um eine regionale Steuerung der Siedlungs- 
und Gewerbeentwicklung geht, wodurch Divergenzen mit lokalen Entwicklungsvorstel-
lungen quasi vorprogrammiert sind.  
 

Mit Blick auf die abweichende Bewertung hinsichtlich des Bedarfs an Reserveflächen für 
die gewerbliche und industrielle Nutzung im Regionalplanentwurf des RVR einerseits und 
des Kreises Wesel bzw. des Flächeninformationssystems Ruhr (ruhrFIS) andererseits erhal-
ten die genauere Erhebung verfügbarer Flächen, des Grades ihrer Eignung für die Ansied-
lung auch störenden Gewerbes und die Einschätzung der quantitativen wie qualitativen Be-
darfsentwicklung besondere Brisanz.  

Nach dem aktuellen Regionalplanentwurf verbleiben außerhalb des Hafens sehr wenige Re-
serveflächen, die den lokalen Bedarf in den nächsten Jahren decken können. Es fehlt vor 
allem an bedarfs- bzw. nachfragegerechten Gewerbeflächen, da die vorhandenen Areale 
mit Restriktionen behaftet oder schlicht zu klein sind. Zusätzlich erschwert wird eine kom-
munale Steuerung der Gewerbeflächenentwicklung – insbesondere mit Blick auf eine Profi-
lierung – durch die fehlende Zugriffsmöglichkeit auf die zumeist in Privatbesitz befindlichen 
Flächen; deren Eigentümer zeigen nicht immer die für eine Entwicklung der Flächen erfor-
derliche Verkaufsbereitschaft. In den beiden Industriegebieten „Böskenstraße“ und 
„Babcock“ verbleiben sehr wenige Flächen – vor allem keine größeren zusammenhängen-
den, auf denen für Voerde attraktive gewerbliche Cluster angesiedelt werden könnten. 

Natürlich spielen der Hafen und dessen Umfeld für die gewerblich-industrielle Entwicklung 
in Voerde eine besondere Rolle. Der Standort ist attraktiv und entsprechend begehrt, so-
dass die wenigen vorhandenen Flächenreserven, soweit sie nicht restriktionsbehaftet sind, 
in Kürze vermarktet sein werden. Der Regionalplanentwurf sieht hier im Bereich „Gewerbli-
che und industrielle Nutzung“ (GIB) die zweckgebundene Nutzung „Häfen und Standorte 
für hafenaffines Gewerbe“ vor. Die mit Abstand größte Reservefläche im Hafengebiet ist 
betriebsgebunden: Sie befindet sich im Eigentum der Trimet Aluminium SE.  

Der trimodale Hafen Emmelsum wird derzeit für den Container- und Stückgutumschlag ge-
nutzt. Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der trimodalen Anbindung steigt die Nachfrage 
nach Gewerbeflächen im Sondergebiet des Hafens exponentiell an (Expertengespräch Herr 
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Stolte, DeltaPort). Von 21 ha an Flächenreserve werden 6 ha noch in diesem Jahr über eine 
Erbpacht vergeben sein (Expertengespräch Herr Stolte, DeltaPort). Es verbleibt die Ent-
wicklung einer 15 ha großen Erweiterungsfläche im westlichen Bereich des Hafens. 
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Abb. 12: Reserveflächen Gewerbe Stadt Voerde (2019) 
Quelle: Stadt Voerde; ruhrFIS 2017; Kreis Wesel 2014, 2018; SSR 2019; RVR 2018; eigene Berechnungen 
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< 0,5 ha 
0,5 bis 

1 ha 

 

1 bis 2 ha 2 bis 4 ha 5 bis 7 ha > 7 ha 

Anzahl 13 4 7 2 2 4 

Gesamtheit in ha 2,4 3,2 10,6 5,5 9,0 45,3 

Verteilung in % 3 4 14 7 12 60 

Tab. 6: Gesamtheit der Gewerbeflächenreserven (ohne betriebsgebundene Reserveflächen) 
Quelle: Industrie- und Gewerbeflächenkonzept für den Kreis Wesel 2018; eigene Berechnung  

 

 

 

 

 

 

< 0,5 ha 
0,5 bis 

1 ha 

 

1 bis 2 ha 2 bis 4 ha 5 bis 7 ha > 7 ha 

Anzahl 11 4 7 1 2 1 

Gesamtheit in ha 1,8 3,2 10,6 3,5 9,0 7,4 

Verteilung in % 5 9 30 10 25 21 

Tab. 7: Gesamtheit der entwickelbaren Gewerbeflächenreserven (ohne Flächen mit schweren Restriktionen, 
solche ohne Entwicklungsperspektive und betriebsgebundene Reserveflächen) 
Quelle: Industrie- und Gewerbeflächenkonzept für den Kreis Wesel 2018; ruhrFIS 2017; eigene Berechnung  

Ein Vergleich der insgesamt uneingeschränkt entwickelbaren Reserveflächen für gewerbli-
che Ansiedlungen (vgl. Tab. 7) mit der tatsächlichen Nachfrage in den zurückliegenden 
Jahren (vgl. Tab. 4) zeigt, dass insbesondere im Bereich mittelgroßer Flächen (2-4 ha) ein 
Angebotsengpass besteht. Die einzige größere, ohne Restriktionen verfügbare Fläche (in 
der Kategorie >7 ha), die bereits ein Fünftel des gesamten Flächenangebots einnimmt, ver-
dient besondere Beachtung: Sie könnte für die Profilbildung Voerdes als gewerblicher 
Standort von Interesse sein, da sie die Ansiedlung von Clustern möglich erscheinen lässt. 

Eine differenzierte Betrachtung der nicht oder lediglich in geringem Maße durch Restriktio-
nen belasteten Gewerbeflächenreserven (insgesamt 35,7 ha) zeigt, dass davon nur 9,8 ha 
sofort oder kurzfristig aktivierbar sind. Für 17 von 26 Einzelflächen gilt, dass sie vorerst 
bzw. auf unabsehbare Zeit nicht für eine gewerbliche Nutzung bereitstehen (vgl. Tab. 8).	
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Fläche in m² Anzahl 

schwere Restriktionen / ohne Perspektive 405.665 6 

keine / geringe Restriktionen,  357.000 26 

darunter:   sofort + kurzfristig 98.525 8 

   mittelfristig 91.700 3 

   langfristig 140.472 4 

   unbestimmt 26.303 11 

Tab. 8: Gewerbeflächenreserven (ohne betriebsgebundene Reserveflächen)  
Quelle: Industrie- und Gewerbeflächenkonzept für den Kreis Wesel 2018; ruhrFIS 2017; eigene Berechnung 

 

  

gesamt

 

< 0,5 

ha 

0,5 

bis 

1 ha 

1 bis 

2 ha 
2 bis 

4 ha 

5 bis  

7 ha 
> 7 ha 

Gewerbeflächenreserven 

(insgesamt) 
143,9 4,0 4,4 21,4 13,4 9,0 91,1 

Betriebsgebundene Re-

serven 
42,3 0,8 0 6,9 3,5 0 31,1 

Reserveflächen mit 

schweren Restriktionen 

oder ohne Perspektive 

42,7 1,1 0,6 1,1 2,0 0 37,9 

Reserveflächen (ohne be-

triebsgeb. Reserven) 
101,6 3,2 4,5 14,6 9,9 9,0 60,4 

davon außerhalb 

des Hafens 
76,3 2,4 3,2 10,6 5,5 9,0 45,4 

davon außerhalb 

des Hafens und 

ohne Restriktionen 

35,7 1,8 3,2 10,6 3,5 9,0 7,4 

Tab. 9: Gesamtheit der Gewerbeflächenreserven 
Quelle: Industrie- und Gewerbeflächenkonzept für den Kreis Wesel 2018; ruhrFIS 2017; eigene Berechnung  
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In Tabelle 9 wird insbesondere ablesbar, dass die betriebsgebundenen und die restriktions-
behafteten Flächenreserven im Wesentlichen große Einzelflächen betreffen; die Trimet 
Aluminium SE hält (im Hafengebiet) die mit Abstand größte betriebsgebundene Flächenre-
serve. 

 

  

gesamt

 

< 0,5 

ha 

0,5 

bis 

1 ha 

1 bis 

2 ha 

2 bis 

4 ha 

5 bis  

7 ha 
> 7 ha 

Gewerbereserveflächen 

außerhalb des Hafens und 

ohne Restriktionen, nicht 

betriebsgebundene Re-

serve 

35,7 1,8 3,2 10,6 3,5 9,0 7,4 

davon innerhalb GIB nach 

RP 2018 
17,8 1,3 2,3 10,6 3,5 0 0 

Tab. 10: Gesamtheit der Gewerbeflächenreserven innerhalb GIB des Regionalplanentwurfs 2018 
Quelle: Industrie- und Gewerbeflächenkonzept für den Kreis Wesel 2018; ruhrFIS 2017; RVR 2018; RVR 2018; eigene Berechnung  

 

Tabelle 10 zeigt, dass sich die frei verfügbare Flächenreserve (35,7 ha) insgesamt auf weni-
ger als die Hälfte verringert, wenn man die Abgrenzungen der Bereiche für Gewerbe und 
Industrie zugrunde legt, wie sie der Entwurf des Regionalplans von 2018 vorsieht. Einzelne 
Reserveflächen in der Größenordnung von mindestens 5 ha sind danach nicht mehr vor-
handen. Von den 35,7 ha an Gewerbereserveflächen, die außerhalb des Hafens liegen und 
ohne Restriktionen sind, befinden sich rd. 22 ha in privatem Eigentum (61%). 

Abbildung 12 zeigt die räumliche Verteilung bzw. die Streuung kleiner und kleinster Reser-
veflächen für eine gewerblich-industrielle Nutzung im Stadtgebiet von Voerde. Erkennbar 
wird, wie gering die Entwicklungsmöglichkeiten wären, wenn auf der Grundlage des Regio-
nalplanentwurfs von 2018 (GIB-Flächen) agiert werden müsste. 
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Abb. 13: Reserveflächen Gewerbe Stadt Voerde ohne Flächen außerhalb GIB nach Regionalplanentwurf 2018 
(2019) 
Quelle: Stadt Voerde; ruhrFIS 2017; Kreis Wesel 2014, 2018; SSR 2019; RVR 2018; eigene Berechnungen 
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 3.3 GRUNDSTÜCKSBEZOGENE KARTIERUNG VON NUTZUNGEN 

IN GEWERBEGEBIETEN 

In diesem Baustein erfolgt eine differenzierte Bestandsaufnahme der in Abstimmung mit 
der Stadt Voerde ausgewählten Gewerbestandorte „Industriepark Böskenstraße“ und Ge-
werbegebiet „Grenzstraße“. Die Nutzungskartierung ermöglicht eine Analyse der Nut-
zungssituation in den ausgewählten Gewerbegebieten. Sie ist damit Grundlage sowohl für 
eine Bewertung von Flächenreserven in Form von Rest- und Brachflächen als auch für ein 
handhabbares und ausbaufähiges Gewerbeflächenmonitoring der Stadt Voerde.  

Methodik und Systematik der Nutzungskartierung 

Die gegenwärtige Nutzungssituation sowie der Bestand an ungenutzten oder brachliegen-
den Flächen in den beiden ausgewählten Voerder Gewerbegebieten wurden im Rahmen der 
Gewerbeflächenkartierung ermittelt. Als Grundlage für eine Vor-Ort-Erhebung dienten ver-
schiedene vorbereitende Recherchen mit Hilfe der amtlichen Basiskarte des Landes Nord-
rhein-Westfalen und der Luftbildauswertung sowie eine Auswertung der von der Stadt   
Voerde veröffentlichten Liste von Betrieben in den Gebieten 

Am 11. April 2019 erfolgte die Vor-Ort-Kartierung im Gewerbegebiet „Grenzstraße“ und im 
„Industriegebiet Böskenstraße“. Die Kartierung bezog sich auf die Flächen innerhalb rechts-
wirksamer Bebauungspläne. Die einzelnen Flächen wurden aufgesucht und ihre aktuelle 
Nutzung geprüft. Von den ungenutzten Flächen wurden nach Möglichkeit Fotos gemacht.  

Die Nutzungen wurden 14 Nutzungskategorien zugeordnet, welche aus der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige abgeleitet und aggregiert wurden (vgl. Abb. 12). Wenn auf der Flä-
che ausschließlich ein Wohngebäude steht, wurde entsprechend eine Wohnnutzung er-
fasst. Den sonstigen Nutzungen wurden Flächen zugeordnet, die durch öffentliche Einrich-
tungen (kommunaler Bauhof, Feuerwehr o. ä.) oder als Grünflächen genutzt werden. Zur 
Versorgungsinfrastruktur gehören Löschwasser- und Regenrückhaltebecken, Strommas-
ten, Umspannwerke u. ä. Wenn unterschiedliche Nutzungen auf einem Grundstück vertre-
ten waren, wurden sie gemeinsam festgehalten. Die Ergebnisse sind kartografisch in den 
Abbildungen 16 und 17 dargestellt.  
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Abb. 14: Systematik der Nutzungskartierung  
Quelle: SSR 2019 

 

Die Bestandsaufnahme unterscheidet drei Kategorien von ungenutzten Flächen:  

 Brachen und Flächen mit leerstehenden Betriebsgebäuden, 

 ungenutzte Flächen, 

 untergenutzte Flächen. 

Interessant für die Flächenpotenziale sind die Kategorien Brachen / Leerstand, unterge-
nutzte Flächen und ungenutzte Flächen. Brachen oder Leerstände bezeichnen nicht oder 
nicht mehr genutzte Flächen und Gebäude. Untergenutzte Flächen sind solche, auf denen 
sich eine Zwischennutzung oder Restnutzung befindet, die die Fläche nicht in dem mögli-
chen Maß ausnutzt. Ungenutzte Flächen sind noch nicht besiedelte Flächen, die für eine 
gewerbliche Nutzung vorgesehen sind.  
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Abb. 15: Leerstände im Gewerbegebiet „Grenzstraße“  
Quelle: SSR 2019 
 

     
Abb. 16: Ungenutzte Flächen im „Industriepark Böskenstraße“ und im Gewerbegebiet „Grenzstraße“ 
Quelle: SSR 2019 

 

 
Abb. 17: Untergenutzte Fläche im Gewerbegebiet „Grenzstraße“   
Quelle: SSR 2019 
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Nutzungsprofil ausgewählter Gewerbegebiete  

Die nachfolgenden Abbildungen (vgl. Abb. 16 und 17) zeigen das Ergebnis der Nutzungskar-
tierung in den beiden ausgewählten Gewerbegebieten „Grenzstraße“ und „Industriepark 
Böskenstraße“.  

Das Nutzungsprofil des Gewerbegebietes „Grenzstraße“ ist das eines klassischen Gebietes 
für vorwiegend Kleinst- und Kleinunternehmen mit einer kleinteiligen Flächenstruktur von 
900 bis 20.100 m² Grundstücksgröße. Die vorrangigen Nutzungen sind dem Einzelhandel, 
den haushalts- und unternehmensbezogenen Dienstleistungen und dem Kfz-Gewerbe zu-
zuordnen. Relativ oft mischt sich die gewerbliche Nutzung mit der Wohnnutzung, entwe-
der als reine Wohnnutzung (häufig Altbestand) oder als betriebsgebundenes Wohnen.  

Der „Industriepark Böskenstraße“ stellt sich als Gewerbe- und Industriegebiet für Wirt-
schaftsunternehmen mit einem breiteren Spektrum an Flächenbedarfen dar. Die Betriebs-
grundstücke umfassen 540 bis zu 92.200 m². Vorrangig vorzufindende Nutzungen sind das 
Baugewerbe, (unternehmensbezogene) Dienstleistungsunternehmen sowie produzierende 
Betriebe.   
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Abb. 18: Nutzungskartierung im Gewerbegebiet „Grenzstraße“ 
Quelle: SSR 2019 

 

Beim Gewerbegebiet „Grenzstraße“ handelt es sich um ein klassisches, kleinteiliges Gewer-
begebiet mit Parzellen unterschiedlicher Größe (von 900 bis 20.100 m²) für Klein(st)unter-
nehmen. Ansässig sind vor allem mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Einzel-
handel, Dienstleistung und Kfz-Gewerbe. Angesichts der verträglichen Gewerbenutzungen 
findet sich auch ein hoher Anteil an Wohnnutzung.  

Aus der zuletzt erfassten Flächenreserve scheiden zwei Grundstücke aus, weil sie inzwi-
schen vermarktet wurden. Auf zwei weiteren Grundstücken verhindert die Beschaffenheit 
des Untergrunds eine bauliche Nutzung, sodass sie ebenfalls nicht mehr als Flächenreserve 
gezählt werden können. Abgesehen von einzelnen Kleinstflächen steht lediglich eine grö-
ßere Brachfläche im Westen des Gewerbegebietes weiterhin zur Verfügung.  
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Abb. 19: Nutzungskartierung im „Industriepark Böskenstraße“ 
Quelle: SSR 2019 

 

Beim Gewerbegebiet „Industriepark Böskenstraße“ handelt es sich um ein Gewerbe- und 
Industriegebiet für Unternehmen unterschiedliche Größe. Es grenzt im Norden unmittelbar 
an den Wesel-Datteln-Kanal und liegt relativ nah am Sondergebiet des Emmelsumer Ha-
fens. Die einzelnen Grundstücke sind von sehr unterschiedlicher Größe (von 540 bis 
92.200 m²), die vorrangige Nutzung wird bestimmt durch Baugewerbe, unternehmensbe-
zogene Dienstleistung sowie Produzierendes Gewerbe.  

Von den ermittelten Reserveflächen zählt in diesem Gewerbegebiet nur noch ein kleinteili-
ges, ungünstig zugeschnittenes Grundstück im Norden zur Kategorie „verfügbar“, während 
die anderen Flächen verkauft bzw. (mit Kaufoption) verpachtet sind, sie als Ausgleichsflä-
che fungieren oder seitens des Eigentümers keine Verkaufsabsicht besteht. Bei drei kleine-
ren zusammenhängenden Grundstücken im Osten des Gewerbegebietes handelt es sich 
laut ruhrFIS um betriebsgebundene Flächenreserven. 	  
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Flächenpotenzialermittlung 
 

 Es zeigt sich ein hoher Anteil an betriebsgebundenen Flächenreserven; dies insbe-
sondere im Hafengebiet.  

 Der ebenfalls hohe Anteil an restriktionsbehafteten Reserveflächen, die z. B. für die 
Ansiedlung emittierender Betriebe ausscheiden oder deren Eigentümer keine Ver-
kaufsabsichten haben, verringert die de facto vorhandene Reservefläche zusätzlich.  

 Es mangelt an größeren zusammenhängenden Reserveflächen, über die die Stadt 
Voerde verfügen könnte, um dort eine Clusterbildung zur Profilierung des Gewerbe-
standortes Voerde zu initiieren. 

 Die im Entwurf des Regionalplans enthaltenen Festlegungen von Bereichen für Ge-
werbe und Industrie (GIB) reduzieren das Volumen der gewerblichen Flächenreser-
ven etwa um die Hälfte gegenüber demjenigen, das der Kreis Wesel in seinem Ge-
werbeentwicklungskonzept vorsieht. 

 Entwicklungsmöglichkeiten fehlen vor allem in den Gewerbegebieten „Industriepark 
Böskenstraße“ und „Babcock“. 

 Die aktuell im Gewerbegebiet „Grenzstraße“ noch vorhandenen, relativ umfangrei-
chen Reserveflächen gehen bei einer Anpassung an die Festlegungen, wie sie der 
Entwurf zum Regionalplan für GIB-Flächen vorsieht, nahezu vollständig verloren. 
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 4 BETRIEBSBEFRAGUNG 
Die Betriebsbefragung verfolgte das Ziel, die Qualität der Voerder Standortfaktoren aus 
Sicht der ansässigen Unternehmen zu bewerten, Hinweise auf Bleibeperspektiven und Flä-
chenbedarfe zu erfassen sowie Anhaltspunkte für kommunale Handlungs- und Unterstüt-
zungsbedarfe zu identifizieren.  

 4.1 ERHEBUNGSDESIGN 

Adressaten der Befragung waren zum einen Unternehmen in bestehenden Voerder Ge-
werbe- und Industriegebieten. Ihr Gewerbe ist vielfach folgenden Branchen zuzuordnen: 
Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Großhandel, Spedition / Logistik. Sie fragen auf-
grund ihrer Emissionen Gewerbe- und Industrieflächen gemäß §§ 8 und 9 Baunutzungs-
verordnung nach, weil dort die notwendige Distanz zu anderen Nutzungen gegeben und 
eine störungsfreie Verkehrszuführung möglich ist. Auch einzelne Unternehmen aus der 
Dienstleistungsbranche oder des Einzelhandels sind aus Gründen ihres Platzbedarfes oder 
ihres Interesses an Kundennähe in Voerder Gewerbegebieten angesiedelt. Zum anderen 
wurden Unternehmen in die Befragung einbezogen, deren Standorte außerhalb der Gewer-
begebiete liegen, die jedoch aufgrund von Emissionen durch Ladeverkehr oder Maschinen-
lärm eine hohe Affinität zu Gewerbegebieten besitzen (z. B. Kfz-Betriebe und Dachde-
cker).  

Der vierseitige, standardisierte Fragebogen enthielt Fragenkomplexe zu Flächennutzung 
und -bedarfen, zur Qualität und Bedeutung von Standortfaktoren sowie zu den Betrieben 
selbst. 

Die schriftliche Befragung wurde in der zweiten Maihälfte 2019 durchgeführt. Aus insge-
samt 139 versandten Fragebögen konnte ein Rücklauf von 33 Bögen erzielt werden. Die 
sich hieraus ergebende Rücklaufquote von 24% kann als gut bezeichnet werden, zumal 
keine besonderen Anreize zur Teilnahme gesetzt worden waren. Die Quote variiert je nach 
Gewerbegebiet zwischen 14% im Industrie- und Gewerbegebiet „Babcock“ und 46% im 
Gewerbegebiet „Grenzstraße“. 

Für Aussagen, die sich auf das gesamte Stadtgebiet von Voerde beziehen, sowie für die 
Gewerbegebiete „Industriepark Böskenstraße“, „Wesel-Datteln-Kanal / Kurierweg“ und 
„Grenzstraße“ bietet der Rücklauf ein Mindestmaß an „Repräsentativität“. Dabei sind der 
Interpretation der Erhebungsergebnisse jedoch enge Grenzen gesetzt: Erst durch die Ver-
bindung mit Erkenntnissen aus anderen Analysebausteinen und aus der Expertenbeteiligung 
konnte eine verlässliche Basis für die Bewertung der bestehenden Gewerbestandorte und 
für die Ableitung von Empfehlungen für eine zukunftsweisende Weiterentwicklung der ge-
werblichen Rahmenbedingungen in Voerde geschaffen werden.  
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 4.2 STRUKTUR DER BEFRAGTEN BETRIEBE 

Der Gewerbeflächenbedarf ist abhängig von verschiedenen Kenngrößen der Betriebe, vor 
allem von der Branche und der Größe des Unternehmens. Daher sind diesbezüglich Kennt-
nisse wichtig, um Bedarfe und Bewertungen interpretieren zu können.  

Die Rückläufe der Fragebögen weisen auf eine heterogene Branchenstruktur hin, wobei das 
produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe), die Sparte Logistik / Großhandel / Lagerei 
und die Dienstleistungen jeweils mehr als 20% umfassen (vgl. Abb. 18). In der Branchen-
struktur spiegeln sich unterschiedliche Anforderungen an die Betriebsstandorte wider, so-
wohl hinsichtlich eines restriktionsarmen Umfeldes als auch mit Blick auf eine gute verkehr-
liche Anbindung oder einen attraktiven Standort für Betriebe aus der Dienstleistungs-
branche.  

Von Bedeutung für die Standortpräferenzen sind auch Eigenschaft und Größe der Be-
triebe. Kleinst- und Kleinunternehmen machen zusammengerechnet zwei Drittel aller be-
fragten Unternehmen aus (vgl. Abb. 19). Sie sind über alle Branchen hinweg stark vertre-
ten. Großunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten haben nur einen Anteil von 3% ein.  

Die Rechtsform eines Betriebes beeinflusst das Gewicht von Standortfaktoren und den 
Bindungsgrad an den Standort. In der Befragung sind nicht verflochtene Einzelunterneh-
men mit einem Anteil von 82% vertreten (vgl. Abb. 20). Einen bemerkenswert hohen Anteil 
(12%) haben Betriebe, die Tochtergesellschaften eines deutschen Unternehmens sind; 
diese Unternehmen verfügen am Standort Voerde über gute Bedingungen zur Abdeckung 
von Marktgebiete in Westdeutschland.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 20: Branchenanteile der antwortenden Betriebe auf die Frage: „In welcher Branche / in welchem Hand-
werk ist Ihr Betrieb tätig?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
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Abb. 21: Größenanteile der antwortenden Betriebe auf die Frage: „Zahl der Beschäftigten (einschließlich Teil-
zeit, Auszubildende)“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
 

 
Abb. 22: Antworten auf die Frage: „Ist Ihr Betrieb an diesem Standort ...“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

Die Kundenstruktur der befragten Betriebe ist weit gefächert. Die größten Kundengruppen 
sind kleine und mittlere sowie Großunternehmen (jeweils 70%) (vgl. Abb. 21). Die auf Un-
ternehmen ausgerichtete Kundenstruktur ist durchaus ungewöhnlich für eine Stadt mit 
knapp 40.000 Einwohnern und erklärt sich aus der spezifischen Branchenstruktur Voerdes 
als einem „der“ Standorte für das Produzierende Gewerbe in Nordrhein-Westfalen.  
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Das Marktgebiet der befragten Betriebe ist relativ groß. Für 15% reicht es bis zu einem Ra-
dius von nur 20 Kilometern, aber für weitere 24% sind es bis zu 50 und für weitere 18% bis 
zu 100 Kilometer (vgl. Abb. 22). Als Besonderheit ist bei 27% der befragten Unternehmen 
das Vorliegen einer großen internationalen Kundschaft herauszustellen. Dazu gehören ei-
nige namhafte Firmen, die nicht nur aufgrund der Nähe zu den Niederlanden grenzüber-
schreitend als Anbieter tätig sind. Angesichts des großen Einzugsgebietes zahlreicher be-
fragter Firmen lässt sich kein Hinweis auf eine besonders hohe Standortbindung an Voerde 
ableiten.  

 
Abb. 23: Kundenstruktur; Antworten auf die Frage: „Wer sind Ihre wesentlichen Kunden?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

 

 
Abb. 24: Einzugsgebiet des Kundenkreises; Antworten auf die Frage: „Aus welchem Umkreis kommt die Mehr-
zahl Ihrer Kunden bzw. Auftraggeber?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

   

S
ei

te
10

8
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



 

 

SCHULTEN STADT- UND RAUMENTWICKLUNG 

45 

64% der Befragten haben ihren Betrieb in Voerde gegründet, 36% ihn nach Voerde verla-
gert. Die Verlagerungen erstrecken sich über einen Zeitraum von fast 50 Jahren, die meis-
ten erfolgten allerdings in den letzten 10 Jahren. Die Herkunftsorte der verlagerten Betriebe 
verraten die regionale Herkunft: Sie stammen fast sämtlich aus dem Ruhrgebiet und fast 
zur Hälfte (48%) aus Kommunen im Kreis Wesel (vgl. Abb. 23).  

 
Abb. 25: Antworten auf die Frage: „Wenn Sie Ihren Betrieb nach Voerde verlegt haben, von wo aus…?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

 4.3 STANDORTEIGENSCHAFTEN UND -BEWERTUNG 

Die Betriebsgrundstücke der befragten Unternehmen sind mit durchschnittlich 17.200 m² 
im kommunalen Vergleich als groß zu bewerten. Allerdings verbirgt sich hinter dem arith-
metischen Mittelwert eine sehr große Spannweite von Flächengrößen, die von 120 m² bis 
zu 120.000 m² reichen. Dies entspricht der sehr unterschiedlichen Betriebsgröße auf Voer-
der Gewerbe- und Industriestandorten, die beispielsweise von einer Kfz-Werkstatt bis zu 
einem Hüttenaluminiumwerk reicht. Einen Überblick über die Verteilung der Grundstücks-
größen gibt die Tabelle 10. 

Die Größenstruktur spiegelt die Bedeutung der verschiedenen Branchen wider. Das produ-
zierende Gewerbe und der Bereich Logistik / Großhandel / Lagerei benötigen tendenziell 
(sehr) große Flächen, der Einzelhandel und das Kfz-Gewerbe eher die kleineren. Kleine Flä-
chen von bis zu 200 m² Größe, wie man sie häufig in Mischgebieten findet, sind auf den 
Voerder Gewerbestandorten nur in Einzelfällen vorzufinden.  
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Verfügbare Grundstücksfläche am Standort 
 

Anteil 

bis < 1.000 m² 12% 

1.000 bis < 2.000 m² 12% 

2.000 bis < 5.000 m² 21% 

5.000 bis < 10.000 m² 15% 

10.000 bis < 30.000 m² 18% 

30.000 bis < 50.000 m² 6% 

50.000 m² und mehr 9% 

k.A. 6% 

Tab. 11: Antworten auf die Frage: Über welche Grundstücksfläche verfügen Sie an Ihrem Standort?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
 

Die Reserveflächen der befragten Betriebe konnten nur zum Teil erfasst werden, weil ein 
Viertel der Befragten dazu keine Angaben machte. Hier können taktische Gründe im Ant-
wortverhalten eine Rolle spielen oder der Umstand, dass die Befragten nicht mit Sicherheit 
bestimmen konnten, wie viel ihrer Fläche tatsächlich für eine neue Nutzung zur Verfügung 
stehen würde oder wie groß z. B. Beispiel notwendig einzuhaltende Abstandsflächen sind.  

Die Hälfte der Unternehmen gibt an, über keinerlei Reserveflächen zu verfügen (vgl. 
Tab. 11). Rund 12% der Befragten können auf Reserven von unter 1.000 m² bis zu maximal 
5.000 m² zurückgreifen, weitere rd. 12% über weitaus größere Flächen von 10.000 m² und 
mehr. In einem Fall ist sogar eine Fläche von 180.000 m² angegeben, die zu einem einzigen 
großen Industriebetrieb gehört. Sie ist bei der Gesamtbetrachtung der Erweiterungspoten-
ziale zu berücksichtigen, ist aber bei der Bildung von Durchschnitts- und Mittelwerten als 
singulärer Wert bzw. Ausreißer zu behandeln.  
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Größe der Reserveflächen 
 

Anteil 

keine Reserven 52% 

< 1000 m² 3% 

1000 bis < 3000 m² 6% 

3000 bis < 5000 m² 3% 

5000 bis < 10.000 m² 0% 

10.000 bis < 50.000 m² 9% 

50.000 m² und mehr 3% 

k.A.  24% 

Summe der Flächen  271.000 m² 

Tab. 12: Antworten auf die Frage: „Wie groß sind Ihre Reserveflächen?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
 

Von Bedeutung für den Flächenbedarf ist auch die Frage, welche Betriebs- bzw. Funktions-
bereiche einen Flächenbedarf auslösen und in welchem Umfang. Hierzu wurden die Be-
triebe gebeten, ihre genutzten Betriebsflächen auf die wichtigsten Funktionen zu verteilen. 
Das Ergebnis ist in der nachfolgenden Abbildung 24 dargestellt. Es ist bei jeder Befragung 
abhängig von der Branchenstruktur vor Ort. Der größte Bedarf geht in Voerde erwartungs-
gemäß von der Funktion „Logistik / Lagerei“ aus (40%), die zusammen mit der Funktion 
„Produktion / Fertigung“ (15%) etwas mehr als die Hälfte der genutzten Fläche in An-
spruch nehmen. Ein Viertel erklärt sich aus „sonstigen Funktionen“. Es dürfte sich hierbei 
vornehmlich um Erschließungsflächen, Ausstellungsflächen, Abstandsflächen und Stellflä-
chen für Angestellte handeln. 

 

 

S
ei

te
11

1
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



 

 

SCHULTEN STADT- UND RAUMENTWICKLUNG 

48

 
Abb. 26: Antworten auf die Frage: „Wie verteilt sich Ihre Flächennutzung auf die wichtigsten Funktionen?“ 
(Angabe in Mittelwerten) 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

Zu den Standortanforderungen gehört für manche Betriebe ein restriktionsarmes Umfeld, 
das ihnen auch bei Emissionen eine unbehinderte Tätigkeit bzw. Produktion ermöglicht. 
Mehrere Fragestellungen bezogen sich daher darauf, ob von den Betrieben Emissionen 
ausgehen.   

In fünf der insgesamt 33 befragten Betriebe, also umgerechnet 15%, wird in zwei bis drei 
Schichten pro Tag gearbeitet; in den anderen 28 Betrieben (85%) gibt es keinen Schicht-
betrieb. Die Produktion, das Be- und Entladen von Ware sowie der Zulieferer- und Werks-
verkehr reichen jedoch über den sonst üblichen Zeitrahmen hinaus und erfordern ein be-
lastbareres Betriebsumfeld.  

Rund ein Viertel der befragten Betriebe (27%) gibt an, aufgrund eigener Emissionen beson-
dere Ansprüche an den Standort zu haben. Viele von ihnen sind im „Industriepark Bösken-
straße“ ansässig. Jeder dritte Betrieb mit besonderen Standortansprüchen hatte oder hat 
wegen seiner Emissionen und damit einhergehender Lärm- oder Luftverschmutzung bereits 
Auseinandersetzungen mit den Nachbarn.  

Die notwendige Belastbarkeit des Betriebsumfeldes ist auch dann von Bedeutung, wenn 
von dem Unternehmen Werks- oder Zuliefererverkehr mit schweren Lkws ausgeht. Dies ist 
bei rund drei Viertel der Befragten (73%) der Fall (vgl. Abb. 25). Der vergleichsweise hohe 
Anteil resultiert aus dem stark von verarbeitendem Gewerbe und von der Sparte Verkehr / 
Lagerei / Großhandel geprägten Wirtschaftsstandort Voerde. Das Verkehrsaufkommen 
kann beachtlich werden und beträgt im arithmetischen Mittel 38 Lkw pro Woche. Die 
Spannweite reicht von wöchentlich einem bis zu 300 Lkws.  
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Abb. 27: Antworten auf die Frage zum Werks- und Lieferverkehr: „Wenn ja, mit welchem Umfang (Lkw / Wo-
che)“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

Die Frage nach der Zufriedenheit mit dem unmittelbaren betrieblichen Umfeld hinsichtlich 
der Beschaffenheit der verkehrlichen Infrastruktur wird von der großen Mehrheit positiv 
beantwortet. Fast zwei Drittel der Betriebe sehen ihre Ansprüche erfüllt, für weitere 21% 
ist es kompatibel. Nur etwa jeder siebte Betrieb (15%) sieht Verbesserungsbedarf, wobei 
jedoch kein räumlicher oder thematischer Bedarfsschwerpunkt zu erkennen ist.  

Von besonderem Interesse für die Gewerbeplanung ist die Beurteilung der Standortfakto-
ren durch die Unternehmen. Die befragten Betriebe erhielten dazu eine Übersicht über 
22 Standortfaktoren, die sie in zweierlei Hinsicht bewerten sollten: zum einen hinsichtlich 
der Qualität des Standortfaktors, zum anderen hinsichtlich seines Stellenwertes für das Un-
ternehmen. Angesichts der Vielzahl von Faktoren wurden diese nach „harten“ und „wei-
chen“ Standortfaktoren kumuliert und nachfolgend in zwei Diagrammen dargestellt (vgl. 
Abb. 26 und 27). Die Punkte stellen die Mittelwerte der Beurteilungen für beide Bewer-
tungsdimensionen (Qualität, Bedeutung) dar. Auf der 5-stufigen Bewertungsskala liegt das 
arithmetische Mittel bei 2,5 und zeigen Positionen von 1 bis 2,5 eher vorteilhafte oder be-
deutsame Urteile, Werte von 2,5 bis 5 eher nachteilige oder unwichtige Bewertungen an. 
Die 2,5-Punkte-Linien in beiden Achsen trennen die vier Quadranten. Die 3-Punkte-Linie in 
den Diagrammen kennzeichnet eine mittlere Qualität oder Bedeutung. 

Zunächst ist festzustellen, dass die Hälfte der Standortfaktoren als gut bewertet wurde. 
Dies ist ein Ergebnis, wie es zum Beispiel auch die Kommunen im IHK-Bezirk Mittlerer Nie-
derrhein erreichten (vgl. IHK Mittlerer Niederrhein 2013). 

Unter den „harten“ Standorteigenschaften befinden sich vier starke Faktoren: Autobahnan-
bindung, Erschließung des Gebietes, dessen Immissionsbelastung bzw. -belastbarkeit sowie 
der Hafen Emmelsum für diejenigen Unternehmen, die logistisch trimodal operieren. Die 
ersten drei Eigenschaften sind im oberen rechten Quadranten der Abbildung 26 verortet – 
dort, wo diejenigen Faktoren abgebildet sind, die von hoher Bedeutung für die Mehrzahl der 
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befragten Betriebe sind und die zugleich eine gute Bewertung erhielten. Im unteren rechten 
Quadranten befinden sich hingegen die Qualitätsfaktoren, die auch gesehen werden, die al-
lerdings von eher geringer Bedeutung für die befragten Firmen sind. Die Anbindung an das 
Wasserstraßennetz (Wesel-Datteln-Kanal / Rhein) wird zwar positiv beurteilt, aber nur von 
wenigen Betrieben auch genutzt. Das Gewerbeflächenangebot im Stadtgebiet erhält eben-
falls eine gute Note bei eher mittlerer Bedeutung. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es 
sich hierbei stets um Mittelwerte handelt, hinter denen sich Firmen verbergen, die sehr un-
terschiedliche Ansprüche an das Flächenangebot stellen.  

Bei den weichen Standortfaktoren ist zunächst augenfällig, dass viele Faktoren gut oder 
zumindest zufriedenstellend bewertet werden (vgl. Abb. 27). Einen Spitzenplatz hinsicht-
lich des Stellenwertes bzw. der Bedeutung nimmt bei den weichen Standortfaktoren die 
Auffindbarkeit des Betriebes ein (auch im Vergleich zum Ranking unter den „harten“ Fakto-
ren). Nichts ist offenbar wichtiger als dieses Kriterium, das zugleich auch eine gute Bewer-
tung erhält. Auch der Zugang zu Kunden und zu Zulieferern sind zwei Eigenschaften, die 
sehr wichtig für die Unternehmen sind und eine gute Note erhalten. Die Aus- und Weiterbil-
dungsangebote in der Region, das Angebot an Schulen und Kitas, der Zugang zu Service 
(Anwälte, Unternehmensberatung usw.) und die Nähe zu Forschungseinrichtungen (z. B. 
Hochschulstandorte im Ruhrgebiet) werden als vorteilhaft bewertet.  

Kein Standortfaktor wird so unvorteilhaft bewertet wie das Angebot an Arbeitskräften und 
ist zugleich von so hoher Bedeutung für die befragten Unternehmen. Hier spiegelt sich der 
bundesweite Fachkräftemangel wider. Eine gewisse Rolle spielt aber auch das Image der 
Stadt Voerde und ein Wohnraumangebot, das eher als mittelmäßig beurteilt wird und sich 
deshalb wenig als Pull-Faktor in der Konkurrenz um Fachkräfte eignet. Nicht ganz so dra-
matisch, aber auch eher schwierig gestaltet sich für die Unternehmen die Anwerbung von 
Fach- und Führungskräften; ein Standortfaktor, der ebenfalls einen hohen Stellenwert be-
sitzt. 

Kritisch sehen die Unternehmen auch das Kommunikationsnetz (vgl. Abb. 26). Ihm wird die 
höchste Bedeutung bei den harten Standortfaktoren zugeschrieben und es erhält zugleich 
eine nur befriedigende bis ausreichende Bewertung. Hier zeichnet sich zurzeit eine deutli-
che Schwachstelle des Gewerbestandortes Voerde ab, die vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Digitalisierung bzw. des Trends zur Industrie 4.0 gesehen werden muss. 	
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Abb. 28: Bewertung der „harten“ Standortfaktoren – Antworten auf die Frage: „Wie schätzen Sie folgende 
Faktoren an Ihrem derzeitigen Standort ein? Bitte bewerten Sie die Qualität Ihres Standortes und welche Be-
deutung diese Standortfaktoren für Sie haben.“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

Abb. 29: Bewertung der „weichen“ Standortfaktoren – Antworten auf die Frage: „Wie schätzen Sie folgende 
Faktoren an Ihrem derzeitigen Standort ein? Bitte bewerten Sie die Qualität Ihres Standortes und welche Be-
deutung diese Standortfaktoren für Sie haben.“  
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
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Um die Gewerbestandorte zu bewerten, wurde den befragten Betrieben eine Reihe von 
Statements vorgelegt, mit der Bitte, diejenigen anzukreuzen, die für sie bzw. ihr Gebiet zu-
treffend seien. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Zufriedenheit mit den Gewerbestandorten. 
Die zahlreichen positiven Statements bezogen sich auf die sich vorteilhaft ergänzenden 
Nutzungen im Gebiet, eine aus Kundensicht ansprechende städtebauliche Gestaltung sowie 
auf gute Versorgungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter (vgl. Tab. 12).  

Vereinzelt gibt es auch Potenziale für Verbesserungen. Erwähnenswert sind hier Angaben 
aus mehr als jedem dritten befragten Betrieb, dass die Entwicklungsmöglichkeiten an ihrem 
Standort eingeschränkt seien. Es handelt sich vor allem um Statements aus dem Gewerbe-
gebiet „Kurierweg“, das räumlich durch die Wohnbebauung im Süden und den Wesel-Dat-
teln-Kanal im Norden beengt ist.  

Schließlich wurden die Befragten um eine abschließende Beurteilung ihres aktuellen Gewer-
bestandortes gebeten (vgl. Abb. 28). Hierzu konnten sie angeben, inwieweit der Standort 
ihren Anforderungen gerecht wird. Rechnet man die Antworten „ohne Einschränkungen 
gerecht“ und „fast immer gerecht“ zusammen, so geben fast drei Viertel der Unternehmen 
(73%) ein positives Urteil ab.  
 

 
Abb. 30: Antworten auf die Frage: „Wie bewerten Sie den aktuellen Standort Ihres Betriebes?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
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Zutreffende Aussagen zum Standort (Mehrfachnennung) 
 

Anteil 

Die Nutzungen (verschiedene Betriebsarten und Büros) ergänzen sich positiv. 42% 

Die Entwicklungsmöglichkeiten an meinem Standort sind eingeschränkt. 36% 

Meine Kunden bewerten den Standort in seiner städtebaulichen Gestalt positiv. 30% 

Das Gewerbegebiet / Viertel empfinde ich insgesamt als modern. 30% 

Der Standort ist für meine Mitarbeiter günstig (Mittagessen, kleine Erledigungen). 27% 

Die Infrastruktur in meinem Gebiet ist unzureichend. 18% 

Die benachbarte Wohnbebauung schränkt die betriebliche Entwicklung ein. 15% 

Es ist am Standort meines Betriebes häufig unsauber. 9% 

Mein Standort wird durch andere „schmutzige“ oder „vernachlässigte“ Betriebe 
gestört. 9% 

Die Stellplatzversorgung auf dem eigenen Grundstück für Kunden und Mitarbeiter 
ist unzureichend. 9% 

Es ist hier eng und die Erschließung reicht nicht aus. 9% 

Die Immissionen im Umfeld sind für meinen Betrieb störend. 3% 

Das Gebiet / Viertel ist für meine Kunden unattraktiv. 0% 

Mein Standort wird durch vernachlässigte Wohnbebauung gestört. 0% 

Tab. 13: Zustimmungsrate auf die Frage: „Welche Aussagen treffen Ihres Erachtens für Ihre Situation bzw. 
Ihren Standort zu?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
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 4.4 FLÄCHENBEDARFE UND STANDORTPRÄFERENZEN 

Die Unternehmen wurden auch nach ihrem Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen und ih-
ren Standortpräferenzen befragt. 15% der Betriebe gaben an, in den kommenden fünf Jah-
ren voraussichtlich einen Flächenbedarf zu haben. Die benötigten Flächengrößen schwan-
ken zwischen 500 und 10.000 m². Lediglich ein Betrieb schätzt, dass hierzu eine 
Verlagerung erforderlich ist. Insgesamt summiert sich der Bedarf auf 32.000 m².  

Bei der Frage, ob sich die Unternehmen bei der möglichen Standortwahl einen Standort au-
ßerhalb von Voerde vorstellen können, gab es ein klares Votum für Voerde (vgl. Abb. 29). 
So äußerten rd. 52% der befragten Betriebe, lieber in Voerde bleiben zu wollen (Fortzug 
„auf keinen Fall“, „ungern“, „eher nicht“). Nur 35% können sich ihren Standort in einer an-
deren Stadt vorstellen („gut möglich“, „nicht auszuschließen“, „gegebenenfalls“). Festzu-
halten ist damit eine Präferenz für den Gewerbestandort Voerde.  

Die Frage nach den zentralen Gesichtspunkten für die Wahl eines neuen Standortes wurde 
nur von zwei Dritteln der befragten Unternehmen beantwortet (vgl. Abb. 30). In der Präfe-
renzliste führt der „Verbleib in Standortnähe“ (42%), gefolgt von „Direkte Nähe zum Auto-
bahnanschluss“ (2%), „Gute Auffindbarkeit des Betriebes für Kunden und Zulieferer“ (21%) 
und „Sofortige Nutzbarkeit“ (18%). Andere Aspekte waren nicht bedeutsam.  

 

   

S
ei

te
11

8
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



 

 

SCHULTEN STADT- UND RAUMENTWICKLUNG 

55 

 
Abb. 31: Zustimmungsrate auf die Frage: „Können Sie sich einen Standort außerhalb der Stadt Voerde vorstel-
len?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 

 
Abb. 32: Zustimmungsrate auf die Frage: „Was sind Ihre zentralen Gesichtspunkte bei der möglichen Standort-
wahl?“ 
Quelle: Betriebsbefragung Voerde 2019, n=33 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Betriebsbefragung 

 Die Betriebsbefragung erhebt zwar wegen der geringen Anzahl an beantworteten 
Fragebögen keinen Anspruch auf Repräsentativität. Sie erweist sich jedoch in Ver-
bindung mit Erkenntnissen aus anderen Analysebausteinen und der Expertenbeteili-
gung als plausible und wichtige zusätzliche Basis für die Beurteilung Voerdes als 
Wirtschaftsstandort.  

 Die Bandbreite der an der Befragung teilnehmenden Unternehmen entsprach der 
Heterogenität der Gewerbe- und Industriestandorte in Voerde und reichte vom Kfz-
Betrieb mit einer Betriebsfläche von wenigen 100 m² bis zum großen Industrieunter-
nehmen, dessen Betriebsgelände sich über mehrere Hektar erstreckt.  

 Mit Blick auf die Standortfaktoren sind aus Sicht der befragten Unternehmen drei 
Eigenschaften am Standort Voerde sowohl von hoher Bedeutung (bzw. hohem Stel-
lenwert) als auch von guter Qualität. Es sind dies die Immissionsbelastbarkeit des 
Grundstücks, die Autobahnanbindung und die verkehrliche Erschließung des Gewer-
begebietes. Zudem ist der Hafen Emmelsum ein geschätzter Standortfaktor für Un-
ternehmen der trimodalen Logistik. Die trimodale Anbindung ist ein Alleinstellungs-
merkmal Voerdes in der Region, wodurch der Standort Voerde für Betriebe mit 
spezifischen Logistikanforderungen eine hohe Anziehungskraft besitzt.  

 Die Befragung ergab zwei Schwachstellen bei den Standortfaktoren, die auch von 
den beteiligten Experten bestätigt wurden. Zum einen wird die vorhandene Kommu-
nikationsinfrastruktur (Breitbandnetz) nicht mehr den Anforderungen der Unterneh-
men gerecht. In der Gewichtung der Standortfaktoren weisen die Unternehmen dem 
Kommunikationsnetz die höchste Bedeutung zu – bei gleichzeitig negativer Bewer-
tung des Angebots bzw. der Qualität. Hier besteht ein hoher Handlungsbedarf, damit 
der Standort Voerde angesichts zunehmender Digitalisierung und Zukunftstrends 
wie der Industrie 4.0 nicht an Attraktivität verliert.  

 Zum anderen wird ein verschärfter Mangel an Arbeits-, Fach- und Führungskräften 
deutlich. Dieser Mangel ist in Voerde ausgeprägter als in Regionen mit Nähe zu at-
traktiven Großstädten wie Düsseldorf oder Köln, die auf diesen Personenkreis eine 
große Anziehungskraft ausüben (vgl. IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein 2013). 

 Entwicklungspotenziale und -möglichkeiten bestehen für Voerde in einer Verbesse-
rung weicher Standortfaktoren; dies könnte sich förderlich auf die Anwerbung von 
Arbeitskräften auswirken. Es geht vor allem um die Verbesserung des Images von 
Voerde und des Wohnraumangebotes sowie um die leichtere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.  

 Die Zufriedenheit der befragten Firmen mit ihren Gewerbestandorten ist generell 
hoch. Vereinzelt gibt es noch Potenziale für Verbesserungen. Den Unternehmen mit 
eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet „Kurierweg“ sind 
Entwicklungspotenziale zu bieten. Die Zufriedenheit der Unternehmen mit ihrem Ge-
werbegebiet kann durch eine Profilschärfung erhöht werden, etwa indem störende 
und nicht störende Betriebe stärker räumlich voneinander getrennt werden. 
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 Bei der Sicherung bestehender und der Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrie-
gebiete ist die Erkenntnis aus der Betriebsbefragung zu berücksichtigen, dass Be-
triebe bei ihrem Standort auf vorteilhafte Eigenschaften für ihre Kunden und Mitar-
beiter achten. Ihnen ist die Auffindbarkeit ihres Betriebes, ein positives Image und 
ein attraktives Erscheinungsbild des Gewerbegebietes wichtig.  
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 5 PROGNOSE DER GEWERBEFLÄ-
CHENBEDARFE 
Wie in Kapitel 3 beschrieben wurde, verringert sich das gewerbliche Reserveflächenkontin-
gent der Stadt Voerde durch die deutliche Reduzierung der GIB-Flächen im aktuellen Ent-
wurf des Regionalplans Ruhr. Im nun folgenden Kapitel wird, aufbauend auf den bisherigen 
Erkenntnissen, der Gewerbeflächenbedarf für die Stadt Voerde bis zum Jahr 2034 abge-
schätzt. Die Bedarfsermittlung bezieht sich auf denselben Prognosehorizont wie die im Re-
gionalplanentwurf Ruhr. Es wird jedoch ein anderer Stützzeitraum gewählt. Es erfolgt also 
ein Rückgriff auf aktuellere Daten, die der Entwicklung der letzten Jahre deutlich besser 
Rechnung tragen.  

Die Einschätzung des zukünftigen Gewerbeflächenbedarfs erfolgt mittels der Gewerbe- 
und Industrieflächenprognose („GIFPRO“). Hierbei handelt es sich um ein nachfrageorien-
tiertes Prognosemodell, welches den Bedarf aus der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen 
am Arbeitsort ableitet. Die GIFPRO wird seit den 1980er-Jahren und insbesondere in NRW 
von Regionalplanungsbehörden und der Landesplanung sowie von Gutachterbüros und 
Kommunen zur Abschätzung von Gewerbeflächenbedarfen eingesetzt. Dieses Prognose-
modell wurde über die Jahre in verschiedenen Varianten weiterentwickelt; die hier ange-
wandte Version orientiert sich an der „trendbasierten, standortspezifischen Gewerbe- und 
Industrieflächenprognose“ (TBS-GIFPRO) des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu). 

 5.1 BERECHNUNG NACH GIFPRO 

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen durch Unternehmen und Betriebe entsteht aus unter-
schiedlichen Anlässen. Dies kann die Neugründung eines Unternehmens, die Neuansiedlung 
an einem neuen Standort, eine Betriebsverlagerung oder auch eine Betriebserweiterung am 
bestehenden Standort sein. Flächenbedarf entsteht immer dann, wenn die vorhandenen 
freien Reserven und die freiwerdenden Reserven diese Nachfrage nach neuen Flächen am 
Standort nicht ausreichend abdecken können.   

Die für die Berechnung des Flächenbedarfes relevante Kenngröße ist bei GIFPRO die Ge-
werbeflächen beanspruchende Anzahl der Beschäftigten (GbB) – anders ausgedrückt die 
Zahl der Beschäftigten in Betrieben, die in Gewerbe- und Industriegebieten angesiedelt 
sind. Die flächenrelevanten Beschäftigtenzahlen werden aus der Statistik der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten errechnet und gliedern sich im Modell in zwei Kompo-
nenten: Zum einen werden die GbB für das Ausgangsjahr 2017 ermittelt; aus diesen Daten 
werden über eine Neuansiedlungs- und eine Verlagerungsquote die Beschäftigtenzahlen 
durch Neuansiedlung und Verlagerung pro Jahr berechnet und auf den Prognosehorizont 
2034 hochgerechnet.  
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Als zweite Komponente wird eine trendbasierte Beschäftigtenentwicklung bis zum Progno-
seendjahr 2034 fortgeschrieben. Ausgehend vom Bezugsjahr 2017 lässt sich die zusätzlich 
in Voerde prognostizierte Anzahl an Beschäftigten errechnen und hieraus wiederum anteilig 
die Zahl der weitere Gewerbeflächen beanspruchenden Beschäftigten ermitteln.  

Zur Errechnung des Neuansiedlungs- und Verlagerungsbedarfes kommen in der GIFPRO 
spezifische Quoten bzw. für den Flächenbedarf entsprechende Flächenkennziffern zum 
Einsatz, die den lokalen Gegebenheiten angepasst werden können. Die vom Difu entwi-
ckelte „Trendbasierte, standortspezifische Gewerbe- und Industrieflächenbedarfsprog-
nose“ (TBS-GIFPRO) erweitert das klassische GIFPRO-Modell um branchenspezifische 
Kennzahlen und eine nach Branchen differenzierte Prognose der Beschäftigtenzahl. Sofern 
für Voerde lokale Quoten oder Kennzahlen vorliegen oder berechnet werden konnten, wer-
den diese Daten in die Modellrechnung eingesetzt; ansonsten wird auf empirische Werte 
des GIFRPO-Modells zurückgegriffen.  

 5.2 ERMITTLUNG DES FLÄCHENBEDARFS 

Nicht alle zusätzlich für einen Ort prognostizierten Beschäftigten arbeiten in Betrieben, die 
in Industrie- und Gewerbegebieten angesiedelt sind; die zusätzlichen Arbeitsplätze befinden 
sich auch in Betrieben außerhalb solcher Gebiete, z. B. in Mischgebieten. Um diesem Um-
stand Rechnung zu tragen, wird aus der Gesamtzahl an zusätzlich Beschäftigten der Anteil 
berechnet, der sich in einem Bedarf an Gewerbeflächen niederschlagen würde. 

Dies geschieht über die Annahme von Quoten, die dem Anteil der Beschäftigten einer Wirt-
schaftsgruppe entsprechen, der Flächen innerhalb eines Industrie- und Gewerbegebietes 
nachfragt. Die Quoten orientieren sich an denen von Difu, ISB sowie ILS (vgl. Difu 2010, ISB 
2012, ILS 2002). 

 Unternehmen im produzierenden Gewerbe siedeln primär in Industrie- und Gewerbege-
bieten, weshalb hier eine Quote von 100% angesetzt wird.  

 Die Wirtschaftsgruppe Handel, Gastgewerbe und Verkehr umfasst Beschäftigte aus 
der Logistik und dem Kfz-Gewerbe, welche ebenfalls grundsätzlich in Industrie- und 
Gewerbegebieten siedeln. Aufgrund des Anteils weiterer Beschäftigter aus dem übri-
gen Handel und dem Gastgewerbe wurde hier die Quote der Gewerbeflächen nachfra-
genden Beschäftigten auf 80% herabgesetzt.  

 Nicht unternehmensbezogene Dienstleistungsbetriebe fragen nur selten klassische In-
dustrie- und Gewerbeflächen nach, weshalb hier eine Quote von lediglich 10% ange-
setzt wird.  

Die 8.367 im Jahr 2017 in Voerde Beschäftigten ergeben nach diesen Annahmen 6.345 GbB 
(Gewerbeflächen beanspruchende Beschäftigte) bzw. Beschäftigte in Betrieben in Ge-
werbe- und Industriegebieten (vgl. Tab. 14). 
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Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe,  

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
Gesamt 

Beschäftigte 2017 4.775 1.736 1.811 8.367 

Anteil in GE/GI 100% 80% 10%  

GbB 2017 4.775 1.389 181 6.345 

Tab. 14: Gewerbeflächen beanspruchende Beschäftigte nach Wirtschaftsgruppe in Voerde 
Quelle: it.NRW; difu 2010; ISB 2012; ILS 2002; eigene Berechnung 

 

Neuansiedlungen und Verlagerungen 

Die auf Gewerbeflächen tätigen Beschäftigten des Ausgangsjahres bilden die Grundlage für 
die Berechnung des Neuansiedlungs- und Verlagerungsbedarfes. Die Neuansiedlungsquote 
wurde hier an die lokalen Verhältnisse angepasst. Aus der von der Stabsstelle Wirtschafts-
förderung und Liegenschaften der Stadt Voerde bereitgestellten Statistik der neuangesie-
delten Unternehmen im Zeitraum von 2012 bis 2015 (Stadt Voerde 2019) geht eine deutlich 
höhere Neuansiedlungsquote hervor, als es das klassische GIFPRO-Modell mit 0,3 je 100 
Beschäftigten vorsieht (vgl. ILS 2002, Difu 2010). Die Neuansiedlungsquote im Modell 
wurde dementsprechend dem ortsspezifischen Wert von 0,6 je 100 Beschäftigte ange-
passt. Daten zu Unternehmensverlagerungen mit Angabe der Beschäftigtenzahlen liegen 
jedoch nicht vor, weshalb die in der GIFPRO übliche Verlagerungsquote von 0,7 je 100 Be-
schäftigte angesetzt wird (vgl. ILS 2002, Difu 2010).  

Die durch Betriebsneuansiedlungen und -verlagerungen ermittelte Anzahl von Beschäftig-
ten wurde anschließend auf den Prognosehorizont 2034 hochgerechnet (vgl. Tab. 15). 

	  

S
ei

te
12

4
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



 

 

SCHULTEN STADT- UND RAUMENTWICKLUNG 

61 

 

 

Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
Gesamt 

GbB 2017 4.775 1.389 181 6.345 

Neuansiedlungsquote 0,6 je 100 Gewerbeflächen nachfragende Beschäftigte 

Neuangesiedelte Be-

schäftigte p.a. 
29 8 1 38 

Neuangesiedelte Be-

schäftigte bis 2034 
487 142 18 647 

Verlagerungsquote 0,7 je 100 Gewerbeflächen nachfragende Beschäftigte 

Verlagerte  

Beschäftigte p.a. 
33 10 1 44 

Verlagerte  

Beschäftigte bis 2034 
568 165 22 755 

Tab. 15: Beschäftigte durch Neuansiedlung und Verlagerung 
Quelle: it.NRW; difu 2010; ILS 2002; eigene Berechnung 

 

 5.3 TRENDBASIERTE BESCHÄFTIGTENENTWICKLUNG 

Der trendbasierten Beschäftigtenentwicklung liegen, differenziert nach Wirtschaftsgrup-
pen, Daten von it.NRW aus dem Zeitraum von 2008 bis 2017 zugrunde. Um einen mögli-
chen Entwicklungskorridor der Beschäftigtenentwicklung aufzuzeigen, wurden drei Varian-
ten einer Trendfortschreibung erstellt, welche auf unterschiedlichen Stützzeiträumen 
basieren (vgl. Abb. 31) und so die unterschiedlich starke wirtschaftliche Entwicklung in den 
Jahren zwischen 2008 und 2017 verdeutlichen. Entsprechend groß spannt sich auch der 
mögliche Entwicklungskorridor bis zum Prognoseendjahr auf. Die untere Variante 1 (ge-
punktete Linie) wurde auf Basis des Stützzeitraums 2008 - 2017 erstellt; in diesen Jahren 
zeigten sich die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise in einer eher stag-
nierenden Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in Voerde. Die mittlere Variante 2 (durch-
gezogene Linie) basiert auf dem Stützzeitraum der Jahre 2010-2017 und die obere Variante 
3 (gestrichelte Linie) dem der Jahre 2012-2017. Der Unterschied im Verlauf der Trendlinien 
– insbesondere derjenigen für das Produzierende Gewerbe (dunkelblau) – verdeutlicht die 
gesteigerte Dynamik ab dem Jahr 2013 (vgl. Kap 2.2). 
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Abb. 33: Entwicklung und Trendfortschreibung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter nach Wirt-
schaftsbereichen 2008 - 2034 
Quelle: IT.NRW; eigene Berechnungen 

Insgesamt ergibt die Trendfortschreibung einen Zuwachs von 2.891 bis 4.783 Beschäftigten 
in Voerde bis zum Jahr 2034 (vgl. Tab. 16). Dies entspricht einem Wachstum von 37% bis 
60% innerhalb von 17 Jahren. Die Beschäftigten in der Wirtschaftsgruppe „Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei“ werden bei der Prognose nicht weiter betrachtet, da sie nicht 
gewerbeflächenrelevant sind.  

Beschäftigte gesamt 

Land- und 

Forstwirtschaft, 

Fischerei 

Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 

2017 8367 45 4775 1736 1811 

2034 

(untere Vari-

ante) 

+2891 +15 +1603 +491 +781 

11258 60 6378 2227 2592 

2034 

(mittlere Vari-

ante) 

+3669 +27 +2265 +344 +1033 

12036 72 7040 2080 2844 

2034 

(obere Vari-

ante) 

+4783 +47 +3068 +619 +1049 

13150 92 7843 2355 2860 

Tab. 16: Beschäftigtenentwicklung nach Wirtschaftsgruppe in Voerde (Trendfortschreibung) 
Quelle: it.NRW; eigene Berechnung 
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Das hier verwendete Modell „Trendbasierte, standortspezifische Gewerbe- und Industrie-
flächenbedarfsprognose“ (TBS-GIFPRO) ermittelt die trendbasierte Beschäftigtenentwick-
lung aus der Zahl zusätzlicher Beschäftigter laut Trendfortschreibung; hierbei werden 
Standort- und Struktureffekt unterschieden; es berücksichtigt zusätzlich einen durch Ver-
lagerungen und Auslagerungen von Betriebsflächen bedingten Wachstumsfaktor für Be-
schäftigung und Flächen. Der Standorteffekt ergibt sich aus der Zahl der zusätzlichen Be-
schäftigten laut Trendfortschreibung, abzüglich der durch Neuansiedlungen (Struktur-
effekt) erzielten Beschäftigtenzahl. Der Standorteffekt beziffert somit die Zahl der zusätz-
lichen Beschäftigten, die aus dem Wachstum ansässiger Betriebe resultiert. Der Strukturef-
fekt lässt sich anhand der Beschäftigtenzahl infolge von Neuansiedlung quantifizieren, wird 
aber in Voerde im betrachteten Zeitraum vermutlich keine wesentliche Rolle spielen. Somit 
sind für die Berechnung der zukünftigen Beschäftigtenzahl vorrangig die zusätzlichen Be-
schäftigtenzahlen durch Verlagerung und Standorteffekt relevant. 

Im Folgenden werden zur besseren Übersichtlichkeit nur die Werte der mittleren Variante 
dargestellt (Aussagen zur oberen und unteren Variante siehe Anhang). In der Ergebnisbe-
trachtung werden vergleichend die Werte der beiden anderen Varianten hinzugezogen.  

Mittlere Variante  

der trendbasierten Ent-

wicklung 

Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
Gesamt 

GbB, Zuwachs 2017-2034 +2.265 +275 +103 +2.644 

GbB 2034, enthaltener An-

teil durch Wachstum 

(Standorteffekt) 
  1.778   134    85 1.996 

GbB 2034, enthaltener An-

teil durch Neuansiedlung 

(Struktureffekt) 
     487   142    18     647 

GbB 2034, Zuwachs durch  

Verlagerung 
+568 +165 +22 +755 

Zusätzliche GbB 2034 +2.833 +441 +125 +3.399 

Tab. 17: Zahl der Gewerbeflächen beanspruchenden Beschäftigten 2034 (mittlere Variante) 
Quelle: it.NRW; eigene Berechnung 

Zur Ermittlung des Flächenbedarfs für den Prognosezeitraum 2034 wird die Anzahl von zu-
sätzliche Gewerbeflächen beanspruchenden Beschäftigten mit wirtschaftsgruppenspezifi-
schen Flächenkennziffern multipliziert. Grundsätzlich erreichen das Produzierende Ge-
werbe wie auch die Logistik und der nicht zentrenrelevante Einzelhandel eine hohe 
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Flächenkennziffer, während Dienstleistungsbetriebe vergleichsweise wenig Fläche pro Be-
schäftigten benötigen (vgl. Tab 18).  

Mittlere Variante  

der trendbasierten Ent-

wicklung 

Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
Gesamt 

Zusätzliche GbB 2034 +2.833 +441 +125 +3.399 

Flächenkennziffer  

(m² je Beschäftigten) 
200 250 75 - 

Zusätzlicher  

Flächenbedarf 2034 
566.635 110.152 9.366 686.153 

Tab. 18: Flächenbedarf 2034 in m² (mittlere Variante) 
Quelle: it.NRW; eigene Berechnung 

 

Aus der Zunahme der Anzahl von Gewerbeflächen beanspruchenden Beschäftigten bis 
zum Jahr 2034 ergibt sich bis dahin ein zusätzlicher Gewerbeflächenbedarf von 58 ha (un-
tere Variante) bis 90 ha (obere Variante).  

Wiedernutzbare Flächen und Bruttoflächenbedarf 

Durch Verlagerungen, Standortaufgaben oder -schrumpfungen werden parallel immer wie-
der Flächen frei, die einer erneuten gewerblichen Nutzung zugeführt werden können. Die 
wiedernutzbare Fläche wird entsprechend über die Anzahl der sich im Prognosezeitraum 
verlagernden Beschäftigten berechnet. Da jedoch nicht alle freiwerdenden Flächen auch 
für eine unmittelbare Wiedernutzung geeignet sind – etwa aufgrund ungeeigneter Flächen-
größe, Altlasten oder unpassender Bestandsbebauung – werden diese Flächen nur anteilig 
und unter der Annahme branchendifferenzierter Reaktivierungsquoten berechnet. Im Pro-
duzierenden Gewerbe liegt die Wiedernutzungsquote von Gewerbeflächen erfahrungsge-
mäß deutlich niedriger als beispielsweise bei einer dienstleistungsbezogenen Nutzung (vgl. 
Tab 19).   
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Mittlere Variante 
Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistun-

gen 

Gesamt 

zusätzlicher Flächenbedarf 

bis 2034 
566.635 110.152 9.366 686.153 

Reaktivierungsquote 25% 50% 75% - 

wiedernutzbare Fläche    28.411       20.658     1.455      50.524  

Nettobedarf 538.224    89.493  7.912 635.629 

Planungszuschlag  

(Faktor 1,25) 
134.556    22.373  1.978 158.907 

Bruttobedarf 672.780   111.867 9.890 794.536 

Tab. 19: Netto- und Bruttoflächenbedarf 2034 in m² (mittlere Variante) 
Quelle: it.NRW; difu 2010, eigene Berechnung 

Unter Abzug der wiedernutzbaren Flächen ergibt sich für Voerde bis zum Jahr 2034 in der 
mittleren Berechnungsvariante ein Nettobedarf an Gewerbeflächen zwischen 53,1 ha und 
85,1 ha. Hinzu kommt ein Planungszuschlag für Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gemäß Ansätzen des Regionalverbands Ruhr (Faktor 1,25), woraus der Bruttobedarf resul-
tiert (vgl. Regionalverband Ruhr 2016). Der ermittelte Bruttobedarf für die Stadt Voerde bis 
zum Jahr 2034 liegt somit zwischen 66,4 ha bis zu 106,4 ha. 

Vorhandene Reserveflächen 

Für die Bemessung des über die bestehenden Reserven hinausgehenden Bedarfes an 
neuen, zusätzlichen Gewerbeflächen werden abschließend vom errechneten Bruttobedarf 
die in Voerde vorhandenen gewerblichen Reserveflächen abgezogen (vgl. Kap 3). Die Flä-
chen innerhalb des Hafens Emmelsum werden aufgrund der übergeordneten Bedeutung 
und der Zweckbindung als Hafen nicht auf den lokalen Bedarf angerechnet. Betriebsgebun-
dene Reserveflächen werden als Sonderfall zudem in der Regel nur mit einem Vorabzug 
von 50% auf den lokalen Bedarf angerechnet, da sie nicht am freien Markt verfügbar sind, 
jedoch zukünftigen Flächenbedarf des zugehörigen Betriebes decken könnten. Bei diesen 
Annahmen ergibt sich für Voerde aus den ermittelten 35,7 ha an restriktionsarmen Reser-
veflächen außerhalb des Hafens sowie rd. 3,3 ha (= 50% von 6,5 ha) betriebsgebundener 
Reserve außerhalb des Hafens eine rechnerische Gewerbeflächenreserve von 39 ha.  

Nach Abzug der lokal vorhandenen gewerblichen Reserveflächen und je nach Variante der 
trendbasierten Beschäftigtenentwicklung ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Gewerbe-
flächen von 27 ha bis 67 ha (vgl. Tab. 20).  
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Die im Regionalplanentwurf vorgesehene Reduzierung der GIB-Flächen auf Voerder Stadt-
gebiet würde die vorhandenen Reserven zusätzlich um 17,9 ha verringern. Der Bruttoneu-
bedarf nach GIFPRO würde sich entsprechend um diesen Wert zusätzlich erhöhen. 

 Untere Variante Mittlere Variante Obere Variante 

Bruttobedarf 66 ha 79 ha 106 ha 

Abzug Gewerbereserve  39 ha 

Bruttoneubedarf 27 ha 41 ha 67 ha 

Bruttoneubedarf (p.a.) 1,6 ha 2,4 ha 4 ha 

Tab. 20: Bruttoneubedarf 2034 
Quelle: eigene Berechnung 
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Belastbarkeit der Bedarfsprognose 

 Der zukünftige Gewerbeflächenbedarf wird nach TBS-GIFPRO im Wesentlichen von 
der Zahl der Beschäftigten und der Flächenkennziffer bestimmt. Die hierbei vorge-
nommene Verknüpfung mit einer trendbasierten Beschäftigtenentwicklung ermög-
licht eine branchenspezifische Betrachtung.  

 Wesentlicher Treiber der gewerblich-industriellen Entwicklung in Voerde ist bisher 
das von wenigen größeren Betrieben geprägte Produzierende Gewerbe. Der hohe 
Anteil an Beschäftigten des Produzierenden Gewerbes und der branchentypisch ho-
hen Flächenkennziffer bestimmt den zukünftigen Flächenbedarf. 

 Die für die Prognose herangezogenen Datenquellen und deren Entwicklungsaussage 
können aufgrund der ausgewerteten Gutachten, der Ergebnisse der Betriebsbefra-
gung sowie der Aussagen der beteiligten Marktexperten als belastbar angesehen 
werden. Die beteiligten Experten bestätigen,  

 dass im betrachteten Stützzeitraum in Voerde keine Sondereffekte der gewerbli-
chen Entwicklung vorliegen, die eine fehlerhafte Prognose begründen können.  

 dass die Verfügbarkeit geeigneter Reserveflächen für Betriebe des Produzieren-
den Gewerbes ein zentraler Faktor für die zukünftige gewerblich-industrielle Ent-
wicklung in Voerde bleibt. 

 dass kurz- bis mittelfristig keine Abweichungen der maßgeblichen wirtschaftlichen 
Trends in der Region zu erwarten sind. 

Die ermittelten Gewerbeflächenbedarfe wurden einem Expertenkreis vorgestellt und 
von den Marktexperten als realistisch und nachvollziehbar eingestuft.  

 Durch die Erstellung dreier Varianten der Trendfortschreibung wird ein möglicher 
Entwicklungskorridor aufgezeigt, der von einer gedämpften, positiven Entwicklung 
bis hin zu einer sehr dynamischen Entwicklung reicht. Orientiert an den Expertenein-
schätzungen erscheint aus Sicht des Gutachters die mittlere Variante als realistisch; 
sie prognostiziert bis zum Jahr 2034 einen durchschnittlichen Gewerbeflächenbe-
darf von 2,4 ha pro Jahr.  

 Angesichts der aktuell geringen tatsächlich verfügbaren Reserveflächen ergibt sich 
ein deutlich erhöhter Bedarf an gewerblich-industriell Reserveflächen. In der mittle-
ren Prognosevariante entspricht der zusätzliche Bedarf annähend dem Flächenvolu-
men der aktuell in Voerde vorhandenen Gewerbeflächenreserven mit starken Rest-
riktionen oder ohne gewerbliche Perspektive.  

 Eine Reduzierung der Reserveflächen für gewerbliche oder industrielle Nutzung, wie 
sie im aktuellen Regionalplanentwurf Ruhr vorgesehen ist, widerspricht dem hier 
nachgewiesenen Bedarf und wird nicht empfohlen. 	  
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 6 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
In den vorangegangenen Kapiteln sind die Wirtschaftsstruktur und die Standortfaktoren 
Voerdes sowie die gewerblichen Flächenressourcen und -bedarfe eingehend untersucht, 
identifiziert und bis zum Jahr 2034 prognostiziert worden. Auch die Unterstützungsbedarfe 
ansässiger Betriebe wurden erhoben. 

Das vorliegende Gewerbeflächenkonzept benennt die wichtigen Aufgaben für die Steue-
rung der gewerblichen Entwicklung in Voerde. Zunächst erfolgt eine zusammenfassende 
Marktbewertung, welche die Analyseergebnisse und Bewertungen der vorherigen Kapitel 
aufgreift und zusammenfasst. Auf dieser Basis werden drei maßgebliche Handlungsfelder 
identifiziert, um für das weitere kommunale Handeln und für die Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes inhaltliche Orientierung zu bieten. Konkretisiert werden sie durch 
Empfehlungen zur Steuerung der gewerblichen Entwicklung. Die Empfehlungen wurden im 
Dialog mit Marktakteuren im Rahmen einer Arbeitskreissitzung erörtert.   

 6.1 MARKTBEWERTUNG 

Die Analyse der Wirtschaftsstruktur Voerdes ergab, dass das verarbeitende Gewerbe eine 
Leitbranche ist. Sie wird zwar nur von wenigen Betrieben getragen, hat aber in Verbindung 
mit dem Baugewerbe das Wachstum am Voerder Arbeitsmarkt befördert. Die Abhängigkeit 
der örtlichen Wirtschaftsstruktur von einigen wenigen Großbetrieben hat sich verringert. 
Mit der Revitalisierung des ehemaligen Babcock-Betriebsgeländes hat sich die unternehme-
rische Vielfalt in Voerde bereits erhöht. Auch durch Ausbau und Ansiedlung von Unterneh-
men aus den Branchen „Heime und Sozialwesen“ sowie „Erziehung und Unterricht“ kam es 
zu einer breiteren Mischung im Branchenportfolio der Stadt Voerde. Die Mehrheit der     
Voerder Wirtschaftsunternehmen machen zurzeit kleinere Betriebe mit bis zu 50 Beschäf-
tigten aus. 

Die Wirtschaft in Voerde ist – nach einer Phase der Stagnation während der Finanz- und 
Wirtschaftskrise – ab 2008 spürbar gewachsen. So stieg der Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in den vergangenen zehn Jahren um rd. 17%. Der Zuwachs fiel so-
gar stärker als im Landestrend aus und setzte vor allem ab dem Jahr 2014 ein. Die Dynamik 
zeigt sich in zahlreichen bedeutsamen Neuansiedlungen in den unterschiedlichsten Bran-
chen. Allerdings konnten auch etliche Standortanfragen aufgrund von Flächenengpässen 
nicht in Voerde bedient werden.  

Das Standortprofil Voerdes ist durch eine sehr gute, trimodale verkehrliche Anbindung ge-
kennzeichnet – mit Anschlüssen an das Autobahn- und Schienennetz sowie mit dem 
Rheinhafen Emmelsum an das Wasserwegenetz. Der Standort ist deshalb insbesondere 
auch für Unternehmen mit Schwerpunkt auf trimodaler Logistik interessant. Die Metropol-
regionen Ruhrgebiet und Rheinland liegen in unmittelbarer Nachbarschaft und der 
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Seehafen Antwerpen sowie die niederländische Randstad mit den Seehäfen Rotterdam und 
Amsterdam sind weniger als 200 Kilometer entfernt.  

In Voerde existieren vier Gewerbe- und Industriegebiete: Der „Industriepark Böskenstraße“ 
mit dem sich anschließenden Hafen Emmelsum im Nordwesten, das Gewerbegebiet „We-
ser-Datteln-Kanal / Kurierweg“ im Nordosten, das Industrie- und Gewerbegebiet 
„Babcock“ südlich von Friedrichsfeld und das im südöstlichen Stadtgebiet gelegene Gewer-
begebiet „Grenzstraße“. Diese vier Gebiete können grob in zwei Industriegebiete für grö-
ßere, emittierende Unternehmen und in zwei Gewerbegebiete für weniger störende, eher 
kleine und mittlere Betriebe unterteilt werden.  

Die schriftliche Befragung von Betrieben in Voerder Gewerbe- und Industriegebieten im 
April 2019 ergab, dass die Autobahnanbindung, die verkehrliche Erschließung der Gebiete 
und die Restriktionsarmut der Gewerbegrundstücke zu den bedeutsamsten harten Stand-
ortbedingungen in Voerde zählen, für die zugleich gute Bewertungen abgegeben wurden. 
Die genannten Stärken passen zu einer Betriebsstruktur von Firmen, die ein großes Markt-
gebiet im Umkreis von bis zu 100 km Entfernung bedienen; drei Viertel der Unternehmen 
betreiben Werks- und Zuliefererverkehr im Umfang von wöchentlich 10 bis 100 Fahrten im 
Schwerlastverkehr; ein Viertel der Befragten hat aufgrund betrieblicher Emissionen beson-
dere Standortansprüche. Sie alle sind auf eine leistungsfähige Anbindung und Erschließung 
sowie auf ein wenig störungsempfindliches Betriebsumfeld angewiesen.  

Auch der Hafen Emmelsum wurde als Stärke bewertet – von großer Bedeutung jedoch 
hauptsächlich für die trimodale Logistikbranche. Insgesamt wurde mehr als jeder zweite 
von über 20 harten und weichen Standortfaktoren mindestens mit „gut“ bewertet. Dies ist 
ein Ergebnis, wie es zum Beispiel auch die Kommunen im IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein 
erreichten (vgl. IHK Mittlerer Niederrhein 2013). 

Die Zufriedenheit mit den Gewerbestandorten ist hoch. Die Gebiete werden als modern, 
städtebaulich ansprechend gestaltet und mit einem sich vorteilhaft ergänzenden Nutzungs-
mix bewertet. Lediglich im Gewerbegebiet „Kurierweg“ kritisieren auffällig viele der dort be-
fragten Betriebe die durch die nahe Wohnbebauung und den Wesel-Datteln-Kanal einge-
schränkten Entwicklungsmöglichkeiten am Betriebsstandort.  

Die Analysen zum Wirtschaftsstandort Voerde weisen aber – trotz der generell hohen Zu-
friedenheit – auch auf kommunale Handlungs- und Unterstützungsbedarfe hin. Die in den 
Gewerbe- und Industriegebieten vorhandene Kommunikationsinfrastruktur wird den Bedar-
fen dort ansässiger Unternehmen nicht mehr gerecht, wobei dieses Defizit angesichts der 
zunehmenden Digitalisierung und darauf aufbauender neuer unternehmerischer Konzepte 
(wie dem der Industrie 4.0) noch wachsen wird. Einen sich verschärfenden Mangel an Ar-
beits- und Führungskräften, wie er auch bundesweit von den Unternehmerverbänden fest-
gestellt wird, beklagen auch die befragten Voerder Unternehmen. Voerde kann im inter-
kommunalen Wettbewerb um Unternehmen und Fachkräfte zwar mit vielen positiven 
Eigenschaften punkten, besitzt aber noch kein geschärftes Profil als Wirtschafts- und 
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Wohnstandort, welches Unternehmen und Fachkräfte dazu verleiten könnte, nach Voerde 
zu kommen und die dortige Wirtschaftsstruktur zu bereichern. Es besteht daher ein Bedarf 
an Profilbildung.  

Für die Anwerbung neuer Unternehmen und die Unterstützung bestehender Betriebe in ih-
ren Expansionsbestrebungen bedarf es vor allem kommunaler Steuerungsmöglichkeiten in 
Form von bereitgestellten Flächenressourcen. Mit deren Verfügbarkeit – quantitativ wie 
qualitativ – entscheidet sich in erster Linie, ob Unternehmen kommen bzw. bleiben. 

Die Betrachtung der gegenwärtig vorhandenen gewerblichen Reserveflächen zeigt aber, 
dass die verfügbaren Flächen der aktuellen Nachfrage nicht gerecht werden. Der hohe An-
teil an Reserveflächen mit starken Restriktionen, welche zum Großteil aufgrund naturräum-
licher Gegebenheiten für eine zukünftige gewerbliche Nutzung nicht zur Verfügung stehen, 
verschärft diese Situation zusätzlich. Dies führt insbesondere in den Industriegebieten 
„Babcock“ und „Böskenstraße“, aber auch am Hafen Emmelsum dazu, dass nur wenige Re-
serveflächen vorhanden sind, von denen zudem nur ein Bruchteil kurzfristig aktivierbar 
wäre.  

Bereits aus der Bedarfsprognose lässt sich für die Stadt Voerde ein zusätzlicher Bedarf an 
Gewerbeflächen ableiten. Bei Berücksichtigung der vorgesehenen Reduzierung von GIB-
Flächen durch den Regionalplanentwurf käme es jedoch zu einer weiteren Verknappung an 
verfügbaren Reserveflächen.  

Eine Streichung größerer Reserveflächenkontingente im Gewerbegebiet „Grenzstraße“ – 
dem Gebiet mit den bisher größten Flächenreserven – würde die dortigen Entwicklungs-
möglichkeiten zusätzlich einschränken. Insbesondere in diesem heterogen strukturierten 
Gewerbegebiet sind zusätzliche Ausweichflächen erforderlich, welche die nötige Flexibilität 
auf dem Weg zu einer möglichen Schärfung des Standortprofiles gewährleisten könnten.   

Die Streichung größerer zusammenhängender Reserveflächen mit naturräumlichen Restrik-
tionen, wie sie der Regionalplanentwurf vorsieht, ist zwar schlüssig und insofern nachvoll-
ziehbar. Die Stadt Voerde benötigt dann allerdings an geeigneten Standorten die Auswei-
sung entsprechender Kompensationsflächen, um ihre wirtschaftliche Entwicklung und die 
der ansässigen Unternehmen nicht zu gefährden.  
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 6.2 HANDLUNGSFELDER  

Im Rahmen der bisherigen Erkenntnisse zur Voerder Wirtschaftsstruktur und Gewerbeflä-
chensituation und aus der Expertenbeteiligung haben sich drei Zukunftsthemen bzw. Hand-
lungsfelder für die zukünftige Steuerung der gewerblichen Entwicklung herauskristallisiert: 
die Entwicklung neuer und die Erweiterung bestehender Gewerbegebiete, die Bestands-
pflege und -entwicklung sowie die Stärkung der Standortfaktoren Voerdes. 
 

 
 
Abb. 34: Handlungsfelder in der Steuerung der gewerblichen Entwicklung Voerdes 
Quelle: SSR 

Die Stadt Voerde und der Kreis Wesel sowie die Wirtschaftsverbände sind bereits in den 
genannten Handlungsfeldern tätig. Es geht im Folgenden vor allem darum, bestehende In-
strumente und Strategien neu zu justieren und sie um weitere, geeignete Strategien zu er-
gänzen. 

Nachfolgend werden die Handlungsfelder und die jeweiligen zentralen Strategieempfehlun-
gen für eine kommunale Steuerung der Gewerbeentwicklung in Voerde skizziert.  
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 6.2.1 STÄRKUNG DER STANDORTFAKTOREN 

Im Handlungsfeld „Stärkung der Standortfaktoren“ geht es vor allem darum, die von den 
befragten Wirtschaftsunternehmen und den beteiligten Marktexperten benannten 
Schwachstellen im Standortprofil Voerdes abzubauen. Es handelt sich um Standortfakto-
ren, die von hoher Bedeutung für die Unternehmen sind und zum wirtschaftlichen Erfolg 
maßgeblich beitragen können, deren Qualität jedoch zurzeit als nicht zufriedenstellend be-
wertet wird. Konkret betrifft dies die Leistungsfähigkeit des Kommunikationsnetzes bzw. 
des Breitbandangebotes und die Attraktivität Voerdes bei der Anwerbung von Arbeits-, 
Fach- und Führungskräften.  

EIN LEISTUNGSFÄHIGERES BREITBANDANGEBOT SCHAFFEN 
 
Ausgangslage 

 Im Rahmen des Breitbandförderprogrammes wurden für den Ausbau leistungsfähiger 
Breitbandnetze von Bund und Land Fördermittel für den Kreis Wesel und die kreisange-
hörigen Kommunen zur Verfügung gestellt.  

 In den Gewerbe- und Industriegebieten Voerdes erfolgte bislang kein marktgetriebener 
Ausbau des Breitbandangebotes. Das bestehende Kommunikationsnetz entspricht nicht 
den Anforderungen der Unternehmen. Es ist jedoch von hoher Bedeutung für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Betriebe.  

 Die kreisweite Breitbandkoordination wird durch die Firma HSB Media GmbH geleistet. 
Angestrebt wird einheitliches Netzkonzept für eine kreisweite Breitbandinfrastruktur 
und den Netzausbau, um vorrangig bisherige „weiße Flecken“ zu versorgen und mit 
mindestens 100 MB/s im Down- und Upload zu versorgen. Dies soll auch einen Ausbau 
in Voerder Gewerbe- und Industriegebieten mit einschließen.  

Zielsetzung 

 Schaffung eines deutlich leistungsfähigeren Breitbandangebotes als heute, und dies in 
allen Voerder Gewerbe- und Industriegebieten einschließlich des Hafens Emmelsum. 

Empfehlung  

 Den Anforderungen der Gewerbebetriebe an ein leistungsfähigeres Breitbandangebot 
ist Rechnung zu tragen. Hierzu sind die Bedarfe der Unternehmen zu erheben, zu bün-
deln und gebietsbezogen zu koordinieren. 

 Anschließend sind die erhobenen Bedarfe an die verantwortlichen Betreiber von Breit-
bandnetzen und an den Kreis Wesel als zuständige Stelle für die Beantragung und 
Vergabe von Fördermitteln aus dem Breitbandförderprogramm zu übermitteln.  
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VOERDE INTERESSANTER FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE MACHEN 
 
Ausgangslage 

 Der bundesweite Fachkräftemangel wird auch von den befragten Voerder Unterneh-
men als wichtiger, aber hemmender Standortfaktor bewertet. 

 Weiche Standortfaktoren wie die Lebensqualität und das Image einer Stadt spielen in 
der Konkurrenz um Arbeitskräfte eine immer wichtigere Rolle.  

Zielsetzung 

 Förderung weicher Standortfaktoren, um größere Standortvorteile für die Anwerbung 
von Fach- und Führungskräften zu erhalten. 

1. Empfehlung  

 Das Image Voerdes als attraktive Stadt zum Wohnen, Arbeiten und Leben sollte durch 
qualitätsvolle Stadtentwicklungsprojekte weiter gestärkt werden. Hierzu kann beispiel-
haft beitragen:  

 eine innovative Standortentwicklung mit (über-)regionaler Strahlkraft, z. B. auf dem 
STEAG-Gelände;  

 weitere Maßnahmen zur Stärkung der Ortsmitte; 

 die Entwicklung qualitätsvoller Wohnquartiere durch Aufwertung im Bestand oder 
Wohnungsneubau.  

2. Empfehlung  

 Der Arbeitsort muss nicht zugleich der Wohnort eines Beschäftigten sein. Aktuell pen-
delt die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten täglich nach Voerde ein. Eine verbes-
serte regionale ÖPNV-Anbindung kann die Attraktivität eines Arbeitsortes für Arbeits-
kräfte erhöhen. Mit dem Rhein-Ruhr-Express (RRX) wird ein deutlich verbessertes 
Mobilitätsangebot für Berufspendler entstehen:  

 Durch Voerde fahren seit dem 6. Mai 2019 auf der Linie RE5 die ersten RRX-Züge im 
so genannten Vorlaufbetrieb – mit Haltepunkten am Bahnhof Voerde und in Fried-
richsfeld.  

 Die Station in Friedrichsfeld soll im Regelbetrieb im Zweistundentakt bedient werden, 
der Bahnhof Voerde stündlich. Perspektivisch ist eine deutlich höhere Taktung anvi-
siert. 
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VOERDE INTERESSANTER FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE MACHEN 
 
3. Empfehlung  

 Junge Erwachsene verlassen ihren Heimatort Voerde, um andernorts eine Berufsausbil-
dung zu absolvieren. Sie sind der Voerder Fachkräftenachwuchs, den es stärker als bis-
her für einen Verbleib oder eine Rückkehr nach Voerde zu gewinnen gilt. Hierzu können 
folgende Maßnahmen dienen:  

 Die Aus- und Weiterbildung am Standort Voerde ausbauen und stärken. 

 Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben ausbauen, um bereits Schüler 
auf Voerder Unternehmen aufmerksam zu machen.  

 Die duale Ausbildung und das duale Studium in Zusammenarbeit mit Voerder Unter-
nehmen ausbauen.  

4. Empfehlung  

 Angesichts der gestiegenen Erwerbsbeteiligung von Frauen stehen viele Familien vor 
der Frage, wie sie Familie und Beruf miteinander in Einklang bringen können. Die Verein-
barkeit von Familie und Beruf ist daher zu stärken. Auch die Stadt Voerde kann hierzu 
einen Beitrag leisten:  

 Kinderbetreuungsangebote (Fokus U3) zusammen mit Betrieben ausbauen. 

5. Empfehlung  

 In der Arbeitswelt sind Jobangebote für Fach- und Führungskräften nicht immer unbe-
fristet, sondern umfassen auch Zeitverträge und befristete Beschäftigungsmöglichkei-
ten. Bei unsicherer Bleibeperspektive wird kein Wohneigentum erworben, sondern wer-
den alternative, komfortable Wohnmöglichkeiten gesucht. Daher ist anzuraten, 
Angebote für ein Wohnen auf Zeit für Fach- und Führungskräfte in Voerde ausbauen:  

 Ein kleines Angebot an Mieteigenheimen schaffen.  

 Gegebenenfalls entspricht auch ein Boarding-House-Angebot in Voerde den Bedar-
fen von Fachkräften. 
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 6.2.2 ENTWICKLUNG NEUER UND ERWEITERUNG BESTEHENDER GEWERBEGEBIETE 

Im Handlungsfeld „Entwicklung neuer und Erweiterung bestehender Gewerbegebiete“ be-
steht ein Bedarf in der Bereitstellung ausreichender Flächenressourcen für Neuansiedlun-
gen und Betriebserweiterungen bzw. -verlagerungen. Die Gegenüberstellung von Flächen-
reserven und -bedarfen zeigte, dass sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht 
verfügbare Flächenpotenziale fehlen, die der wirtschaftlichen Dynamik in Voerde Rechnung 
tragen könnten. Gelingt es, das Profil Voerdes als Gewerbe- und Wirtschaftsstandort im in-
terkommunalen Wettbewerb zu schärfen, ist von einem zusätzlichen Flächenbedarf auszu-
gehen, weil ansiedlungswillige Unternehmen, von außerhalb kommend, einen neuen Be-
triebsstandort in Voerde suchen.  

 

NEUE GEWERBEFLÄCHEN AUSWEISEN 
 
Ausgangslage 

 Die bestehenden Gewerbeflächenpotenziale sind in quantitativer Hinsicht nicht ausrei-
chend, um den zukünftigen Bedarf der Unternehmen zu decken. 

 Auch in qualitativer Betrachtung bestehen Diskrepanzen zwischen Flächenpotenzialen 
und Bedarfen: So gibt es zwar Anfragen von Unternehmen, doch sind keine Reserven 
für die Ansiedlung größerer Betriebe mit einem Flächenbedarf von mehr als 2 ha kurz-
fristig verfügbar.  

 Es besteht daher ein Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen.  

Zielsetzung 

 Ausweisung neuer, am prognostizierten Bedarf orientierter Gewerbeflächen mit einem 
bedarfsgerechten Portfolio an unterschiedlichen Flächengrößen.  

Empfehlung  

 Es sind neue, geeignete Gewerbeflächenstandorte im Stadtgebiet zu identifizieren. 

 Es ist mit der zuständigen Bezirksregierung ein Flächentausch zu verhandeln, indem bis-
her ausgewiesene Gewerbeflächen ohne Entwicklungsperspektive oder solche mit star-
ken Restriktionen umgewidmet und im Ersatz dafür neue, geeignetere Flächen ausge-
wiesen werden.   
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VOERDES PROFIL ALS GEWERBESTANDORT IN DER REGION SCHÄRFEN 
 
Ausgangslage 

 Der interkommunale Wettbewerb um ansiedlungswillige Betriebe ist groß. Im Vorteil ist 
eine Kommune dann, wenn sie besonders gut ausgeprägte Standortvorteile bieten kann.  

 Voerde besitzt – von der trimodalen Anbindung abgesehen – bisher noch keine beson-
deren Alleinstellungsmerkmale. Diese können aber im Zuge einer gezielten Adressbildung 
bzw. Profilierung des Gewerbestandortes Voerde für ausgewählte Branchencluster ent-
stehen. 

 Der technologische Fortschritt und neue Produktionskonzepte bewirken zudem eine 
höhere Flächenproduktivität und damit auch stärkere Emissionen durch Verkehre und 
Produktion. Dadurch wächst die Erforderlichkeit eines belastbaren bzw. restriktionsar-
men Umfeldes. Eine stärkere Profilierung geeigneter Gewerbegebiete ist geboten. 

Zielsetzung 

 Stärkere Ausprägung von Alleinstellungsmerkmalen durch Adressbildung für bestimmte 
Branchencluster.  

 Für die strategische Ausrichtung des Wirtschaftsstandortes Voerde auf ausgewählte 
Branchencluster gibt es mehrere, alternative Steuerungsoptionen:  

1. Handlungsoption: Stärken stärken – produzierendes Gewerbe als Leitbranche stärken 

 Die Zielsetzung dieser Option ist es, Voerde als leistungsfähigen Standort für das produ-
zierende Gewerbe, das zu einem nennenswerten Anteil auch emittierendes Gewerbe ist, 
zu stärken. 

 Diese Zielsetzung ist durch eine zielgerichtete Flächenpolitik zu unterstützen:  

 Schnelle Bereitstellung restriktionsarmer Flächen mit leistungsfähiger Anbindung. 

 Bildung von Wertschöpfungsketten durch Schaffung von Industrieparks. 

 Weiterer Ausbau des Hafens Emmelsum für trimodale Logistik.   
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2. Handlungsoption: Ausbau des Dienstleistungssektors  

 Ziel dieser Option ist es, Voerde als attraktiven Standort für wissensintensive Dienstleis-
tungen zu profilieren. Hierzu sind zwei Handlungsansätze parallel zu verfolgen:  

 Profilierung eines zu entwickelnden Standortes für Dienstleistungsbetriebe in Voerde 
bei Berücksichtigung der Standortanforderungen der Unternehmen: zentrale Lage, 
guter ÖPNV-Anschluss, hochwertiger Städtebau und urbane Umgebung.  

 Imagestärkung Voerdes durch qualitätsvolle Stadtentwicklungsprojekte mit Strahl-
kraft in die Region. 

3. Handlungsoption: Entwicklung durch Qualitätssteigerung bei bestehendem Branchenmix 

 Die Umsetzung dieser Handlungsoption setzt eine stärkere Adressbildung für beste-
hende Branchencluster voraus. Dies geschieht durch Profilschärfung sowohl bei neuen 
Flächenausweisungen als auch bei der Weiterentwicklung bestehender Gewerbege-
biete. Hierzu sind folgende Handlungsansätze zu verfolgen:  

 Bildung von Synergien für die Betriebe, indem sich am Standort verschiedene Nut-
zungen positiv ergänzen (verschiedene Büros und Dienstleistungen). 

 Differenzierung der Gewerbestandorte: Grad der Emissionsbelastung, Anforderun-
gen an die verkehrliche Anbindung, Anforderungen an das Image des Gewerbegebie-
tes usw. (vgl. Abb. 33, Matrix zu branchenbezogenen Standortprofilen).  

 Adressbildung durch konsequente Differenzierung von Gewerbegebieten: integrierte 
Gewerbegebiete für wenig störendes Gewerbe, Industriegebiete für emittierendes 
Gewerbe mit leistungsfähiger Anbindung und imagestarke Dienstleistungsstandorte. 

Empfehlung 

 Um das Profil Voerdes als Gewerbestandort in der Region zu schärfen, bedarf es einer 
Adressbildung für jene Branchencluster, die der gewählten strategischen Ausrichtung 
des Wirtschaftsstandortes Voerde entsprechen.  

 Die nachfolgende Matrix zu branchenbezogenen Standortprofilen (vgl. Abb. 33) dient 
dazu, die Profilierung neuer und bestehender Gewerbestandorte und die Argumentation 
für die gewählte strategische Ausrichtung zu unterstützen. Sie gibt zunächst einen 
Überblick über die wichtigen ortsansässigen Branchen und ihre jeweiligen Entwicklungs-
trends. Aufgeschlüsselt nach Branchen und Art der Betriebe werden die maßgeblichen 
Standortanforderungen der Betriebe stichwortartig benannt. Die vorletzte Spalte gibt 
einen Überblick über das aktuell den Anforderungen entsprechende Flächenangebot in 
Voerde. In der letzten Spalte wird das anzustrebende optimale Profil der Betriebsstand-
orte skizziert.  

 Es bedarf allerdings hinreichender Flächenressourcen, um die Empfehlungen zur Profi-
lierung und Adressbildung von Gewerbestandorten umzusetzen. Benötigt werden Aus-
weichflächen zur innerörtlichen Verlagerung von Betrieben an Standorte mit für sie pas-
sendem Profil, sowie Flächen für die Clusterbildung durch Neuansiedlungen. 
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Branche 

Trend SVB Bedeu-

tung für 

Voerde

Art der 

Betriebe

Anforderungen 

an Betriebs-

standort 

Flächen-

angebot 

Profil der 

Betriebs-

standorte Bund Voerde 

Verarbei-

tendes Ge-

werbe 

   Leit-bran-

che 

mittelgroße 

/ Großun-

ternehmen 

leistungsfähig, 

restriktionsarm, 

große Fläche 

Bösken-

straße, 

Babcock 

∑ 7 ha 

leistungsfähi-

ger Standort 

für emittieren-

des Gewerbe 

Kleinunter-

nehmen 

eher integriert, ex-

poniert, wenig stö-

rend, Standort-

kopplung möglich, 

kleine bis mittel-

große Fläche 

Grenz-

straße, Ku-

rierweg  

∑ 28 ha 

Adressbildung: 

integrierte 

Standorte für 

wenig stören-

des Gewerbe 
Bauge-

werbe 
  groß 

Kleinunter-

nehmen / 

Handwerker

mittelgroße 

/ Großun-

ternehmen 

leistungsfähig, 

restriktionsarm, 

große Fläche 

Grenz-

straße, Bös-

ken-straße 

∑ 25 ha 

leistungsfähi-

ger Standort 

für emittieren-

des Gewerbe; 

Ausbau Stand-

ort für trimo-

dale Logistik  Verkehr und 

Lagerei 
  groß 

mittlere / 

Großunter-

nehmen 

u. a. für trimodale 

Logistik 

Hafen 6 ha 

(+ 15 ha) 

Kleinunter-

nehmen 

eher integriert, ex-

poniert, wenig stö-

rend, Standort-

kopplung möglich, 

kleine bis mittel-

große Fläche 

Grenz-

straße, (Ku-

rierweg)  

∑ 24 ha  

(28 ha) 

Adressbildung: 

integrierte 

Standorte für 

wenig stören-

des Gewerbe 

Handel, 

Kfz-Ge-

werbe 

  
groß 

Kleinunter-

nehmen 

Unterneh-

mensge-

bundene 

Dienstleis-

tungen 

 
 

mittel 

meist mittel-

große Un-

ternehmen 

im Kontext größe-

rer Gewerbege-

biete, eher gutes 

Image, kleine bis 

große Flächen 

Bösken-

straße 1,4 ha 

(Grenz-

straße 25 

ha) 

Adressbildung 

für Standorte 

mit gutem 

Image 

Übrige 

Dienstleis-

tungen 

 
  

mittel 

kleinere bis 

größere Be-

triebe 

zentrale Lage, gu-

ter ÖPNV, hoch-

wertiger Städte-

bau, Urbanität 

Außerhalb 

von Gewer-

begebieten 

keine Ziel-

gruppe für Ge-

werbegebiete 

 
Tab.21: Matrix branchenbezogener Standortprofile 
Quelle: SSR 
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 6.2.3 BESTANDSPFLEGE UND -ENTWICKLUNG 

Auch die „Bestandspflege und -entwicklung“ ist als Handlungsfeld zu nutzen, um eine stär-
kere Profilierung Voerdes als Gewerbestandort zu unterstützen. Eine klare Ansiedlungsstra-
tegie in bestehenden Gebieten benötigt Informationen zur Flächennutzung. Hier bietet der 
Aufbau eines Gewerbeflächenmonitorings Chancen für eine systematische Informationsge-
winnung. Zudem gewinnt die nachhaltige Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten 
– auch in Voerde – immer mehr an Bedeutung. Im Vordergrund steht dabei eine Verbesse-
rung der Energie- und Ressourceneffizienz.  

 

PROFILSICHERUNG UND -SCHÄRFUNG IN BESTEHENDEN GEWERBEGEBIETEN 
 
Ausgangslage 

 Wie bereits im vorherigen Handlungsfeld erläutert, spielt die Profil- und Adressbildung 
bei der Entwicklung von Gewerbegebieten eine wichtige Rolle, um Alleinstellungsmerk-
male als Wirtschaftsstandort zu bilden und diese in der Konkurrenz um ansiedlungswil-
lige Betriebe gewinnbringend einzusetzen.  

 Auch für bestehende Gewerbegebiete gilt es, die Profile zu sichern und zu schärfen. 

Zielsetzung 

 Sicherung der Attraktivität bestehender Gewerbestandorte durch eine klare Ansied-
lungsstrategie. 

Empfehlung  

 Empfohlen wird eine Adressschärfung und -sicherung für Branchencluster, die sich an 
den Standortanforderungen der Betriebe orientiert (s. hierzu Abb. 33). Beispielhaft 
könnten folgende Profile in bestehenden Gewerbegebieten stärker ausgebildet werden: 

 Leistungsfähiger Standort für emittierendes Gewerbe (z. B. „Industriepark Bösken-
straße“, Gewerbe- und Industriegebiet „Babcock“). 

 Integrierte Standorte für wenig störendes Gewerbe (z. B. die Gewerbegebiete „Ku-
rierweg“ und „Grenzstraße“). 
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GEWERBEFLÄCHENMONITORING 
 
Ausgangslage 

 Durch Betriebsaufgabe werden Flächen in bestehenden Gewerbe- und Industriegebie-
ten frei, bleiben aber gelegentlich fortan ungenutzt oder untergenutzt – und werden als 
Flächenpotenziale nicht wahrgenommen. Funktionsverluste können das Image der Ge-
biete und eine nachhaltige Flächenentwicklung beeinträchtigen. Systematische Informa-
tionen über die Prozesse fehlen. 

Zielsetzung 

 Systematische Informationsgewinnung über Veränderungsprozesse in der Flächennut-
zung in Gewerbegebieten 

Empfehlung  

 Anzuraten ist eine kontinuierliche Beobachtung und Auswertung der Nutzungsverände-
rungen in den Gewerbegebieten mittels eines Gewerbeflächenmonitorings, das von der 
Wirtschaftsförderung der Stadt Voerde aufgebaut und gepflegt wird. 

 Im Rahmen der Erstellung des Gewerbeflächenkonzeptes für die Stadt Voerde wurde 
für zwei ausgewählte Gewerbe- und Industriegebiete eine Gewerbeflächenkartierung 
vorgenommen. Sie bildet die Basis für ein handhabbares und ausbaufähiges Gewerbeflä-
chenmonitoring, das standortbezogene Entwicklungspotenziale darstellen kann.  
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SCHAFFUNG VON NACHHALTIGKEIT DURCH RESSOURCENEFFIZIENZ 
 
Ausgangslage 

 Ressourceneffizienz ist ein Qualitätsmerkmal von Gewerbe- und Industriegebieten. Der 
sparsamere Ressourceneinsatz erhöht die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
bedeutet zugleich einen Imagegewinn. Kosten können in verschiedenen Bereichen ge-
spart werden: bei der Nutzung von Energie und Wasser, bei der Abfallverwertung und 
einem sparsamen Flächenverbrauch. 

Zielsetzung 

 Erhöhung der Nachhaltigkeit in Voerder Gewerbegebieten durch eine gesteigerte Res-
sourceneffizienz. 

Empfehlung  

 Unter Federführung der Business Metropole Ruhr GmbH wurden in zehn Ruhrgebiets-
kommunen, darunter auch in Voerde, Gewerbegebiete mit Effizienzpotenzialen identifi-
ziert.  

 In Voerde wurden die Gewerbegebiete „Grenzstraße“ und „Industriepark Böskenstraße“ 
für das Vorhaben ausgewählt.  

 Das Modellvorhaben „Ressourceneffiziente Gewerbegebiete“ wird vom Land NRW und 
von der Europäischen Union gefördert. 

 Gefördert wird für die Dauer eines Jahres der Einsatz eines Gebietsmanagers, der Be-
triebe vor Ort durch beratende und moderierende Tätigkeiten darin unterstützt, Res-
sourcen zu sparen.  
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 7 FAZIT 
Mit dem vorliegenden Gewerbeflächenkonzept verfügt die Stadt Voerde über eine fun-
dierte Informationsgrundlage für eine bedarfs- und nachfragegerechte Steuerung der ge-
werblichen Entwicklung. Auf der Grundlage vorliegender Daten sowie realistischer, vielfach 
bestätigter Annahmen liegt eine belastbare Prognose zum gewerblichen Flächenbedarf in 
Voerde vor. Anforderungen für Neuansiedlungen, Erweiterungen und Verlagerungen von 
Gewerbebetrieben lassen sich den jeweiligen Potenzialen gegenüberstellen. Hierbei zeigt 
sich insbesondere, dass ein erheblicher Teil der gewerblichen Reserveflächen dem Markt 
nur eingeschränkt zur Verfügung steht – sei es aufgrund einer Betriebsgebundenheit der 
Flächen zur potenziellen Erweiterung bestehender Unternehmen oder weil Eigentümer 
nicht veräußern wollen. Zudem erschweren naturräumliche Restriktionen mit ihren nut-
zungsrechtlichen Auswirkungen den Spielraum für eine gewerbliche Entwicklung und ver-
ringern zusätzlich den Umfang geeigneter Reserveflächen.  

Aus den Ergebnissen der angewendeten Analyse- und Prognosebausteine und aus der Ex-
pertenbeteiligung haben sich drei Handlungsfelder für die zukünftige Steuerung der ge-
werblichen Entwicklung herausgebildet: Stärkung der Standortfaktoren, Entwicklung neuer 
Gewerbe- und Industriegebiete sowie Bestandspflege und -entwicklung.  

Diesen Handlungsfeldern wurden richtungsweisende Handlungsansätze und -empfehlungen 
zugeordnet. Hierbei geht es vor allem darum, Empfehlungen für eine Neujustierung beste-
hender Instrumente und Strategien zu geben, statt gänzlich neue Wege zu beschreiten. 
Denn mit dem bereits begonnenen Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandangebotes, der 
Profilschärfung Voerdes als Standort für trimodale Logistik oder der Erhöhung der Nach-
haltigkeit von Gewerbegebieten durch das Modellprojekt „Ressourceneffiziente Gewerbe-
gebiete“, das bereits im „Industriepark Böskenstraße“ und im Gewerbegebiet „Grenz-
straße“ umgesetzt wird, sind bereits die richtigen Impulse für eine zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Voerde gesetzt worden.  

Andere Empfehlungen, wie eine stärkere Schärfung des Voerder Profils als Gewerbestand-
ort, benötigen zu ihrer Umsetzung vor allem eines: ausreichende Flächenressourcen. Denn 
die Steuerung von Gewerbeansiedlungen und die Profilierung von Gewerbegebieten können 
nicht gelingen, wenn kein Steuerungspotenzial in Form verfügbarer Flächenreserven vor-
handen ist.  

Die für solche Entwicklungsprozesse erforderliche Flexibilität in Form von gewerblichen Re-
serveflächen ist in den Gewerbegebieten „Industriepark Böskenstraße“ und „Babcock“ 
kaum gegeben. Die Situation im Gewerbegebiet „Grenzstraße“ stellt sich gegenwärtig et-
was besser dar, doch würden bei Umsetzung des derzeitigen Regionalplanentwurfes auch 
hier große Reserveflächenkontingente wegfallen.  
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Bereits heute können die in Voerde für gewerbliche Nutzung ausgewiesenen Flächenreser-
ven kaum noch die Nachfrage befriedigen. Das Ergebnis der Gewerbeflächenbedarfsprog-
nose zeigt für Voerde auch zukünftig einen weiteren Bedarf an Gewerbeflächen. Der Wirt-
schaftsstandort Voerde braucht daher künftig zusätzliche, vor allem passgenau 
Gewerbeflächen, um die absehbare Entwicklung nicht zu bremsen. 

Das Gewerbeflächenkonzept Voerde ist ein Fachbeitrag zur geplanten Aufstellung des 
neuen Flächennutzungsplanes und liefert mit dem nachgewiesenen Gewerbeflächenbedarf 
bis 2034 eine fundierte und zeitlich passende Arbeitsgrundlage. Das Gewerbeflächenkon-
zept liefert darüber hinaus auch einen wichtigen Diskussionsbeitrag zum neuen Regionalpla-
nentwurf Ruhr, der derzeit eine deutliche Reduktion der Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzung (GIB) in Voerde vorsieht. Diese Reduktion widerspricht den in diesem 
Gutachten nachgewiesenen zukünftigen Gewerbeflächenbedarf und würde die zukünftigen 
Entwicklungschancen des Wirtschaftsstandorts Voerde deutlich einschränken. 
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  ANHANG 
GIFPRO – Untere Variante 

Untere Variante 
Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
gesamt 

GbB (2017 – 2034) +1.603 +393 +78 +2.074 

GbB 2034  durch  

Neuansiedlungen  

(Struktureffekt) 
+487 +142 +18 +647 

GbB 2034 durch Neuan-

siedlung oder Wachstum 

(Standorteffekt) 
+1.116 +251 +60 +1.427 

GbB 2034 

durch Verlagerung 
+568 +165 +22 +755 

Zusätzliche Gewerbeflä-

chennachfragende Be-

schäftigte 2034 
+2.171 +558 +100 +2.829 

Tab. 21: Zahl der Gewerbeflächen nachfragenden Beschäftigten 2034 (untere Variante) 
Quelle: it.NRW; eigene Berechnung 

 

Untere Variante 
Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
gesamt 

Zusätzliche GbB 2034 +2.171 +558 +100 +2.829 

Flächenkennziffer  

(m² je Beschäftigten) 
200 250 75 - 

Flächenbedarf 2034 434.297 139.487 7.474 581.258 

Tab. 22: Flächenbedarf 2034 in m² (untere Variante) 
Quelle: it.NRW; eigene Berechnung 
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Untere Variante 
Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistun-

gen 

gesamt 

Flächenbedarf 2034 434.297 139.487 7.474 581.258 

Reaktivierungsquote 25% 50% 75% - 

Wiedernutzbare Fläche 28.411 20.658 1.212 50.282 

Nettobedarf 405.886 118.829 6.262 530.976 

Planungszuschlag  

(Faktor 1,25) 
101.471 29.707 1.565 132.744 

Bruttobedarf 507.357 148.536 7.827 663.720 

Tab. 23: Netto- und Bruttoflächenbedarf 2034 in m² (untere Variante) 
Quelle: it.NRW; difu 2010, eigene Berechnung 

 

GIFPRO – Obere Variante 

obere Variante 
Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
gesamt 

GbB (2017 – 2034) +3.068 +495 +105 +3.668 

GbB 2034  durch  

Neuansiedlungen  

(Struktureffekt) 
+487 +142 +18 +647 

GbB 2034 durch Neuan-

siedlung oder Wachstum 

(Standorteffekt) 
+2.581 +353 +86 +3.021 

GbB 2034 

durch Verlagerung 
+568 +165 +22 +755 

Zusätzliche Gewerbeflä-

chennachfragende Be-

schäftigte 2034 
+3.636 +660 +126 +4.423 

Tab. 24: Zahl der Gewerbeflächen nachfragenden Beschäftigten 2034 
Quelle: it.NRW; eigene Berechnung 
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Obere Variante 
Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistungen 
gesamt 

Zusätzliche GbB 2034 +3.636 +660 +126 +4.423 

Flächenkennziffer  

(m² je Beschäftigten) 
200 250 75 - 

Flächenbedarf 2034 727.225 165.057 9.487 901.769 

Tab. 25: Flächenbedarf 2034 in m² (obere Variante) 
Quelle: it.NRW; eigene Berechnung 

 

Obere Variante 
Produzierendes 

Gewerbe 

Handel,  

Gastgewerbe, 

Verkehr 

Sonstige  

Dienstleistun-

gen 

gesamt 

Flächenbedarf 2034 727.225 165.057 9.487 901.769 

Reaktivierungsquote 25% 50% 75% - 

Wiedernutzbare Fläche 28.411 20.658 1.212 50.282 

Nettobedarf 698.814 144.398 8.275 851.487 

Planungszuschlag  

(Faktor 1,25) 
174.703 36.100 2.069 212.872 

Bruttobedarf 873.517 180.498 10.344 1.064.359 

Tab. 26: Netto- und Bruttoflächenbedarf 2034 in m² (obere Variante) 
Quelle: it.NRW; difu 2010, eigene Berechnung 
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Vielen 
Dank 

WWW.SSR-STADTENTWICKLUNG.DE 
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Drucksache 16/974 DS 
1. Ergänzung 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 27.06.2019 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
 
Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt das Gewerbeflächenkonzept Voerde als grund-
legenden Abwägungsbeitrag für die anstehende Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 

 
 
 
Sachdarstellung: 

Im Rahmen der Beratungen des Planungs- und Umweltausschusses wurde seitens der Fraktionen 
angeregt, dass dieses Gewerbeflächenkonzept zusammen mit dem Handlungskonzept Wohnen 
und weiteren Fachbeiträgen Grundlage für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Voerde sein wird. Insofern wurde der Beschlussvorschlag dahingehend abgeändert, dass 
das Gewerbekonzept ein grundlegender Abwägungsbeitrag für die Erstellung des neuen Flächen-
nutzungsplanes sein wird. 
 
 
 
  
Haarmann 
 
 
 
 
Anlage: 
Gewerbeflächenkonzept Voerde 
Aus Gründen des Klimaschutzes wird das umfangreiche Konzept nicht als Anlage zur Drucksache 
beigefügt. Das Konzept steht im Ratsinformationssystem der Stadt Voerde 
(https://www.voerde.de/de/inhalt/ratsinformationssystem/) online zum Download bereit. Bei Bedarf 
kann es auch in Papierform beim Fachdienst 6.1 angefordert werden. 
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Drucksache 16/974 DS 1. Ergänzung Seite - 2 - 

 

 
Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
 
FB 6 Leitung 
 
 
FD 6.1 Leitung 
 
 
FD 7.1 
 
 
Stabstelle Wirtschaftsförderung 
 
 
 
FD 5.1 Gewerbe, Verkehr, Feuerwehr 
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Drucksache 16/981 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 05.06.2019 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck" 
hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hebt den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Nr. 136 „Poststraße/Kurierweg“ vom 03.07.2018 (Drucksache Nr. 16/786) auf. 

2. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 „Poststraße/Am Dreieck“ für den in der Anlage 1 
zur Drucksache Nr. 16/981 dargestellten Bereich. 

3. Der Planungs- und Umweltausschuss wird beauftragt, gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen.  

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 

 
Sachdarstellung: 

 
Ein neuer Aufstellungsbeschluss ist aus folgenden Gründen zu fassen:  Einerseits wird der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes geringfügig angepasst und anderseits wird eine Anpassung 
der angestrebten Nutzung an die Baugebietskategorien der Baunutzungsverordnung vorgenom-
men. Weiterhin wird die Verkehrsführung geändert und die Bezeichnung des Bebauungsplanes 
entsprechend angepasst. 
 
Bei der Überprüfung des Geltungsbereiches wurde festgestellt, dass dieser um ein Grundstück an 
der Poststraße im Nordwesten des Plangebietes reduziert werden kann, da für dieses Grundstück 
kein weiterer Regelungsbedarf besteht. Die Einbeziehung des Wendehammers an der Nordstraße 
erfolgt zur Klarstellung des Geltungsbereiches unter Berücksichtigung der Grundstücksgrenzen. 
 
Ziel der Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist es weiterhin den bisher gewerblich bis industriell 
geprägten Teilbereich des Bebauungsplanes-Nr. 63, 2. Änderung in eine neue wohnnutzungsver-
trägliche Form der gewerblichen Nutzung zu überführen. Im Bebauungsplan erfolgt dazu eine glie-
dernde Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten (WA) in Nachbarschaft zur Wohnbebauung 
Am Dreieck im Süden, ein Mischgebiet (MI) im Südosten in Nachbarschaft zu bestehenden Misch-
gebieten am Kurierweg, die überwiegend gewerblich geprägt sind sowie für den nördlichen Ab-
schnitt nördlich der Haupterschließungsachse Gewerbegebiete (GE), die in östlicher und westli-
cher Richtung an bestehende Gewerbegebiete angrenzen. Die Festsetzung als eingeschränkte 
Gewerbegebietsflächen gewährleistet hierbei eine Verpflichtung der zukünftigen Nutzer der Flä-
chen, Immissionswerte einzuhalten, die mit der benachbarten Wohnnutzung rechtlich vereinbar 
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sind. Eine Ausnahme bildet am nordwestlichen Rand des Plangebietes ein bestehender Garten- 
und Landschaftsbaubetrieb, der in seiner Nutzung und Entwicklung nicht eingeschränkt werden 
darf. Die Abstände zu den schützenswerten Nutzungen sind dabei nachweislich ausreichend.  
 
Im Süden sind angrenzend an den Wohnsiedlungsbestand im Bereich Nordstraße und Am Dreieck 
Wohnbebauungen in Form von Eigenheimen auf großzügigen Grundstücken und kleinteiligem 
zweigeschossigem Geschosswohnungsbau geplant. Das Wohnungsangebot weist nach derzeiti-
ger Planung rund 30 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und rund 20 Eigenheime, vornehmlich 
als Doppelhaushälften aus. Alternativ können hier auch in geringem Umfang weitere Einheiten in 
Mehrfamilienhäusern entstehen. Mit diesem Wohnflächenangebot wird auch auf die erhöhte Nach-
frage und nachgewiesenem Bedarf des Handlungskonzeptes Wohnen städtebaulich reagiert. 
 
Nördlich schließt die Entwicklungsmaßnahme der Volksbank für ein neues Verwaltungsgebäude 
an. Auf dem rund 8.300 m² großen Grundstück sollen künftig 120 Mitarbeiter beschäftigt sein. Das 
Gebäude wird zweigeschossig mit Dachgeschoss vorgesehen, Parkplätze für die Mitarbeiter sind 
im Westen und Norden des Betriebsgrundstücks, angrenzend an vorhandene und künftige ge-
werbliche Strukturen verortet. Insgesamt sind rund 100 Stellplätze geplant. Die übrigen Grund-
stücksflächen sollen repräsentativ mit Rasen- und Pflanzflächen ausgestattet werden. 
 
In östlicher Richtung werden kleinteilige kleingewerbliche Strukturen für Gewerbebetriebe ergänzt. 
Diese kleinteiligen Strukturen werden im nördlichen Abschnitt, angrenzend an die neue Volksbank-
Verwaltung fortgesetzt. Die städtebauliche Planung sieht eine Nutzung durch die Verwaltung der 
Volksbank auch für nördliche Grundstücksflächen in Richtung des Wesel-Datteln-Kanals. Hier soll 
ein grüner Park zur Nutzung für die Mitarbeiter entstehen. Die Flächen liegen nicht im Eigentum 
der Volksbank, sondern werden zu diesem Zweck angepachtet. Im Bebauungsplan erfolgt keine 
explizite Ausweisung als Grünfläche; vielmehr soll der Bereich bei entsprechendem Bedarf ggf. 
auch als Gewerbefläche nutzbar sein und wird daher als Gewerbegebiet festgesetzt. 
 
Für die Allgemeinen Wohngebiete und das Mischgebiet wird eine Grundflächenzahl von 0,4 fest-
setzt. Damit wird die Obergrenze für die bauliche Nutzung im Mischgebiet nach der Baunutzungs-
verordnung deutlich unterschritten, so dass die Intensität der baulichen Dichte gegenüber den süd-
lich angrenzenden Wohnstrukturen verträglich ausgebildet werden kann. Dieses Prinzip wird in 
den neuen Gewerbegebieten mit der Festsetzung GRZ 0,6 fortgesetzt. Hier wird ebenfalls eine 
geringere bauliche Dichte gegenüber den vorherrschenden Strukturen in Gewerbegebieten ange-
strebt. In Verbindung mit der eingeschränkten Nutzungsintensität (nur Gewerbebetriebe, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören (GEe)) wird eine Verträglichkeit mit den angrenzenden Wohn-
strukturen hergestellt. Weiterhin erfolgen Regelungen zur räumlichen Steuerung der baulichen 
Anlagen über die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflächen (Baugrenzen). Gegenüber den 
großflächigen Festsetzungen von Baugrenzen im Bebauungsplan Nr. 63, 2. Änderung werden im 
Zuge der Neuaufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes kleinteiligere, dezidierte Festsetzun-
gen getroffen. Die Baugrenzen orientieren sich nunmehr eng an der städtebaulichen Planung und 
lassen nur im Detail begrenzte Spielräume für die spätere bauliche Umsetzung zu. 
 
Bereits im Bebauungsplan-Nr. 63 war die Erschließung des Plangebietes über die Poststraße und 
den Kurierweg vorgesehen. Die tatsächlichen Grundstücksverhältnisse lassen derzeit die Durch-
setzung dieser Planung nicht zu, so dass eine alternative Verkehrsführung unumgänglich ist, da 
eine alleinige Erschließung über die Poststraße als nicht ausreichend anzusehen ist. Aus diesem 
Grunde wird nun die Straße Am Dreieck als weitere Erschließungsstraße an das Plangebiet ange-
bunden. Die Straße Am Dreieck ist in ihrem Charakter als Anliegerstraße oder Wohnstraße zu se-
hen mit einem im Bestand deutlich geringeren Verkehrsaufkommen als auf der Poststraße. Die 
Maximalbelastung soll hier unter 400 Kfz/h liegen. Bei einer überschlägigen Betrachtung des der-
zeitigen Verkehrsaufkommens ist anzunehmen, dass auch bei einer Zunahme um 52 Kfz/h der 
Maximalwert bei Weitem nicht erreicht wird. Insgesamt ist daher nach einer ersten fachlichen Be-
gutachtung durch die zu erwartende Veränderung des Verkehrsaufkommens auf der betroffenen 
Straße Am Dreieck als verträglich anzusehen. 
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Durch die Bebauung im Plangebiet gehen gegenüber dem Ist-Zustand neue Versiegelungen mit 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Natur und Landschaft, Boden und Grundwasser einher. Gleich-
zeitig wird durch die Entwicklung im Innenbereich eine Inanspruchnahme wertvollerer Freiraum-
strukturen im Außenbereich vermieden, so dass insgesamt nur geringe, nichtwesentliche Beein-
trächtigungen der Umweltschutzgüter zu erwarten sind. Gegenüber der historischen gewerblich-
industriellen Nutzung darf durch die Entsiegelungen und Bodenaufbereitungen sowie Anlage von 
Hausgärten der Wohngrundstücke und Freiflächengestaltungen für den Verwaltungsbau und den 
kleinteiligen Gewerbenutzungen sogar von einer langfristigen Verbesserung der umweltbezogenen 
Schutzgüter ausgegangen werden. Im Sinne des § 13a BauGB wird auf die Erstellung eines förm-
lichen Umweltberichtes unter Anwendung des § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet. Dennoch sind die 

von der Planung betroffenen Umweltbelange entsprechend den Anforderungen des BauGB zu 
betrachten und in den Abwägungsprozess einzustellen.  
 
Für Teile des wegebegleitenden Baumbestandes im Süden des Plangebietes wird eine Erhal-
tungsfestsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Festsetzung wird in diesem Bereich 
um gestalterische Festsetzungen der Einfriedungen der Hausgärten entlang des öffentlichen Fuß-
weges ergänzt. Hier soll der Anpflanzung von Hecken der Vorrang gegenüber geschlossenen bau-
lichen Einfriedungen in Form von Mauern oder Zäunen gegeben werden. 
 
Als nächster Verfahrensschritt wird nun die Bürgerbeteiligung durchgeführt, die nach dem derzeiti-
gen Stand für Anfang September terminiert wird. Weiterhin wird eine landesplanerische Abstim-
mung wiederholt, damit auch dort bei den zuständigen Stellen der Regionalplanung die Änderun-
gen bekannt sind. 
 
 
Haarmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage(n): 
(1) Geltungsbereich des BPlans Nr. 136     
(2) Ausschnitt  2. Änderung des BPlans Nr. 63 mit Geltungsbereich des BPlans Nr. 136     
(3) Bebauungskonzept für den BPlan Nr. 136     
(4) Vorentwurf des BPlans Nr. 136     
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Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten: 
 
 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
 
 
FB 6 
 
 
 
 
FD 6.1 
 
 
 
 
FD 7.1 
 
 
 
 
FB 4 
 
 
 
 
STWuL  
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Geltungsbereich

Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße / Am Dreieck"
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 63 - 2. Änderung mit dem

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 136
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/975 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 29.05.2019 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 "Bahnhofstraße/Ringstraße" 
73. Änderung des Flächennutzungsplans "Bahnhofstraße/Ringstraße" 
hier: Offenlagebeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf des Bebau-

ungsplans Nr. 135 „Bahnhofstraße/Ringstraße“ einschließlich Begründung und den nach Einschät-

zung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß 

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer 

von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 

Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf der 73. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 

135 einschließlich Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für 

die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
Sachdarstellung: 

Am 20.03.2018 hat der Rat der Stadt Voerde den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 

Nr. 135 und die 73. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst 

(Drucksache 16/731 DS). Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 12a, die 1. Änderung und 

die 2. vereinfachte Änderung sollen aufgehoben werden. Ein gesondertes förmliches Aufhebungs-

verfahren ist nicht erforderlich. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 

3 BauGB geändert 

Ein wichtiges Ziel aus der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Voerde ist die 

Erhaltung und Stärkung der Funktionsvielfalt sowie der Zentralität der Innenstadt. Der Bebauungs-

plan Nr. 135 und die 73. Änderung des Flächennutzungsplans haben zur Aufgabe die Entwicklung 

der zentrenrelevanten Sortimente entlang der Bahnhofstraße/Ringstraße zu steuern, um die Ziele 

und Grundsätze des Einzelhandelskonzeptes umzusetzen. Das große Angebot im Sortiment Nah-

rungs- und Genussmittel am Standort Bahnhofstraße steht in erheblicher Konkurrenz zum zentra-

len Versorgungsbereich Innenstadt, wodurch eine Begrenzung des Einzelhandelsbesatzes zwin-

gend notwendig ist. Langfristig ist die Verlagerung bestehender Betriebe in den zentralen Versor-

gungsbereich Innenstadt zu fördern. 
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Neben den Einzelhandelsnutzungen sind heute im weiteren Plangebiet nicht wesentlich störende 

Gewerbebetriebe sowie Wohnnutzungen zu etwa gleichen Teilen vorhanden. Dies entspricht nicht 

dem Gebietscharakter des ursprünglich festgesetzten Gewerbegebiets. Nördlich der Ringstraße 

sowie entlang der Bahnhofstraße werden demensprechend wohnverträgliche Mischgebiete festge-

setzt, die eine neue städtebauliche Ordnung schaffen. 

Am 15.05.2018 wurden der Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Bürgeranhörung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB die Vorentwürfe der beiden Bauleitpläne vorgestellt. Die anwesenden Bürgerinnen 

und Bürger begrüßen den Erhalt des Einzelhandelsstandortes. Die Niederschrift der Bürgeranhö-

rung ist der Drucksache 16/975 als Anlage beigefügt.  

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und Träger öffentlicher Belange im Zeitraum vom 

26.04.2018 – 08.06.2018 ebenfalls frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

unterrichtet worden.  

Gemäß der Anregung des Regionalverbands Ruhr sowie des Dezernats 35 der Bezirksregierung 

als Genehmigungsbehörde wird bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans die genaue Zweck-

bestimmung (Nahversorgung/Lebensmittel), die maximal zulässige Verkaufsfläche sowie der Anteil 

nahversorgungsrelevanter Sortimente für die Sondergebiete dargestellt.  

Das Dezernat 53 (Immissionsschutz) der Bezirksregierung Düsseldorf merkt an, dass das Plange-

biet sowohl im Risikogebiet HQ extrem des Rheins als auch innerhalb des Wasserschutzgebiets 

„Löhnen in der Zone IIIb“ liegt. Beide Anmerkungen sind als nachrichtliche Übernahme in die Bau-

leitpläne übernommen. 

Die Handwerkskammer Düsseldorf regt an, die Mischgebietsausweisung im Bereich der Bahnhof-

straße 151-155 aufgrund der vorhandenen Strukturen durch eine Gewerbegebietsfestsetzung zu 

ersetzen. Gleiches gilt für die Flurstücke 212 sowie 234. Die gewerblichen Nutzungen im Plange-

biet sind jedoch zum Großteil als nicht wesentlich störend einzustufen, wodurch eine Mischge-

bietsausweisung verträglich ist. Der Anregung wird somit nicht gefolgt. 

Des Weiteren verlaufen Baugrenzen teilweise durch Gebäudeteile in der Ringstraße 4 und 6. Die 

Fremdkörperfestsetzung für den Kfz-Betrieb auf den Flurstücken 79,80 und 244 soll laut Hand-

werkskammer ebenfalls für den größeren Kfz-Betrieb auf dem Flurstück 212 festgesetzt werden. 

Den Anregungen wird gefolgt.  

Im laufenden Verfahren sind die Planungsinhalte nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit sowie der Träger öffentlicher Belange durch einen weiteren gerichtlich vorgeschlagenen Ver-

gleich modifiziert worden. Für den im Plangebiet ansässigen Discounter LIDL ist nun eine Erweite-

rung auf 1.200 qm Verkaufsfläche zulässig. Im Zuge der Gleichbehandlung wird dem Aldi-Markt 

eine moderate Erweiterung um 150 qm Verkaufsfläche zugestanden (aktuell 1.050 qm VK). Der 

vorhandene Netto-Markt darf eine Verkaufsflächenobergrenze von 799 qm nicht überschreiten. Auf 

der Fläche der seit längerem leerstehenden Einzelhandelsimmobilie (Flurstücke 208, 209) wird 

Gewerbegebiet festgesetzt. Die grundsätzliche Zielsetzung des Bauleitplanverfahrens hat sich 

durch die Anpassung der Verkaufsflächen nicht verändert.  

Ein durch die Verwaltung in Auftrag gegebenes Gutachten zur Einzelhandelsverträglichkeit bestä-

tigt, dass durch die zukünftig zulässigen Verkaufsflächenobergrenzen der Betriebe (Aldi; Lidl; Net-

to) keine zentralen Versorgungsbereiche beeinträchtigt werden. Um eine Schwächung des zentra-

len Versorgungsbereichs Innenstadt zu vermeiden sind zentrenrelevante Sortimente in den Misch-

gebieten (Ausnahme Standort Netto-Markt) sowie im Gewerbegebiet auszuschließen.  
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Gemäß § 34 Abs. 5 Landesplanungsgesetz ist der Regionalplanungsbehörde vor Beginn des Ver-

fahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage) eine Ausfertigung der modifizierten Bauleitplanentwür-

fe zugeleitet worden. Die Regionalplanungsbehörde hat bereits gemäß § 34 Abs. 1 LPIG NRW 

Stellung genommen und festgestellt, dass die Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung und 

Landesplanung entspricht. Diese Einschätzung wird weiterhin vertreten. 

Im Rahmen dieser Beteiligung wurden durch die Regionalplanungsbehörde folgende Hinweise des 

Dezernats 35 der Bezirksregierung Düsseldorf in ihrer Funktion als Genehmigungsbehörde gemäß 

§ 6 BauGB weitergeleitet. Dort heißt es, dass die Überarbeitung der Begründung und des Umwelt-

berichts vor allem im Bezug auf Lärmimmissionen notwendig ist. Die Aussagen zu den einzelnen 

Lärmarten sind insgesamt klarer darzustellen und zu konkretisieren. Immissionsbezogene Aussa-

gen zu den Einzelhandelsnutzungen sind zu ergänzen.  

Die Anregung der Bezirksregierung erfordert eine Modifizierung des bereits erstellen Schallschutz-

gutachtens in Bezug auf die Verkaufsflächenerweiterung der Einzelhandelsbetriebe. Aufgrund des 

kurzfristigen Eingangs der Stellungnahme konnten die Inhalte des Schallschutzgutachtens noch 

nicht angepasst werden. Sofern im Ergebnis zusätzliche aktive oder passive Schallschutzmaß-

nahmen erforderlich werden, sind diese nachträglich im Bebauungsplan festzusetzen und in den 

städtebaulichen Begründungen näher zu definieren. 

Weitere Anmerkungen der Bezirksregierung zur nachrichtlichen Übernahme des Risikogebiets HQ 

extrem im Planwerk, der Auseinandersetzung mit dem Thema Störfallschutz und die ergänzende 

Erläuterung zur Darstellung der Ringstraße als örtlicher Hauptverkehrsweg auf Ebene des Flä-

chennutzungsplans sind bereits angepasst. 

Durch den Kreis Wesel ist im Rahmen der Beteiligung nach § 34 Abs. 5 LPIG ebenfalls eine Stel-

lungnahme eingegangen. Dort heißt es, dass aus Sicht des Kreises Wesel als untere staatliche 

Verwaltungsbehörde keine Bedenken gegen die geplante Änderung des Flächennutzungsplans 

bestehen. Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes wird ebenfalls eine schalltechnische 

Untersuchung der Erweiterung der Lebensmittelmärkte vor dem Hintergrund der Nachbarschafts-

verträglichkeit auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung angeregt. Darüber hinaus wird auf eine 

zusätzliche Altlastenverdachtsfläche hingewiesen.  

 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Begründung_FNP_73Änderung     
(2) Planurkunde_FNP_73Änderung     
(3) Begründung_BPlan135     
(4) Planurkunde_BPlan135     
(5) Niederschrift_Bürgeranhörung     
(6) Schallschutzgutachten     
(7) Einzelhandelsuntersuchung     
(8) Auszug_geltender_FNP     
(9) Auszüge_BPlan_12a     
 
 
 
 

HINWEIS: 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Stellungnahmen mit Schwärzungen personenbezogener Daten bzw. Anonymisie-
rungen durch Vergabe von Nummern beigefügt  sein. Die Originalstellungnahmen können vor bzw. während der Sitzung durch 
die Ausschuss- bzw. Ratsmitglieder im Sitzungssaal eingesehen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit für die o.g. Mitglieder 

die Stellungnahme im Original im Rathaus Zimmer 232 einzusehen. 
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Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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73. Änderung des Flächennutzungsplans 

- Bahnhofstraße / Ringstraße - 
 

Begründung  
Inhaltsübersicht 
1	 Zweck und Ziele der Planung .................................................................................... 3	
2	 Rechtliche Rahmenbedingungen .............................................................................. 5	

2.1	 Landes- und Regionalplanung ............................................................................ 5	
2.2	 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sonstige 
Rechte ......................................................................................................................... 6	
2.3	 Einzelhandelsuntersuchung ................................................................................ 7	

3	 Umweltbericht ............................................................................................................ 9	
3.1	 Einleitung .......................................................................................................... 10	

3.1.1	 Umsetzung der Planziele ........................................................................... 10	
3.1.2	 Planvarianten ............................................................................................. 10	

3.2	 Umweltschutzziele ............................................................................................ 11	
3.2.1	 Landschaftsplan ......................................................................................... 11	
3.2.2	 FFH- bzw. Vogelschutzgebiete .................................................................. 11	
3.2.3	 Regelungen zum Artenschutz sowie allgemeine und sonstige 
Umweltschutzziele ................................................................................................. 11	
3.2.4	 Zusammenfassung: wesentliche Ziele für den Änderungsbereich ............ 15	

3.3	 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
und der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und 
Betriebsphase ............................................................................................................ 15	

3.3.1	 Naturräume ................................................................................................ 15	
3.3.2	 Schutzgüter Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt ................................. 17	
3.3.3	 Arten- und Biotopschutz ............................................................................. 18	
3.3.4	 Schutzgut Landschaft ................................................................................. 19	
3.3.5	 Schutzgut Fläche ....................................................................................... 20	
3.3.6	 Schutzgut Boden ........................................................................................ 21	
3.3.7	 Schutzgut Wasser ...................................................................................... 23	
3.3.8	 Schutzgut Klima und Luft ........................................................................... 25	
3.3.9	 Schutzgut Mensch ...................................................................................... 26	
3.3.10	 Schutzgut Kultur- und Sachgüter ............................................................. 27	
3.3.11	 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ...................................... 28	

3.4	 Kompensation ................................................................................................... 28	
3.5	 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung (Nullvariante) ......................................................................................... 29	

S
ei

te
17

2
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                 Seite 2 
Planungsamt                                                                                                                 14.06.19 
 

3.6	 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen ........................................................................................ 29	
3.7	 Anderweitige Planungsmöglichkeiten ............................................................... 29	
3.8	 Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen einschließlich notwendiger 
Maßnahmen zur Vermeidung / Ausgleich ................................................................. 29	
3.9	 Zusätzliche Angaben ........................................................................................ 30	

3.9.1	 Datenerfassung/ Methodik ......................................................................... 30	
3.9.2	 Monitoring .................................................................................................. 30	

3.10	 Allgemein verständliche Zusammenfassung .................................................. 30	
4	 Arten- und Biotopschutz .......................................................................................... 32	
5	 Planungsrechtliche Umsetzung ............................................................................... 33	

5.1	 Planerische Grundentscheidung ....................................................................... 33	
5.2	 Darstellungen .................................................................................................... 33	

6	 Versorgung und Entsorgung ................................................................................... 36	
6.1	 Niederschlagswasser ........................................................................................ 36	
6.2	 Schmutzwasser ................................................................................................ 37	
6.3	 Löschwasser ..................................................................................................... 37	
6.4	 Ver- und Entsorgung durch Versorgungsträger ................................................ 37	

7	 Städtebauliche Daten .............................................................................................. 37	
8	 Kosten ..................................................................................................................... 37	
9	 Literaturverzeichnis ................................................................................................. 38	
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73. Änderung des Flächennutzungsplans – Bahnhofstraße / Ringstraße –  

Begründung 

1 Zweck und Ziele der Planung 
Für den Änderungsbereich war seit 1973 der Bebauungsplan Nr. 12a „Kleingewerbe-
gebiet Bahnhofstraße“ rechtsverbindlich. 1998 wurde die 2. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12a beschlossen und 2007 die 1. Änderung. Im Rahmen eines 
Klageverfahrens vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf gegen die Versagung einer 
Verkaufsflächenerweiterung eines Lebensmitteldiscounters wurden begründete Zweifel 
an der Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 12a geäußert. Aus diesem Grund 
wird parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Bebauungsplan Nr. 135 
„Bahnhofstraße / Ringstraße“ für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 12a 
neu aufgestellt. Ferner sollen mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 der Be-
bauungsplan Nr. 12a sowie dessen 1. Änderung und 2. vereinfachte Änderung aufge-
hoben werden. 

Der Änderungsbereich der 73. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Voerde 
ist nahezu vollständig bebaut. Die Erschließung der privaten Grundstücke wird über die 
Ringstraße, die Alexanderstraße und die Bahnhofstraße gesichert. Ansässig sind hier 
insbesondere Handwerksbetriebe, Dienstleister und sonstige Gewerbebetriebe. In etwa 
gleichem Umfang befinden sich Wohnnutzungen (teilweise betriebszugehörig) im Än-
derungsbereich. Westlich der Alexanderstraße grenzen Wohngebäude an den Ände-
rungsbereich und nördlich befinden sich vereinzelt Wohngebäude, landwirtschaftliche 
Flächen sowie der Bruckhauser Leitgraben. Im Nordosten bildet die Bundesstraße B 8 
den Abschluss des Änderungsbereichs. Im Südosten verläuft die Grenze des Ände-
rungsbereichs entlang der für das Stadtzentrum bedeutsamen Haupterschließungs-
straße Bahnhofstraße, auf deren Südseite sich ebenfalls Wohnviertel anschließen.  

Entlang der Bahnhofstraße sind bereits drei Lebensmitteldiscountmärkte (Aldi, Lidl, 
Netto) ansässig sowie eine leerstehende Einzelhandelsimmobilie, die ursprünglich von 
einem weiteren Lebensmitteldiscounter genutzt wurde. Der vorhandene Aldi-Markt hat 
infolge eines Klageverfahrens vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf nach Abschluss 
eines Vergleichs kürzlich eine Erweiterung von knapp unter 800 qm auf insgesamt 
1.050 qm Verkaufsfläche realisiert. Aufgrund der begründeten Zweifel an der Rechts-
wirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 12a wurde am 18.03.2019 zwischen der Stadt 
Voerde und dem ansässigen Lidl-Markt, ein vom Verwaltungsgericht Düsseldorf vorge-
schlagener Vergleich über eine Verkaufsflächenerweiterung von knapp unter 800 qm 
auf 1.200 qm geschlossen. Der dritte Markt verfügt derzeit über eine Verkaufsfläche 
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von 700 qm. Eine Bauvoranfrage des Netto-Marktes auf Erweiterung der Verkaufsflä-
che liegt der Stadt bereits vor. Eine weitere Einzelhandelsimmobilie liegt zwischen den 
beiden großflächigen Märkten und steht seit längerem leer. Weitere Einzelhandelsan-
siedlungen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit zentrenrelevanten Sorti-
menten sollen durch die Planung vermieden werden. 

Um zukünftig die städtebauliche Ordnung am Standort Bahnhofstraße wieder herzu-
stellen und die Einzelhandelsentwicklungen nach den im Folgenden dargestellten 
Grundsätzen steuern zu können, ist es erforderlich den Flächennutzungsplan der Stadt 
Voerde zu ändern und den Bebauungsplan Nr. 135 „Bahnhofstraße/Ringstraße“ aufzu-
stellen.  

Ein wesentlicher Zweck der vorliegenden Bauleitplanung ist die planungsrechtliche 
Umsetzung der Ziele und Grundsätze aus der Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes der Stadt Voerde. Als Ziel wird insbesondere die “Erhaltung und Stärkung der 
Einzelhandels-/Funktionsvielfalt sowie der Zentralität der Innenstadt“ (Gutachten als 
Grundlage für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Dr. Donato Acocella, 
Februar 2017) genannt. Laut Gutachten stellt die in integrierter Lage befindliche Ein-
zelhandelskonzentration „Gewerbegebiet Bahnhofstraße“ durch das große Angebot im 
Sortiment Nahrungs- und Genussmittel eine erhebliche Konkurrenz für den zentralen 
Versorgungsbereich Innenstadt dar. Eine Weiterentwicklung des Standortes „Gewer-
begebiet Bahnhofstraße“ mit zentrenrelevanten Sortimenten sei deshalb nicht anzu-
streben. Vielmehr sollte die Strategie verfolgt werden, den Einzelhandelsbesatz im 
Änderungsbereich langfristig zu reduzieren und in diesem Zusammenhang die Verla-
gerung bestehender Betriebe in den zentralen Versorgungsbereich zu fördern.  

Um dennoch künftig die Nahversorgung für den Bereich östlich der Bahnlinie im Stadt-
teil Voerde in einem ausreichenden Maße zu gewährleisten, sieht das der Bauleitpla-
nung zugrunde liegende städtebauliche Konzept vor, die bestehenden Einzelhandels-
nutzungen (Lebensmitteldiscounter) im Wesentlichen auf den Bestand zu beschränken 
und so einer Schädigung des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt entgegenzu-
wirken. Anhand einer Verträglichkeitsuntersuchung1 wurde nachgewiesen, dass aus 
den Verkaufsflächenobergrenzen am Standort Bahnhofstraße keine negativen städte-
baulichen oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen hervorgehen.  

Neben den Einzelhandelsnutzungen sind im weiteren Änderungsbereich Gewerbebe-
triebe und Wohnnutzungen zu etwa gleichen Teilen vorhanden. Ziel ist es hier, langfris-
tig Immissionskonflikten vorzubeugen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für 
die Zukunft zu sichern. Des Weiteren sollen Entwicklungspotenziale für wohnverträgli-
che Gewerbebetriebe erhalten bleiben. Da der Änderungsbereich den östlichen Orts-

                                                
1 Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA): Einzelhandelsuntersuchung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 „Bahnhofstraße/Ringstraße“ in Voerde. Köln, Dezember 2018 
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eingang von Voerde markiert, soll zukünftig auch eine funktionale und gestalterische 
Aufwertung angestrebt werden. 

Der geltende Flächennutzungsplan der Stadt Voerde stellt die Bauflächen im westli-
chen Änderungsbereich als gemischte Bauflächen und im östlichen Änderungsbereich 
als gewerbliche Bauflächen dar. Teile der Ringstraße sind als Straßenverkehrsfläche 
dargestellt. 

Entsprechend dem Bestand und dem oben formulierten Planungsziel ist eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes von Teilbereichen der „gewerblichen Baufläche“ zu „ge-
mischte Baufläche“ erforderlich. Auch der bestehende Netto-Markt liegt zukünftig in-
nerhalb der gemischten Baufläche, da alternative Nutzungsoptionen erhalten werden 
sollen. Erweiterungen sind nur bis unter 800 qm Verkaufsfläche zulässig. 

Des Weiteren werden die beiden großflächigen Lebensmitteldiscountmärkte im Ände-
rungsbereich gem. § 11 (3) BauNVO als Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbe-
stimmung „Nahversorgung/Lebensmittel“ dargestellt. Im Rahmen eines Klageverfah-
rens erfolgte eine außergerichtliche Einigung in Form eines Vergleichs zwischen der 
Stadt Voerde und dem Betreiber des Lidl-Marktes (SO 1). Dieser Vergleich sieht eine 
Erweiterung der Verkaufsfläche auf maximal 1.200 qm vor. Im Sinne der Gleichbe-
handlung soll auch der östliche Lebensmitteldiscountmarkt Aldi die Möglichkeit erhal-
ten, auf max. 1.200 qm Verkaufsfläche zu erweitern. Ergänzend erfolgt somit die Dar-
stellung der maximal zulässigen Verkaufsfläche von jeweils 1.200 qm. Entsprechend 
der Charakteristik eines Lebensmittelmarktes, erfolgt eine Beschränkung der sonstigen 
zentrenrelevanten Randsortimente.  

Die Flächen im zentralen Änderungsbereich, auf denen sich eine seit mehreren Jahren 
leerstehende kleinflächige Einzelhandelsimmobilie befindet, werden wie bisher als ge-
werbliche Baufläche dargestellt. 

2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

2.1 Landes- und Regionalplanung 

Die im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) formulierten Ziele 
und Grundsätze sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen. Im Rahmen der vorliegenden Planung sind insbesondere die Ziele 
und Grundsätze in Bezug auf die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels zu prü-
fen. Gemäß Einzelhandelskonzept liegt der Änderungsbereich außerhalb von zentralen 
Versorgungsbereichen. Grundlage für die vorliegende Planung sind die Regelungen 
des Ziels 6.5-7 LEP NRW wonach vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des 
§ 11 (3) BauNVO abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 außerhalb von 
zentralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 11 (3) BauNVO darge-
stellt und festgesetzt werden dürfen. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflä-
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chen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genie-
ßen, zu begrenzen. Ausnahmsweise kommen geringfügige Erweiterungen in Betracht, 
wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von 
Gemeinden erfolgt. 

Voerde liegt im räumlichen Geltungsbereich des Regionalplans für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan 99). Dieser Regionalplan gilt bis zum Inkraft-
treten des neuen Regionalplans Ruhr, der derzeit durch den Regionalverband Ruhr 
aufgestellt wird. Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf erfasst den 
Änderungsbereich als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB). Der Änderungsbereich 
soll auch im Regionalplan Ruhr weiterhin als ASB dargestellt werden.  

2.2 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sonsti-
ge Rechte 

Die Fläche liegt in der Schutzzone IIIb der Wassergewinnungsanlage Löhnen. Bei 
Baumaßnahmen ist die geltende Schutzgebietsverordnung entsprechend zu beachten. 

Entlang der Bundesfernstraße 8 gilt nach § 9 des Fernstraßengesetzes ein Anbauver-
bot für Hochbauten im Bereich von 20 m zum Straßenrand. Bis zu einer Entfernung 
von 40 m bedürfen Genehmigungen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbau-
behörde. 

Der Änderungsbereich liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Hies-
feld 44a“ sowie über dem ebenfalls auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Hiesfeld 
44b“ und über dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Holthausen“. Weiter liegt der 
Änderungsbereich über dem bereits erloschenen, auf Eisenstein verliehenen Berg-
werksfeld „Gute Hoffnung Distriktsfeld“. Außerdem liegt der Änderungsbereich über 
dem Bewilligungsfeld „Walsum-Gas“. Die Bewilligung gewährt das Recht zur Aufsu-
chung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen. Ferner liegt der Änderungsbereich 
über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecke „WeselGas“. Diese Erlaubnis 
gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu 
gewerblichen Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer 
Lizenz nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durch-
führung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine erteilte Erlaubnis gestat-
tet noch keine konkreten Maßnahmen, sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadi-
um allein aufgrund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete Auf-
suchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren zulässig.  
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2.3 Einzelhandelsuntersuchung 

Anhand einer Verträglichkeitsuntersuchung2 wurde nachgewiesen, dass aus den fest-
gesetzten Verkaufsflächenobergrenzen am Standort Bahnhofstraße keine negativen 
städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen hervorgehen.  

Zunächst erfolgten die Bewertung der Angebots- und Nachfragesituation sowie die 
Bewertung der Versorgungsfunktion in Voerde und die Bewertung der Versorgungs-
funktion der Märkte im Änderungsbereich. Hierfür wurde eine Kundenwohnorterhebung 
durchgeführt. Auf Grundlage der Verkaufsflächenobergrenzen wurde ermittelt welche 
Kaufkraftbewegungen und Umsatzumverteilungen daraus resultieren. Anschließend 
wurden die städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Auswirkungen bewertet. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Verträglichkeitsuntersuchung stellen sich wie folgt 
dar:  

Im Rahmen eines Klageverfahrens erfolgte eine außergerichtliche Einigung in Form 
eines vom Verwaltungsgericht vorgeschlagenen Vergleichs zwischen der Stadt Voerde 
und dem Betreiber des Lidl-Marktes (SO 1). Dieser Vergleich sieht eine Erweiterung 
der Verkaufsfläche auf maximal 1.200 qm vor. Diese Verkaufsfläche ist somit im Rah-
men der Bauleitplanung als Bestand anzusetzen. Im Sinne der Gleichbehandlung soll 
auch der Aldi-Markt am Standort Bahnhofstraße die Möglichkeit erhalten, geringfügig 
auf max. 1.200 qm Verkaufsfläche zu erweitern.  

Insgesamt weist die Stadt Voerde sowohl räumlich, quantitativ als auch überwiegend 
qualitativ eine gute Ausstattung im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel auf. Als 
zentrale Versorgungsbereiche sind die Innenstadt von Voerde und die Stadtteilzentren 
Friedrichsfeld und Spellen ausgewiesen. Darüber hinaus befindet sich im südlichen 
Stadtgebiet das perspektivische Stadtteilzentrum Möllen, das jedoch nicht als zentraler 
Versorgungsbereich ausgewiesen ist. Darüber hinaus ist auf die Nahversorgungsstan-
dorte Bahnhofstraße, Friedrichsfeld-West und Alte Hünxer Straße sowie das Gewerbe-
gebiet Grenzstraße hinzuweisen. 

In Bezug auf den Stadtteil Möllen ist festzuhalten, dass der hier ansässige Edeka-
Markt über eine vergleichsweise kleine Verkaufsfläche und einen nicht mehr zeitgemä-
ßen Marktauftritt verfügt. Grundsätzlich wäre eine Erweiterung des Marktes wün-
schenswert, ist jedoch aufgrund des begrenzten Einwohnerpotenzials (rd. 3.000 Ein-
wohner) und des damit verbundenen geringen Kaufkraftpotenzials aus gutachterlicher 
Perspektive schwer umsetzbar. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass im Stadtteil Voerde westlich der Bahnlinie nur 
das Edeka-Center ansässig ist, was jedoch aufgrund der Lage der Wohngebiete keine 
vollständige Versorgung der Einwohner im westlichen Bereich der Kernstadt ausüben 

                                                
2 Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA): Einzelhandelsuntersuchung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 „Bahnhofstraße/Ringstraße“ in Voerde. Köln, Dezember 2018 
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kann. Grundsätzlich wäre hier zur Verbesserung des Betriebstypenmixes die Ansied-
lung eines Lebensmitteldiscounters im zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt 
wünschenswert. Dies würde zugleich auch zu einer Aufwertung der derzeit vorhande-
nen verbesserungswürdigen städtebaulichen Situation in der Innenstadt führen.  

Bei dem Standort in der Bahnhofstraße, bestehend aus den Lebensmitteldiscountern 
Aldi, Lidl und Netto, handelt es sich grundsätzlich um einen integrierten Standort der 
Lebensmittelversorgung, der jedoch aufgrund seiner Agglomerationseffekte und der 
guten verkehrlichen Anbindung weit über den Nahbereich hinausstrahlt und insbeson-
dere auf die Innenstadt starken Wettbewerbsdruck ausübt. 

Selbst bei vollständiger Ausschöpfung der Verkaufsflächenobergrenzen der drei Le-
bensmitteldiscountmärkte sind keine städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen 
Auswirkungen zu erwarten. Gegenüber dem zentralen Versorgungsbereich der Innen-
stadt sind zwar wettbewerbliche Effekte festzuhalten, die Betriebsaufgabe eines ein-
zelnen Anbieters ist jedoch auszuschließen. Gegenüber dem Stadtteilzentrum Möllen, 
das nicht als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen ist, ist aufgrund der niedrigen 
absoluten Höhe der Umsatzumverteilungswirkungen (rd. 0,1 Mio. €) nicht von der Be-
triebsaufgabe des dort ansässigen Anbieters auszugehen. Darüber hinaus ist zu be-
rücksichtigen, dass seitens der Stadt derzeit die Möglichkeit einer Ansiedlung eines 
Lebensmitteldiscounters im Stadtteil Möllen geprüft wird. Auch in den weiteren Stadt-
teilzentren und integrierten Lagen der Stadt Voerde ist durch die Erweiterung der Le-
bensmitteldiscounter am Standort keine negative städtebauliche Entwicklung zu erwar-
ten.  
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3 Umweltbericht 
Gemäß § 2a BauGB ist dem vorliegenden Bauleitplan ein Umweltbericht beizufügen. 
Dieser fasst die Ergebnisse der gem. §§ 2 (4) i.V.m § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB durch-
zuführenden Umweltprüfung zusammen, in der die mit der Änderung des vorliegenden 
Flächennutzungsplans voraussichtlich verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und bewertet werden. 

Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten berücksichtigt der Umweltbericht die 
Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) und 2a BauGB. Umfang und Detailierungsgrad des 
Umweltberichtes werden von der Stadt unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belan-
ge festgelegt und richten sich danach was angemessener Weise verlangt werden kann 
bzw. für die sachgerechte Abwägung der Umweltbelange erforderlich ist. 

In vorliegendem Fall umfasst der Untersuchungsrahmen des Umweltberichts im we-
sentlichen den Änderungsbereich. Je nach Erfordernis und räumlicher Beanspruchung 
des zu untersuchenden Schutzgutes erfolgt eine Variierung dieses Untersuchungs-
raums. 

Der Begriff Umwelt beschreibt den Raum, in dem menschliches Leben stattfindet; die 
Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzungen menschlichen Lebens wie jedes 
menschliche Wirken die Umweltsituation beeinflusst. Die Bedingungen, die wir vorfin-
den, haben ein hohes Maß an Selbstregulierungskräften entwickelt, die in der Lage 
sind, Beeinträchtigungen auszugleichen und sich an Veränderungen anzupassen. 

Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung 
hat zur Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen verschlechtern und die 
Handlungsmöglichkeiten der Menschen zukünftig eingeschränkt werden. Hier ist die 
Verantwortung der heutigen Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, möglichst 
vermeiden, ihre negativen Auswirkungen kompensieren oder im schlechtesten Fall 
Ersatz schaffen müssen, um die Funktionsfähigkeit des gesamten Umweltsystems 
nicht zu gefährden. Im Fokus des Umweltberichtes stehen erhebliche Einwirkungen, 
das heißt solche, die zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Umweltsituation bzw. 
des ökologischen Systems führen. Einwirkungen oder Veränderungen, die mit jeder Art 
menschlichen Handelns einhergehen, die Erheblichkeitsschwelle jedoch nicht über-
schreiten, sind nicht Gegenstand dieser Prüfung.  

Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen zu ermöglichen, hat der Ge-
setzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. "Umweltschutzgüter", die die 
wesentlichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es da-
rum, Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Arten- und Bio-
topschutz, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Kultur- und Sachgüter, das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu erkennen 
und zu bewerten, bevor eine Entscheidung über eine Planung getroffen wird (§1 Ab-
satz 6 Nr. 7 und 1a BauGB). Der Gesetzgeber hat in unterschiedlicher Weise für eine 
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Reihe dieser Umweltschutzgüter Standards, Schutzvorschriften und Ziele vorgegeben. 
Dieses Dreiecksverhältnis - Planung - gesetzliche Anforderungen - konkrete Auswir-
kungen gibt die Gliederung der nachfolgenden Abschnitte vor. Zunächst wird das Plan-
konzept erläutert und anschließend die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, 
bevor in dem ausführlichen Abschnitt 3.3 die möglichen Auswirkungen auf die einzel-
nen Umweltschutzgüter dargestellt werden. 

3.1 Einleitung 

3.1.1 Umsetzung der Planziele 

Ein wesentliches Planungsziel ist die planungsrechtliche Umsetzung der Ziele und 
Grundsätze aus der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Voerde, 
insbesondere die “Erhaltung und Stärkung der Einzelhandels-/Funktionsvielfalt sowie 
der Zentralität der Innenstadt“. Um dennoch künftig die Nahversorgung für den Bereich 
östlich der Bahnlinie im Stadtteil Voerde in einem ausreichenden Maße zu gewährleis-
ten, sieht das der Bauleitplanung zugrunde liegende städtebauliche Konzept vor, die 
bestehenden Einzelhandelsnutzungen (Lebensmitteldiscounter) im wesentlichen auf 
den Bestand zu beschränken und so einer Schädigung des zentralen Versorgungsbe-
reichs Innenstadt entgegenzuwirken. Aus diesem Grund werden die beiden großflächi-
gen Lebensmitteldiscountmärkte im Änderungsbereich gem. § 11 (3) BauNVO als 
Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Nahversorgung/Lebensmittel“ dar-
gestellt. 

Neben den Einzelhandelsnutzungen sind im weiteren Änderungsbereich Gewerbebe-
triebe und Wohnnutzungen zu etwa gleichen Teilen vorhanden. Ziel ist es hier, langfris-
tig Immissionskonflikten vorzubeugen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für 
die Zukunft zu sichern. Des Weiteren sollen Entwicklungspotenziale für wohnverträgli-
che Gewerbebetriebe erhalten bleiben. Entsprechend dem heutigen Bestand erfolgt 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes von Teilbereichen der „gewerblichen Bau-
fläche“ zu „gemischte Baufläche“. 

3.1.2 Planvarianten 

Da sich das vorliegende Planvorhaben auf eine konkrete städtebauliche Situation be-
zieht sind zur Steuerung und Entwicklung u.a. der Fortschreibung des Einzelhandels-
konzeptes der Stadt keine plankonformen Alternativen mit geringeren städtebaulichen 
und/ oder ökologischen Auswirkungen gegeben. Im Sinne des Entwicklungsgebotes 
gem. § 8 (2) BauGB soll der Flächennutzungsplan geändert werden. 
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3.2 Umweltschutzziele 

3.2.1 Landschaftsplan 

Der Änderungsbereich liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes 
Dinslaken/ Voerde. In nördlicher Richtung schließt sich unmittelbar das Landschafts-
schutzgebiet „Holthauser und Speller Heide“ (LSG-4306-0002) an. 

3.2.2 FFH- bzw. Vogelschutzgebiete 

Nach Art. 3 Abs. 1 FFH-Richtlinie ist europaweit ein Netz besonderer Schutzgebiete 
mit der Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten. Dieses Netz umfasst Gebiete mit na-
türlichen Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse 
sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen besonderen Schutzge-
biete. In der Regel ist eine Darstellung im Flächennutzungsplan, die einem FFH- oder 
Vogelschutzgebiet widerspricht, rechtlich nicht möglich. Bei der Aufstellung oder Ände-
rung des Flächennutzungsplans ist die Verträglichkeit der dargestellten Grundnutzun-
gen mit den Europäischen Schutzgebieten nachzuweisen.  

Die Schutzgebiete zielen auf die Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftli-
chem Interesse. Hauptziel ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, 
wobei wirtschaftliche, soziale und kulturelle Anforderungen berücksichtigt werden sol-
len. 

Für das Gebiet der Stadt Voerde ist in erster Linie das Vogelschutzgebiet „Unterer Nie-
derrhein“ (DE-4203-401) von Bedeutung, welches westlich des Änderungsbereiches in 
einer Entfernung von rund 2,6 km liegt. In seiner Gesamtheit erstreckt sich dieses 
Feuchtgebiet beiderseits des Rheines von der zu Duisburg/ Dinslaken gehörenden 
Rheinaue Walsum im Süden bis zur Staatsgrenze der Niederlande im Norden. Es um-
fasst in Voerde die überflutete Rheinaue sowie den westlichen und nördlichen Teil der 
Mommniederung.  

Das nächste gemeldete Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL,1992, 
Richtlinie 92/43/EWG) „Kaninchenberge“ (DE-4306-303) befindet sich in nördlicher 
Richtung in einer Entfernung von rund 1,9 km. 

Auf Grund der derzeitigen bestehenden Nutzungen und der gegebenen Entfernungen 
sind keine relevanten Auswirkungen auf die Schutzziele und Erhaltungszwecke der 
Schutzgebiete anzunehmen. 

3.2.3 Regelungen zum Artenschutz sowie allgemeine und sonstige Umwelt-
schutzziele 

§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG; Fassung vom 29.7.2009) formuliert 
die grundlegenden Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Demnach sind 
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Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so-
wie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt darüber hinaus den Schutz gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten und hier insbesondere derjenigen Arten, die für die Aufrechterhaltung 
der ökologischen Vielfalt und Entwicklung in der Europäischen Union von besonderer 
Bedeutung sind. Diese Arten werden in § 7 BNatSchG definiert; § 44 benennt eine 
Reihe von Verboten, die unter anderem diese Arten betreffen (Absatz 1) und be-
schreibt im Absatz 5 das Verhältnis zur Bauleitplanung.  

Demnach ist es verboten die in § 7 definierten besonders geschützten und streng ge-
schützten Arten 

• zu fangen, zu töten und Ähnliches (Nr. 1), 

• ihre Habitate zu zerstören (Nr. 3) und 

• streng oder besonders geschützte Pflanzen oder ihre Standorte zu zerstören 
(Nr. 4). 

Für die Bauleitplanung regelt § 44 Absatz 5 BNatSchG in Verbindung mit § 18, dass 
auch der Artenschutz grundsätzlich nach der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch be-
handelt werden muss. Für eine bestimmte Auswahl aus den besonders oder streng 
geschützten Arten (nämlich die durch europäisches Recht geschützten Arten) gelten 
jedoch die Verbote aus § 44 Absatz 1 fort. Soweit sie in Nordrhein-Westfalen vorkom-
men, werden sie im Land als "Planungsrelevante Arten" bezeichnet. 

Im Rahmen der Bauleitplanung können von diesen Verboten Ausnahmen gemacht 
werden,  

• wenn Ausgleichslebensräume gleicher oder ähnlicher Art wie die in Anspruch 
genommenen im räumlichen Zusammenhang vorhanden sind; 

• oder wenn im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen solche Ausweichlebens-
räume geschaffen werden; das kann im Einzelfall bedeuten, dass die Aus-
weichlebensräume vor Durchführung der durch die Bauleitplanung ermöglichten 
Maßnahmen für die Umsiedlung betroffener Arten zur Verfügung stehen müs-
sen. 

Hinsichtlich des Verbots Nr. 1 (fangen, töten) gilt die Ausnahme nur bei Unvermeidbar-
keit. 
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Da die Verbote des § 44 BNatSchG unmittelbar und für jedermann gelten, bleibt die 
Verantwortung des Eingriffsverursachers so lange bestehen, wie durch einen Bebau-
ungsplan nichts anderes geregelt ist. Keine Ausnahmemöglichkeit eröffnet das Gesetz 
dagegen für die sog. Störungsverbot (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG), wonach erhebli-
che Störungen in einer Reihe von Lebensphasen der jeweiligen Arten verboten sind. 
Als erheblich gilt eine solche Störung dann, wenn der Erhaltungszustand der Art in 
dem jeweiligen Raum ("lokale Art") gefährdet ist, das heißt, wenn durch die Störungen 
mit einer Abnahme der Population zu rechnen ist. Die Pflicht zur Vermeidung solcher 
Störungen verbleibt daher bei demjenigen, der letztlich den Eingriff verursacht. Im 
Rahmen der Bauleitplanung muss allerdings geprüft werden, ob solche Störungen bei 
Umsetzung der Planung überhaupt vermeidbar sind - anderenfalls wäre die Planung 
nicht umsetzbar und damit unzulässig -; weiterhin sollten Erkenntnisse über das mögli-
che Vorhandensein solcher Arten und über geeignete Maßnahmen zur Vermeidung 
von Störungen in Form von Hinweisen in den Flächennutzungsplan aufgenommen 
werden. 

Übergeordnetes Ziel der Wasserwirtschaft ist der integrierte Gewässerschutz, der den 
Schutz von Grundwasser, Oberflächenwasser und aquatischen Lebensgemeinschaften 
umfasst. Die Ziele der Wasserwirtschaft gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umfas-
sen somit nicht mehr nur die Erreichung einer guten Gewässerqualität, sondern fordern 
darüber hinaus eine verstärkte Einbeziehung gewässerökologischer Fragestellungen. 
Bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Oberflächengewässern und Grundwasser 
sowie der angrenzenden Landökosysteme soll für alle Gewässer ein guter Zustand 
erreicht werden, der nur geringfügig vom natürlichen Zustand des jeweiligen Gewäs-
sertyps abweicht. 

Das Grundwasser ist gemäß WHG so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßi-
ger und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. Eine ausgewogene Bilanz 
zwischen Grundwasserentnahme und natürlicher Grundwasserneubildung ist zu ge-
währleisten. Die signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkon-
zentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten sollen umgekehrt  
werden.  

Zur Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Ziele wurden Gebietseinheiten gebildet. 
Das Stadtgebiet von Voerde liegt in der Flussgebietseinheit Rhein, in der Berichtsein-
heit Niederrhein und dem Arbeitsgebiet Rheingraben-Nord. Für jede Flussgebietsein-
heit sind ein Bewirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm zu erstellen.  

Das Bundesimmissionsschutzgesetz regelt durch bislang mehr als 30 Rechtsverord-
nungen den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen und beugt dem Entstehen solcher Einwirkungen vor u.a. durch die Ver-
meidung und Verminderung schädlicher Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter 
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Einbeziehung der Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insge-
samt zu erreichen. 

Zweck des Bundesbodenschutzgesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens 
zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen ab-
zuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreini-
gungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 

Die Berücksichtigung des Schutzgutes Landschaft ist gesetzlich im Bundesnatur-
schutzgesetz, dem Landesnaturschutzgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit sowie des Erholungswerts der Landschaft) und in den entspre-
chenden Paragraphen des Baugesetzbuches vorgegeben. 

Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten über den Schutz von 
Biotopen das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landesnaturschutzgesetz NW 
Vorgaben für den Klimaschutz. 

Für Bau- oder Bodendenkmale ist das Denkmalschutzgesetz NRW zu beachten. Der 
Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist darüber hinaus 
in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorgegeben. So sind die im § 1 (6) BauGB aufgelisteten Belange der 
Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege die erhaltenswerten Ortsteile, 
Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ggf. zu berücksichtigen.  

Die Bewahrung historisch gewachsener Kulturlandschaften zur dauerhaften Sicherung 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft ergibt sich § 1 (4) BNatSchG.  

Übergreifend regelt das ROG §2 (2): „Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu ent-
wickeln. Historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägen-
den Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten“ 

Weitere umweltrelevante Ziele sind im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf (GEP 99) enthalten; er legt in Anlehnung an § 14 (1) Landesplanungsgesetz auf 
der Grundlage des Landesentwicklungsprogramms (LEPro) und des Landesentwick-
lungsplans (LEP) NRW die regionalen Ziele der Raumordnung und Landesplanung für 
die Entwicklung des Regierungsbezirks und alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen im Änderungsbereich fest. 
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In der Regel werden diese Ziele auf den nachfolgenden Planungsebenen (Land-
schaftsplan, FNP) konkretisiert; unmittelbare Bedeutung haben folgende Aussagen: 

- In den Freiraum- und Agrarbereichen soll die Nutzungsfähigkeit der landwirtschaft-
lichen Flächen, insbesondere solche mit hoher Bodenqualität erhalten werden. 

- Wald ist zu schützen und zu vermehren. 

- In den regionalen Grünzügen, die weite Teile des Stadtgebiets überdecken, ist 
beschädigte Natur wiederherzustellen und der regionale Biotopverbund zu entwi-
ckeln. 

- Die Landschaft ist insbesondere entlang der Gewässerläufe erlebbar zu machen, 
soweit nicht Belange des Naturschutzes entgegenstehen. 

- Einengungen bzw. Verriegelungen klimaökologischer Ausgleichsräume (Ventilati-
onsschneisen, Luftaustauschgebiete) sollen verhindert werden. 

3.2.4 Zusammenfassung: wesentliche Ziele für den Änderungsbereich 

Hinsichtlich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ergeben sich die wesent-
lichen Ziele aufgrund der derzeitigen Nutzung des Änderungsbereiches und seinem 
Umfeld aus den fachlichen Normen in Bezug auf den Schutz des Menschen vor Immis-
sionen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

Darüber hinaus sind insbesondere die gesetzlichen Ziele des Artenschutzes die vor-
wiegend im Bundesnaturschutzgesetz, dem Landesnaturschutzgesetz NW vorgegeben 
sind zu beachten. 

3.3 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Ba-
sisszenario) und der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Plandurchführung 
werden, soweit möglich, insbesondere die etwaigen erheblichen Auswirkungen des 
geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter beschrieben. Die Beschreibung umfasst da-
bei – sofern zu erwarten – die direkten, indirekten, sekundären, kumulativen, kurz- mit-
tel- und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen 
Auswirkungen. Den ggf. einschlägigen und auf europäischer, Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen soll dabei Rechnung getragen 
werden. 

3.3.1 Naturräume 

Das Gebiet der Stadt Voerde ist naturräumlich Bestandteil der Großlandschaft "Nieder-
rheinisches Tiefland" und liegt im Bereich der Kleinlandschaftstypen "Rheinberg - We-
seler Rheinaue" mit der Mommniederung und den Auenbereichen westlich von Spellen 
sowie "Dinslakener Rheinebene" im nordöstlichen, höher gelegenen Abschnitt. 
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Die Kennzeichen der Kleinlandschaftstypen sind: 

"Rheinberg-Weseler-Rheinaue": Die durch die Wasserführung des Rheines geprägte 
naturräumliche Einheit ist ursprünglich durch teilweise noch gut in der Landschaft er-
kennbare Erosionsränder zur Niederterrasse hin abgegrenzt. Durch den Bau der 
Hochwasserschutzdeiche kam es später zu einer Aufteilung in die überflutete und die 
nicht überflutete Rheinaue. 

In den auch heute noch periodisch überfluteten Talauebereichen des Rheines (z.B. 
südwestlich Mehrum) würde sich bei Ausbleiben menschlichen Einflusses je nach der 
Häufigkeit der Überflutung ein Silberweidenwald bzw. Hartholzauenwald als potenzielle 
natürliche Vegetation herausbilden.  

Die heutige reale Vegetation ist in den letzten Jahrhunderten im Wesentlichen durch 
die landwirtschaftliche Nutzung als Weideland entstanden, wobei zur Abgrenzung der 
Weideflächen, als Erosionsschutz und als Brennholzquelle Hecken und Kopfbaumrei-
hen angelegt wurden, die das heutige Bild der so entstandenen Kulturlandschaft prä-
gen. Im Randbereich der (wenigen) Siedlungen kamen Obstwiesen bzw. -weiden hin-
zu, die das Landschaftsbild ebenfalls stark bestimmen. Mit Ausnahme einzelner kleiner 
Auewaldbestände im überfluteten Rheinvorland ist Wald aus diesem Teilraum prak-
tisch vollständig verschwunden. 

"Dinslakener Rheinebene“: Diese naturräumliche Einheit gehört zur Niederterrasse und 
schließt sich der Rheinaue in nord-östlicher Richtung an. Ihre westliche Grenze bilden 
die Siedlungsränder der Ortslagen Spellen und Voerde, die Nord- und Ostkante der 
Mommniederung sowie die Ortschaft Möllen mit dem Kraftwerksstandort. Die durch-
schnittlich 4-6 km breite Rheinebene ist durch die Ausdehnung der Siedlungen im 
Stadtgebiet Voerde und Dinslaken nachhaltig verändert. 

Durch frühe Drainagemaßnahmen, durch die Eindeichung des Rheins sowie später 
teilweise durch bergbaubedingte Eingriffe in den Wasserhaushalt ist es zu Grundwas-
serabsenkungen sowie zum technischen Ausbau der Gewässer als "Vorfluter" gekom-
men, in deren Folge z.T. Ackerbau anstelle der ansonsten grünlandgeprägten landwirt-
schaftlichen Nutzung möglich geworden ist.  

Die potenziell-natürliche Vegetation auf der Niederterrasse wäre der Flattergras-
Buchenwald. 

Die reale Vegetation richtete sich im Wesentlichen nach den Boden-(-feuchte-)–
Verhältnissen. Während sich in den sandig-trockenen Bereichen zwischen Mommbo-
gen und Lippe Heidestrukturen herausbildeten, die später Anlass für eine Nutzung als 
Truppenübungsplatz und noch später als Siedlungsfläche für Industrie und Wohnen 
gaben, wurden die eher feuchten Bereiche im Voerder Bruch sowie östlich der B 8  mit 
unterschiedlichem Erfolg durch Gräben drainiert, so dass günstigenfalls Acker-, teilwei-
se Weideflächen gewonnen werden konnten, während fleckenweise Waldbestände 
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erhalten blieben. Diese abwechslungsreiche Landschaft ist für den nordöstlichen Teil 
des Stadtgebiets und vor allem für den Bereich zwischen Friedrichsfeld und Voerde 
bestimmend, soweit nicht die Ausdehnung der Besiedlung in jüngster Zeit eine neuerli-
che anthropogene Überprägung der Landschaft verursacht hat. Die nicht genutzten 
Bereiche der ehemaligen Heide wurden vor einigen Jahrzehnten mit Kiefernwald auf-
geforstet. 

3.3.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 
Bestand 

Der Änderungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ist durch die 
bestehenden, vorwiegend gewerblichen Nutzungen (Einzelhandel, kleinere Gewerbe-
betriebe) und der damit einhergehenden Besucher-, Kundenparkplätze großflächig 
versiegelt. Die bestehenden Biotopstrukturen mit einer entsprechenden Relevanz für 
Tiere und Pflanzen bzw. die biologische Vielfalt werden daher aus den wenigen gärtne-
risch angelegten Grünflächen gebildet.  

Insbesondere im westlichen/ nordwestlichen Bereich des Änderungsbereiches liegen 
im rückwärtigen Bereich der Wohngebäude an der Alexanderstraße private Gärten, die 
durch einen Aufwuchs von Gehölzen gekennzeichnet sind. Im Eckbereich der Ring-
straße (östlich dem Grundstück Ringstraße 5) befindet sich ein kleinflächiger Gehölz-
aufwuchs u.a. aus Eichen, Buchen und Vogelkirsche. Nach Angabe des Landesbetrie-
bes Wald und Holz NRW sind keine Flächen mit einer entsprechenden Waldeigen-
schaft im Änderungsbereich vorhanden. 

Die zu erwartenden Tiere und Pflanzen entsprechen voraussichtlich dem „Siedlungs-
spektrum“, d.h. sind relativ störungsunempfindlich und an menschliche Siedlungslagen 
gewöhnt. Die biologische Vielfalt ist aufgrund der gegebenen Ausstattung mit Biotopty-
pen und der hohen Störungsintensität durch die bestehenden Nutzungen von unterge-
ordneter Bedeutung.  

Der Änderungsbereich weist insgesamt für die betrachteten Schutzgüter aufgrund der 
bestehenden Nutzungen, der dadurch bedingten anthropogenen Störungen und auch 
der gegebenen Lage im Siedlungszusammenhang der Stadt keine relevanten Funktio-
nen auf.  

Baubedingte Auswirkungen 

Etwaige baubedingte Auswirkungen könnten im Rahmen einer nachfolgenden Pla-
numsetzung entstehen und Störungen z.B. durch Bauverkehre (Licht, Lärm, Staub) 
umfassen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind jedoch keine voraussichtlichen, erheblichen bau-
bedingten Auswirkungen zu erwarten, da mit dem Planvorhaben die derzeit bestehen-
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de Situation planungsrechtlich gesichert bzw. für eine zukünftige städtebauliche Ent-
wicklung geordnet werden soll. 

Unter Beachtung und Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben gem. § 44 (1) 
BNatSchG im Zuge etwaiger genehmigungspflichtiger Vorhaben entstehen keine vo-
raussichtlichen, erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Grünstrukturen sind deutlich anthropogen beeinflusst und weisen bereits nach der-
zeitigem Stand keine relevanten Funktionen für Tiere, Pflanzen sowie die biologische 
Vielfalt auf. Mit dem Planvorhaben sind – unter Berücksichtigung der bereits vorhande-
nen Nutzung – insgesamt keine voraussichtlichen erheblichen Beeinträchtigungen ver-
bunden. 

3.3.3 Arten- und Biotopschutz 

Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW3 ist im Rahmen der artenschutzrecht-
lichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europäisch geschützter Arten im Ände-
rungsbereich aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten auf-
grund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften 
gem. § 44 (1) BNatSchG potenziell nicht ausgeschlossen werden können – bzw. ob 
und welche Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich 
werden. Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist der Fokus auf „verfah-
renskritische Vorkommen“ planungsrelevanter Arten zu legen. Die Artenschutzbelange 
sind im Sinne einer überschlägigen Vorabschätzung zu berücksichtigen, so dass sich 
Darstellungen vermeiden lassen, die in nachgeordneten Verfahren aus Artenschutz-
gründen nicht umgesetzt werden können. Die artenschutzrechtlichen Belange werden 
in Kap. 4 der vorliegenden Begründung – soweit auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung ersichtlich – geprüft.  

Bestand 

Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der intensiven (gewerblichen) Nutzung der 
bestehenden Gebäude sind die vorhandenen Grünstrukturen im Änderungsbereich von 
untergeordneter Bedeutung.  

Vorkommen planungsrelevanter Arten sind aufgrund der mangelnden Biotopstrukturen 
nicht anzunehmen.  

Gesetzlich geschützte Biotope sind von dem Planvorhaben nicht berührt. 

 

                                                
3 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz: Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 
der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlungen. Dezember 2010. 
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Baubedingte Auswirkungen 

Da mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung die derzeit bestehende Situati-
on planungsrechtlich gesichert bzw. für eine zukünftige städtebauliche Entwicklung 
geordnet werden soll sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu er-
warten. 

Durch die gegebene Störungsintensität durch die bestehende Nutzung ist davon aus-
zugehen, dass mit der vorliegenden Änderung keine baubedingten artenschutzrechtli-
chen Konflikte im Sinne des § 44 (1) BNatSchG vorbereitet werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die nach Umsetzung des eigentlichen Bauvorhabens betriebsbedingten Auswirkungen 
mit relevantem Bezug zum Schutzgut können Störungen durch Emissionen von Lärm 
und Licht umfassen. Darüber hinaus sind Bewegungen (insbesondere durch Personen/ 
Menschen) geeignet, bestimmte Tierarten durch die Unterschreitung von spezifischen 
Fluchtdistanzen zu stören. Dies ist jedoch bereits auf Grundlage der derzeitigen Dar-
stellung im Flächennutzungsplan bzw. der vorhandenen Ist-Situation anzunehmen. 
Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise vor, die auf voraussichtliche erhebliche 
Beeinträchtigungen und damit auf eine mangelnde Vollzugsfähigkeit hinweisen. 

3.3.4 Schutzgut Landschaft 

Die landschaftlichen Raumeinheiten, die das Gebiet der Stadt Voerde prägen, wurden 
bereits in Kapitel 3.3.1 beschrieben. Die mit den einzelnen darin vorkommenden Bio-
toptypen verbundene Vegetation ist für das Landschaftsbild bestimmend. Von beson-
derer Bedeutung ist jedoch die geringe Reliefenergie, das heißt die Tatsache, dass das 
Gelände im Stadtgebiet ausgesprochen flach ist. Dies hat zur Folge, 

- dass bereits eine schwache Geländemorphologie als außerordentlich belebend 
und interessant wahrgenommen wird; 

- dass vertikale Vegetationselemente, also insbesondere Bäume, eine herausragen-
de Bedeutung bekommen und 

- dass Gebäude bzw. Anlagen, die höher als zwei Geschosse sind, bereits weiträu-
mige Auswirkungen haben können. 

Bestand 

Der Änderungsbereich und sein Umfeld sind durch die derzeit bestehenden Gebäude 
charakterisiert. Aufgrund der Lage im Siedlungszusammenhang bestehen jedoch keine 
relevanten Sichtbeziehungen von der sich im nördlichen Umfeld anschließenden freien 
Landschaft. Durch die im weiteren Umfeld befindlichen Waldflächen, ist eine Einbin-
dung in den größeren landschaftlichen Kontext sichergestellt. 
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Der Änderungsbereich und sein auswirkungsrelevantes Umfeld übernehmen keine 
maßgebliche Funktion für die Naherholung. Eine besondere Empfindlichkeit des Land-
schaftsraumes ist nicht gegeben. 

Baubedingte Auswirkungen 

Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung sowie der umliegend im Flächennut-
zungsplan dargestellten Wohn- und Gewerbebauflächen werden mit der vorliegenden 
Änderung voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Landschafts-
bild vorbereitet.  

Darüber hinaus sind mit Umsetzung des Planvorhabens keine baulichen Auswirkungen 
zu erwarten. Ausgleichsmaßnahmen sind mit der planungsrechtlichen Sicherung des 
derzeitigen Ist-Zustandes nicht verbunden. Insgesamt sind keine voraussichtlichen 
erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die derzeitige Situation bleibt bestehen, d.h. es ist weiterhin mit Anwohner-, Kunden- 
und der gewerblichen Nutzung zugehörigen Anlieferungsverkehren zu rechnen. Vo-
raussichtliche betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen sind nicht zu prognostizieren. 

3.3.5 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut „Fläche“ beschreibt die Umwandlung von Freiflächen für die Entwick-
lung von Siedlungen und Verkehrswegen und wird daher allgemein auch als „Flächen-
verbrauch“ bezeichnet. Nach Angabe des Landesumweltamtes4 wurden in den ver-
gangenen fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen jeden Tag etwa 10 ha freie Flächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen. Um den Flächenverbrauch 
zu reduzieren, ist es in der Nachhaltigkeitsstrategie NRW festgeschriebenes Ziel der 
Landesregierung, die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 
2020 auf 5 ha pro Tag zu begrenzen. Langfristig wird ein Netto-Null-Verbrauch ange-
strebt. 

Bestand 

Für den Änderungsbereich war seit 1973 der Bebauungsplan Nr. 12a „Kleingewerbe-
gebiet Bahnhofstraße“ rechtsverbindlich. 1998 wurde die 2. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12a beschlossen und 2007 die 1. Änderung. Die Flächen des 
Änderungsbereiches sind nahezu vollständig versiegelt und tragen nicht zu einem wei-
teren/ zusätzlichen Flächenverbrauch bei. 

                                                
4 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen (2016): Jahresbe-
richt 2016: Fläche – ohne Ende? Online: 
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/flaechenverbrauch/pdf/10_Jahre_LANUV_Jahresbericht_
Fl%C3%A4che_ohne_Ende.pdf. Abgerufen: Mai 2018. 
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Baubedingte Auswirkungen 

Der Änderungsbereich ist nahezu vollständig versiegelt, d.h. eine zusätzliche Flächen-
inanspruchnahme ist nicht zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen i.S. von einer Beein-
trächtigung landwirtschaftlicher Produktionsmöglichkeiten, nachteiligen Auswirkungen 
auf Biotop-, Landschafts- und Naturschutzflächen bzw. Erholungs-, Ruhe- und Frisch-
luftbereichen durch ausufernde Siedlungsstrukturen sind nicht anzunehmen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Eine voraussichtliche betriebsbedingte erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes ist 
nicht zu erwarten. 

3.3.6 Schutzgut Boden  

Böden stellen naturwissenschaftlich Naturkörper dar, die als vierdimensionale (Raum, 
der einer zeitlichen Entwicklung unterliegt) Ausschnitte aus der Erdkruste Ort einer 
Durchdringung von Gestein, Wasser, Luft und Lebewesen sind. Das Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) nennt die folgenden Bodenfunktionen: 

- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen 

- Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoff-
kreisläufen 

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der 
Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum 
Schutz des Grundwassers 

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

- Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, 
Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Standort für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche Nutzung, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

Das Stadtgebiet mit seiner ausgeprägten Niederungslandschaft unterlag bis zu seiner 
heutigen Erscheinung mehrfach verändernden erdgeschichtlichen Prozessen. Zu-
nächst bestimmten vor allem tektonische Vorgänge sowie das wiederholte Vordringen 
des Meeres die Entwicklung des Raumes. Nachdem sich das Meer vor mehreren 100 
Mio. Jahren zurückzog, folgten festländische Ablagerungen von Mergelkalk - Konkreti-
onen. 

Die Terrassenbildung und Ablagerungen durch Inlandeis im Eiszeitalter (Pleistozän) 
waren weitere, das heutige Erscheinungsbild prägende Ereignisse. Die Ausbildung der 
Terrassen erfolgte durch den Wechsel von sehr kalten Eiszeiten und Zwischeneiszei-
ten. In dieser Zeit schüttete der Rhein einen Schwemmfächer (heutige Hauptterrasse) 
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auf, in den sich in den folgenden wärmeren Zeiten der Fluss eingrub und Terrassen 
ausformte.  

Die Gletscher der Saale-Eiszeit hinterließen Geschiebesande und -lehme. Über das 
Niederterrassenmaterial legte sich in der erdgeschichtlichen Folge eine stark reliefaus-
gleichende Flugsanddecke, die lediglich im Bereich von Fluss- oder Bachläufen unter-
brochen wird. 

Der Rheinauenbereich ist aus kalkhaltigem Auenlehm über Sand und Kies aufgebaut, 
woraus sich braune Auenböden mit hoher Basensättigung entwickelt haben. Auf den 
Terrassensanden und -kiesen ist eine bis zu 2 m mächtige Hochflut-Lehmdecke anzu-
treffen, die zur Bildung von Braunerden und Parabraunerden, in Rinnen und Senken 
auch zu Gleyen geführt hat. 

Bestand 

Gem. Angaben des Geologischen Dienstes NRW (Bodenkarte 1 : 50.000) unterliegt 
dem Änderungsbereich ein Gley mit Bodenwertzahlen im mittleren Bereich zwischen 
35 und 45 Bodenwertpunkten. Die Schutzwürdigkeit des Bodens wurde nicht bewertet. 

Im Bereich der bestehenden Baukörper, Straßen und Parkplätze sowie deren Umfeld 
ist von einer Überformung der ursprünglichen Bodenverhältnisse auszugehen. Die Flä-
chen sind entsprechend versiegelt/ anthropogen vorbelastet; die natürlichen Boden-
funktionen deutlich eingeschränkt. 

Gemäß Altlastenkataster des Kreises Wesel liegt eine nachrichtlich geführte Altlasten-
verdachtsfläche an der Bahnhofstraße 151 (Gemarkung Voerde, Flur 25, Flurstück 
114), auf der jedoch bereits ein Einzelhandelsmarkt errichtet wurde. Bei den Bodenar-
beiten im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes wurden keine altlasten-
verdächtigen Funde bekannt. Aufgrund der großflächigen Versiegelung und der Nut-
zung sind die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser nicht gefährdet. 

Das Grundstück Bahnhofstraße 151 (Gemarkung Voerde, Flur 25, Flurstück 81) wird 
nachrichtlich im Altlastenkataster des Kreises geführt. Für die ehemalige Tankstelle 
wurde im Oktober 1997 eine Erstbewertung durchgeführt. Hierbei wurden drei Boden-
luftproben entnommen und auf BTEX und LHKW untersucht. Aromaten konnten in zwei 
Proben in geringen Konzentrationen nachgewiesen werden (0,05 und 0,35 mg/m3), 
chlorhaltige Kohlenwasserstoffe waren nicht nachweisbar. Der Fall wurde damals ab-
geschlossen, da zu dem Zeitpunkt kein weiterer Handlungsbedarf bestand. Sollten im 
o.g. Bereich zukünftig Erdarbeiten stattfinden, sind diese bodengutachterlieh zu beglei-
ten. Bei einer Nutzungsänderung sind hier eventuell weitere Untersuchungen nötig. 

Baubedingte Auswirkungen 

Da der Änderungsbereich größtenteils versiegelt ist, sind keine baubedingten voraus-
sichtlichen erheblichen Auswirkungen mit dem Planvorhaben verbunden. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
nicht abschließend bewertet werden, da die konkreten Vorhaben die mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes lediglich planungsrechtlich vorbereitet werden, nicht be-
kannt sind. Betriebsbedingte Auswirkungen können jedoch i.d.R. im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung durch geeignete Festset-
zungen/ Nebenbestimmungen vermieden werden. Ggf. sind hierzu auch nachfolgend 
entsprechende gutachterliche Untersuchungen notwendig. 

3.3.7 Schutzgut Wasser 

Wasser ist ein abiotischer Bestandteil des Naturhaushaltes. Es nimmt in verschiedenen 
Formen am natürlichen Wasserhaushalt teil und erfüllt wesentliche Funktionen wie 

• Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, 

• Transportmedium für Nährstoffe, 

• Belebendes und gliederndes Landschaftselement. 

Neben diesen ökologischen Funktionen bilden Grund- und Oberflächenwasser eine 
wesentliche Existenzgrundlage für den Menschen, zum Beispiel zur Gewinnung von 
Trink- und Nutzwasser, für die Fischerei, für Erholungszwecke sowie als Vorfluter für 
die Entwässerung.  

Das Schutzgut Wasser lässt sich in die Teilschutzgüter "Grundwasser" und "Oberflä-
chengewässer" unterteilen; Oberflächengewässer bestehen wiederum aus Fließge-
wässern und stehenden Gewässern. 

Bestand 

Klassifizierte Oberflächengewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. Unmit-
telbar nördlich angrenzend verläuft jedoch der Bruckhauser Leitgraben als Abschnitt 
des Fließgewässers „Neuer Mommbach“ (Gewässerkennzeichen: 277592). Dieser 
dient im Wesentlichen der Ableitung von Oberflächenwasser aus umliegenden/ an-
grenzenden Grundstücken. Der Bruckhauser Leitgraben führt nur nach Niederschlägen 
oder während längerer Niederschlagsperioden Wasser; in niederschlagsarmen Zeiten 
fällt der Graben trocken. 

Der Änderungsbereich liegt im Bereich des Grundwasserkörpers „Niederung des 
Rheins“. Hierbei handelt es sich um einen Poren-Grundwasserleiter. Der Gesteinstyp 
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ist silikatisch, die Durchlässigkeit wird im Fachinformationssystem  des Umweltministe-
riums NRW5  als „hoch“ beurteilt. 

Im Bereich der versiegelten Flächen ist von deutlich veränderten Grundwasserverhält-
nissen auszugehen.  

Das nächstgelegene festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet „Buchholtwelmen“ liegt 
außerhalb des Änderungsbereiches in einer Entfernung von rund 350 m. 

Der Änderungsbereich liegt innerhalb des festgesetzten Wasserschutzgebietes „Löh-
nen“ in der Zone IIIB. Die Genehmigungspflichten und Verbote der Schutzgebietsver-
ordnung vom 23.06.1995 sind daher (bereits derzeit) einzuhalten. 

Der Änderungsbereich befindet sich nach § 73 WHG im Risikogebiet HQ extrem des 
Rheins, das durch Versagen oder Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen 
bei einem extremen Hochwasserereignis überschwemmt werden könnte. Alle Flurstü-
cke liegen entweder innerhalb des Risikogebiets oder unmittelbar an der Abgrenzung 
(Flurstücke: 79, 80, 88, 244, 280, 281) des Risikogebiets.  

Nur bei Deichbruch ist mit Überschwemmungen in Teilbereichen zu rechnen bis 0,5 m 
Höhe und vereinzelt bis 1,0 m. Aufgrund der geringen Höhe des nur bei Deichbruch zu 
erwartenden Hochwassers ist die Gefahr für den Änderungsbereich als gering einzu-
schätzen.  

Baubedingte Auswirkungen 

Da keine klassifizierten Oberflächengewässer im Änderungsbereich vorkommen sind 
direkte Auswirkungen mit der vorliegenden Änderung nicht anzunehmen. 

Erhebliche Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate sind im Vergleich zum 
derzeitigen Zustand nicht zu erwarten, da der Änderungsbereich bereits großflächig 
versiegelt ist. 

Erhebliche Auswirkungen auf Hochwasserschutzeinrichtungen sind baubedingt nicht 
zu prognostizieren.  

Insgesamt sind keine voraussichtlichen erheblichen baubedingten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf umliegende Gewässer können auf der vorliegen-
den Planungsebene nicht abschließend betrachtet werden. Da die beabsichtigte Nut-

                                                
5 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW: Fachinformationssystem 
ELWAS mit Auswertewerkzeug ELWAS-WEB. Online unter: http://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/. 
Abgerufen: Mai 2018 
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zung jedoch der derzeitigen faktischen Nutzung entspricht sind werden mit der Ände-
rung voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sein. 

3.3.8 Schutzgut Klima und Luft 

Das Stadtgebiet von Voerde ist verhältnismäßig gut durchlüftet und zeichnet sich durch 
ein ausgeglichenes Klima aus. Es ist geprägt von milden Wintern und verhältnismäßig 
kühlen Sommern. Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur entspricht 8,5 bis 9,0 
°C. Die Hauptwindrichtung ist Südwest, untergeordnet auch Nordost. 

Gewerbe- und Industrieflächen, insbesondere der Kraftwerksstandort, die Gewerbe -
und Industrieflächen im Ortsteil Friedrichsfeld und das Industriegebiet der Aluminium-
hütte, bewirken aufgrund der starken Flächenversiegelung eine zusätzliche Aufheizung 
und aufgrund der Gebäudestruktur eine Änderung der Windverhältnisse. Die Waldflä-
che zwischen dem Ortsteil Möllen und der Stadt Dinslaken filtert Luftschadstoffe. 

Bestand 

Der Änderungsbereich und sein Umfeld sind lokalklimatisch einem Siedlungsklima zu-
zuordnen. Die Bereiche der Einzelhandelsbetriebe sowie der dazugehörigen Stellplatz-
anlagen können jedoch bereits lokale Wärmeinseln, insbesondere an strahlungsinten-
siven Sommertagen aufweisen. Weitere Vorbelastungen bestehen durch die Versiege-
lungen im Bereich der Straßen (Ringstraße).  

Die mit Wohngebäuden bestandenen Flächen weisen aufgrund der Gartenbereiche 
und der z.T. darin stehenden Baumbestände ein ausgeglicheneres Mikroklima auf. 

Der Änderungsbereich übernimmt keine relevante Funktion als Kaltluftentstehungsbe-
reich oder Frischluftkorridor für angrenzende Flächen. 

Baubedingte Auswirkungen 

Da mit Umsetzung der Flächennutzungsplanänderung keine Bauvorhaben anzuneh-
men sind, sind in vorliegendem Fall auch keine entsprechenden erheblichen Auswir-
kungen wie sonst durch Baufahrzeuge, Kräne und Materialanlieferungen üblich, zu 
erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die derzeit bestehenden Vorbelastungen aufgrund des Betriebs der vorhandenen Ge-
bäude bleiben unverändert. Es entstehen aktuell verschiedene Emissionen z.B. durch 
Wärmeverluste der Gebäude aber auch die Zulieferer- und Kundenverkehre. 

Mit dem Vorhaben werden insgesamt keine voraussichtlichen, erheblichen Beeinträch-
tigungen auf das Schutzgut vorbereitet. 
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3.3.9 Schutzgut Mensch 

Die jeweilige komplexe Umweltsituation beeinflusst den einzelnen Menschen über be-
stimmte „Wirkungspfade“: Unmittelbar bewirkt von anderen Menschen z.B. durch Lärm 
und Erschütterungen, über die Luft durch Luftschadstoffe oder klimatische Auswirkun-
gen, über das Wasser durch Hochwasser- oder sonstige Überschwemmungsgefahren, 
über den Boden hinsichtlich Altlasten und über Natur und Landschaft, was die Aspekte 
der Erholung betrifft. Schließlich können durch die Umsetzung der Planung auch Nut-
zungen beseitigt oder beeinträchtigt werden, die für die Bevölkerung bisher eine positi-
ve Bedeutung hatten. 

Bestand 

Innerhalb des Änderungsbereiches bestehen verschiedene Nutzungen, die sowohl 
gewerbliche (Dienstleistungen, Gastronomie, Handwerk, Handel) als auch Wohnnut-
zungen umfassen. Letztere sind insbesondere im westlichen Bereich des Änderungs-
bereiches entlang der Alexanderstraße vorzufinden. Insgesamt handelt es sich hier um 
eine heterogene Nutzungsstruktur. Aufgrund dieser durchmischten Struktur und der 
Vorbelastungen im Bereich der angrenzenden Bahnhofstraße ist die bestehende Situa-
tion in Anbetracht der geschilderten Situation hinsichtlich der Immissionsrichtwerte als 
Mischgebiet zu beurteilen.  

Durch die derzeitigen gewerblichen Nutzungen sind keine erheblichen Emissionen zu 
erwarten. Bestehende Konflikte in Bezug auf Lärmimmissionen zwischen gewerblichen 
Nutzungen und Wohnnutzungen sind nicht bekannt. Die im Bereich der gemischten 
Bauflächen befindlichen Betriebe (Steinmetz, Kfz-Werkstätten) sind als atypisch einzu-
stufen und wurden daher schalltechnisch näher untersucht6. Im Ergebnis werden die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete (60 dB(A) tags) heute an allen um-
gebenden Immissionsorten unterschritten. Nachtbetrieb findet nicht statt. Bei den ge-
nannten Betrieben handelt es sich somit in Hinblick auf das Emissionsverhalten um 
nicht wesentlich störendes Gewerbe und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse kön-
nen gewährleistet werden. 

Aufgrund der Lage des Änderungsbereiches bestehen Lärmimmissionen aus dem 
Straßenverkehr auf der Bahnhofstraße sowie auf der Hindenburgstraße (B 8). Die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete werden teilweise überschritten.  

Der Änderungsbereich bzw. sein auswirkungsrelevantes Umfeld übernehmen keine 
relevante Funktion im Hinblick auf Erholungsnutzungen. 

Baubedingte Auswirkungen 

                                                
6 Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik (Afi) (April 2019): Schallschutzgutachten B-
Plan Nr. 135 Bahnhofstraße/Ringstraße in Voerde. Haltern am See. 
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Da mit Umsetzung der Flächennutzungsplanänderung keine relevanten Bauvorhaben 
anzunehmen sind, sind auch keine entsprechenden erheblichen Auswirkungen zu er-
warten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bestehende Konflikte in Bezug auf Lärmimmissionen zwischen gewerblichen Nutzun-
gen und Wohnnutzungen sind nicht bekannt. 

Im Bereich gewerblicher Bauflächen können auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung durch den Ausschluss von Betrieben und Anlagen, die das Wohnen wesent-
lich stören, die Immissionsschutzansprüche der unmittelbar angrenzenden Wohn- und 
Mischgebiet sichergestellt werden. 

Auf Grundlage des schalltechnischen Gutachtens werden auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung zum Schutz vor Verkehrslärm passive Schallschutzmaßnahmen, 
d.h. die erforderlichen Schalldämmmaße der Außenwand gem. DIN 4109 (Schallschutz 
im Hochbau) auf Basis der im Gutachten ermittelten Lärmpegelbereiche festgesetzt. 

3.3.10 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind Zeugnisse menschlichen Handelns ide-
eller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Menschen be-
deutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der Kul-
turlandschaft beschreiben und lokalisieren lassen. 

Unter dem Begriff Kulturgut sind zusammengefasst: 

- schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler 

- historische Kulturlandschaften 

- Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart 

Bestand 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Kultur- und Sachgüter im Sinne von Objek-
ten mit gesellschaftlicher oder architektonischer Bedeutung von der Planung betroffen. 

Nach Abfrage des Informationssystems „KuLaDig“ des Landschaftsverbandes Rhein-
land (LVR) liegt der östliche Bereich des Änderungsbereiches im Bereich der Kultur-
landschaft „Unterer Niederrhein“ und der westliche Bereich in der Kulturlandschaft 
„Ruhrgebiet“. Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche (Landesplanung/ Regionalpla-
nung) bzw. gesetzlich geschützte Kulturdenkmäler liegen nach Angabe des Informati-
onssystems im Bereich des Änderungsbereiches nicht vor. Das nächstgelegene Kultur-
landschaftselement mit räumlicher Wirkung ist gem. Fachbeitrag Kulturlandschaft (LVR 
2014) (Kartenteil, Nr. 34) das Haus Voerde (Wasserschloss) in einer Entfernung von 
rund 1,5 km in westlicher Richtung. 
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Bestandteile des landschaftlichen kulturellen Erbes, die in ihrer Gesamtheit den Land-
schaftsraum prägen liegen aufgrund der bestehenden Bebauung, der intensiven (ge-
werblichen) Nutzung und der Lage unmittelbar nördlich der Haupteinfallstraße nicht 
vor. 

Bodendenkmäler und archäologische Fundstellen sind aus dem Änderungsbereich 
nicht bekannt. 

Baubedingte Auswirkungen 

Eine voraussichtliche erhebliche baubedingte Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern 
ist nicht zu erwarten. Im Fall von kulturhistorisch/ kulturgeschichtlich wichtigen Boden-
funden sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Bei ent-
sprechenden Bodenfunden sind die Erdarbeiten unverzüglich einzustellen und die Un-
tere Denkmalbehörde zu informieren. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Voraussichtliche, betriebsbedingte Auswirkungen die das Maß der Erheblichkeit in Be-
zug auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ überschreiten sind nicht anzunehmen. 

3.3.11 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern sind, soweit sie im gegebenen 
Fall Bedeutung haben, bereits bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter unter-
sucht worden. In bestimmten Fällen, insbesondere bei großen und alten, wenig anthro-
pogen beeinflussten Biotopkomplexen kann jedoch die wechselseitige Abhängigkeit ein 
solches Maß an Komplexität annehmen, dass die Folgen eines Eingriffs nicht ohne 
weiteres im Vorhinein erkannt und richtig bewertet werden können. Mit Relevanz für 
das Stadtgebiet handelt es sich um folgende Biotopkomplexe: 

- Auenkomplexe sowie naturnahe Bach- und Flusstäler 

- Binnendünenkomplexe 

- Naturnahe Wälder 

Durch das Planvorhaben werden diese wertvollen Biotopkomplexe weder bau- noch 
betriebsbedingt berührt. Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen sind dementspre-
chend nicht zu erwarten. 

3.4 Kompensation 

Durch die Planung sind in erster Linie bereits großflächig versiegelte Flächen im inner-
städtischen Bereich betroffen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt eine 
Bilanzierung möglicher Eingriffe und sofern erforderlich die Festlegung von Aus-
gleichsmaßnahmen. 
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3.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung (Nullvariante) 

Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im Änderungsbereich ist 
bei Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die Flächen würden voraus-
sichtlich weiter in ihrem derzeitigen Umfang, d.h. als Gemischte und gewerbliche Bau-
flächen sowie Straßenverkehrsflächen genutzt. Positive Entwicklungstendenzen für 
Natur- und Umwelt sind aufgrund naturschutzfachlicher Vorgaben für den Änderungs-
bereich nicht zu erwarten. 

3.6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 

Die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachtei-
liger Auswirkungen sind auf der nachfolgenden Planungsebene, wenn konkrete Aus-
wirkungen absehbar werden, zu beschreiben. 

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG werden im Rahmen der erforderlichen Ar-
tenschutzprüfung (ASP I) konkretisiert und mit Umsetzung des Vorhabens eingehalten. 

Die aus lärmimmissionsschutzgründen erforderlichen Maßnahmen sind auf Grundlage 
des Schallschutzgutachtens (vgl. Afi, 2019) auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung festzusetzen. 

Durch die Planung sind in erster Linie bereits großflächig versiegelte Flächen im inner-
städtischen Bereich der Stadt betroffen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
erfolgt eine Bilanzierung möglicher Eingriffe und sofern erforderlich die Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen. 

3.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da sich das Planvorhaben auf eine konkrete und bebaute Fläche bezieht, liegen keine 
anderweitigen alternativen Planungsmöglichkeiten vor. Hierbei können die an diesem 
Standort bestehenden Synergieeffekte wie der vorhandene günstige Verkehrsan-
schluss an die Bundesstraße (B 8) entsprechend genutzt werden. 

3.8 Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zu-
lässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen einschließlich 
notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / Ausgleich 

Die im Flächennutzungsplan getroffene Darstellung als gemischte und gewerbliche 
Bauflächen, Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Nahversorgung/Lebensmittel“ 
sowie Straßenverkehrsflächen lässt keine schweren Unfälle oder Katastrophen erwar-
ten, die zu erheblich nachteiligen Auswirkungen führen. Erhöhte Brandpotentiale der zu 
errichtenden Gebäude sind nicht zu erwarten, können jedoch auf der Flächennut-
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zungsplanebene nicht abschließend betrachtet werden. Vorgaben zum Brandschutz 
sind in im Rahmen der nachfolgenden Planung / Genehmigung sicherzustellen. 

Weitere Gefahrgutunfälle durch Industrietätigkeiten im Sinne der Seveso-Richtlinie und 
/ oder verkehrsbedingten Gefahrgutunfällen sind in vorliegendem Fall ebenfalls nicht 
anzunehmen. 

3.9 Zusätzliche Angaben 

3.9.1 Datenerfassung/ Methodik 

Grundsätzlich ist in der Bauleitplanung das Material zu ermitteln, welches für eine 
sachgerechte Planungsentscheidung und insbesondere für die Abwägung über zu be-
rücksichtigende Belange erforderlich ist. Damit wird auch die Grenze der Ermittlungs-
tiefe definiert: Was für die planerische Entscheidungsfindung nicht erforderlich ist, 
braucht nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch nicht ermittelt zu werden. 
Nach dem gleichen Grundsatz sollte Doppelarbeit vermieden werden: Was im Zusam-
menhang mit anderen Vorhaben oder durch andere Behörden bereits ermittelt wurde, 
braucht nicht erneut erhoben zu werden, wenn nicht begründete Zweifel an der Rich-
tigkeit vorliegen oder sachliche oder zeitbedingte Veränderungen eine neue Betrach-
tung nahe legen. 

Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte anhand von Erhebun-
gen bzw. Bestandskartierungen des städtebaulichen und ökologischen Zustands in-
nerhalb des Änderungsbereiches sowie der näheren Umgebung. 

Darüber hinaus gehende technische Verfahren wurden nicht erforderlich. Bei der Zu-
sammenstellung der erforderlichen Angaben traten keine Schwierigkeiten auf. 

3.9.2 Monitoring 

Gem. § 4c BauGB sind die vom Flächennutzungsplan ausgehenden erheblichen Um-
weltauswirkungen von den Städten und Gemeinden zu überwachen. Hierin werden sie 
gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz zuständigen Behörden unterstützt. 

Weitere Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prüfungen im Rahmen 
der baurechtlichen Zulassungsverfahren. Unbenommen hiervon ist die Überprüfung 
seitens der für den Umweltschutz zuständigen Behörden gem. § 4 (3) BauGB. 

3.10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Ein wesentlicher Zweck der vorliegenden Bauleitplanung ist die planungsrechtliche 
Umsetzung der Ziele und Grundsätze aus der Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes der Stadt Voerde, wobei die Strategie verfolgt werden soll, den Einzelhandels-
besatz im Änderungsbereich langfristig zu reduzieren und in diesem Zusammenhang 
die Verlagerung bestehender Betriebe in den zentralen Versorgungsbereich zu fördern. 
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Neben den Einzelhandelsnutzungen sind im weiteren Änderungsbereich Gewerbebe-
triebe und Wohnnutzungen zu etwa gleichen Teilen vorhanden. Ziel ist es hier, langfris-
tig Immissionskonflikten vorzubeugen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für 
die Zukunft zu sichern. Des Weiteren sollen Entwicklungspotenziale für wohnverträgli-
che Gewerbebetriebe erhalten bleiben.  

Die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter werden in der folgenden Tabelle über-
sichtlich zusammengestellt: 

Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche 
Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

Unter Berücksichtigung der aktuel-
len Situation im Änderungsbereich 
sind keine relevanten Auswirkun-
gen auf das Schutzgut zu erwarten 

Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

Arten- und Bio-
topschutz 

Unter Berücksichtigung der aktuel-
len Situation im Änderungsbereich 
sind keine relevanten Auswirkun-
gen auf das Schutzgut zu erwarten 

Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

Landschaft Nahezu vollständig bebauter Ände-
rungsbereich, Sicherung der fakti-
schen Ist-Situation, keine Bautätig-
keiten zu erwarten 

Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

Fläche Keine, bereits durch bestehende 
Gebäude/ Anlagen vorbelastet 

Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

Boden Keine, bereits durch bestehende 
Gebäude/ Anlagen vorbelastet 

Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

Wasser Bebauter Änderungsbereich mit 
hoher Versiegelungsrate, Vorga-
ben hinsichtlich der Lage innerhalb 
der WSZ IIIb sind zu beachten, 
keine Veränderungen anzunehmen 

Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

Klima und Luft Keine Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

Mensch Bestandssicherung, bestehende 
Lärmimmissionen durch Straßen-
verkehr (Werte für Mischgebiete 
werden in Teilbereichen überschrit-
ten), Zunahme an Immissionen im 
Vergleich zum genehmigten Be-
stand nicht anzunehmen, keine 
Erholungsfunktionen  

Nein Passive Schallschutzmaß-
nahmen, Festsetzung von 
Lärmpegelbereichen auf der 
Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung  

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
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Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche 
Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge 

zu erarbeiten  

Wirkungsgefüge Keine Nein Sind auf der nachfolgen-
denden Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung ggf. 
zu erarbeiten 

4 Arten- und Biotopschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW7 ist im Rahmen der artenschutzrecht-
lichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europäisch geschützter Arten im Ände-
rungsbereich aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten auf-
grund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften 
gem. § 44 (1) BNatSchG potenziell nicht ausgeschlossen werden können – bzw. ob 
und welche Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich 
werden. 

Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist der Fokus auf „verfahrenskritische 
Vorkommen“ planungsrelevanter Arten zu legen. Die Artenschutzbelange sind im Sin-
ne einer überschlägigen Vorabschätzung zu berücksichtigen, so dass sich Darstellun-
gen vermeiden lassen, die in nachgeordneten Verfahren aus Artenschutzgründen nicht 
umgesetzt werden können. 

• Bestandsbeschreibung 

Der ca. 7,2 ha große Änderungsbereich liegt im Nordosten von Voerde in einem so-
wohl gewerblich als auch zu Wohnzwecken genutzten Bereich unmittelbar nördlich der 
Bahnhofstraße. In nördlicher Richtung wird der Änderungsbereich durch den Bruck-
hauser Leitgraben und private Grundstücke begrenzt. In westlicher Richtung befindet 
sich die Alexanderstraße und in östlicher Richtung begrenzt die Hindenburgstraße (B 
8) den Änderungsbereich. 

Der Änderungsbereich liegt maßgeblich innerhalb des Siedlungsraumes von Voerde. In 
nördlicher Richtung, jenseits der Rönskenstraße besteht jedoch ein Übergang in den 
land- bzw. forstwirtschaftlich genutzten Freiraum. 

Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der derzeitigen intensiven (gewerblichen) 
Nutzung der bestehenden Gebäude sind die vorhandenen Grünstrukturen im Ände-
rungsbereich von untergeordneter Bedeutung. Diese werden aus kleineren Baulücken 
zwischen den bestehenden Gebäuden sowie angepflanzten Gehölzstrukturen die der 

                                                
7 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz: Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 
der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlungen. Dezember 2010. 
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Eingrünung/ Durchgrünung der Gewerbebetriebe bzw. der Parkplätze der Einzelhan-
delsfilialen dienen, gebildet. Vereinzelt befinden sich weitere Grünstrukturen in den 
privaten Gartenbereichen Wohngebäude. 

Insgesamt sind die vorhandenen Grünstrukturen aus artenschutzrechtlicher Sicht auf-
grund der starken anthropogenen Einwirkungen von untergeordneter Bedeutung.  

 
• Vorabschätzung der Artenschutzbelange 

Im Sinne der auf Flächennutzungsplanebene erforderlichen überschlägigen Vorab-
schätzung der Artenschutzbelange, ist unter Berücksichtigung der Lage des Ände-
rungsbereiches, der gegebenen Störungsintensität durch die bestehende Nutzung da-
von auszugehen, dass mit der vorliegenden Änderung keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte im Sinne des § 44 (1) BNatSchG vorbereitet werden, die nicht unter Beach-
tung von Vermeidungsmaßnahmen einschließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnah-
men (CEF-Maßnahmen) im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung 
ausgeschlossen werden können.  

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die ggf. erforderlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verbotstatbeständen im Rahmen einer artenschutzfachlichen Prü-
fung zu konkretisieren. 

5 Planungsrechtliche Umsetzung 

5.1 Planerische Grundentscheidung 

Die durch den Umweltbericht vorgenommene "umweltinterne" Bewertung der Verände-
rung der Umweltsituation auf Grundlage der Flächennutzungsplanänderung hat erge-
ben, dass die gemäß § 1 BauGB zu berücksichtigenden Umweltschutzgüter oder um-
weltrelevanten Ziele nicht oder nur unwesentlich (Klima und Luft, Kultur und Sachgüter, 
Landschaft, Boden, Wasser) beeinträchtigt bzw. die Beeinträchtigung durch geeignete 
Maßnahmen ausgeglichen werden kann (Mensch, Tiere und Pflanzen). 

Alternativen zum Plankonzept, die zu einer geringeren Beeinträchtigung von Umwelt-
schutzgütern führen würden, haben sich bei der Prüfung der Umweltbelange nicht er-
geben. 

Durch das vorgesehene Konzept können die Planungsziele verwirklicht werden, ohne 
andere Belange erheblich zu beeinträchtigen. 

5.2 Darstellungen 

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Darstellungen des Flächennutzungsplans 
mit der jeweiligen, dazugehörigen Begründung zusammengestellt:  
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Planinhalt Begründung 

Art der baulichen Nutzung  

Gemischte Baufläche  
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO 

 

Der Änderungsbereich ist zu etwa gleichen Teilen geprägt 
durch Wohngebäude und unterschiedliche nicht wesent-
lich störende gewerbliche Nutzungen.  

Im Änderungsbereich ansässige als atypisch für Mischge-
biete einzustufende Betriebe wurden schalltechnisch nä-
her untersucht8. Immissionskonflikte bestehen nicht.  
Sofern erforderlich werden im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung Maßnahmen zum Schutz vor Straßenver-
kehrslärm festgesetzt.  

Entsprechend dem heutigen Bestand erfolgt eine Ände-
rung des Flächennutzungsplanes von Teilbereichen der 
„gewerblichen Baufläche“ zu „gemischte Baufläche“. 

Gewerbliche Baufläche 
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO 

Die Flächen im zentralen Änderungsbereich, auf denen 
sich eine seit mehreren Jahren leerstehende kleinflächige 
Einzelhandelsimmobilie befindet, werden wie bisher als 
gewerbliche Baufläche dargestellt.  

Aufgrund der Lage unmittelbar zwischen zwei großflächi-
gen Lebensmittelmärkten soll auch zukünftig aus Gründen 
des Immissionsschutzes eine Ansiedlung von Wohnen in 
diesem Bereich ausgeschlossen werden. Stattdessen soll 
unter Berücksichtigung der umliegenden gemischten Bau-
flächen eine Ansiedlung von nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben erfolgen.  

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden 
aufgrund des o.g. Planungsziels Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen.  

Im Sinne eines passiv planerischen Störfallschutzes sind 
aufgrund der Nähe zu Wohnnutzungen Betriebe die einen 
Betriebsbereich im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG bilden 
unzulässig. Dies dient der Vermeidung von Auswirkungen 
von schweren Unfällen im Sinne des § 50 BImSchG auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-
nenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Ge-
biete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 
Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-
punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder be-
sonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 

                                                
8 Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik (Afi): Schallschutzgutachten B-Plan Nr. 135 
Bahnhofstraße/Ringstraße in Voerde. Haltern am See, April 2019 
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Planinhalt Begründung 

Gebäude. 

Sondergebiet  
gem. § 11 (3) BauNVO  

Die beiden großflächigen Lebensmitteldiscountmärkte im 
Änderungsbereich werden gem. § 11 (3) BauNVO als 
Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Nah-
versorgung/Lebensmittel“ dargestellt. 

Im Rahmen eines Klageverfahrens erfolgte eine außerge-
richtliche Einigung in Form eines Vergleichs zwischen der 
Stadt Voerde und dem Betreiber des Lidl-Marktes (SO 1). 
Dieser Vergleich sieht eine Erweiterung der Verkaufsflä-
che auf maximal 1.200 qm vor. Im Sinne der Gleichbe-
handlung soll auch der östliche Lebensmitteldiscountmarkt 
Aldi die Möglichkeit erhalten, auf max. 1.200 qm Verkaufs-
fläche zu erweitern. Ergänzend erfolgt somit die Darstel-
lung der maximal zulässigen Verkaufsfläche von jeweils 
1.200 qm. Entsprechend der Charakteristik eines Le-
bensmittelmarktes, erfolgt eine Beschränkung der sonsti-
gen zentrenrelevanten Randsortimente. Unter Berücksich-
tigung der bestehenden bauordnungsrechtlichen Geneh-
migungssituation erfolgt eine Beschränkung auf maximal 
10 % bzw. 20 % der Gesamtverkaufsfläche. 
Eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungs-
bereiche kann gutachterlich9 ausgeschlossen werden. 

Straßenverkehrsflächen 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 

Änderungen der Erschließungssituation sind nicht vorge-
sehen. Teilbereiche der Ringstraße werden wie bereits im 
geltenden Flächennutzungsplan als Straßenverkehrsflä-
che dargestellt. Dieses Teilstück der Ringstraße stellt eine 
Verbindung zur Rönskenstraße dar.  

Aufgrund des aktuellen Ausbauzustands kann noch nicht 
die Funktion eines örtlichen Hauptverkehrswegs erfüllt 
werden. Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans muss vor dem Hintergrund der zukünftigen 
Zielsetzung geprüft werden, inwieweit die Darstellungen 
für den überörtlichen Verkehr und der örtlichen Hauptver-
kehrswege angepasst werden müssen.  

Abgrenzung des Änderungsbereichs  

Grenze des Änderungsbereichs  
gem. § 9 (7) BauGB 

Der Änderungsbereich umfasst den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 135. Der Änderungsbereich wird im 
Wesentlichen begrenzt durch den Bruckhauser Leitgra-

                                                
9 Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA): Einzelhandelsuntersuchung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 „Bahnhofstraße/Ringstraße“ in Voerde. Köln, Dezember 2018 
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Planinhalt Begründung 

 ben, die Alexanderstraße und die Bahnhofstraße. 

6 Versorgung und Entsorgung 

6.1 Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird in den bestehenden 
Regenwasserkanal eingeleitet, ohne dass dadurch Kapazitätsprobleme verursacht 
werden.  

Das im Änderungsbereich auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Nieder-
schlagswasser sollte grundsätzlich entsprechend der Vorschrift des § 51 a LWG örtlich 
versickert werden, sofern die Voraussetzungen des § 53 LWG zur Überlassung der 
Abwasserbeseitigungspflicht für Niederschlagswasser erfüllt sind. Voraussetzung hier-
für ist jedoch, dass die Qualität des Grundwassers nicht beeinträchtigt wird. Für Berei-
che, auf denen mit mehr als geringen Verschmutzungen nicht zu rechnen ist (wie 
Dachflächen und Parkplätze für Pkw) wäre das grundsätzlich auch nicht problematisch. 
Anderenfalls muss vor einer Versickerung eine Reinigung durch den Betrieb oder eine 
Einleitung in den städtischen Regenwasserkanal erfolgen. Die Kapazität des Regen-
wasserkanals ist für einen Anschluss eines Teils der Betriebsflächen ausgelegt. Teil-
weise bestehen Einleitungsrechte in den Regenwasserkanal. Ein Großteil der Anlieger 
des Bruckhauser Leitgrabens leitet ihr Regenwasser in den Graben ein.  

Die Dimensionierung der angeschlossenen Regenwasserkanäle sowie des nachge-
schalteten Vorfluters lassen einen zusätzlichen Anschluss von Einleitern in den Re-
genwasserkanal zu.  

Eine Verwendung des gesammelten Niederschlagswassers zur Ergänzung der Be-
triebswasserversorgung ist ebenfalls denkbar. Eine Versickerung des Niederschlags-
wassers ergäbe insoweit keinen Sinn, als der Umfang des zur Deckung des Be-
triebswasserverbrauches einzusetzenden Grund- bzw. Trinkwassers sich in dem Maße 
verringert, in dem das Betriebswasser durch Niederschlagswasser ergänzt werden 
kann. Daher wird darauf hingewiesen, dass gering belastetes Niederschlagswasser 
grundsätzlich zu versickern (bzw. einzuleiten) ist (unter Berücksichtigung des § 53 
LWG), wenn es nicht als Betriebswasser verwendet wird.  

Durch die regelmäßige Einzelfallprüfung im Baugenehmigungsverfahren bei gewerbli-
chen Anlagen durch die Untere Wasserbehörde ist zudem sichergestellt, dass der 
Bauherr die beabsichtigte Niederschlagswasserentsorgung prüffähig darlegt und die 
ordnungsbehördlichen Vorgaben eingehalten werden. 
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6.2 Schmutzwasser 

Der Änderungsbereich ist im Generalentwässerungsplan der Stadt Voerde bereits ent-
halten und berücksichtigt, so dass die Kapazitäten der Kläranlage auf Grund der Pla-
nung nicht überschritten werden. Durch die Flächennutzungsplanänderung wird das 
Maß der Bebauung nicht erhöht, so dass keine Auswirkungen zu erwarten sind.  

6.3 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über die bestehende Trinkwasserleitung. Nach 
dem Feuerlöschplan der Niederrheinischen Gas- und Wasserwerke sind in dem Gebiet 
mehrere leistungsfähige Anschlussleitungen mit einem Durchsatz von 192 m³ vorhan-
den, so dass die erforderliche Löschwassermenge nach dem DVGW Arbeitsblatt W 
405 zur Verfügung gestellt werden kann.  

6.4 Ver- und Entsorgung durch Versorgungsträger 

Der Änderungsbereich ist mit Wasser, Strom, Gas und Telefonleitungen bereits er-
schlossen.  

Die Abfallentsorgung erfolgt über ein im Auftrag der Stadt tätiges Unternehmen; sie ist 
grundsätzlich über entsprechende Satzungen der Stadt geregelt.  

7 Städtebauliche Daten 
Folgende Flächen werden im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes dargestellt 
(alle Angaben in ha): 

Gesamt 7,17 ha 

Gemischte Baufläche 4,98 ha  

Gewerbliche Baufläche 0,39 ha 

Sondergebiet 1,51 ha 

Verkehrsflächen 0,28 ha 

8 Kosten 
Die Stadt Voerde hat die Bearbeitung der Bauleitplanung extern vergeben. Für die Flä-
chennutzungsplanänderung entstehen Planungskosten in Höhe von 2.880 € zuzüglich 
Mehrwertsteuer.  
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Voerde, den  

In Vertretung: 

 

Wilfried Limke 
Erster Beigeordneter
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Angefertigt :

Voerde, den  ............................. 20

..........................................................................................

Technischer Angestellter

Der Rat der Stadt Voerde hat am  ............................. 20

beschlossen, für den Plan die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2

BauGB durchzuführen.

Voerde, den .............................. 20

..........................................................................................

Der Bürgermeister

Der Plan, seine Begründung mit dem Umweltbericht so-

wie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-

genen Stellungnahmen haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

vom ............................. 20         bis einschließlich ............................. 20

öffentlich ausgelegen.

Voerde, den ............................. .20

..........................................................................................

Der Bürgermeister

Der Rat der Stadt Voerde hat am ............................. 20      diesen Plan

mit Begründung einschließlich Umweltbericht als Flächennutzungsplan

beschlossen.

Voerde, den ............................. .20

..........................................................................................

Der Bürgermeister

Diese Flächennutzungsplanänderung ist gemäß

§ 6 BauGB mit Verfügung vom ............................. 20

mit Az. : ................................................. genehmigt worden.

Düsseldorf, den ..........................20

..........................................................................................

Bezirksregierung

Die Genehmigungsverfügung ............................................

vom ............................. 20       ist am .............................20     gemäß § 6

Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden.

Voerde, den .............................. 20

..........................................................................................

Der Bürgermeister

73. Änderung des

Flächennutzungsplans

"Bahnhofstraße / Ringstraße"

Stadt Voerde

(Niederrhein)

Rechtsgrundlagen:

1. Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

2. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990

    (BGBl. 1991 I S. 58)

3. Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

    (BauO NRW) vom 21.07.2018, (GV.NRW. 2018 S. 421)

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542)

in den jeweils gültigen Fassungen

Stand der Plangrundlage: ............................    ..... Ausfertigung

Maßstab 1:5000

M

G

SO

Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-,

§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Gemischte Bauflächen

(§ 1 Abs.1 Nr.2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen

(§ 1 Abs.1 Nr.3 BauNVO)

Sondergebiet mit Zweckbestimmung

(§ 11 BauNVO)

Verkehrsflächen

(§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Darstellungen

gemäß BauGB und BauNVO

Planzeichenerklärung

Nachrichtliche Übernahme

Hochwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich im Risikogebiet HQextrem

des Rheins, das durch Versagen oder Überströmen von

Hochwasserschutzeinrichtungen bei einem extremen

Hochwasserereignis überschwemmt werden könnte. Alle

Flurstücke liegen entweder innerhalb des Risikogebiets

oder unmittelbar an der Abgrenzung (Flurstücke: 79, 80,

88, 244, 280, 281) des Risikogebiets.

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone IIB des

Wasserschutzgebietes "Löhnen". Die Reglungen der

Wasserschutzgebietsverordnung vom 23.06.1995 sind

zu beachten.
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Bebauungsplan Nr. 135 – Bahnhofstraße / Ringstraße –  

Begründung 
Für den Änderungsbereich war seit 1973 der Bebauungsplan Nr. 12a „Kleingewerbe-
gebiet Bahnhofstraße“ rechtsverbindlich. 1998 wurde die 2. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12a beschlossen und 2007 die 1. Änderung. Zweck der 1. Ände-
rung war die Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage, durch welche die klein-
gewerblichen Nutzungen erhalten und die zentrenrelevanten Einzelhandelsnutzungen 
auf die Funktion der Nahversorgung begrenzt werden sollten.  

Am 12.05.2015 hat der Rat der Stadt Voerde den Beschluss zur 2. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 12a „Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße“ zur Anpassung der Steue-
rungsmöglichkeiten des Einzelhandels gefasst. Gleichzeitig wurde zur Sicherung der 
Planungsziele eine Veränderungssperre beschlossen. 

Im Rahmen eines Klageverfahrens vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf gegen die 
auf den Bebauungsplan Nr. 12a, 1. Änderung gestützte Versagung einer Erweiterung 
eines Lebensmittelbetriebes, hat das Gericht in der mündlichen Verhandlung deutlich 
gemacht, dass begründete Zweifel an der Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans 
bestünden. Dies gelte ebenso für die erlassene Veränderungssperre. 

Daher hat der Rat der Stadt Voerde in der Folge diese Veränderungssperre aufgeho-
ben und gleichzeitig zur Sicherung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 
12a, 2. Änderung eine erneute Veränderungssperre beschlossen. Auf der Grundlage 
dieser erneuten Veränderungssperre wurde eine Bauvoranfrage auf Erweiterung eines 
weiteren Lebensmittelbetriebes abgelehnt. Hiergegen klagte der Antragsteller. 

Ursprüngliches Ziel der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12a war es, die Gewer-
be- und Einzelhandelssituation im Geltungsbereich unter Beibehaltung des Bauge-
bietstyps „Gewerbegebiet“ zu regeln. Im Zuge der weiteren Bearbeitung hat eine Über-
prüfung der örtlichen Situation ergeben, dass die planungsrechtliche Steuerung der 
Nutzungen auf der Basis dieses Baugebietstyps für das gesamte Plangebiet nicht ziel-
führend ist. 

Da an der Wirksamkeit des Bebauungsplans Nr. 12a ebenso rechtliche Bedenken be-
stehen, soll auch für den gesamten Geltungsbereich des Ursprungsplans ein neuer 
Bebauungsplan, der Bebauungsplan Nr. 135 „Bahnhofstraße / Ringstraße“, aufgestellt 
werden. Der Aufstellungsbeschluss wurde durch den Rat der Stadt Voerde am 
20.03.2018 gefasst. 

Der Beschluss der 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12a wurde in der Folge aufge-
hoben. Da somit die Grundlage für die erneute Veränderungssperre vom 14.02.2017 
entfiel, wurde diese Satzung ebenfalls aufgehoben.  
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Aus den o.g Gründen werden der Bebauungsplan Nr. 12a u sowie dessen 1. Änderung 
und 2. vereinfachte Änderung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 
aufgehoben. Die Aufhebung soll auch im Falle einer Aufhebung oder Unwirksamkeit 
der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 135 weiterhin Bestand haben. Die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben wäre dann nach den Regelungen des § 34 BauGB (Zulässigkeit 
von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen.  

Der Aufhebungsbeschluss erfolgt durch einen selbstständigen Beschluss durch den 
Rat der Stadt Voerde.  

1 Erforderlichkeit der Planung 

1.1 Zweck und Ziele 

Um zukünftig die städtebauliche Ordnung am Standort Bahnhofstraße neu zu struktu-
rieren und die Einzelhandelsentwicklungen nach den im Folgenden dargestellten 
Grundsätzen steuern zu können, ist es erforderlich den Bebauungsplan Nr. 135 „Bahn-
hofstraße/Ringstraße“ aufzustellen. 

Ein wesentlicher Zweck der vorliegenden Bauleitplanung ist 

• die planungsrechtliche Umsetzung der Ziele und Grundsätze aus der Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Voerde (Gutachten als Grundlage für 
die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Dr. Donato Acocella, Februar 
2017).  

Laut Gutachten ist in Verbindung mit dem deutlichen Rückgang der Einzelhandelsbe-
triebe seit dem Jahr 2005 auch ein deutlicher Anstieg der Leerstände innerhalb des 
gesamten Stadtgebietes und insbesondere der Innenstadt von Voerde festzustellen. 
Seit 2005 kam es innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt zu einem 
deutlichen Rückgang der Betriebe, der Verkaufsfläche und des Umsatzes. Innerhalb 
von knapp zehn Jahren hat sich die Anzahl der Leerstände etwa verdoppelt. Ein Teil 
dieses Rückgangs ist auf den Leerzug der Immobilie am Rathausplatz und die Leer-
stände im Gebäudekomplex Friedrichsfelder Straße/ Bahnhofstraße (Forum Voerde) 
zurückzuführen. Dieser Rückgang des Einzelhandelsangebotes (Schließung: Droge-
riemärkte, Supermarkt, Getränkemarkt, Biogeschäft usw.) wirkt sich nachteilig auf die 
Attraktivität und Anziehungskraft der Innenstadt aus, die damit innerhalb der Stadt Vo-
erde auch an Bedeutung verloren hat. 

Bei den klassischen innenstadtrelevanten Sortimenten (u.a. Bekleidung, Schuhe) weist 
Voerde weiterhin per Saldo deutliche Kaufkraftabflüsse auf. Dies ist u.a. auf die vielfäl-
tigen Konkurrenzstandorte im Umfeld der Stadt zurückzuführen, wie z.B. das Centro 
Oberhausen sowie die Innenstädte von Dinslaken und Duisburg. Zudem weist Voerde 
eine disperse Siedlungsstruktur mit mehreren zentralen Versorgungsbereichen und 
einer eher "schwachen" Innenstadt auf.  
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Als Ziele werden in der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes insbesondere die 
“Erhaltung und Stärkung der Einzelhandels-/Funktionsvielfalt sowie der Zentralität der 
Innenstadt“ und „die Erhaltung und Stärkung der Nahversorgung“ genannt.  

Laut Gutachten stellt die in integrierter Lage befindliche Einzelhandelskonzentration 
„Gewerbegebiet Bahnhofstraße“ durch das große Angebot im Sortiment Nahrungs- und 
Genussmittel eine erhebliche Konkurrenz für den zentralen Versorgungsbereich Innen-
stadt dar. Eine Weiterentwicklung des Standortes „Gewerbegebiet Bahnhofstraße“ mit 
zentrenrelevanten Sortimenten sei deshalb nicht anzustreben. Vielmehr sollte die Stra-
tegie verfolgt werden, den Einzelhandelsbesatz im Plangebiet langfristig zu reduzieren 
und in diesem Zusammenhang die Verlagerung bestehender Betriebe in den zentralen 
Versorgungsbereich Innenstadt zu fördern. 

Um dennoch künftig in einem ausreichenden Maße die Nahversorgung für den Bereich 
östlich der Bahnlinie im Stadtteil Voerde zu gewährleisten, Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Innenstadt zu sichern sowie negative städtebauliche und versorgungsstrukturel-
le Auswirkungen zu vermeiden, erfolgte konkretisierend zum vorliegenden Gutachten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine detaillierte Einzelhandelsuntersuchung für 
den vorliegenden Standort (s. 2.3). Die der Bauleitplanung zugrunde liegende städte-
bauliche Konzeption sieht grundsätzlich vor, die bestehenden Einzelhandelsnutzungen 
(Lebensmitteldiscounter) auf den Bestand zu beschränken und Neuansiedlungen zen-
trenrelevanter Einzelhandelsbetriebe auszuschließen, um so einer Schädigung des 
zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt entgegenzuwirken.  

Ein weiterer wesentlicher Zweck der Planung ist die 

• Neufestlegung der Art der Nutzung entsprechend der tatsächlichen und angestreb-
ten Nutzung.  

Im Bebauungsplan Nr. 12a sowie in der 1. Änderung wurden die Bauflächen im Plan-
gebiet als Gewerbegebiet festgesetzt, um die Grundlage für sog. kleingewerbliche Nut-
zungen zu schaffen. Neben den Einzelhandelsnutzungen sind heute allerdings im wei-
teren Plangebiet nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe und Wohnnutzungen zu 
etwa gleichen Teilen vorhanden, was nicht mehr dem Gebietscharakter eines Gewer-
begebietes entspricht. Aufgrund der vorhandenen Wohnnutzungen im und um das 
Plangebiet soll auch der Entwicklungsschwerpunkt zukünftig nicht rein im gewerblichen 
Bereich liegen. Ziel ist es, durch ein ausgeglichenes Verhältnis von nicht wesentlich 
störendem Gewerbe und Wohnen, langfristig Immissionskonflikten vorzubeugen und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Zukunft zu sichern sowie Entwick-
lungspotenziale für wohnverträgliche Gewerbebetriebe zu erhalten.  

Da das Plangebiet sich in verkehrsgünstiger Lage befindet und den östlichen Ortsein-
gang von Voerde markiert, soll zukünftig auch eine funktionale und gestalterische 
Aufwertung durch eine hochwertig gemischte Nutzungsstruktur erreicht werden.  
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1.2 Verhältnis zum Flächennutzungsplan und Bezeichnung des Plans 

Der geltende Flächennutzungsplan der Stadt Voerde stellt die Bauflächen im westli-
chen Plangebiet als gemischte Bauflächen und im östlichen Plangebiet als gewerbliche 
Bauflächen dar. Teile der Ringstraße sind als Straßenverkehrsfläche dargestellt.  

Die Bauflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 135 werden vorrangig 
als Mischgebiete und in Teilbereichen als Sondergebiete und Gewerbegebiete festge-
setzt. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes von Teilbereichen „gewerblicher 
Baufläche“ zu „gemischte Baufläche“ und „Sondergebiet“ ist somit erforderlich.  

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans wird gemäß § 8 Absatz 3 BauGB der Flä-
chennutzungsplan geändert. Es handelt sich um die 73. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Voerde. 

1.3 Inanspruchnahme von Freiraum (§ 1a Abs.2 BauGB) 

Das Plangebiet betrifft fast ausschließlich einen Bereich, der bisher bzw. in der Ver-
gangenheit weder als Wald noch als Fläche für die Landwirtschaft genutzt worden ist. 
Soweit gleichwohl andere Elemente des Freiraums, insbesondere natürliche Lebens-
räume in Anspruch genommen werden, wird darauf im nachfolgenden Umweltbericht 
eingegangen. Einer über die allgemeine städtebauliche Rechtfertigung hinausgehen-
den besonderen Begründung bedarf es insoweit nicht. 

2 Städtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1 Nutzungen und Struktur 

Das Plangebiet liegt im Osten des Ortsteils Voerde und umfasst eine Fläche von ca. 
7,2 ha. Westlich der Alexanderstraße grenzen Wohngebäude an das Plangebiet und 
nördlich befinden sich vereinzelt Wohngebäude, landwirtschaftliche Flächen sowie der 
Bruckhauser Leitgraben. Im Nordosten bildet die Bundesstraße B 8 den Abschluss des 
Plangebietes. Im Südosten verläuft die Grenze des Plangebietes entlang der für das 
Stadtzentrum bedeutsamen Haupterschließungsstraße Bahnhofstraße, auf deren Süd-
seite sich ebenfalls Wohnviertel anschließen. 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig bebaut. Die Erschließung der privaten Grundstü-
cke wird über die Ringstraße, die Alexanderstraße und die Bahnhofstraße gesichert. 
Ansässig sind hier insbesondere Handwerksbetriebe, Dienstleister und sonstige Ge-
werbebetriebe. In etwa gleichem Umfang befinden sich Wohnnutzungen (teilweise be-
triebszugehörig) im Plangebiet. 

Entlang der Bahnhofstraße sind bereits drei Lebensmitteldiscountmärkte (Aldi, Lidl, 
Netto) ansässig sowie eine leerstehende Einzelhandelsimmobilie, die ursprünglich von 
einem weiteren Lebensmitteldiscounter genutzt wurde. Der vorhandene Aldi-Markt hat 
infolge eines Klageverfahrens vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf nach Abschluss 
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eines Vergleichs kürzlich eine Erweiterung von knapp unter 800 qm auf insgesamt 
1.050 qm Verkaufsfläche realisiert. Aufgrund der begründeten Zweifel an der Rechts-
wirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 12a wurde am 18.03.2019 zwischen der Stadt 
Voerde und dem ansässigen Lidl-Markt, ein vom Verwaltungsgericht Düsseldorf vorge-
schlagener Vergleich über eine Verkaufsflächenerweiterung von knapp unter 800 qm 
auf 1.200 qm geschlossen. Der dritte Markt (Netto) verfügt derzeit über eine Verkaufs-
fläche von 700 qm. Eine Bauvoranfrage des Netto-Marktes auf Erweiterung der Ver-
kaufsfläche auf 906 qm liegt der Stadt bereits vor. Nach der aktuellen Beurteilungslage 
wäre die Bauvoranfrage nach § 34 BauGB zu bewerten. Bei zukünftigen Änderungen 
des Einzelhandelsbetriebs muss die Verkaufsfläche unter 800 qm betragen. Eine wei-
tere Einzelhandelsimmobilie liegt zwischen den beiden großflächigen Märkten und 
steht seit längerem leer. Konkrete Nachnutzungsabsichten sind nicht bekannt. Weitere 
Einzelhandelsansiedlungen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit zentrenre-
levanten Sortimenten sollen durch die Planung vermieden werden. 

2.2 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sonsti-
ge Rechte 

Die im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) formulierten Ziele 
und Grundsätze sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen. Im Rahmen der vorliegenden Planung sind insbesondere die Ziele 
und Grundsätze in Bezug auf die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels zu prü-
fen. Gemäß Einzelhandelskonzept liegt das Plangebiet außerhalb von zentralen Ver-
sorgungsbereichen. Grundlage für die vorliegende Planung sind die Regelungen des 
Ziels 6.5-7 LEP NRW wonach vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 
(3) BauNVO abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 außerhalb von zentra-
len Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 11 (3) BauNVO dargestellt und 
festgesetzt werden dürfen. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen in der 
Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, zu be-
grenzen. Ausnahmsweise kommen geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn 
dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Ge-
meinden erfolgt. 

Voerde liegt im räumlichen Geltungsbereich des Regionalplans für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan 99). Dieser Regionalplan gilt bis zum Inkraft-
treten des neuen Regionalplans Ruhr, der derzeit durch den Regionalverband Ruhr 
aufgestellt wird. Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf erfasst das 
Plangebiet als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB). Das Plangebiet soll auch im Re-
gionalplan Ruhr weiterhin als ASB dargestellt werden. Die B 8 wird als „Straße für den 
vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr“ eingestuft. Der Bruckhauser Leit-
graben wird im Regionalplan Ruhr erstmals als Fließgewässer dargestellt. Die Bauleit-
planung entspricht somit den Zielen der Regionalplanung. 

S
ei

te
21

7
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                 Seite 8 
Planungsamt                                                                                                                 14.06.19 
 

Wie unter Pkt. 1.2 erläutert, stellte der Flächennutzungsplan der Stadt Voerde die Bau-
flächen im Plangebiet bisher als „gemischte Bauflächen“ und „gewerbliche Bauflächen“ 
dar. Im Rahmen der parallelen 73. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt eine 
Änderung der Darstellung von Teilbereichen der „gewerbliche Baufläche“ zu „gemisch-
te Baufläche“ und „Sondergebiet“. 

Die Fläche liegt in der Schutzzone IIIb der Wassergewinnungsanlage Löhnen. Bei 
Baumaßnahmen ist die geltende Schutzgebietsverordnung entsprechend zu beachten. 

Entlang der Bundesfernstraße 8 gilt nach § 9 des Fernstraßengesetzes ein Anbauver-
bot für Hochbauten im Bereich von 20 m zum Straßenrand. Bis zu einer Entfernung 
von 40 m bedürfen Genehmigungen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbau-
behörde. 

Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Hiesfeld 44a“ 
sowie über dem ebenfalls auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Hiesfeld 44b“ und 
über dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Holthausen“. Weiter liegt das Plange-
biet über dem bereits erloschenen, auf Eisenstein verliehenen Bergwerksfeld „Gute 
Hoffnung Distriktsfeld“. Außerdem liegt das Plangebiet über dem Bewilligungsfeld 
„Walsum-Gas“. Die Bewilligung gewährt das Recht zur Aufsuchung und Gewinnung 
von Kohlenwasserstoffen. Ferner liegt das Plangebiet über dem Feld der Erlaubnis zu 
gewerblichen Zwecke „WeselGas“. Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur 
Aufsuchung des Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient ledig-
lich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher 
Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung konkreter Aufsuchungsmaß-
nahmen stellen darf. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch keine konkreten Maßnah-
men, sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis 
nicht hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst 
nach weiteren Genehmigungsverfahren zulässig.  

2.3 Einzelhandelsuntersuchung 

Anhand einer Verträglichkeitsuntersuchung1 wurde nachgewiesen, dass aus den fest-
gesetzten Verkaufsflächenobergrenzen am Standort Bahnhofstraße keine negativen 
städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen hervorgehen.  

Zunächst erfolgten die Bewertung der Angebots- und Nachfragesituation sowie die 
Bewertung der Versorgungsfunktion in Voerde und die Bewertung der Versorgungs-
funktion der Märkte im Plangebiet. Hierfür wurde eine Kundenwohnorterhebung durch-
geführt. Auf Grundlage der Verkaufsflächenobergrenzen wurde ermittelt welche Kauf-
kraftbewegungen und Umsatzumverteilungen daraus resultieren. Anschließend wurden 
die städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Auswirkungen bewertet. 

                                                
1 Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA): Einzelhandelsuntersuchung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 „Bahnhofstraße/Ringstraße“ in Voerde. Köln, Dezember 2018 
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Die wesentlichen Ergebnisse der Verträglichkeitsuntersuchung stellen sich wie folgt 
dar:  

Im Rahmen eines Klageverfahrens erfolgte eine außergerichtliche Einigung in Form 
eines vom Verwaltungsgericht vorgeschlagenen Vergleichs zwischen der Stadt Voerde 
und dem Betreiber des Lidl-Marktes (SO 1). Dieser Vergleich sieht eine Erweiterung 
der Verkaufsfläche auf maximal 1.200 qm vor. Diese Verkaufsfläche ist somit im Rah-
men der Bauleitplanung als Bestand anzusetzen. Im Sinne der Gleichbehandlung soll 
auch der Aldi-Markt am Standort Bahnhofstraße die Möglichkeit erhalten, geringfügig 
auf max. 1.200 qm Verkaufsfläche zu erweitern. Bei zukünftigen Änderungen des Net-
to-Marktes muss die Verkaufsfläche unter 800 qm betragen. 

Insgesamt weist die Stadt Voerde sowohl räumlich, quantitativ als auch überwiegend 
qualitativ eine gute Ausstattung im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel auf. Als 
zentrale Versorgungsbereiche sind die Innenstadt von Voerde und die Stadtteilzentren 
Friedrichsfeld und Spellen ausgewiesen. Darüber hinaus befindet sich im südlichen 
Stadtgebiet das perspektivische Stadtteilzentrum Möllen, das jedoch nicht als zentraler 
Versorgungsbereich ausgewiesen ist. Darüber hinaus ist auf die Nahversorgungsstan-
dorte Bahnhofstraße, Friedrichsfeld-West und Alte Hünxer Straße sowie das Gewerbe-
gebiet Grenzstraße hinzuweisen. 

In Bezug auf den Stadtteil Möllen ist festzuhalten, dass der hier ansässige Edeka-
Markt über eine vergleichsweise kleine Verkaufsfläche und einen nicht mehr zeitgemä-
ßen Marktauftritt verfügt. Grundsätzlich wäre eine Erweiterung des Marktes wün-
schenswert, ist jedoch aufgrund des begrenzten Einwohnerpotenzials (rd. 3.000 Ein-
wohner) und des damit verbundenen geringen Kaufkraftpotenzials aus gutachterlicher 
Perspektive schwer umsetzbar. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass im Stadtteil Voerde westlich der Bahnlinie nur 
das Edeka-Center ansässig ist, was jedoch aufgrund der Lage der Wohngebiete keine 
vollständige Versorgung der Einwohner im westlichen Bereich der Kernstadt ausüben 
kann. Grundsätzlich wäre hier zur Verbesserung des Betriebstypenmixes die Ansied-
lung eines Lebensmitteldiscounters im zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt 
wünschenswert. Dies würde zugleich auch zu einer Aufwertung der derzeit vorhande-
nen verbesserungswürdigen städtebaulichen Situation in der Innenstadt führen.  

Bei dem Standort in der Bahnhofstraße, bestehend aus den Lebensmitteldiscountern 
Aldi, Lidl und Netto, handelt es sich grundsätzlich um einen integrierten Standort der 
Lebensmittelversorgung, der jedoch aufgrund seiner Agglomerationseffekte und der 
guten verkehrlichen Anbindung weit über den Nahbereich hinausstrahlt und insbeson-
dere auf die Innenstadt starken Wettbewerbsdruck ausübt. 

Selbst bei vollständiger Ausschöpfung der Verkaufsflächenobergrenzen der drei Le-
bensmitteldiscountmärkte sind keine städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen 
Auswirkungen zu erwarten. Gegenüber dem zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
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sind zwar wettbewerbliche Effekte festzuhalten, die Betriebsaufgabe eines einzelnen 
Anbieters ist jedoch auszuschließen. Gegenüber dem Stadtteilzentrum Möllen, das 
nicht als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen ist, ist aufgrund der niedrigen ab-
soluten Höhe der Umsatzumverteilungswirkungen (rd. 0,1 Mio. €) nicht von der Be-
triebsaufgabe des dort ansässigen Anbieters auszugehen. Darüber hinaus ist zu be-
rücksichtigen, dass seitens der Stadt derzeit die Möglichkeit einer Ansiedlung eines 
Lebensmitteldiscounters im Stadtteil Möllen geprüft wird. Auch in den weiteren Stadt-
teilzentren und integrierten Lagen der Stadt Voerde ist durch die Erweiterung der Le-
bensmitteldiscounter am Standort keine negative städtebauliche Entwicklung zu erwar-
ten.  

3 Umweltbericht 
Gemäß § 2a BauGB ist dem vorliegenden Bauleitplan ein Umweltbericht beizufügen. 
Dieser fasst die Ergebnisse der gem. §§ 2 (4) i.V.m § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB durch-
zuführenden Umweltprüfung zusammen, in der die mit der Aufstellung des vorliegen-
den Bebauungsplans voraussichtlich verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und bewertet werden. 

Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten berücksichtigt der Umweltbericht die 
Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) und 2a BauGB. Umfang und Detailierungsgrad des 
Umweltberichtes werden von der Stadt unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belan-
ge festgelegt und richten sich danach was angemessener Weise verlangt werden kann 
bzw. für die sachgerechte Abwägung der Umweltbelange erforderlich ist. 

In vorliegendem Fall umfasst der Untersuchungsrahmen des Umweltberichts im we-
sentlichen das Plangebiet. Je nach Erfordernis und räumlicher Beanspruchung des zu 
untersuchenden Schutzgutes erfolgt eine Variierung dieses Untersuchungsraums. 

Der Begriff Umwelt beschreibt den Raum, in dem menschliches Leben stattfindet; die 
Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzungen menschlichen Lebens wie jedes 
menschliche Wirken die Umweltsituation beeinflusst. Die Bedingungen, die wir vorfin-
den, haben ein hohes Maß an Selbstregulierungskräften entwickelt, die in der Lage 
sind, Beeinträchtigungen auszugleichen und sich an Veränderungen anzupassen. 

Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung 
hat zur Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen verschlechtern und die 
Handlungsmöglichkeiten der Menschen zukünftig eingeschränkt werden. Hier ist die 
Verantwortung der heutigen Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, möglichst 
vermeiden, ihre negativen Auswirkungen kompensieren oder im schlechtesten Fall 
Ersatz schaffen müssen, um die Funktionsfähigkeit des gesamten Umweltsystems 
nicht zu gefährden. Im Fokus des Umweltberichtes stehen erhebliche Einwirkungen, 
das heißt solche, die zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Umweltsituation bzw. 
des ökologischen Systems führen. Einwirkungen oder Veränderungen, die mit jeder Art 
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menschlichen Handelns einhergehen, die Erheblichkeitsschwelle jedoch nicht über-
schreiten, sind nicht Gegenstand dieser Prüfung.  

Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen zu ermöglichen, hat der Ge-
setzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. "Umweltschutzgüter", die die 
wesentlichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es da-
rum, Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Arten- und Bio-
topschutz, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Kultur- und Sachgüter, das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu erkennen 
und zu bewerten, bevor eine Entscheidung über eine Planung getroffen wird (§1 Ab-
satz 6 Nr. 7 und 1a BauGB). Der Gesetzgeber hat in unterschiedlicher Weise für eine 
Reihe dieser Umweltschutzgüter Standards, Schutzvorschriften und Ziele vorgegeben. 
Dieses Dreiecksverhältnis - Planung - gesetzliche Anforderungen - konkrete Auswir-
kungen gibt die Gliederung der nachfolgenden Abschnitte vor. Zunächst wird das Plan-
konzept erläutert und anschließend die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, 
bevor in dem ausführlichen Abschnitt 3.3 die möglichen Auswirkungen auf die einzel-
nen Umweltschutzgüter dargestellt werden. 

3.1 Einleitung 

3.1.1 Umsetzung der Planziele 

Wie in Kapitel 1.1 erläutert werden mit der Planung die folgenden Zwecke verfolgt:  

• die planungsrechtliche Umsetzung der Ziele und Grundsätze aus der Fortschrei-
bung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Voerde (Gutachten als Grundlage für 
die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Dr. Donato Acocella, Februar 
2017) und die 

• Neufestlegung der Art der Nutzung entsprechend der tatsächlichen und angestreb-
ten Nutzung.  

Das Einzelhandelskonzept ist ein sonstiges städtebauliches Entwicklungskonzept gem. 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB, von dem keine unmittelbare Rechtswirkung im Hinblick auf 
die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen ausgeht. Daher er-
folgt die planungsrechtliche Umsetzung orientiert an den konkreten städtebaulichen 
Erfordernissen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Ziel des Bebauungspla-
nes ist es, einen Beitrag zu der von der Stadt Voerde angestrebten Erhaltung und Ent-
wicklung ihrer zentralen Versorgungsbereiche – insbesondere des zentralen Versor-
gungsbereichs Innenstadt – zu leisten. 

Einzelhandel mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten soll primär im zentralen Versor-
gungsbereich Innenstadt angesiedelt werden. Damit kann das Zentrum in seiner At-
traktivität gesteigert und maßvoll entwickelt werden. Gleichzeitig gilt es, wichtige Ein-
zelhandelsangebote planerisch zu steuern und damit ein Ungleichgewicht der sonsti-
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gen Standorte gegenüber den Zentren sowie die potenzielle Gefährdung der Zentren 
zu verhindern. 

Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt die planungsrechtliche Umsetzung der Ziele und 
Grundsätze aus der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Voerde, 
insbesondere die “Erhaltung und Stärkung der Einzelhandels-/Funktionsvielfalt sowie 
der Zentralität der Innenstadt“ aber auch „die Erhaltung und Stärkung der Nahversor-
gung“. Um künftig die Nahversorgung für den Bereich östlich der Bahnlinie im Stadtteil 
Voerde in einem ausreichenden Maße zu gewährleisten, sieht das der Bauleitplanung 
zugrunde liegende städtebauliche Konzept vor, die bestehenden Einzelhandelsnutzun-
gen (Lebensmitteldiscounter) im wesentlichen auf den Bestand zu beschränken und so 
einer Schädigung des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt entgegenzuwirken. 
Aus diesem Grund werden die beiden großflächigen Lebensmitteldiscountmärkte im 
Plangebiet gem. § 11 (3) BauNVO als Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestim-
mung „Großflächiger Einzelhandel - Nahversorgung/Lebensmittel“ festgesetzt und so 
auf ein nachweislich verträgliches Maß beschränkt. In den übrigen Bereichen wird ent-
sprechend den Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes der Einzelhandel mit zentrenre-
levanten Hauptsortimenten, mit Ausnahme des bestehenden Netto-Marktes, weitest-
gehend ausgeschlossen.  

Wie in Kapitel 1.1 / 2.1 bereits erläutert entspricht die Gleichwertigkeit von nicht we-
sentlich störenden Gewerbebetrieben und Wohnnutzungen im Plangebiet nicht der 
ursprünglichen Festsetzung eines Gewerbegebietes. Mischgebiete hingegen dienen 
sowohl der Wohnbebauung als auch nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. 
Durch die Festsetzung eines Mischgebietes wird zukünftig eine Ansiedlung von stören-
den Betrieben zugunsten der bestehenden Wohnnutzung ausgeschlossen, um langfris-
tig Immissionskonflikten vorzubeugen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für 
die Zukunft zu sichern.  

Mit dieser Ausweisung soll ebenfalls eine funktionale Aufwertung der Ortseingangssi-
tuation durch Mischung von hochwertigem Gewerbe und Wohnnutzung erreicht wer-
den.  

Nördlich der Ringstraße stellt das Mischgebiet zudem einen Übergang zwischen den 
beiden Sondergebieten sowie der außerhalb des Plangebiets liegenden Wohnnutzung 
dar. 

Das Plangebiet unterliegt Lärmimmissionen aus dem Straßenverkehr auf der Bahnhof-
straße sowie auf der Hindenburgstraße (B 8). Für das Plangebiet wurde daher eine 
schalltechnische Untersuchung2 erarbeitet, in der die auf das Plangebiet einwirkenden 
Verkehrslärmimmissionen untersucht und geeignete Schallschutzmaßnahmen für die 
Bebauung im Plangebiet definiert wurden (siehe Kapitel 5.3).  

                                                
2 Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik (Afi): Schallschutzgutachten B-Plan Nr. 135 
Bahnhofstraße/Ringstraße in Voerde. Haltern am See, April 2019 
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Die Ver- und Entsorgung des Gebietes erfolgt über die bestehenden Netze. Die innere 
Erschließung ist durch die Ringstraße sichergestellt. Die äußere Erschließung erfolgt 
im Wesentlichen durch die unmittelbar südlich des Plangebietes verlaufende Bahnhof-
straße welche in östlicher Richtung auf die Hindenburgstraße (B 8) mündet. Das be-
stehende Straßennetz ist geeignet, die Verkehre verträglich aufzunehmen. Die erfor-
derlichen Stellplätze für den ruhenden Verkehr, insbesondere der Besucherparkplätze 
der bestehenden Einzelhandelsbetriebe werden auf den jeweiligen privaten Grund-
stücksflächen nachgewiesen. 

3.1.2 Planvarianten 

Da sich das vorliegende Planvorhaben auf eine konkrete städtebauliche Situation be-
zieht sind zur Steuerung und Entwicklung u.a. der Fortschreibung des Einzelhandels-
konzeptes der Stadt keine plankonformen Alternativen mit geringeren städtebaulichen 
und/ oder ökologischen Auswirkungen gegeben. Mit Aufstellung des vorliegenden Be-
bauungsplanes soll entsprechend den o.g. Planungszielen für den gesamten Gel-
tungsbereich des Ursprungsplans der Bebauungsplan Nr. 135 „Bahnhofstraße/ Ring-
straße“ neu aufgestellt werden.  

3.2 Umweltschutzziele 

3.2.1 Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes Dinsla-
ken/ Voerde. In nördlicher Richtung schließt sich unmittelbar das Landschaftsschutz-
gebiet „Holthauser und Speller Heide“ (LSG-4306-0002) an. 

3.2.2 FFH- bzw. Vogelschutzgebiete 

Nach Art. 3 Abs. 1 FFH-Richtlinie ist europaweit ein Netz besonderer Schutzgebiete 
mit der Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten. Dieses Netz umfasst Gebiete mit na-
türlichen Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse 
sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen besonderen Schutzge-
biete. Bei der Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplanes ist die Verträglichkeit 
der dargestellten Grundnutzungen mit den Europäischen Schutzgebieten nachzuwei-
sen. 

Die Schutzgebiete zielen auf die Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftli-
chem Interesse. Hauptziel ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, 
wobei wirtschaftliche, soziale und kulturelle Anforderungen berücksichtigt werden sol-
len. 

Für das Gebiet der Stadt Voerde ist in erster Linie das Vogelschutzgebiet „Unterer Nie-
derrhein“ (DE-4203-401) von Bedeutung, welches westlich des Plangebietes in einer 
Entfernung von rund 2,6 km liegt. In seiner Gesamtheit erstreckt sich dieses Feuchtge-

S
ei

te
22

3
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                 Seite 14 
Planungsamt                                                                                                                 14.06.19 
 

biet beiderseits des Rheines von der zu Duisburg/ Dinslaken gehörenden Rheinaue 
Walsum im Süden bis zur Staatsgrenze der Niederlande im Norden. Es umfasst in Vo-
erde die überflutete Rheinaue sowie den westlichen und nördlichen Teil der Mommnie-
derung.  

Das nächste gemeldete Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL,1992, 
Richtlinie 92/43/EWG) „Kaninchenberge“ (DE-4306-303) befindet sich in nördlicher 
Richtung in einer Entfernung von rund 1,9 km. 

Auf Grund der derzeitigen bestehenden Nutzungen und der gegebenen Entfernungen 
sind keine relevanten Auswirkungen auf die Schutzziele und Erhaltungszwecke der 
Schutzgebiete anzunehmen. 

3.2.3 Regelungen zum Artenschutz sowie allgemeine und sonstige Umwelt-
schutzziele 

§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG; Fassung vom 29.7.2009) formuliert 
die grundlegenden Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Demnach sind 
Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so-
wie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt darüber hinaus den Schutz gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten und hier insbesondere derjenigen Arten, die für die Aufrechterhaltung 
der ökologischen Vielfalt und Entwicklung in der Europäischen Union von besonderer 
Bedeutung sind. Diese Arten werden in § 7 BNatSchG definiert; § 44 benennt eine 
Reihe von Verboten, die unter anderem diese Arten betreffen (Absatz 1) und be-
schreibt im Absatz 5 das Verhältnis zur Bauleitplanung.  

Demnach ist es verboten die in § 7 definierten besonders geschützten und streng ge-
schützten Arten 

• zu fangen, zu töten und Ähnliches (Nr. 1), 

• ihre Habitate zu zerstören (Nr. 3) und 

• streng oder besonders geschützte Pflanzen oder ihre Standorte zu zerstören 
(Nr. 4). 

Für die Bauleitplanung regelt § 44 Absatz 5 BNatSchG in Verbindung mit § 18, dass 
auch der Artenschutz grundsätzlich nach der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch be-
handelt werden muss. Für eine bestimmte Auswahl aus den besonders oder streng 
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geschützten Arten (nämlich die durch europäisches Recht geschützten Arten) gelten 
jedoch die Verbote aus § 44 Absatz 1 fort. Soweit sie in Nordrhein-Westfalen vorkom-
men, werden sie im Land als "Planungsrelevante Arten" bezeichnet. 

Im Rahmen der Bauleitplanung können von diesen Verboten Ausnahmen gemacht 
werden,  

• wenn Ausgleichslebensräume gleicher oder ähnlicher Art wie die in Anspruch 
genommenen im räumlichen Zusammenhang vorhanden sind; 

• oder wenn im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen solche Ausweichlebens-
räume geschaffen werden; das kann im Einzelfall bedeuten, dass die Aus-
weichlebensräume vor Durchführung der durch den Bebauungsplan ermöglich-
ten Maßnahmen für die Umsiedlung betroffener Arten zur Verfügung stehen 
müssen. 

Hinsichtlich des Verbots Nr. 1 (fangen, töten) gilt die Ausnahme nur bei Unvermeidbar-
keit. 

Da die Verbote des § 44 BNatSchG unmittelbar und für jedermann gelten, bleibt die 
Verantwortung des Eingriffsverursachers so lange bestehen, wie durch einen Bebau-
ungsplan nichts anderes geregelt ist. Keine Ausnahmemöglichkeit eröffnet das Gesetz 
dagegen für das sog. Störungsverbot (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG), wonach erheb-
liche Störungen in einer Reihe von Lebensphasen der jeweiligen Arten verboten sind. 
Als erheblich gilt eine solche Störung dann, wenn der Erhaltungszustand der Art in 
dem jeweiligen Raum ("lokale Art") gefährdet ist, das heißt, wenn durch die Störungen 
mit einer Abnahme der Population zu rechnen ist. Die Pflicht zur Vermeidung solcher 
Störungen verbleibt daher bei demjenigen, der letztlich den Eingriff verursacht. Im 
Rahmen der Bauleitplanung muss allerdings geprüft werden, ob solche Störungen bei 
Umsetzung der Planung überhaupt vermeidbar sind - anderenfalls wäre die Planung 
nicht umsetzbar und damit unzulässig -; weiterhin sollten Erkenntnisse über das mögli-
che Vorhandensein solcher Arten und über geeignete Maßnahmen zur Vermeidung 
von Störungen in Form von Hinweisen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Übergeordnetes Ziel der Wasserwirtschaft ist der integrierte Gewässerschutz, der den 
Schutz von Grundwasser, Oberflächenwasser und aquatischen Lebensgemeinschaften 
umfasst. Die Ziele der Wasserwirtschaft gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umfas-
sen somit nicht mehr nur die Erreichung einer guten Gewässerqualität, sondern fordern 
darüber hinaus eine verstärkte Einbeziehung gewässerökologischer Fragestellungen. 
Bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Oberflächengewässern und Grundwasser 
sowie der angrenzenden Landökosysteme soll für alle Gewässer ein guter Zustand 
erreicht werden, der nur geringfügig vom natürlichen Zustand des jeweiligen Gewäs-
sertyps abweicht. 

Das Grundwasser ist gemäß WHG so zu bewirtschaften, dass ein guter mengenmäßi-
ger und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. Eine ausgewogene Bilanz 
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zwischen Grundwasserentnahme und natürlicher Grundwasserneubildung ist zu ge-
währleisten. Die signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkon-
zentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten sollen umgekehrt  
werden.  

Zur Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Ziele wurden Gebietseinheiten gebildet. 
Das Stadtgebiet von Voerde liegt in der Flussgebietseinheit Rhein, in der Berichtsein-
heit Niederrhein und dem Arbeitsgebiet Rheingraben-Nord. Für jede Flussgebietsein-
heit sind ein Bewirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm zu erstellen.  

Das Bundesimmissionsschutzgesetz regelt durch bislang mehr als 30 Rechtsverord-
nungen den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen und beugt dem Entstehen solcher Einwirkungen vor u.a. durch die Ver-
meidung und Verminderung schädlicher Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter 
Einbeziehung der Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insge-
samt zu erreichen. 

Zweck des Bundesbodenschutzgesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens 
zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen ab-
zuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreini-
gungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 

Die Berücksichtigung des Schutzgutes Landschaft ist gesetzlich im Bundesnatur-
schutzgesetz, dem Landesnaturschutzgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit sowie des Erholungswerts der Landschaft) und in den entspre-
chenden Paragraphen des Baugesetzbuches vorgegeben. 

Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten über den Schutz von 
Biotopen das Bundesnaturschutzgesetz und direkt das Landesnaturschutzgesetz NW 
Vorgaben für den Klimaschutz. 

Maßgeblich für Bau- oder Bodendenkmale ist das Denkmalschutzgesetz NRW. Der 
Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist darüber hinaus 
in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnatur-
schutzgesetzes vorgegeben. So sind die im § 1 (6) BauGB aufgelisteten Belange der 
Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege die erhaltenswerten Ortsteile, 
Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ggf. zu berücksichtigen.  
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Die Bewahrung historisch gewachsener Kulturlandschaften zur dauerhaften Sicherung 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft ergibt sich aus § 1 (4) BNatSchG.  

Übergreifend regelt das ROG § 2 (2): „Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu ent-
wickeln. Historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägen-
den Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten“ 

Weitere umweltrelevante Ziele sind im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf (GEP 99) enthalten; er legt in Anlehnung an § 14 (1) Landesplanungsgesetz auf 
der Grundlage des Landesentwicklungsprogramms (LEPro) und des Landesentwick-
lungsplans (LEP) NRW die regionalen Ziele der Raumordnung und Landesplanung für 
die Entwicklung des Regierungsbezirks und alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen im Plangebiet fest. 

In der Regel werden diese Ziele auf den nachfolgenden Planungsebenen (Land-
schaftsplan, FNP) konkretisiert; unmittelbare Bedeutung haben folgende Aussagen: 

- In den Freiraum- und Agrarbereichen soll die Nutzungsfähigkeit der landwirtschaft-
lichen Flächen, insbesondere solche mit hoher Bodenqualität erhalten werden. 

- Wald ist zu schützen und zu vermehren. 

- In den regionalen Grünzügen, die weite Teile des Stadtgebiets überdecken, ist 
beschädigte Natur wiederherzustellen und der regionale Biotopverbund zu entwi-
ckeln. 

- Die Landschaft ist insbesondere entlang der Gewässerläufe erlebbar zu machen, 
soweit nicht Belange des Naturschutzes entgegenstehen. 

- Einengungen bzw. Verriegelungen klimaökologischer Ausgleichsräume (Ventilati-
onsschneisen, Luftaustauschgebiete) sollen verhindert werden. 

3.2.4 Zusammenfassung: wesentliche Ziele für das Plangebiet 

Hinsichtlich des vorliegenden Bebauungsplanes ergeben sich die wesentlichen Ziele 
aufgrund der derzeitigen Nutzung des Plangebietes und seinem Umfeld aus den fachli-
chen Normen in Bezug auf den Schutz des Menschen vor Immissionen (z.B. Lärm) und 
der Wahrung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen. 

Darüber hinaus sind insbesondere die gesetzlichen Ziele des Artenschutzes die vor-
wiegend im Bundesnaturschutzgesetz, dem Landesnaturschutzgesetz NW vorgegeben 
sind zu beachten. 
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3.3 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Ba-
sisszenario) und der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Plandurchführung 
werden, soweit möglich, insbesondere die etwaigen erheblichen Auswirkungen des 
geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter beschrieben. Die Beschreibung umfasst da-
bei – sofern zu erwarten – die direkten, indirekten, sekundären, kumulativen, kurz- mit-
tel- und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen 
Auswirkungen. Den ggf. einschlägigen und auf europäischer, Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen soll dabei Rechnung getragen 
werden. 

3.3.1 Naturräume 

Das Gebiet der Stadt Voerde ist naturräumlich Bestandteil der Großlandschaft "Nieder-
rheinisches Tiefland" und liegt im Bereich der Kleinlandschaftstypen "Rheinberg - We-
seler Rheinaue" mit der Mommniederung und den Auenbereichen westlich von Spellen 
sowie "Dinslakener Rheinebene" im nordöstlichen, höher gelegenen Abschnitt. 

Die Kennzeichen der Kleinlandschaftstypen sind: 

"Rheinberg-Weseler-Rheinaue": Die durch die Wasserführung des Rheines geprägte 
naturräumliche Einheit ist ursprünglich durch teilweise noch gut in der Landschaft er-
kennbare Erosionsränder zur Niederterrasse hin abgegrenzt. Durch den Bau der 
Hochwasserschutzdeiche kam es später zu einer Aufteilung in die überflutete und die 
nicht überflutete Rheinaue. 

In den auch heute noch periodisch überfluteten Talauebereichen des Rheines (z.B. 
südwestlich Mehrum) würde sich bei Ausbleiben menschlichen Einflusses je nach der 
Häufigkeit der Überflutung ein Silberweidenwald bzw. Hartholzauenwald als potenzielle 
natürliche Vegetation herausbilden.  

Die heutige reale Vegetation ist in den letzten Jahrhunderten im Wesentlichen durch 
die landwirtschaftliche Nutzung als Weideland entstanden, wobei zur Abgrenzung der 
Weideflächen, als Erosionsschutz und als Brennholzquelle Hecken und Kopfbaumrei-
hen angelegt wurden, die das heutige Bild der so entstandenen Kulturlandschaft prä-
gen. Im Randbereich der (wenigen) Siedlungen kamen Obstwiesen bzw. -weiden hin-
zu, die das Landschaftsbild ebenfalls stark bestimmen. Mit Ausnahme einzelner kleiner 
Auewaldbestände im überfluteten Rheinvorland ist Wald aus diesem Teilraum prak-
tisch vollständig verschwunden. 

"Dinslakener Rheinebene“: Diese naturräumliche Einheit gehört zur Niederterrasse und 
schließt sich der Rheinaue in nord-östlicher Richtung an. Ihre westliche Grenze bilden 
die Siedlungsränder der Ortslagen Spellen und Voerde, die Nord- und Ostkante der 
Mommniederung sowie die Ortschaft Möllen mit dem Kraftwerksstandort. Die durch-
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schnittlich 4-6 km breite Rheinebene ist durch die Ausdehnung der Siedlungen im 
Stadtgebiet Voerde und Dinslaken nachhaltig verändert. 

Durch frühe Drainagemaßnahmen, durch die Eindeichung des Rheins sowie später 
teilweise durch bergbaubedingte Eingriffe in den Wasserhaushalt ist es zu Grundwas-
serabsenkungen sowie zum technischen Ausbau der Gewässer als "Vorfluter" gekom-
men, in deren Folge z.T. Ackerbau anstelle der ansonsten grünlandgeprägten landwirt-
schaftlichen Nutzung möglich geworden ist.  

Die potenziell-natürliche Vegetation auf der Niederterrasse wäre der Flattergras-
Buchenwald. 

Die reale Vegetation richtete sich im Wesentlichen nach den Boden-(-feuchte-)–
Verhältnissen. Während sich in den sandig-trockenen Bereichen zwischen Mommbo-
gen und Lippe Heidestrukturen herausbildeten, die später Anlass für eine Nutzung als 
Truppenübungsplatz und noch später als Siedlungsfläche für Industrie und Wohnen 
gaben, wurden die eher feuchten Bereiche im Voerder Bruch sowie östlich der B 8  mit 
unterschiedlichem Erfolg durch Gräben drainiert, so dass günstigenfalls Acker-, teilwei-
se Weideflächen gewonnen werden konnten, während fleckenweise Waldbestände 
erhalten blieben. Diese abwechslungsreiche Landschaft ist für den nordöstlichen Teil 
des Stadtgebiets und vor allem für den Bereich zwischen Friedrichsfeld und Voerde 
bestimmend, soweit nicht die Ausdehnung der Besiedlung in jüngster Zeit eine neuerli-
che anthropogene Überprägung der Landschaft verursacht hat. Die nicht genutzten 
Bereiche der ehemaligen Heide wurden vor einigen Jahrzehnten mit Kiefernwald auf-
geforstet. 

 

3.3.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 
Bestand 

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes ist durch die bestehenden, vor-
wiegend gewerblichen Nutzungen (Einzelhandel, kleinere Gewerbebetriebe) und der 
damit einhergehenden Besucher-, Kundenparkplätze großflächig versiegelt. Die beste-
henden Biotopstrukturen mit einer entsprechenden Relevanz für Tiere und Pflanzen 
bzw. die biologische Vielfalt werden daher aus den wenigen gärtnerisch angelegten 
Grünflächen gebildet.  

Insbesondere im westlichen/ nordwestlichen Bereich des Plangebietes liegen im rück-
wärtigen Bereich der Wohngebäude an der Alexanderstraße private Gärten, die durch 
einen Aufwuchs von Gehölzen gekennzeichnet sind. Im Eckbereich der Ringstraße 
(östlich dem Grundstück Ringstraße 5) befindet sich ein kleinflächiger Gehölzaufwuchs 
u.a. aus Eichen, Buchen und Vogelkirsche. Nach Angabe des Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW sind keine Flächen mit einer entsprechenden Waldeigenschaft im Plange-
biet vorhanden. 
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Die zu erwartenden Tiere und Pflanzen entsprechen voraussichtlich dem „Siedlungs-
spektrum“, d.h. sind relativ störungsunempfindlich und an menschliche Siedlungslagen 
gewöhnt. Die biologische Vielfalt ist aufgrund der gegebenen Ausstattung mit Biotopty-
pen und der hohen Störungsintensität durch die bestehenden Nutzungen von unterge-
ordneter Bedeutung.  

Das Plangebiet weist insgesamt für die betrachteten Schutzgüter aufgrund der beste-
henden Nutzungen, der dadurch bedingten anthropogenen Störungen und auch der 
gegebenen Lage im Siedlungszusammenhang der Stadt keine relevanten Funktionen 
auf.  

Baubedingte Auswirkungen 

Etwaige baubedingte Auswirkungen könnten im Rahmen einer nachfolgenden Pla-
numsetzung entstehen und Störungen z.B. durch Bauverkehre (Licht, Lärm, Staub) 
umfassen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind jedoch keine voraussichtlichen, erheblichen bau-
bedingten Auswirkungen zu erwarten, da mit dem Planvorhaben die derzeit bestehen-
de Situation planungsrechtlich gesichert bzw. für eine zukünftige städtebauliche Ent-
wicklung geordnet werden soll. 

Unter Beachtung und Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben gem. § 44 (1) 
BNatSchG im Zuge etwaiger genehmigungspflichtiger Vorhaben entstehen keine vo-
raussichtlichen, erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die derzeit bestehenden betriebsbedingten Auswirkungen sind genehmigt um eine 
Verträglichkeit der unterschiedlichen Nutzungen sicherzustellen. Durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes sind folglich keine neuartigen betriebsbedingten Auswirkungen 
zu erwarten. Die derzeit vorhandenen Belastungen bleiben bestehen. 

Die Grünstrukturen sind deutlich anthropogen beeinflusst und weisen bereits nach der-
zeitigem Stand keine relevanten Funktionen für Tiere, Pflanzen sowie die biologische 
Vielfalt auf. Mit dem Planvorhaben sind insgesamt keine voraussichtlichen erheblichen 
Beeinträchtigungen verbunden. 

3.3.3 Arten- und Biotopschutz 

Gemäß der Handlungsempfehlung des Landes NRW3 ist im Rahmen der Aufstellung 
von Bebauungsplänen die Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) 
notwendig. Dabei ist festzustellen, ob im Plangebiet Vorkommen europäisch geschütz-
ter Arten aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund 
der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften gem. § 
44 (1) BNatSchG nicht ausgeschlossen werden können. Gegebenenfalls lassen sich 
artenschutzrechtliche Konflikte durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, inklusive 
vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erfolgreich abwenden. Im 
Rahmen der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes wurde mit vereinfachtem 
Aufwand (ASP Stufe I) geklärt, ob durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte 
ausgelöst werden und damit einer Umsetzung des Planvorhabens entgegenstehen 
(vgl. Kap. 4). Im Ergebnis sind mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine Wirk-
faktoren zu prognostizieren, die zu artenschutzrechtlichen Konflikten führen. Etwaige 
artenschutzrechtliche Konflikte sind daher auf der vorliegenden Planungsebene/ mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Da das Plangebiet einen Le-
bensraum für relativ störungsunempfindliche „europäische Vogelarten“ (Drosseln, Fin-
ken, Fliegenschnäpper) darstellen kann wird darauf hingewiesen, dass die Entnahme 
von Gehölzen, sofern beabsichtigt, in Anlehnung an § 39 BNatSchG nur in der Zeit 
vom 01.10. bis zum 28.02 eines jeden Jahres durzuführen ist. 

Bestand 

Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der intensiven (gewerblichen) Nutzung der 
bestehenden Gebäude sind die vorhandenen Grünstrukturen von untergeordneter Be-
deutung.  

Artenschutzrechtliche Konflikte sind ausweislich der durchgeführten Artenschutzprü-
fung (vgl. Kap. 4) mit Umsetzung des Planvorhabens nicht zu prognostizieren. 

                                                
3 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz: Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 
der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlungen. Dezember 2010. 
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Gesetzlich geschützte Biotope sind von dem Planvorhaben nicht berührt. 

Baubedingte Auswirkungen 

Da mit der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes die derzeit bestehende Si-
tuation planungsrechtlich gesichert bzw. für eine zukünftige städtebauliche Entwicklung 
geordnet werden soll sind baubedingt keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut zu erwarten. Aufgrund der Störungsintensität durch die bestehende Nutzung 
ist davon auszugehen, dass mit der vorliegenden Änderung keine baubedingten arten-
schutzrechtlichen Konflikte im Sinne des § 44 (1) BNatSchG vorbereitet werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die nach Umsetzung des Planvorhabens zu erwartenden betriebsbedingten Auswir-
kungen mit relevantem Bezug zum Schutzgut können Störungen durch Emissionen 
von Lärm und Licht umfassen. Darüber hinaus sind Bewegungen (insbesondere durch 
Personen) geeignet, bestimmte Tierarten durch die Unterschreitung von spezifischen 
Fluchtdistanzen zu stören. Dies ist jedoch bereits auf Grundlage der derzeitigen Ist-
Situation anzunehmen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise vor, die auf vo-
raussichtliche erhebliche Beeinträchtigungen und damit auf eine mangelnde Vollzugs-
fähigkeit hinweisen. 

3.3.4 Schutzgut Landschaft 

Die landschaftlichen Raumeinheiten, die das Gebiet der Stadt Voerde prägen, wurden 
bereits in Kapitel 3.3.1 beschrieben. Die mit den einzelnen darin vorkommenden Bio-
toptypen verbundene Vegetation ist für das Landschaftsbild bestimmend. Von beson-
derer Bedeutung ist jedoch die geringe Reliefenergie, das heißt die Tatsache, dass das 
Gelände im Stadtgebiet ausgesprochen flach ist. Dies hat zur Folge, 

- dass bereits eine schwache Geländemorphologie als außerordentlich belebend 
und interessant wahrgenommen wird; 

- dass vertikale Vegetationselemente, also insbesondere Bäume, eine herausragen-
de Bedeutung bekommen und 

- dass Gebäude bzw. Anlagen, die höher als zwei Geschosse sind, bereits weiträu-
mige Auswirkungen haben können. 

Bestand 

Für das Plangebiet war seit 1973 der Bebauungsplan Nr. 12a „Kleingewerbegebiet 
Bahnhofstraße“ rechtsverbindlich. 1998 wurde die 2. vereinfachte Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 12a beschlossen und 2007 die 1. Änderung. Das Plangebiet und 
sein Umfeld sind durch die derzeit bestehenden Gebäude charakterisiert. Aufgrund der 
Lage im Siedlungszusammenhang bestehen jedoch keine relevanten Sichtbeziehun-
gen von der sich im nördlichen Umfeld anschließenden freien Landschaft. Durch die im 
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weiteren Umfeld befindlichen Waldflächen, ist eine Einbindung in den größeren land-
schaftlichen Kontext sichergestellt. 

Das Plangebiet und sein auswirkungsrelevantes Umfeld übernehmen keine maßgebli-
che Funktion für die Naherholung. Eine besondere Empfindlichkeit des Landschafts-
raumes ist nicht gegeben. 

Baubedingte Auswirkungen 

Das zulässige Maß der Baukörperhöhen orientiert sich am Bestand und wird planungs-
rechtlich in Meter über Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. 

Durch die Planung werden keine Eingriffe in Vegetationsbestände oder Bausubstanzen 
ermöglicht, welche bis dahin prägende Elemente des Landschaftsbilds darstellten.  

Darüber hinaus sind mit Umsetzung des Planvorhabens keine baulichen Auswirkungen 
zu erwarten. Ausgleichsmaßnahmen sind mit der planungsrechtlichen Sicherung des 
derzeitigen Ist-Zustandes nicht verbunden. Insgesamt sind keine voraussichtlichen 
erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die derzeitige Situation bleibt bestehen, d.h. es ist weiterhin mit Anwohner-, Kunden- 
und der gewerblichen Nutzung zugehörigen Anlieferungsverkehren zu rechnen. Vo-
raussichtliche betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen sind nicht zu prognostizieren. 

3.3.5 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut „Fläche“ beschreibt die Umwandlung von Freiflächen für die Entwick-
lung von Siedlungen und Verkehrswegen und wird daher allgemein auch als „Flächen-
verbrauch“ bezeichnet.  

Nach Angabe des Landesumweltamtes4 wurden in den vergangenen fünf Jahren in 
Nordrhein-Westfalen jeden Tag etwa 10 ha freie Flächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke in Anspruch genommen. Um den Flächenverbrauch zu reduzieren, ist es in der 
Nachhaltigkeitsstrategie NRW festgeschriebenes Ziel der Landesregierung, die Flä-
cheninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2020 auf 5 ha pro Tag 
zu begrenzen. Langfristig wird ein Netto-Null-Verbrauch angestrebt. 

Bestand 

Für den Änderungsbereich war seit 1973 der Bebauungsplan Nr. 12a „Kleingewerbe-
gebiet Bahnhofstraße“ rechtsverbindlich. 1998 wurde die 2. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12a beschlossen und 2007 die 1. Änderung. Die Flächen des 

                                                
4 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen (2016): Jahresbe-
richt 2016: Fläche – ohne Ende? Online: 
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/boden/flaechenverbrauch/pdf/10_Jahre_LANUV_Jahresbericht_
Fl%C3%A4che_ohne_Ende.pdf. Abgerufen: Mai 2018. 
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Plangebietes sind nahezu vollständig versiegelt und tragen nicht zu einem weiteren/ 
zusätzlichen Flächenverbrauch bei. 

Baubedingte Auswirkungen 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig versiegelt, d.h. eine zusätzliche Flächeninan-
spruchnahme ist nicht zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen i.S. von einer Beeinträch-
tigung landwirtschaftlicher Produktionsmöglichkeiten, nachteiligen Auswirkungen auf 
Biotop-, Landschafts- und Naturschutzflächen bzw. Erholungs-, Ruhe- und Frischluft-
bereichen durch ausufernde Siedlungsstrukturen sind nicht anzunehmen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Eine voraussichtliche betriebsbedingte erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes ist 
nicht zu erwarten. 

3.3.6 Schutzgut Boden  

Böden stellen naturwissenschaftlich Naturkörper dar, die als vierdimensionale (Raum, 
der einer zeitlichen Entwicklung unterliegt) Ausschnitte aus der Erdkruste Ort einer 
Durchdringung von Gestein, Wasser, Luft und Lebewesen sind. Das Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) nennt die folgenden Bodenfunktionen: 

- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen 

- Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoff-
kreisläufen 

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der 
Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum 
Schutz des Grundwassers 

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

- Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, 
Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Standort für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche Nutzung, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

Das Stadtgebiet mit seiner ausgeprägten Niederungslandschaft unterlag bis zu seiner 
heutigen Erscheinung mehrfach verändernden erdgeschichtlichen Prozessen. Zu-
nächst bestimmten vor allem tektonische Vorgänge sowie das wiederholte Vordringen 
des Meeres die Entwicklung des Raumes. Nachdem sich das Meer vor mehreren 100 
Mio. Jahren zurückzog, folgten festländische Ablagerungen von Mergelkalk - Konkreti-
onen. 

Die Terrassenbildung und Ablagerungen durch Inlandeis im Eiszeitalter (Pleistozän) 
waren weitere, das heutige Erscheinungsbild prägende Ereignisse. Die Ausbildung der 
Terrassen erfolgte durch den Wechsel von sehr kalten Eiszeiten und Zwischeneiszei-
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ten. In dieser Zeit schüttete der Rhein einen Schwemmfächer (heutige Hauptterrasse) 
auf, in den sich in den folgenden wärmeren Zeiten der Fluss eingrub und Terrassen 
ausformte.  

Die Gletscher der Saale-Eiszeit hinterließen Geschiebesande und -lehme. Über das 
Niederterrassenmaterial legte sich in der erdgeschichtlichen Folge eine stark reliefaus-
gleichende Flugsanddecke, die lediglich im Bereich von Fluss- oder Bachläufen unter-
brochen wird. 

Der Rheinauenbereich ist aus kalkhaltigem Auenlehm über Sand und Kies aufgebaut, 
woraus sich braune Auenböden mit hoher Basensättigung entwickelt haben. Auf den 
Terrassensanden und -kiesen ist eine bis zu 2 m mächtige Hochflut-Lehmdecke anzu-
treffen, die zur Bildung von Braunerden und Parabraunerden, in Rinnen und Senken 
auch zu Gleyen geführt hat. 

Bestand 

Gem. Angaben des Geologischen Dienstes NRW (Bodenkarte 1: 50.000) unterliegt 
dem Plangebiet ein Gley mit Bodenwertzahlen im mittleren Bereich zwischen 35 und 
45 Bodenwertpunkten. Die Schutzwürdigkeit des Bodens wurde nicht bewertet. 

Im Bereich der bestehenden Baukörper, Straßen und Parkplätze sowie deren Umfeld 
ist von einer Überformung der ursprünglichen Bodenverhältnisse auszugehen. Die Flä-
chen sind entsprechend versiegelt/ anthropogen vorbelastet; die natürlichen Boden-
funktionen deutlich eingeschränkt. 

Gemäß Altlastenkataster des Kreises Wesel liegt eine nachrichtlich geführte Altlasten-
verdachtsfläche an der Bahnhofstraße 151 (Gemarkung Voerde, Flur 25, Flurstück 
114), auf der jedoch bereits ein Einzelhandelsmarkt errichtet wurde. Bei den Bodenar-
beiten im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes wurden keine altlasten-
verdächtigen Funde bekannt. Aufgrund der großflächigen Versiegelung und der Nut-
zung sind die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser nicht gefährdet. 

Das Grundstück Bahnhofstraße 151 (Gemarkung Voerde, Flur 25, Flurstück 81) wird 
nachrichtlich im Altlastenkataster des Kreises geführt. Für die ehemalige Tankstelle 
wurde im Oktober 1997 eine Erstbewertung durchgeführt. Hierbei wurden drei Boden-
luftproben entnommen und auf BTEX und LHKW untersucht. Aromaten konnten in zwei 
Proben in geringen Konzentrationen nachgewiesen werden (0,05 und 0,35 mg/m3), 
chlorhaltige Kohlenwasserstoffe waren nicht nachweisbar. Der Fall wurde damals ab-
geschlossen, da zu dem Zeitpunkt kein weiterer Handlungsbedarf bestand. Sollten im 
o.g. Bereich zukünftig Erdarbeiten stattfinden, sind diese bodengutachterlieh zu beglei-
ten. Bei einer Nutzungsänderung sind hier eventuell weitere Untersuchungen nötig. 

Baubedingte Auswirkungen 

Da das Plangebiet größtenteils versiegelt ist, sind keine baubedingten voraussichtli-
chen erheblichen Auswirkungen mit dem Planvorhaben verbunden. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen durch die genehmigten Nut-
zungen auf Grundlage des derzeitigen Bebauungsplans ist nicht von voraussichtlichen 
betriebsbedingten erheblichen Auswirkungen auszugehen.  

Ein Eintrag von bodenverunreinigenden Stoffen (Schmiermittel, Kraftstoffe) ist bei ord-
nungsgemäßem Betrieb von Fahrzeugen auszuschließen.  

Der anfallende Müll wird ordnungsgemäß entsorgt. 

Insgesamt überschreiten die betriebsbedingten Auswirkungen die Erheblichkeits-
schwelle in Bezug auf das Schutzgut voraussichtlich nicht. 

3.3.7 Schutzgut Wasser 

Wasser ist ein abiotischer Bestandteil des Naturhaushaltes. Es nimmt in verschiedenen 
Formen am natürlichen Wasserhaushalt teil und erfüllt wesentliche Funktionen wie 

• Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, 

• Transportmedium für Nährstoffe, 

• Belebendes und gliederndes Landschaftselement. 

Neben diesen ökologischen Funktionen bilden Grund- und Oberflächenwasser eine 
wesentliche Existenzgrundlage für den Menschen, zum Beispiel zur Gewinnung von 
Trink- und Nutzwasser, für die Fischerei, für Erholungszwecke sowie als Vorfluter für 
die Entwässerung.  

Das Schutzgut Wasser lässt sich in die Teilschutzgüter "Grundwasser" und "Oberflä-
chengewässer" unterteilen; Oberflächengewässer bestehen wiederum aus Fließge-
wässern und stehenden Gewässern. 

Bestand 

Klassifizierte Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Unmittelbar 
nördlich angrenzend verläuft jedoch der Bruckhauser Leitgraben als Abschnitt des 
Fließgewässers „Neuer Mommbach“ (Gewässerkennzeichen: 277592). Dieser dient im 
Wesentlichen der Ableitung von Oberflächenwasser aus umliegenden/ angrenzenden 
Grundstücken. Der Bruckhauser Leitgraben führt nur nach Niederschlägen oder wäh-
rend längerer Niederschlagsperioden Wasser; in niederschlagsarmen Zeiten fällt der 
Graben trocken. 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Grundwasserkörpers „Niederung des Rheins“. 
Hierbei handelt es sich um einen Poren-Grundwasserleiter. Der Gesteinstyp ist silika-
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tisch, die Durchlässigkeit wird im Fachinformationssystem  des Umweltministeriums 
NRW5  als „hoch“ beurteilt. 

Im Bereich der versiegelten Flächen ist von deutlich veränderten Grundwasserverhält-
nissen auszugehen.  

Das nächstgelegene festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet „Buchholtwelmen“ liegt 
außerhalb des Plangebietes in einer Entfernung von rund 350 m. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Wasserschutzgebietes „Löhnen“ in 
der Zone IIIB. Die Genehmigungspflichten und Verbote der Schutzgebietsverordnung 
vom 23.06.1995 sind daher (bereits derzeit) einzuhalten. 

Das Plangebiet befindet sich nach § 73 WHG im Risikogebiet HQ extrem des Rheins, 
das durch Versagen oder Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen bei einem 
extremen Hochwasserereignis überschwemmt werden könnte. Alle Flurstücke liegen 
entweder innerhalb des Risikogebiets oder unmittelbar an der Abgrenzung (Flurstücke: 
79, 80, 88, 244, 280, 281) des Risikogebiets.  

Nur bei Deichbruch ist mit Überschwemmungen in Teilbereichen zu rechnen bis 0,5 m 
Höhe und vereinzelt bis 1,0 m. Aufgrund der geringen Höhe des nur bei Deichbruch zu 
erwartenden Hochwassers ist die Gefahr für das Plangebiet als gering einzuschätzen.  

Baubedingte Auswirkungen 

Da keine klassifizierten Oberflächengewässer im Plangebiet vorkommen und keine 
konkreten Baumaßnahmen anzunehmen sind, kann eine voraussichtliche, erhebliche 
Betroffenheit bei Durchführung des Planvorhabens ausgeschlossen werden. Die Ge-
nehmigungspflichten und Verbote der Schutzgebietsverordnung vom 23.06.1995 sind  
einzuhalten. 

Erhebliche Veränderungen der Grundwasserneubildungsrate sind im Vergleich zum 
derzeitigen Zustand nicht zu erwarten, da das Plangebiet bereits großflächig versiegelt 
ist. 

Erhebliche Auswirkungen auf Hochwasserschutzeinrichtungen sind baubedingt nicht 
zu prognostizieren. 

Insgesamt sind keine voraussichtlichen, erheblichen baubedingten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen umfassen u.a. die Entsorgung des anfallenden Ab-
wassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) oder den möglichen Eintrag bodenver-

                                                
5 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW: Fachinformationssystem 
ELWAS mit Auswertewerkzeug ELWAS-WEB. Online unter: http://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/. 
Abgerufen: Mai 2018 
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unreinigender Stoffe. Aufgrund der bereits genehmigten Nutzungen im Plangebiet sind 
voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

Die Entsorgung des anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) wird 
durch das bestehende Leitungsnetz sichergestellt. 

3.3.8 Schutzgut Klima und Luft 

Das Stadtgebiet von Voerde ist verhältnismäßig gut durchlüftet und zeichnet sich durch 
ein ausgeglichenes Klima aus. Es ist geprägt von milden Wintern und verhältnismäßig 
kühlen Sommern. Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur entspricht 8,5 bis 9,0 
°C. Die Hauptwindrichtung ist Südwest, untergeordnet auch Nordost. 

Gewerbe- und Industrieflächen, insbesondere der Kraftwerksstandort, die Gewerbe -
und Industrieflächen im Ortsteil Friedrichsfeld und das Industriegebiet der Aluminium-
hütte, bewirken aufgrund der starken Flächenversiegelung eine zusätzliche Aufheizung 
und aufgrund der Gebäudestruktur eine Änderung der Windverhältnisse. Die Waldflä-
che zwischen dem Ortsteil Möllen und der Stadt Dinslaken filtert Luftschadstoffe. 

Bestand 

Das Plangebiet und sein Umfeld sind lokalklimatisch einem Siedlungsklima zuzuord-
nen. Die Bereiche der Einzelhandelsbetriebe sowie der dazugehörigen Stellplatzanla-
gen können jedoch bereits lokale Wärmeinseln, insbesondere an strahlungsintensiven 
Sommertagen aufweisen. Weitere Vorbelastungen bestehen durch die Versiegelungen 
im Bereich der Straßen (Ringstraße).  

Die mit Wohngebäuden bestandenen Flächen weisen aufgrund der Gartenbereiche 
und der z.T. darin stehenden Baumbestände ein ausgeglicheneres Mikroklima auf. 

Das Plangebiet übernimmt keine relevante Funktion als Kaltluftentstehungsbereich 
oder Frischluftkorridor für angrenzende Flächen. 

Baubedingte Auswirkungen 

Da mit Umsetzung des Bebauungsplanes keine Bauvorhaben anzunehmen sind, sind 
in vorliegendem Fall auch keine entsprechenden erheblichen Auswirkungen wie sonst 
durch Baufahrzeuge, Kräne und Materialanlieferungen üblich, zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die derzeit bestehenden Vorbelastungen aufgrund des Betriebs der vorhandenen Ge-
bäude bleiben unverändert. Es entstehen aktuell verschiedene Emissionen z.B. durch 
Wärmeverluste der Gebäude aber auch die Zulieferer- und Kundenverkehre. 

Mit dem Vorhaben werden insgesamt keine voraussichtlichen, erheblichen Beeinträch-
tigungen auf das Schutzgut vorbereitet. 
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3.3.9 Schutzgut Mensch 

Die jeweilige komplexe Umweltsituation beeinflusst den einzelnen Menschen über be-
stimmte „Wirkungspfade“: Unmittelbar bewirkt von anderen Menschen z.B. durch Lärm 
und Erschütterungen, über die Luft durch Luftschadstoffe oder klimatische Auswirkun-
gen, über das Wasser durch Hochwasser- oder sonstige Überschwemmungsgefahren, 
über den Boden hinsichtlich Altlasten und über Natur und Landschaft, was die Aspekte 
der Erholung betrifft. Schließlich können durch die Umsetzung der Planung auch Nut-
zungen beseitigt oder beeinträchtigt werden, die für die Bevölkerung bisher eine positi-
ve Bedeutung hatten. 

Bestand 

Innerhalb des Plangebietes bestehen verschiedene Nutzungen, die sowohl gewerbli-
che (Dienstleistungen, Gastronomie, Handwerk, Handel) als auch Wohnnutzungen 
umfassen. Letztere sind insbesondere im westlichen Bereich des Plangebietes entlang 
der Alexanderstraße vorzufinden. Insgesamt handelt es sich hier um eine heterogene 
Nutzungsstruktur. Aufgrund dieser durchmischten Struktur und der Vorbelastungen im 
Bereich der angrenzenden Bahnhofstraße ist die bestehende Situation in Anbetracht 
der geschilderten Situation hinsichtlich der Immissionsrichtwerte als Mischgebiet zu 
beurteilen. Durch die Einhaltung von Immissionsrichtwerten eines Mischgebietes wer-
den gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt. 

Durch die derzeitigen gewerblichen Nutzungen sind keine erheblichen Emissionen zu 
erwarten. Bestehende Konflikte in Bezug auf Lärmimmissionen zwischen gewerblichen 
Nutzungen und Wohnnutzungen sind nicht bekannt. Die im Bereich des Mischgebietes 
befindlichen Betriebe (Steinmetz, Kfz-Werkstätten) sind als atypisch einzustufen und 
wurden daher schalltechnisch näher untersucht6. Im Ergebnis werden die Immissions-
richtwerte der TA Lärm für Mischgebiete (60 dB(A) tags) heute an allen umgebenden 
Immissionsorten unterschritten. Nachtbetrieb findet nicht statt. Bei den genannten Be-
trieben handelt es sich somit im Hinblick auf das Emissionsverhalten um nicht wesent-
lich störendes Gewerbe und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können gewähr-
leistet werden. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes bestehen Lärmimmissionen aus dem Straßenver-
kehr auf der Bahnhofstraße sowie auf der Hindenburgstraße (B 8). Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 für Mischgebiete werden teilweise überschritten.  

Das Plangebiet bzw. sein auswirkungsrelevantes Umfeld übernehmen keine relevante 
Funktion im Hinblick auf Erholungsnutzungen. 

Baubedingte Auswirkungen 

                                                
6 Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik (Afi) (April 2019): Schallschutzgutachten B-
Plan Nr. 135 Bahnhofstraße/Ringstraße in Voerde. Haltern am See. 
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Da durch die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplans kein neues Baurecht ge-
schaffen wird, sind keine baubedingten Änderungen der derzeitigen Situation zu prog-
nostizieren. Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen sind dementsprechend nicht 
anzunehmen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bestehende Konflikte in Bezug auf Lärmimmissionen zwischen gewerblichen Nutzun-
gen und Wohnnutzungen sind nicht bekannt. 

Im Bereich des Gewerbegebietes können durch den Ausschluss von Betrieben und 
Anlagen, die das Wohnen wesentlich stören, die Immissionsschutzansprüche der un-
mittelbar angrenzenden Wohn- und Mischgebiete sichergestellt werden. 

Auf Grundlage des schalltechnischen Gutachtens werden zum Schutz vor Verkehrs-
lärm passive Schallschutzmaßnahmen, d.h. die erforderlichen Schalldämmmaße der 
Außenwand gem. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) auf Basis der im Gutachten 
ermittelten Lärmpegelbereiche festgesetzt. 

Insgesamt sind mit Durchführung des Planvorhabens keine voraussichtlich erheblichen 
Beeinträchtigungen auf das Schutzgut anzunehmen. 

3.3.10 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind Zeugnisse menschlichen Handelns ide-
eller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Menschen be-
deutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der Kul-
turlandschaft beschreiben und lokalisieren lassen. 

Unter dem Begriff Kulturgut sind zusammengefasst: 

- schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler 

- historische Kulturlandschaften 

- Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart 

Bestand 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Kultur- und Sachgüter im Sinne von Objek-
ten mit gesellschaftlicher oder architektonischer Bedeutung von der Planung betroffen. 

Nach Abfrage des Informationssystems „KuLaDig“ des Landschaftsverbandes Rhein-
land (LVR) liegt der östliche Bereich des Plangebietes im Bereich der Kulturlandschaft 
„Unterer Niederrhein“ und der westliche Bereich in der Kulturlandschaft „Ruhrgebiet“. 
Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche (Landesplanung/ Regionalplanung) bzw. ge-
setzlich geschützte Kulturdenkmäler liegen nach Angabe des Informationssystems im 
Bereich des Plangebietes nicht vor. Das nächstgelegene Kulturlandschaftselement mit 
räumlicher Wirkung ist gem. Fachbeitrag Kulturlandschaft (LVR 2014) (Kartenteil, Nr. 
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34) das Haus Voerde (Wasserschloss) in einer Entfernung von rund 1,5 km in westli-
cher Richtung. 

Bestandteile des landschaftlichen kulturellen Erbes, die in ihrer Gesamtheit den Land-
schaftsraum prägen liegen aufgrund der bestehenden Bebauung, der intensiven (ge-
werblichen) Nutzung und der Lage unmittelbar nördlich der Haupteinfallstraße nicht 
vor. 

Bodendenkmäler und archäologische Fundstellen sind aus dem Plangebiet nicht be-
kannt. 

Baubedingte Auswirkungen 

Eine voraussichtliche erhebliche baubedingte Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern 
ist nicht zu erwarten. Im Fall von kulturhistorisch/ kulturgeschichtlich wichtigen Boden-
funden sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Bei ent-
sprechenden Bodenfunden sind die Erdarbeiten unverzüglich einzustellen und die Un-
tere Denkmalbehörde zu informieren. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Voraussichtliche, betriebsbedingte Auswirkungen die das Maß der Erheblichkeit in Be-
zug auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ überschreiten sind nicht anzunehmen. 

3.3.11 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern sind, soweit sie im gegebenen 
Fall Bedeutung haben, bereits bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter unter-
sucht worden. In bestimmten Fällen, insbesondere bei großen und alten, wenig anthro-
pogen beeinflussten Biotopkomplexen kann jedoch die wechselseitige Abhängigkeit ein 
solches Maß an Komplexität annehmen, dass die Folgen eines Eingriffs nicht ohne 
weiteres im Vorhinein erkannt und richtig bewertet werden können. Mit Relevanz für 
das Stadtgebiet handelt es sich um folgende Biotopkomplexe: 

- Auenkomplexe sowie naturnahe Bach- und Flusstäler 

- Binnendünenkomplexe 

- Naturnahe Wälder 

Durch das Planvorhaben werden diese wertvollen Biotopkomplexe weder bau- noch 
betriebsbedingt berührt. Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen sind dementspre-
chend nicht zu erwarten. 

3.4 Kompensation 

Die Zulässigkeit von Vorhaben im Plangebiet basierte bisher auf Grundlage des Be-
bauungsplanes Nr. 12a „Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße“ und der 1. Änderung und 
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der 2. vereinfachten Änderung. Dementsprechend sind die Flächen des Plangebietes 
nahezu vollständig bebaut.  

Mit Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ist planungsrechtlich keine Verän-
derung der zulässigen Versiegelung verbunden. Eine entsprechende Eingriffs-, Aus-
gleichsbilanzierung ist daher in vorliegendem Fall nicht erforderlich. 

3.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung (Nullvariante) 

Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im Plangebiet ist bei 
Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die Flächen würden voraussichtlich 
weiter in ihrem derzeitigen Umfang auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 12a 
„Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße“ genutzt. Positive Entwicklungstendenzen für Na-
tur- und Umwelt sind aufgrund naturschutzfachlicher Vorgaben für das Plangebiet nicht 
zu erwarten. 

3.6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 

Da mit dem vorliegenden Bebauungsplan eine Sicherung des derzeitigen Zustandes 
erfolgt, sind mit Umsetzung keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass grundsätzlich folgen-
de Vermeidungsmaßnahmen bestehen: 

• vor einem Abriss von Gebäuden ist im Zuge der erforderlichen Genehmigung 
und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine artenschutzrecht-
liche Betroffenheit von Gebäude-bewohnenden Arten auszuschließen und   

• Gehölze nur in der Zeit vom 01.10 bis zum 28.02 eines jeden Jahres zu entfer-
nen sind. 

• Bei der Betriebsphase, d.h. der eigentlichen Nutzung der genehmigten Gebäu-
de / Gewerbebetriebe sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen anzu-
nehmen.  

• Es besteht die Möglichkeit, nachteilige Umweltauswirkungen z.B. durch die 
Nutzung erneuerbarer Energien und einen sparsamen und effizienten Energie-
einsatz zu minimieren. Diese Maßnahmen bleiben jedoch den Bauherren/ Ei-
gentümern im Rahmen der Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) vorbehalten. 

• Auf Grundlage des schalltechnischen Gutachtens werden passive Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich. 
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3.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da sich das Planvorhaben auf eine konkrete und bebaute Fläche bezieht, liegen keine 
anderweitigen alternativen Planungsmöglichkeiten (plankonforme Alternativen) vor. Im 
Rahmen der nunmehr getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes besteht die 
Möglichkeit die Anforderungen der Planung, insbesondere auch vor dem Hintergrund 
des beabsichtigten städtebaulichen Ziels optimal zu erfüllen.  

3.8 Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zu-
lässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen einschließlich 
notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / Ausgleich 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen lassen kein erhöhtes Risiko für 
schwere Unfälle oder Katastrophen erwarten, die zu erheblich nachteiligen Auswirkun-
gen führen.  

Weitere Gefahrgutunfälle durch Industrietätigkeiten im Sinne der Seveso-Richtlinie sind 
in vorliegendem Fall nicht zu erwarten.  

3.9 Zusätzliche Angaben 

3.9.1 Datenerfassung/ Methodik 

Grundsätzlich ist in der Bauleitplanung das Material zu ermitteln, welches für eine 
sachgerechte Planungsentscheidung und insbesondere für die Abwägung über zu be-
rücksichtigende Belange erforderlich ist. Damit wird auch die Grenze der Ermittlungs-
tiefe definiert: Was für die planerische Entscheidungsfindung nicht erforderlich ist, 
braucht nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch nicht ermittelt zu werden. 
Nach dem gleichen Grundsatz sollte Doppelarbeit vermieden werden: Was im Zusam-
menhang mit anderen Vorhaben oder durch andere Behörden bereits ermittelt wurde, 
braucht nicht erneut erhoben zu werden, wenn nicht begründete Zweifel an der Rich-
tigkeit vorliegen oder sachliche oder zeitbedingte Veränderungen eine neue Betrach-
tung nahe legen. 

Die erforderliche Datenerhebung für die Umweltprüfung erfolgte anhand einer einmali-
gen Erfassung des Biotopbestandes im Plangebiet und seiner Umgebung. Darüber 
hinaus wurden Fachinformationen ausgewertet. Eine Zusammenstellung der genutzten 
Quellen ist dem Literaturverzeichnis zu entnehmen.  

Schließlich hat die Verwaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung zu verschiedenen 
Schutzgütern Hinweise erhalten, die zu einem Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Um-
weltsituation beigetragen haben. 

Weitergehende technische Verfahren wurden ggf. im Rahmen der Erstellung externer 
Gutachten erforderlich und sind diesen zu entnehmen. Schwierigkeiten bei der Zusam-
menstellung der erforderlichen Angaben für den Umweltbericht traten nicht auf. 
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3.9.2 Monitoring 

Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheblichen Umwelt-
auswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. Hierin werden sie gem. § 4 (3) 
BauGB von den für den Umweltschutz zuständigen Fachbehörden unterstützt.  

Weitere Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prüfungen im Rahmen 
der ggf. erforderlichen baurechtlichen Zulassungsverfahren. Darüber hinaus ist davon 
auszugehen, dass unerwartete Auswirkungen durch die Fachbehörden im Rahmen von 
bestehenden Überwachungssystemen und der Informationsverpflichtung nach § 4 (3) 
BauGB gemeldet werden. 

3.10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Ein wesentlicher Zweck der vorliegenden Bauleitplanung ist die planungsrechtliche 
Umsetzung der Ziele und Grundsätze aus der Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes der Stadt Voerde, wobei die Strategie verfolgt werden soll, den Einzelhandels-
besatz im Plangebiet langfristig zu reduzieren und in diesem Zusammenhang die Ver-
lagerung bestehender Betriebe in den zentralen Versorgungsbereich zu fördern. 

Neben den Einzelhandelsnutzungen sind im weiteren Plangebiet Gewerbebetriebe und 
Wohnnutzungen zu etwa gleichen Teilen vorhanden. Ziel ist es hier, langfristig Immis-
sionskonflikten vorzubeugen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Zu-
kunft zu sichern. Des Weiteren sollen Entwicklungspotenziale für wohnverträgliche 
Gewerbebetriebe erhalten bleiben.  

Die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter werden in der folgenden Tabelle über-
sichtlich zusammengestellt: 

Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche 
Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt 

Unter Berücksichtigung der aktuel-
len Situation im Plangebiet sind 
keine relevanten Auswirkungen auf 
das Schutzgut zu erwarten 

Nein Nicht erforderlich 

Arten- und Bio-
topschutz 

Unter Berücksichtigung der aktuel-
len Situation im Plangebiet sind 
keine relevanten Auswirkungen auf 
das Schutzgut zu erwarten, arten-
schutzrechtliche Prüfung (Stufe I) 
ist erfolgt 

Nein Ja, diese sind jedoch be-
reits aktuell zu beachten 
und betreffen eine etwaige 
Entfernung von Gehölzen 
bzw. den ggf. erforderlichen 
Abbruch von Gebäuden 

Landschaft Nahezu vollständig bebautes Plan-
gebiet, Sicherung der faktischen 
Ist-Situation, keine Bautätigkeiten 
zu erwarten 

Nein Nicht erforderlich 

Fläche Keine, bereits durch bestehende 
Gebäude/ Anlagen vorbelastet 

Nein Nicht erforderlich 

Boden Keine, bereits durch bestehende 
Gebäude/ Anlagen vorbelastet 

Nein Nicht erforderlich 
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Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche 
Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge 

Wasser Bebautes Plangebiet mit hoher 
Versiegelungsrate, Vorgaben hin-
sichtlich der Lage innerhalb der 
WSZ IIIb sind zu beachten, keine 
Veränderungen anzunehmen 

Nein Nicht erforderlich 

Klima und Luft Keine Nein Nicht erforderlich 

Mensch Bestandssicherung, bestehende 
Lärmimmissionen durch Straßen-
verkehr (Werte für Mischgebiete 
werden in Teilbereichen überschrit-
ten), Zunahme an Immissionen im 
Vergleich zum genehmigten Be-
stand nicht anzunehmen, keine 
Erholungsfunktionen 

Nein Passive Schallschutzmaß-
nahmen, Festsetzung von 
Lärmpegelbereichen  

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Nein Nicht erforderlich 

Wirkungsgefüge Keine Nein Nicht erforderlich 

4 Arten- und Biotopschutz 
Gemäß der Handlungsempfehlung des Landes NRW7 ist im Rahmen der Aufstellung 
von Bebauungsplänen die Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) 
notwendig. Dabei ist festzustellen, ob im Plangebiet Vorkommen europäisch geschütz-
ter Arten aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund 
der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften gem. § 
44 (1) BNatSchG nicht ausgeschlossen werden können. Gegebenenfalls lassen sich 
artenschutzrechtliche Konflikte durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, inklusive 
vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erfolgreich abwenden. 

Im Rahmen der vorliegenden ASP soll mit vereinfachtem Aufwand (Stufe I) geklärt 
werden, ob durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte ausgelöst werden und 
damit einer Umsetzung des Planvorhabens entgegenstehen. Im Bedarfsfall und soweit 
auf Grundlage der vorliegenden Betrachtungsebene möglich, werden notwendige Ver-
meidungs-, Minderungs- und/ oder Ausgleichsmaßnahmen zur Lösung artenschutz-
rechtlicher Konflikte dargestellt. 

Da der vorliegenden ASP keine faunistischen Kartierungen sondern eine Erfassung der 
Grünstrukturen zugrunde liegt, wird im Sinne einer Worst-case-Betrachtung und unter 
Berücksichtigung der im Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen / Lebensräume das 
Habitatpotenzial für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten gutachterlich einge-
schätzt und so die möglichen Auswirkungen der Planung auf die geschützten Arten 
                                                
7 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz: Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 
der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben. Gemeinsame Handlungsempfehlungen. Dezember 2010. 
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prognostiziert. Hierfür wird auch auf bereits vorhandene Daten, insbesondere des Lan-
desamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 
zurückgegriffen. 

Für die Beurteilung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte ist dabei jeweils die ak-
tuelle und nicht die etwaige planungsrechtliche Situation ausschlaggebend. 

• Bestandsbeschreibung 

Das ca. 7,2 ha große Plangebiet liegt im Nordosten von Voerde in einem sowohl ge-
werblich als auch zu Wohnzwecken genutzten Bereich unmittelbar nördlich der Bahn-
hofstraße. In nördlicher Richtung wird das Plangebiet durch die Rönskenstraße und 
den Bruckhauser Leitgraben begrenzt. In westlicher Richtung befindet sich die Alexan-
derstraße und in östlicher Richtung begrenzt die Hindenburgstraße (B 8) das Plange-
biet. 

Das Plangebiet liegt maßgeblich innerhalb des Siedlungsraumes von Voerde. In nördli-
cher Richtung, jenseits der Rönskenstraße besteht jedoch ein Übergang in den land- 
bzw. forstwirtschaftlich genutzten Freiraum. 

Aufgrund der vorhandenen Bebauung und der derzeitigen intensiven (gewerblichen) 
Nutzung der bestehenden Gebäude sind die vorhandenen Grünstrukturen im Plange-
biet von untergeordneter Bedeutung. Diese werden aus kleineren Baulücken zwischen 
den bestehenden Gebäuden sowie angepflanzten Gehölzstrukturen die der Eingrü-
nung/ Durchgrünung der Gewerbebetriebe bzw. der Parkplätze der Einzelhandelsfilia-
len dienen, gebildet. Vereinzelt befinden sich weitere Grünstrukturen in den privaten 
Gartenbereichen der Wohngebäude. 

Insgesamt sind die vorhandenen Grünstrukturen aus artenschutzrechtlicher Sicht auf-
grund der starken anthropogenen Einwirkungen von untergeordneter Bedeutung.  

 
• Potentielles Artenvorkommen 

Laut Abfrage des Fachinformationssystems8 (FIS) können innerhalb des Plangebietes 
(Messtischblatt 4306, Quadrant 3) unter Berücksichtigung der vorkommenden Bio-
toptypen theoretisch 34 planungsrelevante Arten vorkommen; dazu gehören 30 Vogel-, 
2 Amphibien- und 2 Reptilienarten (s. Tab. 1). 

Gem. Landschaftsinformationssammlung9 liegt zudem ein Hinweis auf ein Vorkommen 
der (planungsrelevanten) Art Zwergfledermaus aus dem Jahr 2003 in einer Entfernung 

                                                
8 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen (2014): Fachinfor-
mationssystem geschützte Arten (FIS) in NRW. Messtischblattabfrage. Online: 
www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt. Abgerufen: Mai 2018. 
9 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Nordrhein-Westfalen (o.J.): Land-
schaftsinformationssammlung, @LINFOS Fachkataster. Online: 
http://www.gis6.nrw.de/osirisweb/ASC_Frame/portal.jsp. Abgerufen: Mai 2018. 
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von rund 35 m südöstlich des Plangebietes vor. Dieser Nachweis (Jagdflug) wurde 
durch die Biologische Station mittels einer Detektorbegehung erbracht. 

Weitere relevante Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter Arten liegen derzeit 
nicht vor, jedoch ist anzunehmen, dass die Zwergfledermaus sowie weitere Arten aus 
der Gruppe der „Siedlungsfledermäuse“ (z.B. Breitflügelfledermaus) auch innerhalb 
des Plangebietes vorkommen.  
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Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 3 im Messtischblatt 4306, Stand: Mai 2018. Sta-
tus: B = Brutnachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden. N = Nachweis vorhanden. R = Rast-/ Win-
tervorkommen. Erhaltungszustände: G = günstig, U = unzureichend, S = schlecht. Na = Nah-
rungshabitat, FoRu =  Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, () = potentielles Vor-
kommen, ! = Hauptvorkommen.  

 
  

Art Status Erhaltungszustand KlGehoel oVeg Gaert Gebaeu HöhlB
Wissenschaftlicher<Name Deutscher<Name <in<NRW<(ATL)

Vögel
Accipiter(gentilis Habicht B G3 (FoRu),(Na Na
Accipiter(nisus Sperber B G (FoRu),(Na Na
Alcedo(atthis Eisvogel B G (Na)
Anthus(trivialis Baumpieper B U FoRu
Asio(otus Waldohreule B U Na Na
Athene(noctua Steinkauz B G3 (FoRu) (FoRu) FoRu! FoRu!
Bubo(bubo Uhu B G (FoRu)
Buteo(buteo Mäusebussard B G (FoRu)
Cuculus(canorus Kuckuck B U3 Na (Na)
Delichon(urbicum Mehlschwalbe B U Na FoRu!
Dryobates(minor Kleinspecht B U Na Na FoRu!
Dryocopus(martius Schwarzspecht B G (Na) FoRu!
Falco(subbuteo Baumfalke B U (FoRu)
Falco(tinnunculus Turmfalke B G (FoRu) Na FoRu!
Hirundo(rustica Rauchschwalbe B U (Na) Na FoRu!
Lanius(collurio Neuntöter B U FoRu!
Locustella(naevia Feldschwirl B U FoRu
Luscinia(megarhynchos Nachtigall B G FoRu! FoRu
Passer(montanus Feldsperling B U (Na) Na FoRu FoRu
Perdix(perdix Rebhuhn B S (FoRu)
Pernis(apivorus Wespenbussard B U Na
Phoenicurus(phoenicurus Gartenrotschwanz B U FoRu FoRu FoRu FoRu
Riparia(riparia Uferschwalbe B U (Na) FoRu!
Riparia(riparia Uferschwalbe B U (Na) FoRu!
Saxicola(rubicola Schwarzkehlchen B G FoRu
Scolopax(rusticola Waldschnepfe B G (FoRu)
Streptopelia(turtur Turteltaube B S FoRu (Na)
Strix(aluco Waldkauz B G Na Na FoRu! FoRu!
Tringa(ochropus Waldwasserläufer R G (Ru),((Na)
Tyto(alba Schleiereule B G Na Na FoRu!

Amphibien
Bufo(calamita Kreuzkröte N U Ru (FoRu)
Pelobates(fuscus Knoblauchkröte N S (Ru) (FoRu)

Reptilien
Coronella(austriaca Schlingnatter N U (FoRu) (FoRu) FoRu
Lacerta(agilis Zauneidechse N G (FoRu) (FoRu) (FoRu) (FoRu)
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• Prognose artenschutzrechtlicher Konflikte 

Bei der Prognose artenschutzrechtlicher Konflikte sind die mit Umsetzung des Plan-
vorhabens verbundenen Wirkfaktoren, die geeignet sind artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG auszulösen zu beachten. Dabei können unter 
Berücksichtigung der Ausstattung des Plangebietes mit Grünstrukturen, die als poten-
tielles Brut- und/ oder essentielles Nahrungshabitat geeignet sind häufig potentiell 
denkbare planungsrelevante Arten ausgeschlossen werden, da die vorhandene Habi-
tatausstattung nicht die Lebensraumansprüche der betreffenden Arten erfüllen. Dar-
über hinaus kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG ggf. auch durch die Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen im Zuge einer 
nachfolgenden Genehmigung sachgerecht vermieden werden, so dass einer Umset-
zung des Planvorhabens keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Konflikte ent-
gegenstehen. 

Da es sich bei dem vorliegenden Planvorhaben um die Sicherung bzw. städtebaulich-
funktionale Steuerung des derzeitigen Ist-Zustandes handelt, sind mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes keine Wirkfaktoren zu prognostizieren, die – auch im Sinne ei-
ner Worst-Case-Analyse – zu artenschutzrechtlichen Konflikten führen. Etwaige arten-
schutzrechtliche Belange sind daher auf der vorliegenden Planungsebene / mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 135 nicht zu erwarten.  

Sollten zukünftig Abbrucharbeiten im Plangebiet stattfinden, sind die artenschutzrecht-
lichen Belange gegenüber Gebäude-brütenden Arten im Rahmen der dann erforderli-
chen Genehmigung abschließend zu prüfen und in Abstimmung mit der zuständigen 
Unteren Naturschutzbehörde auszuschließen. Diese Vorgabe ist jedoch bereits auf der 
Grundlage des derzeit bestehenden Bebauungsplanes zu beachten. 

Das Plangebiet kann einen Lebensraum für relativ störungsunempfindliche „europäi-
sche Vogelarten“ (Drosseln, Finken, Fliegenschnäpper) darstellen. Um daher nicht 
gegen die Verbote des Bundesnaturschutzgesetzes zu verstoßen wird darauf hinge-
wiesen, dass die Entnahme von Gehölzen, sofern beabsichtigt, in Anlehnung an § 39 
BNatSchG nur in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02 eines jeden Jahres durzuführen 
ist. 

• Artenschutzrechtliche Hinweise 

Da mit dem vorliegenden Bebauungsplan eine Sicherung des derzeitigen Ist-
Zustandes bzw. funktionale Weiterentwicklung des Plangebietes beabsichtigt ist, ist mit 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes keine (bauliche) Umsetzung verbunden. Arten-
schutzrechtliche Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG sind demnach nicht zu erwarten. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass vor einem Abriss von Gebäuden im Zuge der 
Genehmigungsplanung und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit von an Gebäude-gebundene Arten auszuschließen 
ist. Da Vorkommen sog. europäischer Vogelarten nicht kategorisch ausgeschlossen 
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werden können, sind Gehölze nur in der Zeit vom 01.10 bis zum 28.02 eines jeden 
Jahres zu entfernen. Entsprechende Hinweise werden in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

5 Planungsrechtliche Umsetzung 

5.1 Planerische Grundentscheidung 

Die durch den Umweltbericht vorgenommene "umweltinterne" Bewertung der Verände-
rung der Umweltsituation auf Grundlage der Bebauungsplanaufstellung hat ergeben, 
dass die gemäß § 1 BauGB zu berücksichtigenden Umweltschutzgüter oder umweltre-
levanten Ziele nicht oder nur unwesentlich (Klima und Luft, Kultur und Sachgüter, 
Landschaft, Boden, Wasser) beeinträchtigt bzw. die Beeinträchtigung durch geeignete 
Maßnahmen ausgeglichen werden kann (Mensch, Tiere und Pflanzen). 

Alternativen zum Plankonzept, die zu einer geringeren Beeinträchtigung von Umwelt-
schutzgütern führen würden, haben sich bei der Prüfung der Umweltbelange nicht er-
geben. 

Durch das vorgesehene Konzept können die Planungsziele verwirklicht werden, ohne 
andere Belange erheblich zu beeinträchtigen. 

5.2 Planungsinstrumente 

Um die genannten Hauptziele der Planung rechtlich verbindlich umzusetzen, müssen 
geeignete  Planungsinstrumente zur Anwendung kommen. Die Festsetzungsmöglich-
keiten des vorliegenden Bebauungsplans sind ausreichend, um die genannten Pla-
nungsziele umzusetzen.  

5.3 Festsetzungen 

In der folgenden Tabelle sind alle einzelnen Festsetzungen des Bebauungsplans mit 
der jeweiligen, dazugehörigen Begründung dargestellt:  

 

 Planinhalt Begründung 

A Planungs- und Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. BauGB und BauNVO 

1. Art der baulichen Nutzung  

1.1 Sondergebiet gem. § 11 BauNVO 

 

 

Die beiden großflächigen Lebensmitteldiscounter im Plangebiet 
werden gem. § 11 (3) BauNVO als Sonstige Sondergebiete fest-
gesetzt. 
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 Planinhalt Begründung 

1.1.1 Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Großflächiger Einzelhandel - 
Nahversorgung/Lebensmittel“ (SO 1) 

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes 
mit der Zweckbestimmung „Großflächiger 
Einzelhandel - Nahversorgung/Lebens-
mittel“ (SO 1) ist ein Lebensmitteldis-
countmarkt mit einer Verkaufsfläche von 
maximal 1.200 qm mit nahversorgungsre-
levantem Hauptsortiment gem. Sortiments-
liste für die Stadt Voerde zulässig.  

Sonstige zentrenrelevante Randsortimente 
gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde 
sind auf maximal 10 % der Gesamtver-
kaufsfläche zulässig. 

Da der Standort außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
liegt, sind die Verkaufsflächen gem. Ziel 6.5-7 des LEP auf die 
Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, zu 
begrenzen. Im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung wurde 
ein Vergleich zwischen der Stadt Voerde und dem Betreiber des 
Lebensmitteldiscountmarktes im SO 1 (Lidl) geschlossen, der eine 
Erweiterung der Verkaufsfläche auf maximal 1.200 qm vorsieht. 
Diese maximal zulässige Verkaufsfläche ist somit im Rahmen der 
Bauleitplanung als Bestand anzunehmen und wird entsprechend 
festgesetzt. In diesem Zusammenhang ist auch eine Neustruktu-
rierung und Erweiterung des Betriebsgrundstücks auf die östlich 
angrenzenden Parzellen geplant. Im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens ist nachzuweisen, dass die entsprechenden 
Immissionsrichtwerte auf den benachbarten Grundstücken einge-
halten werden. 

Entsprechend der Charakteristik eines Lebensmitteldiscountmark-
tes, sind zentrenrelevante Randsortimente auf maximal 10 % der 
Gesamtverkaufsfläche zulässig.  

Durch die Ausschöpfung der maximal zulässigen Verkaufsflächen 
der drei ansässigen Lebensmitteldiscounter (SO 1, SO 2, MI 2 - 
TF A) sind keine negativen städtebaulichen oder versorgungs-
strukturellen Auswirkungen zu erwarten (s. 2.3).  

1.1.2 Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Großflächiger Einzelhandel - 
Nahversorgung/Lebensmittel“ (SO 2) 

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes 
mit der Zweckbestimmung „Großflächiger 
Einzelhandel - Nahversorgung/Lebens-
mittel“ (SO 2) ist ein Lebensmitteldis-
countmarkt mit einer Verkaufsfläche von 
maximal 1.200 qm mit nahversorgungsre-
levantem Hauptsortiment gem. Sortiments-
liste für die Stadt Voerde zulässig.  

Sonstige zentrenrelevante Randsortimente 
gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde 
sind auf maximal 20 % der Gesamtver-
kaufsfläche zulässig. 

Da der Standort außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
liegt, sind die Verkaufsflächen gem. Ziel 6.5-7 des LEP auf die 
Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, zu 
begrenzen. Ausnahmsweise kommen geringfügige Erweiterungen 
in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt.  

Im Sinne der Gleichbehandlung soll auch der Lebensmitteldis-
countmarkt im SO 2 (Aldi) am Standort Bahnhofstraße planungs-
rechtlich die Möglichkeit erhalten, von 1.050 qm auf max. 1.200 
qm Verkaufsfläche zu erweitern. Erweiterungsabsichten sind nicht 
bekannt. Eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versor-
gungsbereiche kann gutachterlich ausgeschlossen werden (s. 
2.3).  

Entsprechend der Charakteristik eines Lebensmitteldiscountmark-
tes, erfolgt eine Beschränkung der zentrenrelevanten Randsorti-
mente. Unter Berücksichtigung des bereits abgeschlossenen 
Vergleichs erfolgt eine Beschränkung auf maximal 20 % der Ge-
samtverkaufsfläche. 

Aufgrund der Gebäudestellung ist im Hinblick auf Gewerbelärm 
nicht mit einer Beeinträchtigung der angrenzenden Mischgebiete 
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 Planinhalt Begründung 

zu rechnen.  

1.2 Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 

 

 

Das Plangebiet ist zu etwa gleichen Teilen geprägt durch Wohn-
gebäude und unterschiedliche gewerbliche Nutzungen. Entspre-
chend dem heutigen Bestand wird der Großteil der Bauflächen im 
Plangebiet als Mischgebiet gem. § 6 BauNVO festgesetzt. Mit 
dieser Ausweisung soll auch eine funktionale Aufwertung der 
Ortseingangssituation erreicht werden.  

1.2.1 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 

In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - 
MI 2 sind die gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO 
allgemein zulässigen Einzelhandelsbetrie-
be mit zentrenrelevanten Sortimenten gem. 
Sortimentsliste für die Stadt Voerde (s. 
1.1.1) nicht zulässig. 
 

Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche A (Flurstück 
114, Flur 25, Gemarkung Voerde) ist ab-
weichend von 1.2.1 der bestehende Le-
bensmitteldiscountmarkt weiterhin zulässig. 
Änderungen sind zulässig, sofern die Ver-
kaufsfläche unter 800 qm beträgt. 

 

Durch den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenre-
levanten Sortimenten sollen negative städtebauliche Auswirkun-
gen als Folge von verstreuten Einzelhandelsansiedlungen verhin-
dert werden. Da sich im Plangebiet bereits eine Einzelhandelsag-
glomeration entwickelt hat, die nicht der Zielsetzung des Einzel-
handelskonzeptes der Stadt Voerde entspricht (siehe Kapitel 1.1), 
soll durch den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit zen-
trenrelevanten Sortimenten eine weitere Ansiedlung verhindert 
werden, um die zukünftige Entwicklung auf die zentralen Versor-
gungsbereiche zu lenken und einer Zentrenschädigung vorzubeu-
gen.  

Aus Gründen des Bestandsschutzes sind die Flächen des beste-
henden Lebensmitteldiscountmarktes (Netto) im Kreuzungsbe-
reich Ringstraße/Bahnhofstraße von diesem Ausschluss ausge-
nommen. Eine Bauvoranfrage des Netto-Marktes auf Erweiterung 
der Verkaufsfläche auf 906 qm liegt der Stadt bereits vor. Nach 
der aktuellen Beurteilungslage wäre die Bauvoranfrage nach § 34 
BauGB zu bewerten. Durch die Ausweisung als Mischgebiet bie-
ten sich eine Vielzahl weiterer Nutzungsalternativen. Im Rahmen 
zukünftiger Änderungen gilt aufgrund der Festsetzung eines 
Mischgebietes jedoch eine Verkaufsflächenobergrenze von unter 
800 qm. 

1.2.3 
 
 
 

1.2.4 
 
 
 
 
 

1.2.5 

In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - 
MI 2 sind die gem. § 6 (2) Nr. 8 BauNVO 
allgemein zulässigen Vergnügungsstätten 
unzulässig. 

In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - 
MI 2 sind gem. § 1 (5) i. V. m. § 1 (9) 
BauNVO Anlagen und Betriebe, die ge-
werblich  betriebenen sexuellen Dienstleis-
tungen und Darbietungen dienen sowie 
Wettannahmestellen unzulässig. 

In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - 
MI 2 sind die gem. § 6 (3) BauNVO aus-

Das Plangebiet bildet die östliche Eingangssituation in die Stadt 
und nimmt so eine repräsentative Funktion ein. Wichtig ist daher 
eine hohe städtebauliche Qualität und Nutzungsvielfalt.  
Mit der Ansiedlung von Vergnügungsstätten, Anlagen und Betrie-
ben, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und 
Darbietungen dienen und Wettannahmestellen, gehen häufig eine 
Verdrängung von traditionellen, hochwertigen Nutzungen und ein 
Rückgang der gewachsenen Angebots- und Nutzungsvielfalt ein-
her.  
Aufgrund der meist nicht einsehbaren Erdgeschosszonen sugge-
rieren derartige Nutzungen zusätzlich vermeintliche Leerstände.  
Die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten, Anlagen und Betrieben, 
die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und Dar-
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 Planinhalt Begründung 

nahmsweise zulässigen Vergnügungsstät-
ten unzulässig.  

bietungen dienen und Wettannahmestellen wird ausgeschlossen, 
um die Gefahr von bereits einsetzenden Trading-Down-Effekten 
einzudämmen und einem damit einhergehenden Imageverfall des 
Standortes entgegen zu wirken. 

1.2.6 
 
 
 
 

1.2.7 
 
 
 
 

1.2.8 

Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche B (Flurstück 
113, Flur 25, Gemarkung Voerde) sind 
gem. § 1 (10) BauNVO Erweiterungen, 
Änderungen und Erneuerungen der beste-
henden Steinmetzwerkstatt zulässig. 

Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche C (Flurstü-
cke 79, 80, 244, Flur 25, Gemarkung Voer-
de) sind gem. § 1 (10) BauNVO Erweite-
rungen, Änderungen und Erneuerungen 
der bestehenden Kfz-Werkstatt zulässig. 

Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche D (Flurstück 
212, Flur 25, Gemarkung Voerde) sind 
gem. § 1 (10) BauNVO Erweiterungen, 
Änderungen und Erneuerungen der beste-
henden Kfz-Werkstatt zulässig. 

Die gewerblichen Nutzungen im Plangebiet sind zum Großteil als 
nicht wesentlich störend einzustufen.  

Der im Plangebiet ansässige Steinmetzbetrieb sowie zwei ge-
nehmigte Kfz-Werkstätten sind als atypisch für Mischgebiete ein-
zustufen und wurden deshalb schalltechnisch näher untersucht10.  

Im Ergebnis werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
Mischgebiete (60 dB(A) tags) heute an allen umgebenden Immis-
sionsorten unterschritten. Nachtbetrieb findet nicht statt. Bei den 
genannten Betrieben handelt es sich somit in Hinblick auf das 
Emissionsverhalten um nicht wesentlich störendes Gewerbe und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können gewährleistet 
werden. 

Im Rahmen der Bauleitplanung wird den Betrieben durch eine 
sog. „Fremdkörperfestsetzung“ gem. § 1 (10) BauNVO ein erwei-
terter Bestandsschutz gewährt. Sofern erforderlich, ist im Rahmen 
zukünftiger Genehmigungsverfahren nachzuweisen, dass die 
Immissionsrichtwerte an den umgebenden Immissionsorten ein-
gehalten werden.  

1.3 Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO 

 

 

Die Flächen im zentralen Plangebiet, auf denen sich eine seit 
mehreren Jahren leerstehende kleinflächige Einzelhandelsimmo-
bilie befindet, werden wie bisher als Gewerbegebiet gem. § 8 
BauNVO festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Lage zwischen 
zwei großflächigen Lebensmittelmärkten soll eine Ansiedlung von 
Wohnnutzungen aus Gründen des Immissionsschutzes ausge-
schlossen werden.  

1.3.1 
 
 
 
 

1.3.2 

Im festgesetzten Gewerbegebiet sind nur 
solche Betriebe und Anlagen zulässig, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
 

Betriebe und Anlagen die einen Betriebs-
bereich im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG 
bilden sind unzulässig.  

Durch den Ausschluss von Betrieben und Anlagen, die das Woh-
nen wesentlich stören könnten, soll der Immissionsschutzan-
spruch der unmittelbar angrenzenden Wohn- und Mischgebiete 
gewahrt und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gesichert 
werden.  
Nicht zulässig sind auch Betriebe und Anlagen die einen Be-
triebsbereich im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG bilden. Dies 
dient der Vermeidung von Auswirkungen von schweren Unfällen 
im Sinne des § 50 BImSchG auf die ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutz-

                                                
10 Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik (Afi): Schallschutzgutachten B-Plan Nr. 135 
Bahnhofstraße/Ringstraße in Voerde. Haltern am See, April 2019 
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bedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-
punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders 
empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude. 

1.3.3 Im festgesetzten Gewerbegebiet sind Ein-
zelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 
Sortimenten gem. Sortimentsliste für die 
Stadt Voerde (s. 1.1.1) unzulässig.  

Da sich im Plangebiet bereits eine Einzelhandelsagglomeration 
entwickelt hat, die nicht der Zielsetzung des Einzelhandelskonzep-
tes der Stadt Voerde entspricht, soll durch den Ausschluss von 
Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten eine 
weiteren Ansiedlung verhindert werden, um die zukünftige Ent-
wicklung auf die zentralen Versorgungsbereiche zu lenken und 
einer Zentrenschädigung vorzubeugen (siehe Kapitel 1.1).  

1.3.4. 
 
 
 
 

1.3.5 

Im festgesetzten Gewerbegebiet sind An-
lagen und Betriebe, die gewerblich betrie-
benen sexuellen Dienstleistungen und 
Darbietungen dienen sowie Wettannahme-
stellen unzulässig. 

Im festgesetzten Gewerbegebiet sind die 
gem. § 8 (3) Nr. 1 und 3 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen (Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personal sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, Vergnügungsstätten) unzu-
lässig. 

Das Plangebiet bildet die östliche Eingangssituation in die Stadt 
und nimmt so eine repräsentative Funktion ein. Wichtig ist daher 
eine hohe städtebauliche Qualität und Nutzungsvielfalt.  
Mit der Ansiedlung von Vergnügungsstätten, Anlagen und Betrie-
ben, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und 
Darbietungen dienen und Wettannahmestellen, gehen häufig eine 
Verdrängung von traditionellen, hochwertigen Nutzungen und ein 
Rückgang der gewachsenen Angebots- und Nutzungsvielfalt ein-
her.  
Aufgrund der meist nicht einsehbaren Erdgeschosszonen sugge-
rieren derartige Nutzungen zusätzlich vermeintliche Leerstände.  
Die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten, Anlagen und Betrieben, 
die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und Dar-
bietungen dienen und Wettannahmestellen wird ausgeschlossen, 
um die Gefahr von bereits einsetzenden Trading-Down-Effekten 
einzudämmen und einem damit einhergehenden Imageverfall des 
Standortes entgegen zu wirken.  

Um die Bauflächen im Plangebiet für gewerbliche Nutzungen, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören vorzuhalten, werden die gem. 
§ 8 (3) BauNVO sonst ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter ausgeschlossen.  
Obwohl für Betriebswohnungen eine geminderte Schutzwürdigkeit 
bestünde ist außerdem nicht damit zu rechnen, dass im Gewer-
begebiet gesunde Wohnverhältnisse gewahrt blieben, da die Par-
zellen zwischen zwei großflächigen Lebensmitteldiscountmärkten 
liegen, deren Hauptgeräuschquellen teilweise direkt auf das Ge-
werbegebiet ausgerichtet sind. In der Praxis ergeben sich in die-
sen Fällen häufig Probleme, insbesondere wenn z.B. durch eine 
Betriebsaufgabe betriebsunabhängige Wohnnutzungen entstehen. 

2. Maß der baulichen Nutzung  
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2.1 Grundflächenzahl (GRZ)  
gem. §§ 16 (2) und 19 BauNVO 

 

 Grundflächenzahl  
im Mischgebiet 

              0,6 

In dem Mischgebiet wird die Grundflächenzahl (GRZ) auf das 
Maß von 0,6 als Höchstmaß festgesetzt. Dies entspricht der 
Obergrenze der baulichen Nutzung gemäß BauNVO und ermög-
licht eine effiziente Ausnutzbarkeit der Grundstücke. Gem. § 19 
(4) BauNVO ist eine Überschreitung der GRZ durch Garagen, 
Stellplätze und Nebenanlagen weiterhin bis maximal 0,8 zulässig.  
Grundsätzlich entspricht die Festsetzung dem baulichen Bestand 
im Plangebiet. Einzelne Grundstücke weisen derzeit eine nahezu 
vollständige Versiegelung auf. Im Rahmen zukünftiger Genehmi-
gungsverfahren kommt es dort langfristig zu einer Entsiegelung 
des Bodens. 

 Grundflächenzahl  
im Gewerbegebiet und Sondergebiet 

              0,8 

In dem Gewerbegebiet und den sonstigen Sondergebieten wird 
die Grundflächenzahl (GRZ) auf das Maß von 0,8 als Höchstmaß 
festgesetzt. Dies entspricht den bisherigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 12a und der 1. Änderung sowie den Ober-
grenzen der baulichen Nutzung gemäß BauNVO. Die Festsetzung 
ermöglicht eine effiziente Ausnutzbarkeit der Grundstücke.  
Derzeit ist das Gebiet nahezu vollständig versiegelt. Im Rahmen 
zukünftiger Genehmigungsverfahren kommt es somit langfristig zu 
einer Entsiegelung des Bodens.  

2.2 Geschlossflächenzahl (GFZ)  
gem. §§ 16 (2) und 20 (2) BauNVO 

 

 Geschossflächenzahl   
im Mischgebiet 
  

                    1,2 
 

In dem Mischgebiet wird die Geschossflächenzahl (GFZ) auf das 
Maß von 1,2 als Höchstmaß festgesetzt. Dies ergibt sich aus der 
festgesetzten Grundflächenzahl und Geschossigkeit und ent-
spricht der Obergrenze der baulichen Nutzung gemäß BauNVO.  

 Geschossflächenzahl   
im Gewerbegebiet 
  

                    1,6 
 

In dem Gewerbegebiet wird die Geschossflächenzahl (GFZ) auf 
das Maß von 1,6 als Höchstmaß festgesetzt. Dies ergibt sich aus 
der festgesetzten Grundflächenzahl und Geschossigkeit. Die 
Obergrenze gemäß BauNVO wird eingehalten bzw. unterschritten.  

2.3 Zahl der Vollgeschosse                              
gem. §§ 16 und 20 Abs. 1 BauNVO 
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 Zahl der Vollgeschosse – als Höchstmaß 

              II        

Die maximale Anzahl der Vollgeschosse wird im Plangebiet ent-
sprechend dem vorherrschenden Bestand festgesetzt. Neue Ge-
bäude sollen sich so zukünftig in die bestehende Bebauungsstruk-
tur einfügen. 

Im Bereich der sonstigen Sondergebiete wird eine eingeschossige 
Bebauung festgesetzt. Im übrigen Plangebiet sind maximal zwei 
Geschosse zulässig.  

2.4 Höhe baulicher Anlagen                     
gem. §§ 16 und 18 BauNVO 

 

 Maximale Baukörperhöhe bezogen auf 
Meter über NHN 

          38,5 m ü NHN 

Die höchstzulässige Baukörperhöhe ist in der Planzeichnung 
bezogen auf Meter über NHN festgesetzt. Oberer Bezugspunkt ist 
die Oberkante (OK) des Gebäudes. Die festgesetzte Höhe orien-
tiert sich am baulichen Bestand und entspricht etwa 12 m bezo-
gen auf die umliegenden Verkehrsflächen. Neue Gebäude sollen 
sich so zukünftig in die bestehende Bebauungsstruktur einfügen. 

3. Bauweise und überbaubare Grund-
stücksflächen  
gem. §§ 22 und 23 BauNVO 

 

3.1 

 

Offene Bauweise  
(§ 22 Abs. 2 BauNVO)  

 

              o 

Im Bereich der Alexanderstraße wird für das MI 1 eine offene 
Bauweise festgesetzt, um die bestehende aufgelockerte Bebau-
ung planungsrechtlich zu sichern. Die Festsetzung entspricht auch 
der westlich angrenzenden Bebauungsstruktur. 

3.2 

 

Abweichende Bauweise  
(§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

 

              a 
Es wird eine abweichende Bauweise fest-
gesetzt. In einer grundsätzlich offenen 
Bauweise sind Gebäudelängen von bis zu 
75 m zulässig. 

Entsprechend dem Bestand und den baulichen Anforderungen 
von Lebensmitteldiscountmärkten, wird für die sonstigen Sonder-
gebiete eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt, in der in 
einer grundsätzlich offenen Bauweise im Sondergebiet auch Bau-
körper von bis zu 75 m Länge zulässig sind.  

 

3.3 Baugrenzen  
(§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

 

 

Die überbaubaren Flächen werden wie auch im Bebauungsplan 
Nr. 12a und in dessen 1. Änderung großzügig durch Baugrenzen 
festgesetzt. Da die Grundstücke bereits vollständig bebaut sind 
berücksichtigen die Baugrenzen die derzeitige Lage der baulichen 
Anlagen und erhalten weitere geringfügige Entwicklungsspielräu-
me. Zu den Verkehrsflächen und den rückwärtigen bzw. seitlichen 
Grundstücksgrenzen halten die Baugrenzen unter Berücksichti-
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gung des Bestandes einen Abstand von 3,0 m ein.  

4. Straßenverkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB) 

 

4.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche  

 

 

 

Straßenbegrenzungslinie 

    

 

Der Bestand der öffentlichen Straße Ringstraße wird übernommen 
und entsprechend als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Ände-
rungen der Erschließungssituation sind nicht vorgesehen.  

 

5. Flächen für Versorgungsanlagen und 
Abwasserbeseitigung gem. § 9 (1) Nr. 
12, 14 BauGB 

 

5.1 Flächen für Versorgungsanlagen und Ab-
wasserbeseitigung mit der Zweckbestim-
mung  
„Elektrizität“ 

 

 

Die im Bebauungsplan Nr. 12a, 1. Änderung bereits festgesetzten 
Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung mit 
der Zweckbestimmung „Elektrizität“ werden im Rahmen der Neu-
aufstellung übernommen und weiterhin gesichert.  

 

6. Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB 

 

6.1 Öffentliche  Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung 
„Schutz- und Trenngrün“ 

 

 

Im Planbereich wird der Übergang zum Bruckhauser Leitgraben 
als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Schutz- 
und Trenngrün“ festgesetzt. Durch die Grünflächen soll wie bisher 
ein Übergang zur freien Landschaft formuliert werden. Im östli-
chen Plangebiet dient diese Festsetzung auch der Freihaltung der 
20 m breiten Anbauverbotszone zur Bundesstraße B 8. 

7 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen 
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB) 
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7.1  

 

Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch 
den Straßenverkehr werden bei einer bau-
lichen Errichtung oder baulichen Änderung 
von Räumen, die nicht nur zum vorüberge-
henden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, unterschiedliche Anforderungen an 
das Schalldämmmaß von Außenbauteilen 
gestellt. 
Zur Festlegung der erforderlichen Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen ge-
genüber Außenlärm werden in der DIN 
4109 verschiedene Lärmpegelbereiche 
zugrunde gelegt, denen die vorhandenen 
oder zu erwartenden „maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel“ zuzuordnen sind.  
Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen 
(mit Ausnahme von Küchen, Bädern und 
Hausarbeitsräumen) sind die in der Plan-
zeichnung aufgeführten Anforderungen an 
die Luftschalldämmung einzuhalten. 
Die Berechnung des resultierenden Schall-
dämmmaßes R’w,res hat nach DIN 4109 
zu erfolgen.  
Innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis V 
sind für Fenster von Schlafräumen schall-
dämmende Lüftungseinrichtungen vorzu-
sehen. 
Ausnahmen von diesen Festsetzungen 
können in Abstimmung mit den zuständi-
gen Fachbehörden zugelassen werden, 
soweit durch einen anerkannten Sachver-
ständigen nachgewiesen wird, dass gerin-
gere Maßnahmen ausreichend sind.  

Das Plangebiet unterliegt Lärmimmissionen aus dem Straßenver-
kehr auf der Bahnhofstraße sowie auf der Hindenburgstraße (B 8). 
Für das Plangebiet wurde daher eine schalltechnische Untersu-
chung11 erarbeitet, in der die auf das Plangebiet einwirkenden 
Verkehrslärmimmissionen untersucht und geeignete Schall-
schutzmaßnahmen für die Bebauung im Plangebiet definiert wur-
den.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf Grund der von dem Ver-
kehr ausgehenden Lärmimmissionen für die innerhalb des Plan-
gebietes zulässigen schutzwürdigen Nutzungen Lärmschutzmaß-
nahmen erforderlich werden, da die Orientierungswerte der DIN 
18005 für Mischgebiete in den zur Bahnhofstraße orientierten 
Teilbereichen des Plangebietes tags und nachts überschritten 
werden. Nördlich der Ringstraße werden die Orientierungswerte 
der DIN 18005 für Mischgebiet eingehalten.  

Auf Grundlage des schalltechnischen Gutachtens werden daher 
passive Schallschutzmaßnahmen, d.h. die erforderlichen Schall-
dämmmaße der Außenwand gem. DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau) auf Basis der im Gutachten ermittelten Lärmpegelberei-
che festgesetzt. 

In der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau ist ausgeführt, dass 
schon bei einem nächtlichen Beurteilungspegel > 45 dB(A) eine 
ausreichende Nachtruhe bei geöffnetem Fenster häufig nicht mehr 
möglich ist. Fenster von nachts genutzten Räumen (I. d. R. 
Schlaf- und Kinderzimmer) sind innerhalb der Lärmpegelbereiche 
III bis IV - wenn sie sich in den zu der Lärmquelle ausgerichteten 
Fassaden befinden - zu Lüftungszwecken mit einer schalldäm-
menden Lüftungseinrichtung auszustatten. Das Schalldämmmaß 
von Lüftungseinrichtungen/Rollladenkästen ist bei der Berechnung 
des resultierenden Schalldämmmaßes R'w,res zu berücksichti-
gen.  

Ausnahmsweise kann von den vorgenannten Festsetzungen ab-
gewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises 
nach DIN 4109 ermittelt wird, dass z.B. durch die Errichtung vor-
gelagerter Baukörper oder sonstiger baulicher Anlagen aufgrund 
der verminderten Lärmbelastung geringere Anforderungen an den 
Schallschutz erforderlich sind. 

Die im Rahmen des Schallgutachtens ermittelten Lärmpegelberei-
che sind entsprechend in der Planzeichnung des Bebauungspla-
nes gekennzeichnet. 

                                                
11 Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik (Afi): Schallschutzgutachten B-Plan Nr. 135 
Bahnhofstraße/Ringstraße in Voerde. Haltern am See, April 2019 
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8. Fläche zur Anpflanzung, Pflanz- und Erhaltungsbindung gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB  

8.1 Flächen mit Bindung für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 

 

Im Plangebiet befinden sich Flächen mit markantem Baumbe-
stand, die im Rahmen der Planung wie bisher zum Erhalt gesi-
chert werden sollen und entsprechend als Flächen mit Bindung für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt werden.  
Der zu erhaltende Baumbestand bildet die wesentlichen Grün-
strukturen im Plangebiet. Im südwestlichen Plangebiet wird zudem 
eine abschirmende Wirkung zum Lebensmitteldiscounter erfüllt. 
Die in der 2. vereinfachten Änderung festgesetzten Flächen zur 
Anpflanzung wurden zwischenzeitlich hergestellt und somit als 
ebenfalls als Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen festgesetzt. 

Im Bebauungsplan Nr. 12a - 1. Änderung waren darüber hinaus 
entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze "Flächen für das 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern" festgesetzt. Diese Fest-
setzung wird nicht übernommen, da die Festsetzung bisher nicht 
umgesetzt wurde und die Bereiche bereits überbaut sind. 

9. Sonstige Planinhalte 

9.1 Plangrenze  

(§ 9 Abs. 7 Baugesetzbuch - BauGB) 

 

 

 

Der Bebauungsplan umfasst den bisherigen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 12a. Das Plangebiet wird im Wesentlichen 
begrenzt durch den Bruckhauser Leitgraben, die Alexanderstraße 
und die Bahnhofstraße.     

9.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

(§ 1 Abs. 4 BauNVO; § 16 Abs. 5 BauNVO) 

 

 

Anhand dieses Planzeichens erfolgt die Abgrenzung unterschied-
licher Nutzungen. 

 

 Gestalterische Festsetzungen gem. § 89 
BauO NRW 2018 i.V.m. § 9 (4) BauGB 

 

 Einfriedungen der privaten Grundstücksflä-
chen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind 
bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig.  

Das Plangebiet bildet die östliche Eingangssituation in die Stadt 
und nimmt so eine repräsentative Funktion ein. Wichtig ist daher 
eine hohe städtebauliche Qualität. Zur Gestaltung des Übergangs 
von den privaten Grundstücken zum öffentlichen Straßenraum 
wird festgesetzt, dass Einfriedungen der privaten Grundstücksflä-
chen zur öffentlichen Verkehrsfläche bis zu einer Höhe von 1,0 m 
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 Planinhalt Begründung 

zulässig sind. 

6 Versorgung und Entsorgung 

6.1 Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird in den bestehenden 
Regenwasserkanal eingeleitet, ohne dass dadurch Kapazitätsprobleme verursacht 
werden.  

Das im Geltungsbereich des Bebauungsplans auf den privaten Grundstücksflächen 
anfallende Niederschlagswasser sollte grundsätzlich entsprechend der Vorschrift des § 
51 a LWG örtlich versickert werden, sofern die Voraussetzungen des § 53 LWG zur 
Überlassung der Abwasserbeseitigungspflicht für Niederschlagswasser erfüllt sind. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Qualität des Grundwassers nicht beeinträch-
tigt wird. Für Bereiche, auf denen mit mehr als geringen Verschmutzungen nicht zu 
rechnen ist (wie Dachflächen und Parkplätze für Pkw) wäre das grundsätzlich auch 
nicht problematisch. Anderenfalls muss vor einer Versickerung eine Reinigung durch 
den Betrieb oder eine Einleitung in den städtischen Regenwasserkanal erfolgen. Die 
Kapazität des Regenwasserkanals ist für einen Anschluss eines Teils der Betriebsflä-
chen ausgelegt. Teilweise bestehen Einleitungsrechte in den Regenwasserkanal. Ein 
Großteil der Anlieger des Bruckhauser Leitgrabens leitet ihr Regenwasser in den Gra-
ben ein.  

Die Dimensionierung der angeschlossenen Regenwasserkanäle sowie des nachge-
schalteten Vorfluters lassen einen zusätzlichen Anschluss von Einleitern in den Re-
genwasserkanal zu.  

Eine Verwendung des gesammelten Niederschlagswassers zur Ergänzung der Be-
triebswasserversorgung ist ebenfalls denkbar. Eine Versickerung des Niederschlags-
wassers ergäbe insoweit keinen Sinn, als der Umfang des zur Deckung des Be-
triebswasserverbrauches einzusetzenden Grund- bzw. Trinkwassers sich in dem Maße 
verringert, in dem das Betriebswasser durch Niederschlagswasser ergänzt werden 
kann. Der Bebauungsplan enthält daher eine Festsetzung, dass gering belastetes Nie-
derschlagswasser grundsätzlich zu versickern (bzw. einzuleiten) ist (unter Berücksich-
tigung des § 53 LWG), wenn es nicht als Betriebswasser verwendet wird.  

Durch die regelmäßige Einzelfallprüfung im Baugenehmigungsverfahren bei gewerbli-
chen Anlagen durch die Untere Wasserbehörde ist zudem sichergestellt, dass der 
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Bauherr die beabsichtigte Niederschlagswasserentsorgung prüffähig darlegt und die 
ordnungsbehördlichen Vorgaben eingehalten werden. 

6.2 Schmutzwasser 

Das Plangebiet ist im Generalentwässerungsplan der Stadt Voerde bereits enthalten 
und berücksichtigt, so dass die Kapazitäten der Kläranlage auf Grund der Planung 
nicht überschritten werden. Durch den Bebauungsplan wird das Maß der Bebauung 
nicht erhöht, so dass keine Auswirkungen zu erwarten sind.  

6.3 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über die bestehende Trinkwasserleitung. Nach 
dem Feuerlöschplan der Niederrheinischen Gas- und Wasserwerke sind in dem Gebiet 
mehrere leistungsfähige Anschlussleitungen mit einem Durchsatz von 192 m³ vorhan-
den, so dass die erforderliche Löschwassermenge nach dem DVGW Arbeitsblatt W 
405 zur Verfügung gestellt werden kann.  

6.4 Ver- und Entsorgung durch Versorgungsträger 

Der Planbereich ist mit Wasser, Strom, Gas und Telefonleitungen bereits erschlossen.  

Die Abfallentsorgung erfolgt über ein im Auftrag der Stadt tätiges Unternehmen; sie ist 
grundsätzlich über entsprechende Satzungen der Stadt geregelt. Bei der Straßenpla-
nung sind die Erfordernisse für die Entsorgungsfahrzeuge berücksichtigt worden.  

7 Städtebauliche Daten 
Folgende Flächengrößen werden durch den Bebauungsplan festgesetzt (alle Angaben 
in ha): 

Gesamt 7,18 ha 

Mischgebiet 4,43 ha 

Gewerbegebiet 0,39 ha 

Sondergebiet 1,47 ha 

Verkehrsflächen 0,65 ha 

Öffentliche Grünflächen 0,22 ha 

Sonstige Flächen 0,02 ha 
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8 Kosten 
Die Stadt Voerde hat die Bearbeitung der Bauleitplanung extern vergeben. Für die Be-
bauungsplanaufstellung entstehen Planungskosten in Höhe von 25.318,28 € zuzüglich 
Mehrwertsteuer.  
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In Vertretung: 

 

Wilfried Limke 
Erster Beigeordneter 

Anlage: Sortimentsliste für die Stadt Voerde 

 
(Gutachten als Grundlage für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Dr. Do-
nato Acocella, Februar 2017) 
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Der Bebauungsplan, seine Begründung mit dem Umweltbericht sowie die wesent- 
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB vom
 ..................................... bis einschließlich ..................................... 
öffentlich ausgelegen.

Voerde, den .....................................

........................................................................................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Voerde hat am ..................................... diesen Plan mit Begründung 
einschließlich Umweltbericht als Satzung beschlossen.

Voerde, den .....................................

........................................................................................................
Bürgermeister

Am ..................................... ist ortsüblich bekannt gemacht worden, dass dieser 
Bebauungsplan mit Begründung und der zusammenfassenden Erklärung zu 
jedermanns Einsicht bereit gehalten wird. 

Voerde, den .....................................

........................................................................................................
Bürgermeister

Für die Erarbeitung des Planentwurfes:

Voerde, den .....................................

........................................................................................................
technischer Angestellter

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschaftskataster 
und der Örtlichkeit, sowie die Eindeutigkeit der vermessungstechnischen 
Festsetzungen wird bescheinigt.

Voerde, den .....................................

........................................................................................................
Öffentl. best. Vermessungsingenieur

Der Rat der Stadt Voerde hat am ..................................... beschlossen, für diesen Plan 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Voerde, den .....................................

........................................................................................................
Bürgermeister

Stadt Voerde
(Niederrhein)

Bebauungsplan Nr. 135
"Bahnhofstraße/Ringstraße"

   

..... Ausfertigung

Gemarkung Voerde, Flur 25

Stand der Plangrundlage: ............................   

Maßstab 1:1.000

Rechtsgrundlagen:
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in den zurzeit gültigen Fassungen

Planinhalt 
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 6, 8, 11 BauNVO)

1.1 Sonstige Sondergebiete gem. § 11 BauNVO

1.1.1 Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel – 
Nahversorgung/Lebensmittel” (SO 1)

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächiger
Einzelhandel - Nahversorgung/Lebensmittel“ (SO 1) ist ein Lebensmitteldiscountmarkt mit 
einer Verkaufsfläche von maximal 1.200 qm mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment 
gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde zulässig. 
Sonstige zentrenrelevante Randsortimente gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde sind
auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche zulässig.

Zentrenrelevante Sortimente gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde:
      Sonstige zentrenrelevante Sortimente:

      Nahversorgungsrelevante Sortimente:

Nicht zentrenrelevante Sortimente gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde:

1.1.2 Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel –
Nahversorgung/Lebensmittel” (SO 2)

Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächiger
Einzelhandel - Nahversorgung/Lebensmittel“ (SO 2) ist ein Lebensmitteldiscountmarkt mit
einer Verkaufsfläche von maximal 1.200 qm mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment 
gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde (s. 1.1.1) zulässig. 
Sonstige zentrenrelevante Randsortimente gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde sind 
auf maximal 20 % der Gesamtverkaufsfläche zulässig.

SO

· Kosmetika und Parfümerieartikel
· Leder- und Kürschnerwaren
· Nähmaschinen
· Musikalienhandel
· Optik
· Sanitätswaren
· Uhren/ Schmuck
· Unterhaltungselektronik und Zubehör
· Schuhe und Zubehör
· Spielwaren
· Sportartikel einschl. Sportgeräte
· Tonträger
· Waffen, Jagdbedarf

· Gartenbedarf, Gartenhäuser, -geräte
· Installationsmaterial
· Küchen (inkl. Einbaugeräte)
· Kinderwagen/-sitze
· Matratzen
· Möbel (inkl. Büromöbel)
· Pflanzen und -gefäße
· Rollläden und Markisen
· Werkzeuge
· Zooartikel - Tiermöbel und Lebendtiere

· Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör
· Bauelemente, Baustoffe
· Beleuchtungskörper, Lampen
· Beschläge, Eisenwaren
· Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten
· Boote, Bootszubehör
· Büromaschinen (ohne Computer)
· Elektrogroßgeräte
· Farben und Lacke
· motorisierte Fahrzeuge aller Art und Zubehör
· Fliesen

· Bastel- und Geschenkartikel
· Bekleidung aller Art inkl. Wäsche/Miederwaren/Bademoden
· Bücher
· Computer, Kommunikationselektronik
· Elektrokleingeräte
· Fahrräder und Zubehör
· Foto, Video
· Gardinen und Zubehör
· Glas, Porzellan, Keramik
· Haus-, Heimtextilien, Stoffe
· Haushaltswaren/ Bestecke
· Hörgeräte
· Kunstgewerbe/ Bilder und -rahmen
· Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle

· Arzneimittel
· (Schnitt-)Blumen
· Drogeriewaren
· Nahrungs- und Genussmittel inkl. Tabakwaren
· Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf
· Reformwaren
· Zeitungen/ Zeitschriften
· Zooartikel - Tiernahrung und Zubehör

1.2 Mischgebiete gem. § 6 BauNVO

1.2.1 In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - MI 2 sind die gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO 
allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten gem.
Sortimentsliste für die Stadt Voerde (s. 1.1.1) nicht zulässig. 

1.2.2 Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche A (Flurstück 114, Flur 25, Gemarkung Voerde) ist 
abweichend von 1.2.1 der bestehende Lebensmitteldiscountmarkt weiterhin zulässig.
Änderungen sind zulässig sofern die Verkaufsfläche unter 800 qm beträgt.

1.2.3 In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - MI 2 sind die gem. § 6 (2) Nr. 8 BauNVO 
allgemein zulässigen Vergnügungsstätten unzulässig.

1.2.4 In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - MI 2 sind gem. § 1 (5) i. V. m. § 1 (9) BauNVO
Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen und
Darbietungen dienen sowie Wettannahmestellen unzulässig.

1.2.5 In den festgesetzten Mischgebieten MI 1 - MI 2 sind die gem. § 6 (3) BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten unzulässig. 

1.2.6 Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche B (Flurstück 113, Flur 25, Gemarkung Voerde) sind gem. 
§ 1 (10) BauNVO Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen der bestehenden
Steinmetzwerkstatt zulässig.

1.2.7 Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche C (Flurstücke 79, 80, 244, Flur 25, Gemarkung Voerde) sind 
gem. § 1 (10) BauNVO Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen der bestehenden
Kfz-Werkstatt zulässig. 

1.2.8 Im Mischgebiet MI 2 Teilfläche D (Flurstück 212, Flur 25, Gemarkung Voerde) sind gem. 
§ 1 (10) BauNVO Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen der bestehenden
Kfz-Werkstatt zulässig. 

1.3 Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

1.3.1 Im festgesetzten Gewerbegebiet sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, die das
Wohnen nicht wesentlich stören.

1.3.2 Betriebe und Anlagen die einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG bilden 
sind unzulässig.

1.3.3 Im festgesetzten Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten
Sortimenten gem. Sortimentsliste für die Stadt Voerde (s. 1.1.1) unzulässig. 

1.3.4 Im festgesetzten Gewerbegebiet sind Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen 
sexuellen Dienstleistungen und Darbietungen dienen sowie Wettannahmestellen
unzulässig.

1.3.5 Im festgesetzten Gewerbegebiet sind die gem. § 8 (3) Nr. 1 und 3 BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen (Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, Vergnügungsstätten) unzulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO

2.2 Geschossflächenzahl gem. § 20 BauNVO

2.3 Zahl der Vollgeschosse - als Höchstmaß gem. § 20 BauNVO

2.4 Höhe baulicher Anlagen gem. § 18 BauNVO
Die höchstzulässige Baukörperhöhe ist in der Planzeichnung bezogen auf Meter über NHN

 festgesetzt. Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante (OK) des Gebäudes. 

3. BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 (3) BauNVO)

3.1 Offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO

3.2 Es wird eine abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzt. In einer
grundsätzlich offenen Bauweise sind Gebäudelängen von bis zu 75 m zulässig.

3.3 Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO

4. VERKEHRSFLÄCHEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB)

4.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

5. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN UND ABWASSERBESEITIGUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB)

5.1 Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung
mit der Zweckbestimmung "Elektrizität"

6. GRÜNFLÄCHEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB)

6.1 Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Schutz- und Trenngrün" 

7. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB)

7.1 Straßenverkehrslärm
Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch den Straßenverkehr werden bei einer baulichen 
Errichtung oder baulichen Änderung von Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, unterschiedliche Anforderungen an das
Schalldämmmaß von Außenbauteilen gestellt. 
Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber 
Außenlärm werden in der DIN 4109 verschiedene Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt, 
denen die vorhandenen oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ zuzuordnen
sind.
Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen (mit Ausnahme von Küchen, Bädern und 
Hausarbeitsräumen) sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die 
Luftschalldämmung einzuhalten

Die Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes R’w,res hat nach DIN 4109 zu
erfolgen. 
Innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis V sind für Fenster von Schlafräumen 
schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzusehen.
Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen
Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen
nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichend sind. 

8. FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB)

8.1 Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzung

GE

MI

0,6

1,2

OK max:

II

o

a

S+T

Lärmpegelbereich
Lärmpegelbereich II

III

10. BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer 

Gebäude

Gestalterische Festsetzungen 
gem. § 89 BauO NRW 2018 i.V.m. § 9 (4) BauGB

1 Einfriedungen der privaten Grundstücksflächen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind bis zu einer 
Höhe von 1,0 m zulässig. 

 Hinweise
1 ARTENSCHUTZ

Es wird darauf hingewiesen, dass vor einem Abriss von Gebäuden im Zuge der 
Genehmigungsplanung und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit von an Gebäude gebundene Arten auszuschließen ist. 
Da Vorkommen sog. europäischer Vogelarten nicht kategorisch ausgeschlossen werden können, 
sind Gehölze nur in der Zeit vom 01.10 bis zum 28.02 eines jeden Jahres zu entfernen. 

2 DENKMALSCHUTZ
Im Plangebiet befinden sich keine bekannten Bau- und Bodendenkmäler. Beim Auftreten 
archäologischer Bodenfunde ist die Gemeinde als untere Denkmalbehörde oder das Rheinische 
Amt für Bodendenkmalpflege gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW unverzüglich zu 
informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind entsprechend § 16 DSchG NRW zunächst 
unverändert zu erhalten. 

3 BERGBAU
Das Plangebiet unterliegt bergbaulichen Einwirkungen. Die Bauherren sind gehalten, im Zuge der 
Planung zwecks bergschadensrelevanter Fragestellungen sowie evtl. notwendiger Anpassungs- 
und Sicherungsmaßnahmen (§ 110 ff. Bundesbergbaugesetz) zu den jeweiligen 
Bergwerksunternehmern/Feldeseigentümern Kontakt aufzunehmen (s.  Begründung). 

4 KAMPFMITTEL
Luftbilder aus den Jahren 1939-1945 und weitere historische Unterlagen liefern Hinweise auf 
vermehrte Bodenkampfhandlungen und Bombenabwürfe. Ein Vorkommen von Kampfmitteln im 
Plangebiet kann somit nicht ausgeschlossen werden. 
Es wird eine Überprüfung der zu überbauenden Flächen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst 
empfohlen. Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen 
Belastungen wird zusätzlich eine Sicherheitsdetektion empfohlen.
Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen 
hin oder werden verdächtige Gegenstände entdeckt, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung in Düsseldorf zu verständigen.

5 WASSERSCHUTZGEBIET 
Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebietes „Löhnen“. Die 
Regelungen der Wasserschutzgebietsverordnung vom 23.06.1995 sind zu beachten. 

6 EINSICHTNAHME VORSCHRIFTEN
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können bei der Stadt Voerde beim Fachdienst 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt- und 
Klimaschutz im 2. OG des Rathauses - Rathausplatz 20, 46562 Voerde (Niederrhein) – während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

7 ALTLASTENVERDACHT
Gemäß Altlastenkataster des Kreises Wesel liegt eine nachrichtlich geführte Altlasten-
verdachtsfläche an der Bahnhofstraße 151 (Gemarkung Voerde, Flur 25, Flurstück 114), auf der
jedoch bereits ein Einzelhandelsmarkt errichtet wurde. Bei den Bodenarbeiten im Zusammenhang
mit der Errichtung des Gebäudes wurden keine altlastenverdächtigen Funde bekannt. 
Das Grundstück Bahnhofstraße 151 (Gemarkung Voerde, Flur 25, Flurstück 81) wird nachrichtlich 
im Altlastenkataster des Kreises geführt. Für die ehemalige Tankstelle wurde im Oktober 1997 eine
Erstbewertung durchgeführt. Sollten im o.g. Bereich zukünftig Erdarbeiten stattfinden, sind diese
bodengutachterlieh zu begleiten. Bei einer Nutzungsänderung sind hier eventuell weitere 
Untersuchungen nötig.

 

Nachrichtliche Übernahme
  (§ 5 Abs. 4a BauGB)

Das Plangebiet befindet sich im Risikogebiet HQextrem des Rheins, das durch Versagen oder
Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen bei einem extremen Hochwasserereignis
überschwemmt werden könnte. Alle Flurstücke liegen entweder innerhalb des Risikogebiets oder
unmittelbar an der Abgrenzung (Flurstücke: 79, 80, 88, 244, 280, 281) des Risikogebiets.
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9. SONSTIGE PLANZEICHEN

9.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

9.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO
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N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Anhörung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) am Dienstag, den 

15.05.2018 (18.00 Uhr) im Rathaus Voerde (Raum 101) 

 

Behandelte Bauleitpläne: Bebauungsplan Nr. 135 „Bahnhofstraße 
/ Ringstraße“ sowie 73. Änderung des 

Flächennutzungsplanes für den räumli-
chen Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 135 

Anwesende Bürger lt. Anwesenheitsliste: 14 

Anwesende Ratsmitglieder lt. Anwesen-
heitsliste: 

Herren Klenner, Krieg, Gördü 

Versammlungsleiter: Herr Neßbach (Vorsitzender Planungs- 
und Umweltausschuss) 

Von der Verwaltung: Herren Limke, Behringer, Frau Bellen-
dorf 

Weitere Externe Frau Bieber vom Planungsbüro Wolters-
Partner 

Schriftführerin: Frau Walzel 

 

Herr Neßbach eröffnete als Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses die 
Versammlung um 18.00 Uhr und begrüßte die Anwesenden. 
 

Anschließend gab Erster Beigeordneter Limke einen kurzen Rückblick zum Verfah-
rensablauf des zzt. noch geltenden Bebauungsplanes Nr. 12a. 

Da an der Rechtskraft des Bebauungsplanes Zweifel bestünden, sei dieser aufzuhe-
ben und das Gebiet durch einen Neuen zu überplanen. 
 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll u.a. die planungsrechtliche Umsetzung der 
Ziele und Grundsätze aus der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt 

Voerde erfolgen.  
Weiter verwies er auf die im Januar 2018 durchgeführte Kundenbefragung (Frage 
nach dem Wohnort, dem in der Regel gewählten Verkehrsmittel etc.) in den Le-

bensmitteldiscountern durch ein von der Stadt beauftragtes Büro. Die Ergebnisse 
dieser Befragung und weitere Untersuchungen würden in der Bauleitplanung Berück-

sichtigung finden. 
Weiter erklärte er, dass die heutige  Bürgeranhörung eine von mehreren öffentlichen 

Beteiligungsschritten sei. Auch nach der Bürgeranhörung könnten die Bürger Anre-
gungen und Bedenken vortragen. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Planes 
einschließlich Begründung und erarbeiteten Gutachten usw. bestünde dann erneut 

die Gelegenheit sich zu äußern. Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken wür-
den dann nach der Offenlage durch den Stadtrat behandelt und abgewogen, bevor 

der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werde.  
 
Anschließend erläuterte Frau Bieber vom Büro WoltersPartner die Plankonzeption.  

Die städtebauliche Konzeption sähe zunächst vor, die bestehenden Einzelhandels-
nutzungen (Discounter) auf den genehmigten Bestand zu beschränken, um somit ei-

ner weiteren Schwächung und Schädigung des zentralen Versorgungsbereichs In-
nenstadt entgegenzuwirken. Die beiden bestehenden Lebensmitteldiscounter an der 
Bahnhofstraße würden durch die Festsetzung eines Sondergebietes mit einer dem 

Bestand entsprechender Verkaufsflächenobergrenze planungsrechtlich gesichert.  
Für den Bereich eines weiteren Marktes im Plangebiet, der seit längerem leer stünde 

und die angrenzenden Betriebe sei weiterhin die Festsetzung als Gewerbegebiet ge-
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plant, um die bisherigen Nutzungsmöglichkeiten zu sichern und gleichzeitig den Zie-

len des Einzelhandelskonzeptes gerecht zu werden.  
Im weiteren Gebiet seien hauptsächlich kleinere Gewerbebetriebe und Wohnnutzun-

gen vorhanden. Aufgrund des ausgewogenen Verhältnisses von Wohnen und Gewer-
bebetrieben sei hier die Festsetzung als Mischgebiet geplant. 
Die sich in dem Gebiet befindlichen einzelnen immissionsintensiveren gewerblichen 

Nutzungen könnten durch eine sogenannte Fremdkörperfestsetzung gesichert wer-
den. Eine detaillierte Betrachtung und Einstufung der Immissionssituation erfolge im 

weiteren Verfahren.  
 
Für den sich im Kreuzungsbereich Ringstraße/Bahnhofstraße befindlichen Lebensmit-

teldiscounter sei weiterhin die Möglichkeit einer Erweiterung bis zu 800 m² Verkaufs-
fläche gegeben (ebenfalls Festsetzung als Mischgebiet). 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung und der Bauweise erklärte sie, dass 
die höchstzulässige Baukörperhöhe bezogen auf Meter über NHN festgesetzt werde. 
Stellplätze, Garagen und ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen seien auf die festge-

setzte Grundflächenzahl nicht anzurechnen. 
 

Da der geltende Flächennutzungsplan für den Bereich gewerbliche Baufläche bzw. an 
der Alexanderstraße gemischte Baufläche darstelle und Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln seien, sei der Flächennutzungsplan ebenfalls zu 
ändern. 
 

Vorsitzender Neßbach bat anschließend die Anwesenden ihre Anregungen und Be-
denken vorzutragen. 

 
Zuhörerin 06 trug vor, dass die zukünftigen Bewohner des Standortes der ehemali-
gen Pestalozzischule ebenfalls von den Discountern versorgt werden würden und 

fragte nach, ob der beschriebene Bestandschutz auch für die Geschäfte am Nahver-
sorgungsstandort an der Bahnhofstraße gelte. 

Herr Behringer bestätigte dies grundsätzlich, wies jedoch darauf hin, dass der Nah-
versorgungsstandort nicht Teil dieser Bauleitplanung sei.  
 

Zuhörerin 08 erklärte, dass auch Bestandschutz sich ändern könne. 
Die Vertreter der Verwaltung erläuterten, dass eine ausgeübte genehmigte Nutzung 

auch bei einer Planänderung weiterhin zulässig sei, erst bei Änderung der genehmig-
ten Nutzung seien zukünftig die Regelungen des neuen Bebauungsplans zu beachten 
und daher je nach Nutzung ggf. eine Anpassung erforderlich.  

 
Seitens einiger anwesender Zuhörer wurde darauf hingewiesen, dass die Ursachen 

der negativen Entwicklung der Innenstadt bereits in der Vergangenheit lägen, z.B. 
durch den Wegfall des Edeka-Marktes am Marktplatz oder der Ansiedlung des 
Marktkaufes (früher allkauf) im Gewerbegebiet Grenzstraße. Zum damaligen Zeit-

punkt seien die Bedenken der Bürger nicht ausreichend beachtet worden. Sie baten 
daher darum, im Dialog mit den Bürgern zu bleiben.  

 
Erster Beigeordneter Limke erklärte, dass gewisse Entscheidungen der Vergangen-
heit heute u.U. nicht mehr so getroffen würden. Es sei jedoch weiterhin Ziel der 

Verwaltung und der Politik, die Immobilie am Marktplatz zu reaktivieren und einen 
Frequenzbringer anzusiedeln. Hierzu würden weiterhin Gespräche geführt.  

 
Herr Behringer trug vor, dass gerade auch zur Steuerung des Einzelhandels und da-
mit verbunden auch die Stärkung der Innenstadt als zentraler Versorgungsbereich 

die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 erforderlich sei. 
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Erster Beigeordneter Limke wies darauf hin, dass die Beratungen des Stadtrates  zur 

Bauleitplanung in öffentlicher Sitzung stattfänden. Die Termine würden rechtzeitig 
im Internet veröffentlicht. Die Bürger hätten im Rahmen der Bürgerfragestunde die 

Gelegenheit sich zu äußern.  
 
Zuhörerin 11 führte an, dass die Lebensmitteldiscounter eine wichtige Funktion 

einnähmen und dass sie gut erreichbar wären, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 
Sie erkundigte sich noch einmal, worin denn nun die Änderungen zur bisherigen Pla-

nung für den Bereich bestünden.  
Herr Behringer führte dazu aus, dass im Wesentlichen der Bestand gesichert werde 
und das Planungsrecht an die in dem Gebiet bestehenden Strukturen angepasst 

werden soll. Insbesondere durch die Festsetzungen der Sondergebietsflächen soll 
klar geregelt werden, dass der Lebensmitteleinzelhandel dort einer Größenordnung 

entspricht, die die Entwicklung der Innenstadt zukünftig nicht weiter negativ beein-
flusst. Der ungesteuerten Entwicklung des Einzelhandels soll durch die Bauleitpla-
nung vorgebeugt werden. Maßgeblich hierfür sind die Ziele der Landesplanung und 

des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Voerde. 
 

Herr Behringer gab – nachdem keine weiteren Anregungen mehr vorgetragen wur-
den – einen Ausblick auf die nächsten Schritte. 

 
Der Offenlagebeschluss werde voraussichtlich im Herbst 2018 gefasst. Die Offenlage 
für die Dauer eines Monats sei für Ende Oktober geplant. Diese stelle, wie bereits 

erwähnt, eine weitere Beteiligungsmöglichkeit dar. Er wies nochmals darauf hin, 
dass Anregungen und Hinweise auch nach der heutigen Bürgeranhörung möglich 

seien. 
 
Anschließend bedankte sich Vorsitzender Neßbach  bei den Anwesenden und been-

dete die Bürgeranhörung um 19.10 Uhr.  
 

 
 
 

 
Der Versammlungsleiter  Schriftführerin 

 
 
Neßbach Walzel 
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  afi 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

B12580 

Schallschutzgutachten B-Plan Nr. 135 

Bahnhofstraße / Ringstraße 

in Voerde 
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  afi 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Schallschutzgutachten B-Plan Nr. 135 

Bahnhofstraße / Ringstraße 

in Voerde 

Auftraggeber: 
 

Stadt Voerde 

Fachdienst 6.1 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

Auftragnehmer: 
 

afi  

Arno Flörke 

Ingenieurbüro  

für Akustik und Umwelttechnik  

Kolpingstr. 6 

45721 Haltern am See 
 

Tel.: 02364 929794 

 

Bearbeiter: 
 

Dipl.-Ing. Arno Flörke 
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Zusammenfassung 

Die Stadt Voerde überplant den bestehenden Bebauungsplan 12a, 1. Änderung 

„Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße“. Dazu wird der Bebauungsplan 135 „Bahnhofstraße / 

Ringstraße“ aufgestellt. Der räumliche Geltungsbereich bleibt bestehen. Ziel ist die 

Anpassung der Festsetzungen an die tatsächlich vorhandene Nutzungsstruktur. Die bisherigen 

Gewerbeflächen werden daher zu Sondergebieten und Mischgebieten sowie teilweise als 

Gewerbegebiet erhalten. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich als 

Lärmemittenten insbesondere die Bahnhofstraße und die Hindenburgstraße (B8) im Osten. 

Die Stadt Voerde hat das afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und 

Umwelttechnik mit der Erstellung des Schallschutzgutachtens beauftragt. Aus Sicht des 

Immissionsschutzes stellen die Verkehrswege und Gewerbe Schallquellen dar, die das 

Plangebiet beeinflussen können. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist es erforderlich, 

die Lärmsituation im Planungsgebiet durch eine Ausbreitungsrechnung zu bestimmen, die 

Schallimmissionen im Untersuchungsgebiet zu beurteilen und eventuell notwendige 

Schallschutzmaßnahmen festzulegen. Ergibt sich aus der Beurteilung die Notwendigkeit von 

passivem Schallschutz zum Schutz der Bewohner gegen Verkehrslärm, werden die 

Möglichkeiten von Schallschutzmaßnahmen geprüft und die erforderlichen Schalldämm-

Maße für die Außenfassaden nach DIN 4109 für die Gebäude im Bereich des B-Planes 

bestimmt. 

Innerhalb des Plangebietes liegen verschiedene Gewerbebetriebe. Lärmemissionen 

wirken auf die Wohnbebauung im Umfeld der Gewerbebetriebe ein. Die jeweils 

nächstliegenden Immissionsorte liegen innerhalb des Plangebietes mit Ausweisung 

Mischgebiet. Eine weitere Lärmvorbelastung des Plangebietes durch Gewerbebetriebe 

außerhalb des Plangebietes liegt nicht vor. 

Für die großflächigeren Einzelhandelsunternehmungen (Bahnhofstraße 143 und 145a) 

werden Sondergebiete ausgewiesen. Die weiteren geschäftsstätigen Bestandsbetriebe liegen 

in Bereichen mit Nutzungseinstufung Mischgebiet. Sie sind aus Lärmsicht allgemein als 

mischgebietsverträglich einzustufen. Folgende Betriebe wurden als atypisch für Mischgebiete 

identifiziert und deshalb schalltechnisch untersucht: 

 

Adresse Betrieb Bemerkung 

Bahnhofstraße 143 KFZ-Betrieb Ortsbegehung und Befragung 

Bahnhofstraße 149 KFZ-Betrieb Ortsbegehung und Befragung 

Ringstraße 4 Steinmetz Befragung und Lärmimmissionsmessungen der 

Tätigkeiten 

Tabelle I: Untersuchte Gewerbebetriebe im Plangebiet 

Die Verkehrsemissionen ergeben sich aus dem Straßenverkehr und dem Schienenverkehr. 

Prognosejahr für die Verkehrsberechnungen ist das Jahr 2025. Aufgrund der 

demographischen Entwicklung in westdeutschen Städten ist mit einer langfristigen Abnahme 

der Bevölkerung und einem höheren Durchschnittsalter und einer damit verbundenen 

Abnahme der Mobilität zu rechnen. Für den innerstädtischen Bereich wird deshalb für den 

Prognosezeitraum keine allgemeine Verkehrssteigerung im Straßenverkehr angesetzt. Für 

den Verkehr der DB AG im Prognosejahr wurden die planfestgestellten Angaben für den 

Ausbau der Betuwe-Linie, mitgeteilt von der DB AG, verwendet. 

 

Ergebnisse 

Durch die untersuchten Betriebe werden an den im Plangebiet liegenden maßgeblichen 

Immissionsorten folgende Beurteilungspegel prognostiziert: 
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Immissionsort Beurteilungspegel 

in dB(A) 

Tag 

Bahnhofstr 157 I 001  2.OG 50.1 

Ringstr. 1 I 002 
   EG 55.1 

 1.OG 56.2 

Ringstr. 2 I 003 
   EG 57.7 

 1.OG 59.9 

Ringstr. 5 I 004 
   EG 50.1 

 1.OG 52.1 

Ringstr. 6 I 005    EG 55.8 

Ringstr. 12 I 006 
   EG 49.3 

 1.OG 51.3 

Tabelle II: Beurteilungspegel Gewerbelärm innerhalb des Plangebietes 

Die Wohnbebauung im Bebauungsplangebiet wird als Mischgebiet ausgewiesen. Die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm für MI von 60 dB(A) tags werden damit an allen 

Immissionsorten unterschritten. Nachtbetrieb findet bei den untersuchten Betrieben nicht 

statt. Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich an den Immissionsorten, die dem 

Steinmetzbetrieb Klingberg am nächsten liegen (I 003). Die Emissionsansätze wurden dabei 

aufgrund der durchgeführten Messungen pessimistisch hoch und zeitlich umfangreich mit 8 h 

Dauerbetrieb lärmintensiver Maschinen in der Halle bei offenem Tor und 4 h Dauerbetrieb 

lärmintensiver Arbeiten vor der Halle angesetzt. 

 

Die Beurteilungspegel aus Verkehr im Plangebiet an den zur Bahnhofstraße ausgerichteten 

Fassaden liegen tags zwischen 60 und 68 dB(A) und nachts zwischen 52 und 61 dB(A). Die 

höchsten Werte liegen an der Wohnbebauung im östlichen Bereich des Plangebietes mit 

Einfluss durch die Bahnhofstraße und die Hindenburgstraße Die Orientierungswerte der 

DIN 18005 von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts für Mischgebiet werden damit tags um 

bis zu 8 dB und nachts um bis zu 11 dB überschritten. Nördlich der Ringstraße werden die 

Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiet tags und nachts eingehalten. 

In den als Gewerbe- und Sondergebieten ausgewiesenen Bereichen werden die 

Orientierungswerte der DIN 18005 von 65 dB(A) für Gewerbegebiet an den Fassaden der 

Bestandsbebauung tags eingehalten. Nachts wird der Orientierungswert von 55 dB(A) an den 

der Bahnhofstraße nächstliegenden Fassaden um bis zu 2 dB(A) überschritten. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenräume (Wohnräume und 

gewerbliche Arbeitsräume) vor Verkehrslärm ist im Plangebiet die Festsetzung von passivem 

Schallschutz erforderlich. Für die Lärmpegelbereiche III bis V sind mindestens einzuhaltende 

Bau-Schalldämm-Maße im B-Plan festzusetzen. 

In der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau ist ausgeführt, dass schon bei einem 

nächtlichen Beurteilungspegel > 45 dB(A) eine ausreichende Nachtruhe bei geöffnetem 

Fenster häufig nicht mehr möglich ist. Deshalb sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

für alle Schlafzimmer und Kinderzimmer in den Lärmpegelbereichen III bis V festzusetzen. 

Das Plangebiet ist besonders durch Straßenverkehrslärm aus der Bahnhofstraße sowie im 

Osten durch die Hindenburgstraße belastet. Die Lärmpegelbereiche werden daher auf 

Grundlage der freien Schallausbreitung in 2 m über Grund nachts festgesetzt. Für die 

Festsetzung der Schalldämm-Maße in dem Bebauungsplan werden folgende Formulierungen 

vorgeschlagen (die Abgrenzung der Lärmpegelbereiche ist in Karte 10 dargestellt): 
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Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen in dem im B-Plan 

gekennzeichneten Lärmpegelbereich III bis V erforderlich. Sofern nicht durch 

Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die 

erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung die Anforderung 

gemäß der DIN4109-1:2018-01, 7 erfüllen. 

Das gesamte, bewertete Schalldämm-Maß R‘ w,ges von Außenbauteilen ist nach der Formel 

6 der DIN4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen) zu berechnen: 

𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 =  𝐿𝑎 − 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡 

Dabei ist 

K Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

K Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

K Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

L a der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.1, 

Tabelle 7: 
 

Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

dB 

III 65 

IV 70 

V 75 
 

Mindestens einzuhalten sind: 

R‘ w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R‘ w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches 

 

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen 

nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten ausreichen. 

Aufenthaltsräume in Ein-Zimmer-Wohnungen, Schlafräume sowie Kinderzimmer innerhalb 

der Flächen der Lärmpegelbereiche III bis V sind mit schalldämmenden 

Lüftungseinrichtungen auszustatten. Gleiches gilt für Übernachtungsräume in 

Beherbergungsbetrieben. 

Quellen: 
• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 2018 

(DIN4109-1:2018-01) 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen, Ausgabe Januar 2018 (DIN4109-2:2018-01) 

Zugänglichkeit der Normen und Richtlinienblätter: 

Die DIN 4109 kann bei der Stadt Voerde während der Dienststunden eingesehen oder kostenpflichtig 

beim Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden. 

 

S
ei

te
27

3
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



B12580 1 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Voerde überplant den bestehenden Bebauungsplan 12a, 1. Änderung 

„Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße“. Dazu wird der Bebauungsplan 135 „Bahnhofstraße / 

Ringstraße“ aufgestellt. Der räumliche Geltungsbereich bleibt bestehen. Ziel ist die 

Anpassung der Festsetzungen an die tatsächlich vorhandene Nutzungsstruktur. Die bisherigen 

Gewerbeflächen werden daher zu Sondergebieten und Mischgebieten sowie teilweise als 

Gewerbegebiet erhalten. In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich als 

Lärmemittenten insbesondere die Bahnhofstraße und die Hindenburgstraße (B8) im Osten. 

Die Stadt Voerde hat das afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und 

Umwelttechnik mit der Erstellung des Schallschutzgutachtens beauftragt. Aus Sicht des 

Immissionsschutzes stellen die Verkehrswege und Gewerbe Schallquellen dar, die das 

Plangebiet beeinflussen können. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist es erforderlich, 

die Lärmsituation im Planungsgebiet durch eine Ausbreitungsrechnung zu bestimmen, die 

Schallimmissionen im Untersuchungsgebiet zu beurteilen und eventuell notwendige 

Schallschutzmaßnahmen festzulegen. Ergibt sich aus der Beurteilung die Notwendigkeit von 

passivem Schallschutz zum Schutz der Bewohner gegen Verkehrslärm, werden die 

Möglichkeiten von Schallschutzmaßnahmen geprüft und die erforderlichen Schalldämm-

Maße für die Außenfassaden nach DIN 4109 für die Gebäude im Bereich des B-Planes 

bestimmt. 

1.2 Verwendete Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden bei der Bearbeitung berücksichtigt: 

• 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz: 

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm“, Bonn, 26. August 1998 

mit Änderung vom 1. Juni 2017 

• DIN ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 

• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 2002 

• Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1: Schallschutz im Städtebau. Berechnungsverfahren. 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Mai 1987 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 

2018 (DIN4109-1:2018-01) 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung 

der Anforderungen, Ausgabe Januar 2018 (DIN4109-2:2018-01) 

• RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 1990 

• „Schall03“: Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) Anlage 

2 (zu § 4) Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03). BGBl. I 

2014 S 2271-2323 

• „Parkplatzlärmstudie“, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete 

Auflage, 2007 

• Emissionsdaten für Gewerbe- und Industriebetriebe. Gliederung nach 

Wirtschaftsklassen, Gesellschaft für Schalltechnik und Arbeitsschutz mbH (GSA), 

Limburg, Januar 1988 

• Planfeststellung Projekt ABS 46/2, Planfeststellungsabschnitt 1.4, Lageplan zum 

Schallschutz, DB Netze, Duisburg, April 2016 
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• Schienenverkehr Prognose 2025, neue Schall03, relevante Streckenabschnitte der 

Strecken 2270 und 2279 (NBS), Deutsche Bahn AG - Ressort Wirtschaft, Recht und 

Regulierung, Lärm- und Erschütterung, Karlsruhe 

• Verkehrszählungen Bahnhofstraße, Ringstraße und Alexanderstraße, Stadt Voerde, 

2017 und 2018 

• Bebauungsplan 134 „Wohnquartier Pestalozzischule“, Stadt Voerde, Dez. 2017 

• Bebauungsplan 12a „Kleingewerbegebiet Bahnhofstrasse“, Stadt Voerde, Januar 2007 

• Bebauungsplan 135 „Bahnhofstrasse / Ringstrasse“, Stadt Voerde, WoltersPartner 

Architekten & Stadtplaner GmbH, Coesfeld, Januar 2019 

• Lärmrelevante Betriebsunterlagen zu Gewerbebetrieben Bahnhofstraße 141, 143, 145, 

145a, 149, 151, 155, 155 und Ringstraße 4 

• Ortsbegehung, Befragung KFZ-Betriebe im Planbetrieb (Bahnhofstraße 143 und 149), 

afi Ingenieurbüro, August 2018 

• Schallimmissionsmessungen Grabmale Klingberg, afi Ingenieurbüro, August 2018 

 

2 Grundlagen 

2.1 Allgemeine Grundlagen 

Frequenz und Schalldruckpegel 

Eine Schallwelle entsteht dadurch, dass Luftteilchen aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht 

werden und Druckschwankungen verursachen. Der größte Schwingungsausschlag (Ampli-

tude) p als Maß der Druckschwankungen in der Einheit Pascal (Pa) und die Frequenz f (An-

zahl der Druckschwankungen pro Sekunde) in der Einheit Hertz (Hz) sind die beiden cha-

rakteristischen Größen einer Schallwelle. Eine Schallwelle mit nur einer Frequenz wird als 

Ton bezeichnet, die Überlagerung von Schallwellen vieler verschiedener Frequenzen und 

verschiedener Amplituden als Geräusch oder, wenn es als lästig empfunden wird, üblicher-

weise als Lärm. Wird ein Geräusch in seine Frequenzteile zerlegt, so erhält man das 

Frequenzspektrum. 

Die Schalldruckempfindlichkeit des Ohres reicht von 20 x 10-6 Pa (Hörschwelle bei 

2.000 Hz, mit Po bezeichnet) bis etwa 20 Pa (Schmerzschwelle), was einem Empfindlich-

keitsbereich von 1:1.000.000 entspricht. Um derart große Zahlen in den Berechnungen zu 

vermeiden, wurde ein logarithmischer Maßstab und in diesem Zusammenhang der Schall-

druckpegel L (kurz: Schallpegel) mit der Recheneinheit dB (Dezibel) eingeführt. Auf dieser 

Skala reicht dann die Empfindlichkeit des Ohres von 0 bis 120 dB. 

Der logarithmische Maßstab hat zur Folge, dass zwei Schallquellen mit dem gleichen 

Schalldruck pI und damit dem gleichen Schallpegel LI nicht zusammen einen Gesamtschall-

pegel von 2 x LI, sondern von LI + 3 dB erzeugen. 

Frequenzbewertung 

Untersuchungen haben ergeben, dass der Mensch Geräusche gleichen Schallpegels bei tiefen 

und hohen Frequenzen leiser hört als bei etwa 1.000 bis 6.000 Hz. Deshalb werden zwei 

Töne gleichen Schallpegels, aber unterschiedlicher Frequenz verschieden laut empfunden. 

Dieser Effekt ist bei leisen Geräuschen sehr stark ausgeprägt; bei sehr lauten Geräuschen 

verschwindet er aber fast vollständig. 

Um diesen Eigenschaften des menschlichen Gehörs gerecht zu werden, wurden Fre-

quenzbewertungen eingeführt. Mit ihnen werden die Schallpegel im Bereich unterhalb 

1.000 Hz und oberhalb 5.000 Hz vermindert, im Zwischenbereich dagegen teilweise erhöht. 

Diese Frequenzbewertungen mit den Kennzeichnungen A, B und C gelten für folgende 

Schallpegelbereiche: 
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Schallpegel kleiner als 55 dB A-Bewertung 

Schallpegel zwischen 55 und 85 dB B-Bewertung 

Schallpegel größer als 85 dB C-Bewertung 

Die so ermittelten Schallpegel werden mit dem Buchstaben der jeweiligen Bewertung 

gekennzeichnet, z. B. dB(A). Zur Lärmbewertung hat sich international die A-Bewertung 

durchgesetzt. 

Zeitliche Mittelung 

Typisch für Umweltlärm ist, dass die Geräusche unregelmäßig auftreten und der jeweilige 

Schallpegel stark schwankt. Um hier Vergleiche anstellen zu können, wurde eine Mittelung 

zeitlich schwankender Geräusche eingeführt. Dabei wird die im betrachteten Zeitraum bei 

schwankenden Schallpegeln insgesamt abgestrahlte Schallenergie ermittelt und daraus ein 

konstanter Schallpegel bestimmt, der derselben Schallenergie verteilt über denselben Zeit-

raum entspricht. 

Mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle nimmt der Immissionspegel stark 

ab. Eine Abstandsverdoppelung im Nahbereich führt zu einer Abnahme von ca. 3 dB(A), im 

Fernbereich um ca. 4 dB(A). Bewuchs und Bebauung zwischen Straße und Immissionsort 

führen zu zusätzlichen Pegelminderungen. 

Einfluss von Wind und Temperatur 

Da sich Wind- und Schallgeschwindigkeit überlagern, erhält man unterschiedliche Schallaus-

breitungsbedingungen mit und gegen den Wind. Bei der Berechnung von Immissionspegeln 

werden solche Witterungseinflüsse dadurch berücksichtigt, dass immer eine leichte 

Mitwindsituation zugrunde gelegt, also ein ungünstiger Fall betrachtet wird. 

Bestimmung von Emissionen und Immissionen 

Der Emissionspegel 

Bei der Planung von Verkehrswegen oder der Ansiedlung von Wohnungen stellt sich vor 

allem für Anwohner die Frage, welche Schallpegel nach der Realisierung dieser Maßnahmen 

zu erwarten sind. 

Beim Erstellen entsprechender Prognosen wird zunächst der Emissionspegel ermittelt. 

Darunter ist der zu erwartende Mittelungspegel zu verstehen, bezogen auf eine Entfernung 

von 25 Metern zur jeweiligen Fahrbahnmitte bei freier Schallausbreitung und getrennt für die 

Tageszeit (6 bis 22 Uhr) und die Nachtzeit (22 bis 6 Uhr). Für gewerbliche Anlagen und 

Sportstätten wird der Schallleistungspegel bestimmt, der von der Anlage oder Teilen der An-

lage verursacht werden wird. Diese Schallleistungen werden dann je nach räumlicher Vertei-

lung der Schallquellen zu Punkt-, Linien- oder Flächenschallquellen umgerechnet. 

Der Immissionspegel 

Liegt der Emissionspegel vor, wird in einem zweiten Schritt der Immissionspegel ermittelt. 

Darunter versteht man den am Immissionsort, z. B. vor einem Hausfenster auftretenden 

Mittelungspegel. Bei seiner Berechnung werden die örtlichen Verhältnisse wie Abstände von 

den Straßenwegen, Abschirmung durch Wände usw. berücksichtigt. 

Lärmwirkungen 

Vegetative und physiologische Wirkungen 

Die Aktivierung des zentralen und vegetativen Nervensystems durch Geräusche ruft weitere 

Reaktionen hervor, z. B.: 

a) Erhöhung der Muskelspannung und Hautfeuchtigkeit 

b) Verengung der peripheren Hautgefäße und Absinken der Hauttemperatur 
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Diese Reaktionen entziehen sich der menschlichen Willenskontrolle. Ihre Reizschwellen lie-

gen unterschiedlich hoch. Die Hautfeuchtigkeit erhöht sich z. B. bei einer Pegelzunahme von 

3 bis 5 dB(A), die peripheren Hautgefäße verengen sich bei Pegelsteigerungen von 5 bis 

10 dB(A). Auch die Art der Reaktionen ist individuell sehr unterschiedlich. 

Störungen von Schlaf und Entspannung 

Um einschlafen zu können, muss der Organismus zur Ruhe kommen. Dem können 

Schallreize jedoch entgegenwirken, so z. B., wenn starke Pegelschwankungen ohne längere 

Geräuschpausen, hohe Spitzenpegel, lästige oder informationshaltige Geräusche 

(z. B. Geflüster) auftreten. 

Störungen von Leistungen 

Leistungen können durch störende Geräusche beeinträchtigt werden. Kreatives Denken, Pro-

blemlösungsaktivität und Konzentration werden eher gestört als einfachere, sich wiederho-

lende Tätigkeiten. Hierbei sind jedoch Persönlichkeitsfaktoren, individuelle Ablenkbarkeit, 

Motivation usw. von größter Bedeutung für das Ausmaß der Störung. 

2.2 Berechnungsmethodik  

Zur Beurteilung der Lärmsituation in der Umgebung von Straßen, Bahnlinien und 

Gewerbeansiedlungen werden die Schallimmissionen für festgelegte Immissionsorte 

berechnet. Für diese Berechnung werden folgende Parameter bestimmt: 

• für die Straße die Verkehrsmengen (Kfz/h für die Tages und die Nachtzeit), Lkw-

Anteile, Geschwindigkeiten, Straßenbelag und Steigung  

• für die Schiene die Fahrzeugarten, die Bremsbauarten, die Zuglängen (Produkt aus 

Zuglänge je Fahrzeugart und Anzahl je Fahrzeugart getrennt nach Tag und Nacht), 

Geschwindigkeiten, Fahrbahnarten, Brücken, Bahnübergänge und Kurvenradien 

• für Gewerbeanlagen die Schalleistungspegel der Anlagen oder Anlagenteile oder 

bei fehlenden Informationen flächenbezogene Schalleistungspegel 

Aus diesen Daten werden die Schallemissionen für Verkehrslärm als Mittelungspegel Lm,E in 

25 m Abstand von der Fahrstreifenmittellinie bzw. Schienenmittellinie sowie für das 

Gewerbe als Schalleistungspegel berechnet. Befinden sich die gewerblichen Schallquellen in 

Hallen oder Gebäuden, wird der Halleninnenpegel berechnet, gemessen oder abgeschätzt. 

Unter Einbeziehung des Aufbaus der Fassade wird dann der Schalleistungspegel berechnet, 

der von den einzelnen Elementen der Hallenaußenfläche emittiert wird. Für die 

Immissionsprognose werden damit die Hallenaußenfläche oder die Gebäudeöffnungen zur 

Schallquelle. 

Die zu ermittelnden Größen sind: 

beim Verkehrslärm - der Beurteilungspegel am Tag (16 h Beurteilungszeit) und in der 

Nacht (8 h Beurteilungszeit) 

beim Gewerbelärm - der Beurteilungspegel am Tage (16 h Beurteilungszeit) und in der 

Nacht (1 h Beurteilungszeit).  

Mit den Schallemissionen, der vorliegenden Geländeform und den vorhandenen Hindernissen 

(z. B. Gebäude, Wände) erfolgt die Berechnung der Schallimmissionen auf der Grundlage 

folgender Richtlinien: 

Straße: RLS 90 „Richtlinie für Lärmschutz an Straßen“, 1990  

Schiene Schall03 „Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von 

Schienenwegen, (Bestandteil der 16. BImSchV vom 18.12.2014) 

Gewerbe: ISO 9613-2 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien – Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ und TA-Lärm 

1998 
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Bei der Berechnung werden die eingegebenen Schallquellen in, im Verhältnis zum Abstand 

Schallquelle - Immissionsort ausreichend kleine Teilschallquellen zerlegt und die 

Teilimmissionen berechnet. Es wird die erste Reflexion der Schallwellen an den 

Reflexionsflächen (Hauswände, Mauern) berücksichtigt, die in einem Abstand von bis zu 

30 m von den Schallquellen oder dem berechneten Aufpunkt oder Rasterpunkt liegen. Für 

reflektierende Gebäudefassaden wird ein Reflexionsverlust von 1 dB angesetzt. Die Gebäude 

sind als Quader mit der, im Bebauungsplan zugelassenen Traufhöhe in dem 

Berechnungsmodell berücksichtigt. Bei den Bestandsgebäuden wurde die Traufhöhe während 

einer Ortsbegehung geschätzt. Die Gesamtimmissionen ergeben sich jeweils getrennt für die 

Schallquellengruppen Verkehr und Gewerbe aus der energetischen Summe aller 

Teilschallquellen. Eine Minderung des Beurteilungspegels für Schienenverkehr wurde nicht 

vorgenommen. Als Resultat ergeben sich Beurteilungspegel für die Tages- und die Nachtzeit. 

Für die graphische Darstellung der Immissionen werden Berechnungen für 5 x 5 m-Raster 

durchgeführt. Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit dem Programm LIMA 

Version 12.0. Die Beurteilungspegel der Prognoseberechnungen werden dann mit den  

• Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ bzw. 

• Immissionsrichtwerten der TA-Lärm  

verglichen.  

Wird ein Orientierungswert oder Immissionsrichtwert der oben genannten Richtlinien 

überschritten, werden aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. eine Abschirmung der Schall-

quelle geprüft. Reichen zum Schutz gegen Verkehrslärm diese Maßnahmen nicht aus oder 

sind sie nicht realisierbar, wird für die betroffenen Fassaden das erforderliche Schalldämm-

Maß festgelegt.  

Die erforderlichen Schalldämm-Maße ergeben sich aus der DIN 4109. Die derzeit 

eingeführten Technischen Baubestimmungen des Landes NRW beinhalten seit Anfang 2019 

die neue Version der DIN 4109 (Januar 2018): 

• DIN 4109 Teil 1: "Schallschutz im Hochbau - Mindestanforderungen“, Ausgabe 

Januar 2018 (DIN4109-1:2018-01) 

• DIN 4109 Teil 2: "Schallschutz im Hochbau - Rechnerische Nachweise der Erfüllung 

der Anforderungen", Ausgabe Januar 2018 (DIN4109-2:2018-01) 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (Ausgabe 2018) ist in einem 

mehrschrittigen Verfahren zu ermitteln. Es werden die Beurteilungspegel für die Tages- und 

die Nachtzeit bestimmt. Da in der Nacht ein größeres Schutzbedürfnis besteht, kann auf den 

Nachtwert ein Zuschlag hinzukommen. Maßgeblich ist die Lärmbelastung desjenigen 

Zeitraums, der die höheren Anforderungen ergibt. Zwar wird in der DIN darauf hingewiesen, 

dass die Berücksichtigung des Nachtwertes nur für Räume gilt, „die überwiegend zum 

Schlafen genutzt werden können“. Dies scheint in der Praxis aber kaum umsetzbar, da die 

Bauordnungen i.d.R. nur Räume kennen, die nicht zum vorübergehenden Aufenthalt 

bestimmt oder geeignet sind. Schließlich entscheidet der Mieter oder Eigentümer darüber, 

wie er einen bestimmten Raum nutzen will. Von daher gilt, „maßgeblich ist die 

Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt“. 

Die maßgeblichen Beurteilungspegel sind nach den Abschnitten 4.4.5.2 bis 4.4.5.6 der 

DIN 4109-2:2018-01 zu ermitteln. Dazu werden für den Tag und die Nacht 

Beurteilungspegel ermittelt. Beträgt der Unterschied zwischen Tag (i.d.R. der höhere Wert) 

minus Nacht (i.d.R. der niedrigere Wert) weniger als 10 dB, so ist auf den Nachtwert ein 

Zuschlag von 10 dB hinzuzuaddieren. Auf den nun höheren Wert werden weitere 3 dB 

gerechnet. Im derzeitigen Stadium der Planung kann der Korrekturwert KAL zur 

Berücksichtigung des Verhältnisses der Außenfläche eines Raumes zu seiner Grundfläche 

noch nicht bestimmt werden. Deshalb wird eine Korrektur von 0 dB angesetzt. Es wird aber 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Abweichungen von dieser Annahme der 

S
ei

te
27

8
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



B12580 6 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Korrekturwert KAL nach DIN 4109 Teil 2, Gleichung 33, entsprechend angepasst werden 

muss. 

Das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß ohne Korrektur für das Verhältnis 

Raumaußenfläche/Grundfläche ergibt sich aus Gleichung 6 der DIN 4109 Teil 1: 

 

R’w,ges = La - K Raumart 

 

Dabei ist  

𝐾Raumart =25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

𝐾Raumart=30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-

   bergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  

𝐾Raumart=35 dB für Büroräume und Ähnliches;  

𝐿a    der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.  

 

Mindestens einzuhalten sind:  

𝑅′w,ges=35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

𝑅′w,ges=30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-

   bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

Aus Darstellungs- und Vereinfachungsgründen werden in den Planunterlagen gemäß der 

alten DIN4109:1989-11 Lärmpegelbereiche eingezeichnet. Die nach neuer DIN4109-1:2018-

01 zuzuordnenden Werte sind die höheren Werte. 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

I bis 55 

II 56 bis 60 

III 61 bis 65 

IV 66 bis 70 

V 71 bis 75 

VI 76 bis 80 

VII > 80 

Tabelle 2-1:  Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 (Ausgabe 2018), Tabelle 7 

in Anlehnung an DIN 4109 (Ausgabe 1989). 

 

3 Anforderungen an die Planung aus schalltechnischer Sicht 

Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse muss in der Bauleitplanung auch der Schallschutz 

ausreichend berücksichtigt werden. In der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ – 

Beiblatt 1 zu Teil 1 und in der TA-Lärm sind dazu Orientierungswerte bzw. 

Immissionsrichtwerte aufgeführt, bei deren Unterschreitung ein angemessener Schutz vor 

Lärm zu erwarten ist. Die berechneten Beurteilungspegel werden deshalb anhand der 

folgenden Werte beurteilt. 
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Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 

Krankenhäuser 45 35 

Reine Wohngebiete 50 40 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 45 

Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 

Kerngebiete, Gewerbegebiet 65 55 

Tabelle 3-1:  Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Verkehrslärm 

 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) - 

Reine Wohngebiete 50 35 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 

Kerngebiete, Gewerbegebiet 65 50 

Tabelle 3-2:  Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 für Gewerbelärm 

 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 

 > 10 

Ereignisse/Jahr 

Seltene Ereignisse 

 Tag 

[dB(A)] 

Nacht 

[dB(A)] 

Tag 

[dB(A)] 

Nacht 

[dB(A)] 

Kurgebiete, Pflegeheime, Krankenhäuser 45 35 70 55 

Reine Wohngebiete 50 35 70 55 

Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 70 55 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 70 55 

Urbane Gebiete 63 45 70 55 

Gewerbegebiet 65 50 70 55 

Industriegebiet 70 70 - - 

Tabelle 3-3:  Schallimmissionsrichtwerte der TA-Lärm für Gewerbelärm 

Die Geräusche verschiedener Schallquellenarten (Gewerbe, Verkehr) werden wegen der 

unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu den verschiedenen Arten der Ge-

räuschquellen jeweils für sich allein bewertet und nicht addiert. 

Werden die Orientierungswerte überschritten, sollten folgende Möglichkeiten des 

Lärmschutzes berücksichtigt werden: 

1. Schallquellen durch Schallschutzwälle oder -wände abschirmen 

2. Lage der Gebäude so ausrichten, dass möglichst große geschützte Bereiche entste-

hen (z. B. Gebäude parallel statt senkrecht zur Schallquelle anordnen) 

3. Funktionsräume und Räume mit unempfindlicher Nutzung an die verlärmte Seite 

der Gebäude legen 

4. Gebäude durch Schallschutzwälle oder -wände abschirmen 

5. Schallschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm am Gebäude (Schallschutzfenster, 

Dach- und Wanddämmung)  
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4 Immissionsorte 

Für folgende jeweils für die näherliegenden Gewerbebetriebe relevante Immissionsorte 

werden die Schallimmissionen aus Gewerbe geprüft. 

 

I-Ort I-Ort-Nr. Fassade Höhe Gebiets-

einstufung 

Bahnhofstr 157 I001 WSW 2.OG MI 

Ringstr 1 I002 SO EG, 1.OG MI 

Ringstr 2 I003 SW EG, 1.OG MI 

Ringstr 5 I004 NNW EG, 1.OG MI 

Ringstr 6 I005 SSO EG MI 

Ringstr 12 I006 SSO EG, 1.OG MI 

Tabelle 4-1: Immissionsorte Beurteilung Gewerbelärm 

Bei allen Immissionsorten handelt es sich um Punkte in 0,5 m Abstand vor den Fassaden der 

Gebäude. 

Die Immissionsorte sind in Karte 4 dargestellt. 

5 Hindernisse 

Als Hindernisse werden die vorhandenen Gebäude mit ihren Traufhöhen berücksichtigt. Die 

Geländehöhen entstammen dem digitalen Geländemodell, Gitterweite 1 m, des Landes 

NRW (2018). Die Lage und Höhe der Gebäude entspricht, soweit vorhanden dem 3D-Modell 

im LoD 1 des Landes NRW (2018). Im 3D-Modell nicht vorhandene Gebäude wurden 

anhand des Luftbildes (DOP20) oder der Amtlichen Basiskarte (Übergangslösung) manuell 

nacherfasst. Die Planung innerhalb des B-Plans Nr. 134 „Wohnquartier Pestalozzischule“ 

wurden berücksichtigt. 

Die planfestgestellten Lärmschutzwände entlang der Bahngleise wurden von Lage 

und Höhe entsprechend der Angaben der DB AG angesetzt. 

6 Schallemissionen 

6.1 Schallemissionen Gewerbe 

Innerhalb des Plangebietes liegen verschiedene Gewerbebetriebe. Lärmemissionen wirken 

auf die Wohnbebauung im Umfeld ein. Die jeweils nächstliegenden Immissionsorte liegen 

innerhalb des Plangebietes mit Ausweisung Mischgebiet. Eine weitere Lärmvorbelastung des 

Plangebietes durch Gewerbebetriebe außerhalb des Plangebietes liegt nicht vor. 

Für die großflächigeren Einzelhandelsunternehmungen (Bahnhofstraße 143 und 145a) 

werden Sondergebiete ausgewiesen. Die weiteren geschäftsstätigen Bestandsbetriebe liegen 

in Bereichen mit Nutzungseinstufung Mischgebiet. Sie sind aus Lärmsicht allgemein als 

mischgebietsverträglich einzustufen. Folgende Betriebe wurden als atypisch für Mischgebiete 

identifiziert und deshalb schalltechnisch untersucht: 

Adresse Betrieb Bemerkung 

Bahnhofstraße 143 KFZ-Betrieb Ortsbegehung und Befragung 

Bahnhofstraße 149 KFZ-Betrieb Ortsbegehung und Befragung 

Ringstraße 4 Steinmetz Befragung und Lärmimmissionsmessungen der 

Tätigkeiten 

Tabelle 6-1: Untersuchte Gewerbebetriebe im Plangebiet mit Ansätzen 
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Die genannten KFZ-Betriebe wurden für die Lärmemissionen mit pessimistischen 

Standardansätzen aus der GSA-Studie angenommen. Ein weiterer ehemaliger KFZ-Betrieb 

(Bahnhofstraße 155, aktuell Leerstand) wurde ebenso angesetzt. 

 

Adresse flächenbezogener 

Emissionsansatz 

Zeit 

Bahnhofstraße 143 64 dB(A)/m2 9 - 18 Uhr 

Bahnhofstraße 149 64 dB(A)/m2 9 - 18 Uhr 

Bahnhofstraße 155 64 dB(A)/m2 9 - 18 Uhr 

Tabelle 6-2: Emissionsansätze KFZ-Betriebe im Plangebiet 

Für den Steinmetz wurden aufgrund der vorgenommenen Lärmimmissions-Messungen als 

dominierende Tätigkeiten Meißel- und Flexarbeiten sowohl in der Werkhalle als auch davor 

im Außenbereich festgestellt. Für die eigenen An-/ Abfahrten (Mitarbeiter und Material) und 

Lieferanten-/ Kundenbesuche werden die Lärmemissionen auf Grundlage der Bayerischen 

Parkplatzlärmstudie (6. Auflage 2007). bestimmt. Pessimistisch werden stündlich drei Lkw-

Bewegungen angenommen. Es wird ein Zuschlag für Impulshaltigkeit Ki von 3 dB für LKW 

vergeben. Der auf eine Stunde bezogene energieäquivalente Dauerschallleistungspegel des 

Parkplatzes ergibt sich aus: 

LwmA,1h = LW0 + KPA +10 lg nPark + KStrO   + Ki 

LW0: 63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h 

KPA: Zuschlag für die Parkplatzart:  3 dB für LKW  

nPark: Parkplatzbewegungen je Parkplatz und Stunde 

KStrO: Zuschlag für die Straßenoberfläche: 1 dB(A) 

Ki: Impulszuschlag 14 dB 

Schallquelle Zeit 

Fahrzeug-

bewegungen 

in der 

Teilzeit 

Durchschnittliche 

stündliche Kfz-Bew. 

Schall- 

leistungs- 

pegel 

LwmA,1h 

   Kfz/h dB(A) 

Klingberg_Parken 9.00 – 19.00 30 3 85,8 

Tabelle 6-3: Schallemissionen der Lkw-Parkvorgänge 

 

Die Arbeiten in der Werkhalle wurden pessimistisch bei durchgehend geöffneten Toren und 

Arbeiten unmittelbar hinter der Toröffnung über 8 h am Tag ohne Pause angesetzt. Zusätzlich 

wurden durchgehende Meißel- und Flextätigkeiten über 4 h am Tag im Außenbereich 

angenommen. Es werden damit folgende Lärmemissionen angesetzt: 
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Schallquelle Tätigkeit Art der 

Schallquelle 

Schall-

leistungspegel 

Zeitraum 

Klingberg_Aussen Meißel- / 

Flexarbeiten 

vor der Halle 

Punkt-

schallquelle 

1 m über Grund 

111 dB(A) 

(Messung) 

4 h tags 

Klingberg_Tor Meißel- / 

Flexarbeiten 

in der Halle 

offenstehendes 

Tor (Fassaden-

schallquelle) 

101 dB(A) 

(Messung) 

8 h tags 

Klingberg_Parken Parken/ 

Anlieferung 

Flächen-

schallquelle 

85,8 dB(A) 10 h tags 

Tabelle 6-4: Emissionsansätze Tätigkeiten Steinmetzbetrieb Ringstraße 4 

Zur Lage aller gewerblichen Lärmemissionen siehe Karte 4. 

 

6.2 Schallemissionen Verkehr 

Die Verkehrsemissionen ergeben sich aus dem Straßenverkehr und dem Schienenverkehr. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung in westdeutschen Städten ist mit einer 

langfristigen Abnahme der Bevölkerung und einem höheren Durchschnittsalter und einer 

damit verbundenen Abnahme der Mobilität zu rechnen. Für den innerstädtischen Bereich 

wird deshalb für den Prognosezeitraum keine allgemeine Verkehrssteigerung im 

Straßenverkehr angesetzt. 

Für den Verkehr der DB AG im Prognosejahr wurden die planfestgestellten Angaben 

für den Ausbau der Betuwe-Linie, mitgeteilt von der DB AG, verwendet. 

 

6.2.1 Schallemissionen Straße 

Als Schallquellen für den Straßenverkehrslärm werden für die Bahnhofstraße westlich des 

Kreisverkehrs und Alexanderstraße südlich des Kreisverkehrs die Verkehrszählungen der 

Stadt Voerde vom März 2017 zu Grunde gelegt. Verkehrszahlen zur Bahnhofstraße zwischen 

Kreisverkehr und Hindenburgstraße (B8), Ringstraße sowie zur Alexanderstraße nördlich des 

Kreisverkehrs wurden bei Verkehrszählungen in der ersten Jahreshälfte 2018 ermittelt. Die 

Verkehre im Kreisverkehr wurden mit 50% der Bahnhofstraße (West) angenommen Die 

Verkehrsdaten der B8 wurden der Straßenverkehrszählung SVZ 2015 entnommen. 

In Anlage I sind die Emissionsparameter der Bestandsstraßen aufgeführt. 

Lichtzeichenanlagen wurden berücksichtigt. 

 

6.2.2 Schallemissionen Schiene 

Die Bahnverkehrszahlen wurden von der DB AG für das Prognosejahr 2025 übermittelt. Die 

Lärmberechnungen erfolgen nach der für Schienenverkehr maßgeblichen Schall03 (2014; 

ohne „Schienenbonus“). 

Die Trassen werden tags und nachts sowohl von Personen- als auch von Güterzügen 

befahren. Die DB AG hat für die beschriebene Situation die Streckennummern 2270 und 

2279 benannt. Im gesamten Bereich wurde der Hinweis der Bahn berücksichtigt, einen 

pessimistischen Zuschlag für Betonschwellen anzusetzen. 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Nr.: 
Anzahl v max Zugart- /  Fahrzeug-

kategorie 

Anzahl 

Tag Nacht km/h Traktion  

1 1 0 140 LZ-E / E-Lok 7-Z5_A4 1 

2 45 30 100 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

4 

25 

3 

4 

3 10 5 120 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

3 

26 

4 

3 

4 63 14 160 RB-ET / Regionalbahn mit E-Triebzug 5-A10 1 

5 63 14 160 RE-E / Regionalexpress mit E-Lok 
7-Z5_A4 

9-Z5 

1 

6 

Tabelle 6-5:  Emissionskenngrößen nach Schall 03 für die Strecke 2270 

 

Nr.: 
Anzahl v max Zugart- /  Fahrzeug-

kategorie 

Anzahl 

Tag Nacht km/h Traktion  

1 1 0 140 LZ-E / E-Lok 7-Z5_A4 1 

2 22 12 100 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

4 

25 

3 

4 

3 10 4 120 GZ-E / Güterzug mit E-Lok 

7-Z5_A4 

10-Z2 

10-Z5 

10-Z15 

10-Z18 

1 

3 

26 

4 

3 

4 13 2 160 ICE / Drei-Systemversion 3-Z11 1 

Tabelle 6-6:  Emissionskenngrößen nach Schall 03 für die Strecke 2279 

Bemerkung zu Schall 03  

 Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen: 

 Nr. der FZ-Kategorie -Variante bzw. -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 der Schall03 _Achszahl (bei Tfz, E- 

und V-Triebzügen - außer bei HGV)  

 

Hieraus ergeben sich die in der folgenden Tabelle angegebenen Schallleistungspegel Lw
' 

pro m. 
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afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Schienenabschnitt Emissionshöhe 
Lw' längenbezogener 

Schallleistungspegel dB(A)/m 
 m Tag Nacht 

Strecke 2270 0.0 93,6 94,29 

Strecke 2270 4.0 75,65 76,18 

Strecke 2270 5.0 62,59 59,89 

Strecke 2279 0.0 91,28 92,09 

Strecke 2279 4.0 69,96 69,6 

Strecke 2279 5.0 52,28 49,35 

Tabelle 6-7:  Schallleistungspegel Lw
' nach Schall 03 für die Strecken 2270 und 2279 

 

7 Schallimmissionen 

7.1 Beurteilung Gewerbelärm im Plangebiet 

Durch die untersuchten Betriebe werden an den im Plangebiet liegenden maßgeblichen 

Immissionsorten folgende Beurteilungspegel prognostiziert: 

 

Immissionsort Beurteilungspegel 

in dB(A) 

Tag 

Bahnhofstr 157 I 001  2.OG 50.1 

Ringstr. 1 I 002 
   EG 55.1 

 1.OG 56.2 

Ringstr. 2 I 003 
   EG 57.7 

 1.OG 59.9 

Ringstr. 5 I 004 
   EG 50.1 

 1.OG 52.1 

Ringstr. 6 I 005    EG 55.8 

Ringstr. 12 I 006 
   EG 49.3 

 1.OG 51.3 

Tabelle 7-1: Beurteilungspegel Gewerbelärm innerhalb des Plangebietes 

Die Wohnbebauung im Bebauungsplangebiet wird als Mischgebiet ausgewiesen. Die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm für MI von 60 dB(A) tags werden damit an allen 

Immissionsorten unterschritten. Nachtbetrieb findet bei den untersuchten Betrieben nicht 

statt. Die höchsten Beurteilungspegel ergeben sich an den Immissionsorten, die dem 

Steinmetzbetrieb Klingberg am nächsten liegen (I 003). Die Emissionsansätze wurden dabei 

aufgrund der durchgeführten Messungen pessimistisch hoch und zeitlich umfangreich 

angesetzt. 

 

7.2 Beurteilung Verkehrslärm im Plangebiet 

Die wesentlichen Lärmimmissionen aus Verkehr ergeben sich im gesamten Bereich des 

Plangebietes durch die Bahnhofstraße und die Hindenburgstraße (im östlichen Bereich). Zur 

Abschätzung des Lärmeinflusses durch den Anteil aus Schienenverkehr wurden die zur 

Verfügung stehenden Daten der DB AG für das Jahr 2025 verwendet. Lärmimmissionen aus 

Schienenverkehr sind im Plangebiet im Vergleich zum Straßenverkehr irrelevant. 
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Lärmimmissionen in den Freiflächen (siehe Karte 5) 

In den Baufeldern des Plangebietes liegen entlang der Bahnhofstraße in 2 m über Grund 

Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) vor. Im östlichen Bereich mit Einfluss der B 8 

ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 70 dB(A). In Mischgebieten (Orientierungswert 

der DIN 18005 tags von 60 dB(A)) wird damit der Orientierungswert um bis zu 10 dB 

überschritten. In den potentiellen Außenwohn- / Terrassenbereichen der Gebäude abgewandt 

von der Bahnhofstraße liegen Beurteilungspegel von kleiner 60 dB(A) vor. Ausnahme ist das 

östlichste Grundstück mit Einfluss der B 8 und Beurteilungspegeln von bis zu 65 dB(A). In 

allen anderen Flächen wird damit der Orientierungswert unterschritten. Im Mischgebiet 

nördlich der Ringstraße werden Beurteilungspegel < 55 dB(A) prognostiziert. Aktive 

Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzhindernisse) zum Schutz der Freiflächen sind als 

unverhältnismäßig einzustufen. Durch architektonische Selbsthilfe kann in allen 

Außenwohn- / Terrassenbereichen der Mischgebiete der Orientierungswert der DIN 18005 

von 60 dB(A) unterschritten werden. 

 

Lärmimmissionen an den Gebäudefassaden (siehe Karten 6-7) 

Die Beurteilungspegel im Plangebiet an den zur Bahnhofstraße ausgerichteten Fassaden 

liegen tags zwischen 60 und 68 dB(A) und nachts zwischen 52 und 61 dB(A). Die höchsten 

Werte liegen an der Wohnbebauung im östlichen Bereich des Plangebietes mit Einfluss durch 

die Bahnhofstraße und die Hindenburgstraße Die Orientierungswerte der DIN 18005 von 

60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts für Mischgebiet werden damit tags um bis zu 8 dB und 

nachts um bis zu 11 dB überschritten. Nördlich der Ringstraße werden die 

Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiet tags und nachts eingehalten. 

In den als Gewerbe- und Sondergebieten ausgewiesenen Bereichen werden die 

Orientierungswerte der DIN 18005 von 65 dB(A) für Gewerbegebiet an den Fassaden der 

Bestandsbebauung tags eingehalten. Nachts wird der Orientierungswert von 55 dB(A) an den 

der Bahnhofstraße nächstliegenden Fassaden um bis zu 2 dB(A) überschritten. 

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Innenräume (Wohnräume und 

gewerbliche Arbeitsräume) vor Verkehrslärm ist im Plangebiet die Festsetzung von passivem 

Schallschutz erforderlich. Für die Lärmpegelbereiche III bis V sind mindestens einzuhaltende 

Bau-Schalldämm-Maße im B-Plan festzusetzen. 

In der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau ist ausgeführt, dass schon bei einem 

nächtlichen Beurteilungspegel > 45 dB(A) eine ausreichende Nachtruhe bei geöffnetem 

Fenster häufig nicht mehr möglich ist. Deshalb sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

für alle Schlafzimmer und Kinderzimmer in den Lärmpegelbereichen III bis V festzusetzen. 

Das Plangebiet ist besonders durch Straßenverkehrslärm aus der Bahnhofstraße sowie im 

Osten durch die Hindenburgstraße belastet. Die Lärmpegelbereiche werden daher auf 

Grundlage der freien Schallausbreitung in 2 m über Grund nachts festgesetzt (siehe Karte 9). 

Für die Festsetzung der Schalldämm-Maße in dem Bebauungsplan werden folgende 

Formulierungen vorgeschlagen (die Abgrenzung der Lärmpegelbereiche ist in Karte 10 

dargestellt): 
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Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen in dem im B-Plan 

gekennzeichneten Lärmpegelbereich III bis V erforderlich. Sofern nicht durch 

Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die 

erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung die Anforderung 

gemäß der DIN4109-1:2018-01, 7 erfüllen. 

Das gesamte, bewertete Schalldämm-Maß R‘ w,ges von Außenbauteilen ist nach der Formel 

6 der DIN4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen) zu berechnen: 

𝑅′𝑤,𝑔𝑒𝑠 =  𝐿𝑎 − 𝐾𝑅𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡 

Dabei ist 

K Raumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

K Raumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

K Raumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

L a der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.1, 

Tabelle 7: 
 

Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

dB 

III 65 

IV 70 

V 75 
 

Mindestens einzuhalten sind: 

R‘ w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R‘ w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches 

 

Ausnahmen von diesen Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen 

nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen als die oben aufgeführten ausreichen. 

Aufenthaltsräume in Ein-Zimmer-Wohnungen, Schlafräume sowie Kinderzimmer innerhalb 

der Flächen der Lärmpegelbereiche III bis V sind mit schalldämmenden 

Lüftungseinrichtungen auszustatten. Gleiches gilt für Übernachtungsräume in 

Beherbergungsbetrieben. 

Quellen: 
• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Januar 2018 

(DIN4109-1:2018-01) 

• DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen, Ausgabe Januar 2018 (DIN4109-2:2018-01) 

Zugänglichkeit der Normen und Richtlinienblätter: 

Die DIN 4109 kann bei der Stadt Voerde während der Dienststunden eingesehen oder kostenpflichtig 

beim Beuth Verlag, 10772 Berlin, bezogen werden. 
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Karten 

 

S
ei

te
28

8
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 289 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 290 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 291 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 292 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 293 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 294 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 295 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 296 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Seite 297 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

 

Seite 298 von 425 - Bekanntmachung 02.07.2019 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 10.08.2022)



B12580 

 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Anlage I 

Schallemissionen Straße 
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B12580 Anlage I: Schallemissionen Straße 

 Seite: 1 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Schallquellen Straßenverkehr  

 

<STL> <RQ> <PT> <PN> <Z> <GAT> <BLG> <STG> <DTV> <MT> <PLT> <VLT> <VPT> <MN> <PLN> <VLN> <VPN> 

Ringstr_O 1 48.07 40.43 0,5 r G 1 0.0 1197 71.82 * 1,3 30 30 13.17 * 0,9 30 30 

Ringstr_N 1 36.48 28.67 0,5 r G 1 0.0 66 3.96 * 3 30 30 0.726 * 2,2 30 30 

Kreisel_West 1 57.59 49.70 0,5 r G 1 0.0 4642 278.5 * 3,4 50 50 51.06 * 2,5 50 50 

Kreisel_Ost 1 57.59 49.70 0,5 r G 1 0.0 4642 278.5 * 3,4 50 50 51.06 * 2,5 50 50 

Bahnhofstraße_West 1 60.68 52.79 0,5 r G 1 0.0 9471 568.3 * 3,4 50 50 104.2 * 2,5 50 50 

Bahnhofstraße_Ost 1 59.36 51.47 0,5 r G 1 0.0 6978 418.7 * 3,4 50 50 76.76 * 2,5 50 50 

B8_Süd 1 62.94 55.74 0,5 r B 1 0.0 16367 943 3,5 50 50 160 4,5 50 50 

B8_Nord 1 62.94 55.74 0,5 r B 1 0.0 16367 943 3,5 50 50 160 4,5 50 50 

Alexanderstraße_Süd 1 52.93 45.04 0,5 r G 1 0.0 2713 162.8 * 3,6 30 30 29.84 * 2,6 30 30 

Alexanderstraße_Nord 1 49.33 41.44 0,5 r G 1 0.0 1185 71.1 * 3,6 30 30 13.03 * 2,6 30 30 
Klassen des Fahrbahnbelages (Bl) sind:                                                                                                    

 1     = nicht geriffelter Gussasphalt, Asphaltbeton, Splittmastixasphalt                                                                  

 2     = Betone oder geriffelte Gussasphalte                                                                                               

 3     = Pflaster mit ebener Oberfläche                                                                                                    

 4     = sonstige Pflaster                                                                                                                 

  - zusätzliche Fahrbahnbeläge für Außerortsstraßen mit v >, 60 km/h, gem. Allg. Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/1991 -                 
 5     = Betone n. ZTV Beton 78 mit Stahlbesenstrich mit Längsglätter                                                                      

 6     = Betone n. ZTV Beton 78 ohne Stahlbesenstrich mit Längsglätter und Längsexturierung mit einem Jutetuch                             

 7     = Asphaltbetone <= 0/11 und Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 ohne Absplittung                                                      
 8     = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt >= 15% aufweisen - mit Kornaufbau 0/11                   

 9     = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt >= 15% aufweisen - mit Kornaufbau 0/8                    

 LME Emissionspegel Tag / Nacht 

GAT Gattung der Straße(G für Gemeindestraße) 

BL Belag der Straße / des Straßenabschnitts 

STG Steigung der Straße / des Straßenabschnitts 

DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (Kfz / 24 h) 

M stündliches Verkehrsaufkommen Tag / Nacht 
LKW prozentualer LKW-Anteil Tag / Nacht 

V Geschwindigkeit jeweils LKW und PKW Tag / Nacht 

 
* bei Angabe des DTV werden die stündlichen Verkehrsaufkommen M 

nach der RLS 90 berechnet 
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Anlage II 

Schallemissionen Gewerbe 
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B12580 Anlage II: Schallemissionen Gewerbe 

 Seite: 1 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

Index <IND> <RQ> <PT> <Z> <T1> 

1 Klingberg_Aussen 0 111 Lw 1 r Mo 7:00 11:00 P 1 

2 Klingberg_Parken 2 85,8 Lw 0,5 r Mo 9:00 19:00 P 1 

3 Klingberg_Tor 3 92 0 r 2,7 r Mo 7:00 15:00 P 1 

4 Nr.143_KFZ 2 64 Lw'' 1 r Mo 9:00 18:00 P 1 

5 Nr.149_KFZ 2 64 Lw'' 1 r Mo 9:00 18:00 P 1 

6 Nr.155_KFZ 2 64 Lw'' 1 r Mo 9:00 18:00 P 1 
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Anlage III 

Beurteilungspegel Gewerbe 
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B12580 Anlage III: Beurteilungspegel Gewerbe 

 Seite: 1 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

                                                                                  LIMA_7 Version: 12.0_1809191219    Lizenznehmer: AFI, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           1 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I001  2.OG    WSW-FAS      - GEB.: BAHNHOFSTR 157       <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.8847 km   Yi= 5719.3862 km   Zi=   34.46 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |  246.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   3.5 | -58.8 |  -4.1 |  -0.5 |  -7.6 |  45.2 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  39.2 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |  233.9 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.8 | -58.6 |  -4.1 |  -0.5 |  -3.1 |  23.0 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  21.0 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |  247.4 |  6.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -58.9 |  -4.1 |  -0.5 |  -5.1 |  37.3 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  34.3 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  336.0 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   0.7 | -61.9 |  -4.3 |  -0.7 |  -1.7 |  32.4 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  29.9 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  174.4 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -56.8 |  -3.9 |  -0.4 |  -1.0 |  36.0 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  33.5 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |   22.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.2 | -42.4 |  -0.1 |  -0.1 |  -4.6 |  52.0 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  49.5 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           2 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002    EG    SO -FAS.     - GEB.: RINGSTR 1            <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.7059 km   Yi= 5719.3112 km   Zi=   28.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |   91.6 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |  14.6 | -50.2 |  -4.1 |  -0.2 | -18.8 |  54.0 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  48.0 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |   74.8 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |  13.9 | -49.4 |  -4.2 |  -0.2 | -18.8 |  28.7 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  26.7 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |   92.2 |  6.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   3.6 | -50.3 |  -4.1 |  -0.2 | -20.9 |  33.9 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  30.9 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  144.9 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.1 | -55.2 |  -4.4 |  -0.3 |  -5.8 |  35.6 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  33.1 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   15.6 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.4 | -40.1 |  -1.3 |   0.0 |  -1.5 |  56.6 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  54.1 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  138.3 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.4 | -54.8 |  -4.4 |  -0.3 | -19.2 |  19.1 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  16.6 |   0.0 | 
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B12580 Anlage III: Beurteilungspegel Gewerbe 

 Seite: 2 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           3 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I002  1.OG    SO -FAS.     - GEB.: RINGSTR 1            <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.7059 km   Yi= 5719.3112 km   Zi=   31.00 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   56.2 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |   91.7 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   9.4 | -50.2 |  -3.5 |  -0.2 | -13.5 |  55.3 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  49.3 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |   74.9 |  3.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   8.7 | -49.3 |  -3.4 |  -0.2 | -13.7 |  30.2 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  28.2 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |   92.3 |  6.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   1.9 | -50.3 |  -3.4 |  -0.2 | -17.5 |  37.0 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  34.0 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  145.0 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -55.1 |  -4.1 |  -0.3 |  -4.7 |  37.3 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  34.8 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   16.1 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.4 | -40.2 |  -0.2 |  -0.1 |  -1.4 |  57.6 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  55.1 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  138.4 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.4 | -54.7 |  -4.1 |  -0.3 | -14.4 |  24.7 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  22.2 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           4 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003    EG    SW -FAS.     - GEB.: RINGSTR 2            <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.7024 km   Yi= 5719.3708 km   Zi=   28.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   57.7 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |   63.4 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   4.9 | -47.0 |  -3.5 |  -0.1 |  -4.9 |  62.6 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  56.6 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |   52.0 |  3.0|   0.0 |  -0.8 |   0.0 |   1.6 | -46.1 |  -3.5 |  -0.1 |  -0.9 |  39.0 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  37.0 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |   64.6 |  6.0|   0.0 |  -0.7 |   0.0 |   0.0 | -47.4 |  -3.4 |  -0.1 |  -1.6 |  54.0 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  51.0 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  176.3 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.2 | -56.9 |  -4.4 |  -0.4 |  -8.8 |  30.9 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  28.4 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   71.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   0.0 | -49.9 |  -3.9 |  -0.2 |  -3.8 |  40.3 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  37.8 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  134.1 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.5 | -54.3 |  -4.3 |  -0.3 | -19.9 |  20.1 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  17.6 |   0.0 | 
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B12580 Anlage III: Beurteilungspegel Gewerbe 

 Seite: 3 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           5 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I003  1.OG    SW -FAS.     - GEB.: RINGSTR 2            <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.7024 km   Yi= 5719.3708 km   Zi=   31.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   59.9 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |   63.5 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   4.1 | -47.1 |  -2.5 |  -0.1 |  -3.6 |  64.8 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  58.8 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |   52.2 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   1.6 | -46.2 |  -2.3 |  -0.1 |  -0.8 |  41.0 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  39.0 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |   64.8 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -47.4 |  -2.4 |  -0.1 |  -1.1 |  56.1 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  53.1 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  176.4 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.2 | -56.8 |  -4.2 |  -0.4 |  -6.2 |  34.0 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  31.5 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   71.3 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -49.8 |  -3.1 |  -0.2 |  -3.6 |  42.0 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  39.5 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  134.2 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   1.5 | -54.4 |  -3.9 |  -0.3 | -13.3 |  27.5 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  25.0 |   0.0 | 

 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           6 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004    EG    NNW-FAS.     - GEB.: RINGSTR 5            <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.6634 km   Yi= 5719.3315 km   Zi=   28.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   50.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |   48.8 |  3.0|   0.0 |  -0.4 |   0.0 |   0.0 | -44.8 |  -3.0 |  -0.1 | -10.9 |  54.8 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  48.8 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |   33.0 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.1 | -43.4 |  -2.6 |  -0.1 |  -1.0 |  41.6 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  39.6 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |   48.8 |  6.0|   0.0 |  -0.3 |   0.0 |   0.0 | -44.8 |  -2.8 |  -0.1 | -13.9 |  45.2 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  42.2 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  122.2 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   1.5 | -54.0 |  -4.3 |  -0.3 | -17.4 |  25.9 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  23.4 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   55.8 |  3.0|   0.0 |  -0.9 |   0.0 |   0.0 | -48.3 |  -3.6 |  -0.1 | -19.4 |  26.9 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  24.4 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  175.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   1.0 | -56.5 |  -4.4 |  -0.4 | -18.5 |  18.6 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  16.1 |   0.0 | 
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B12580 Anlage III: Beurteilungspegel Gewerbe 

 Seite: 4 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           7 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I004  1.OG    NNW-FAS.     - GEB.: RINGSTR 5            <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.6634 km   Yi= 5719.3315 km   Zi=   31.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   52.1 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |   49.0 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.8 |  -1.6 |  -0.1 | -10.9 |  56.6 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  50.6 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |   33.3 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.1 | -43.5 |  -0.7 |  -0.1 |  -1.0 |  43.6 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  41.6 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |   49.0 |  6.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -44.8 |  -1.4 |  -0.1 | -13.8 |  47.0 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  44.0 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  122.3 |  3.0|   0.0 |  -1.1 |   0.0 |   1.0 | -54.0 |  -3.9 |  -0.3 |  -8.9 |  34.7 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  32.2 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |   56.0 |  3.0|   0.0 |  -0.2 |   0.0 |   0.0 | -48.2 |  -2.8 |  -0.1 |  -8.7 |  39.2 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  36.7 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  175.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.0 | -56.5 |  -4.1 |  -0.4 | -13.2 |  24.5 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  22.0 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I005    EG    SSO-FAS.     - GEB.: RINGSTR 6            <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.6277 km   Yi= 5719.3619 km   Zi=   28.80 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   55.8 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |   16.6 |  2.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   6.5 | -35.4 |   0.0 |   0.0 | -23.9 |  61.1 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  55.1 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |   15.8 |  3.0|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   2.7 | -36.8 |  -0.1 |   0.0 | -14.0 |  40.6 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  38.6 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |   14.5 |  5.9|   0.0 |   0.0 |   0.0 |   0.0 | -34.2 |   0.0 |   0.0 | -22.8 |  50.0 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  47.0 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |  115.6 |  3.0|   0.0 |  -1.5 |   0.0 |   2.9 | -54.3 |  -4.3 |  -0.3 |  -7.7 |  36.6 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  34.1 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  101.6 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -52.6 |  -4.2 |  -0.2 | -10.3 |  30.5 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  28.0 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  208.1 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.5 | -58.0 |  -4.5 |  -0.4 | -14.5 |  20.4 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  17.9 |   0.0 | 
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B12580 Anlage III: Beurteilungspegel Gewerbe 

 Seite: 5 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See 

       Projekt:                                                                                                                                                                                              Auftrag               Datum             Seite 

       B12580 Gewerbe Aufpunkte                                                                                                                                                                              B12580EG              03/04/2019           9 

  

  

       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006    EG    SSO-FAS.     - GEB.: RINGSTR 12           <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.5193 km   Yi= 5719.2800 km   Zi=   27.89 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   49.3 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |  152.2 |  3.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -54.6 |  -4.4 |  -0.3 | -17.4 |  35.7 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  29.7 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |  151.3 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   1.2 | -54.7 |  -4.5 |  -0.3 | -15.8 |  12.9 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  10.9 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |  149.9 |  6.0|   0.0 |  -1.6 |   0.0 |   0.0 | -54.5 |  -4.4 |  -0.3 | -19.0 |  27.3 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  24.3 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |   26.5 |  3.0|   0.0 |  -0.6 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -3.1 |  -0.1 |   0.0 |  51.7 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  49.2 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  177.9 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.0 | -56.9 |  -4.5 |  -0.4 |  -8.2 |  27.5 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  25.0 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  325.8 |  3.0|   0.0 |  -1.8 |   0.0 |   0.4 | -61.7 |  -4.6 |  -0.7 | -12.0 |  18.6 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  16.1 |   0.0 | 
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       Berechnung nach ISO 9613, Langzeit-Mittelung 

  

  

       Aufpunktbezeichnung  : I006  1.OG    SSO-FAS.     - GEB.: RINGSTR 12           <ID>- 

       Lage des Aufpunktes  : Xi=  340.5193 km   Yi= 5719.2800 km   Zi=   30.89 m 

                               Tag          Nacht 

       Immission            :   51.3 dB(A)   -96.0 dB(A) 

  

  

   | Emittent                          |   Emission                                            |Korr. |  min.  |                            mittlere Werte für                       |     L AT      |   Zeitzuschläge    |      Lm       | 

   | Name                 | Ident      |                      | RQ | Anz./L/Fl |    Lw,ges     |Formel|   ds   |  Dc |   DI  |     Cmet      | Drefl |  Adiv |  Agr  |  Aatm |  Abar |               |     KEZ     |  KR  | (L AT+KEZ+KR) | 

   |                      |            |   Tag | Nacht |      |    |           |   Tag | Nacht |      |        |     |       |   Tag | Nacht |       |       |       |       |       |   Tag | Nacht |  Tag | Nacht|  Tag |   Tag | Nacht | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   |                      |            | dB(A) | dB(A) |      |    |  / m / qm | dB(A) | dB(A) |  dB  |    m   |  dB |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  |   dB  | dB(A) | dB(A) |  dB  |  dB  |  dB  | dB(A) | dB(A) | 

   |----------------------+------------+-------+-------+------+----+-----------+-------+-------+------+--------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+-------| 

   | Klingberg_Aussen     | -          | 111.0 |   0.0 | Lw   | 0.0|       1.0 | 111.0 |   0.0 |  0.0 |  152.2 |  3.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -54.6 |  -4.1 |  -0.3 | -16.4 |  37.4 |   0.0 | -6.0 |  0.0 |  0.0 |  31.4 |   0.0 | 

   | Klingberg_Parken     | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|     151.9 |  85.8 |   0.0 |  0.0 |  151.3 |  3.0|   0.0 |  -1.3 |   0.0 |   1.6 | -54.8 |  -4.1 |  -0.3 | -14.1 |  15.8 |   0.0 | -2.0 |  0.0 |  0.0 |  13.8 |   0.0 | 

   | Klingberg_Tor        | -          |  92.0 |   0.0 | Lw"  | 3.0|       8.1 | 101.1 |   0.0 |  0.0 |  149.9 |  6.0|   0.0 |  -1.2 |   0.0 |   0.0 | -54.5 |  -4.0 |  -0.3 | -18.6 |  28.5 |   0.0 | -3.0 |  0.0 |  0.0 |  25.5 |   0.0 | 

   | Nr.143_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    3014.1 |  98.8 |   0.0 |  0.0 |   26.8 |  3.0|   0.0 |  -0.1 |   0.0 |   0.3 | -46.6 |  -1.6 |  -0.1 |   0.0 |  53.7 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  51.2 |   0.0 | 

   | Nr.149_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1657.3 |  96.2 |   0.0 |  0.0 |  177.9 |  3.0|   0.0 |  -1.4 |   0.0 |   0.0 | -57.0 |  -4.2 |  -0.4 |  -4.8 |  31.4 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  28.9 |   0.0 | 

   | Nr.155_KFZ           | -          |  64.0 |   0.0 | Lw"  | 2.0|    1579.4 |  96.0 |   0.0 |  0.0 |  325.8 |  3.0|   0.0 |  -1.7 |   0.0 |   0.4 | -61.6 |  -4.5 |  -0.7 | -11.4 |  19.5 |   0.0 | -2.5 |  0.0 |  0.0 |  17.0 |   0.0 | 
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Einzelhandelsuntersuchung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135  

Bahnhofstraße / Ringstraße“ in Voerde  

1

  

Einzelhandelsuntersuchung im 

Rahmen der Aufstellung des  

Bebauungsplans Nr. 135 „Bahn-

hofstraße / Ringstraße“ in  

Voerde  

Auftraggeber:  Stadt Voerde 

Projektleitung:  Birgitt Wachs, Niederlassungsleitung 

Kirsten Marwede, M. Sc.  

Köln, am  19.04.2018,  

modifiziert / ergänzt 14.12.2018 

Gesellschaft für Markt‐
und Absatzforschung mbH 
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Einzelhandelsuntersuchung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135  

Bahnhofstraße / Ringstraße“ in Voerde  

2

Urheberrecht 
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I.  Aufgabenstellung und Grundlagen  

1.  Aufgabenstellung  

An der Bahnhofstraße im östlichen Kernstadtgebiet von Voerde (Niederrhein) befinden sich die 

Lebensmitteldiscounter Aldi Süd, Lidl und Netto.  Im April 2018 hat die GMA eine Potenzialer‐

mittlung für die dort ansässigen Märkte durchgeführt. Im Nachgang hat sich die Stadt u. a. mit 

dem Anbieter Lidl auf eine Erweiterung geeinigt. Im Folgenden soll die Erweiterung aller Anbie‐

ter am Standort näher untersucht werden. Vorgesehen  ist hierbei nach Angaben des Auftrag‐

gebers für die Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl eine Erweiterung auf 1.200 m2 und für den 

Lebensmitteldiscounter Netto auf 800 m2 Verkaufsfläche. 

Der  Standort  „Gewerbegebiet  Bahnhofstraße“  ist  lt.  Einzelhandelskonzept  der  Stadt  Voerde 

(Gutachten  2017)  als  integrierte  Lage  ausgewiesen, welche  einen  quantitativ  bedeutsamen 

Versorgungsstandort im Lebensmittelsegment in Voerde darstellt. Aufgrund der Konzentration 

des Angebotes und der Nähe zur Innenstadt wird im Einzelhandelskonzept jedoch empfohlen, 

den Einzelhandelsbesatz zu reduzieren. 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Bebauungsplan Nr. 12a „Kleingewerbegebiet Bahn‐

hofstraße“ zu überplanen. Im Rahmen der B‐Plan‐Anpassung sind folgende Aspekte zu behan‐

deln: 

 Bewertung  der Angebots‐  und Nachfragesituation  im  Lebensmitteleinzelhandel  in 

Voerde unter räumlichen, quantitativen und qualitativen Aspekten 

 Bewertung  der  Versorgungsfunktion  in  Voerde  und  der  Versorgungsfunktion  der 

Märkte in der Bahnhofstraße; hierfür wurde eine Kundenwohnorterhebung durchge‐

führt 

 Prüfung der Verträglichkeit nach Erweiterung der Lebensmittelmärkte für die beste‐

henden  zentralen Versorgungsbereiche  und  den Nahversorgungsstandort Bahnhof‐

straße. 

Die Untersuchung berücksichtigt damit alle wesentlichen Kriterien für eine Beurteilung der Vor‐

haben und dient als Grundlage zur weiteren Abstimmung.  

Der vorliegende Bericht umfasst im Wesentlichen folgende Inhalte:  

 Darstellung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen  zur Steuerung der Stand‐

ortentwicklung im Einzelhandel  

 Darstellung und Bewertung des Makrostandortes Voerde und des Mikrostandortes 

Bahnhofstraße  
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 Auswertung der Kundenwohnorterhebung für die drei Lebensmittelmärkte  

 Darstellung  und  Bewertung  der  relevanten  Angebots‐  und  Nachfragesituation  in 

Voerde 

 Bewertung  der  städtebaulichen  und  versorgungsstrukturellen  Auswirkungen  der 

Erweiterung der Lebensmittelmärkte.  

 

2.  Planungsrechtliche Instrumente zur Steuerung der Standortentwicklung im Einzel‐

handel 

2.1 Bauplanungsrecht 

Städte und Gemeinden haben mit dem BauGB und der BauNVO ein planungsrechtliches  In‐

strumentarium zur Hand, mit dem die Standortentwicklung im Einzelhandel gesteuert werden 

kann; dabei sind zunächst folgende Gebietskategorien grundlegend zu unterscheiden: 

In Gebieten mit Bebauungsplänen kommt es auf deren Festsetzungen an. Werden  in Bebau‐

ungsplänen die in der BauNVO bezeichneten Baugebiete festgelegt, sind Einzelhandelsbetriebe 

nach Maßgabe der §§ 2 bis 9 BauNVO – teils ausdrücklich als Läden oder Einzelhandelsbetriebe, 

teils allgemein als Gewerbebetriebe – in allen Baugebieten vorgesehen: 

 Sie  sind  zulässig  in  allgemeinen  und  besonderen Wohngebieten  sowie  in Urbanen 

Gebieten, Dorf‐, Misch‐, Gewerbe‐ und Industriegebieten (§§ 4 bis 9 BauNVO), 

 in Kleinsiedlungsgebieten und reinen Wohngebieten können sie als Ausnahme zuge‐

lassen werden (§§ 2 und 3 Bau NVO). 

Für Einzelhandelsgroßbetriebe enthält der § 11 Abs. 3 BauNVO eine Sonderregelung  für alle 

Baugebiete.  Einkaufszentren  und  großflächige  Einzelhandelsbetriebe mit  bestimmten  städte‐

baulichen und raumordnerischen Auswirkungen sind außer in Kerngebieten nur in speziell aus‐

gewiesenen Sondergebieten zulässig. Der letzte Satz des § 11 Abs. 3 beinhaltet eine widerlegba‐

re Regelvermutung. Die konkrete Prüfung hat zweistufig stattzufinden: 

 Liegt  ein  großflächiger Handelsbetrieb  vor? Wenn  ja  (über  800 m² Verkaufsfläche) 

dann: 

 liegen Auswirkungen  vor? Wenn  ja: Nur  im  Kerngebiet  oder  Sondergebiet  zulässig 

(die Regelvermutung  für potenzielle Auswirkungen  liegt vor, wenn die Geschossflä‐

che 1.200 m² überschreitet). 
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2.2 Einzelhandelskonzept für die Stadt Voerde 

Über die dargestellten rechtlichen Vorgaben hinaus sind die Planungsabsichten der Stadt Voer‐

de zum Einzelhandel zu berücksichtigen. Dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Voerde 20171 

liegen folgende wesentliche städtebauliche Zielsetzungen zugrunde:  

 Erhaltung und Stärkung der Versorgungsfunktion der Stadt Voerde als Mittelzentrum 

 Erhaltung und  Stärkung der Einzelhandels‐  /  Funktionsvielfalt  sowie der  Zentralität 

der Innenstadt von Voerde 

 Erhaltung  und  Stärkung  der  Einzelhandels‐  /  Funktionsvielfalt  der  Stadtteilzentren 

und Nahversorgungsstandorte 

 Erhaltung und Stärkung der kurzen Wege („Stadt der kurzen Wege“) 

 Erhaltung und Stärkung der Nahversorgungsfunktion 

 Erhaltung und Stärkung der Identität der Voerder Innenstadt 

 Schaffung von Investitionssicherheit (nicht Renditesicherheit) / Entscheidungssicher‐

heit für städtebaulich erwünschte Investitionen 

 Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewerbe  

Die Zielsetzungen werden durch die Sortimentsliste und den Zentrenkonzept konkretisiert. Mit 

der Sortimentsliste werden nahversorgungsrelevante, zentrenrelevante und nicht zentrenrele‐

vante Sortimente definiert.  

Mit dem Zentrenkonzept soll eine Funktionsteilung zwischen zentralen Lagen und dezentralen 

Lagen erfolgen. Als zentrale Versorgungsbereiche ist die Innenstadt von Voerde und die Stadt‐

teilzentren Friedrichsfeld und Spellen ausgewiesen. Darüber hinaus befindet sich  im südlichen 

Stadtgebiet das perspektivische Stadtteilzentrum Möllen, das jedoch nicht als zentraler Versor‐

gungsbereich ausgewiesen  ist. Darüber hinaus  ist auf die Nahversorgungsstandorte Bahnhof‐

straße, Friedrichsfeld‐West und Alte Hünxer Straße sowie das Gewerbegebiet Grenzstraße hin‐

zuweisen (vgl. Karte 1). 

                                                            
1   Stadt  Voerde, Gutachten  als Grundlage  für  die  Fortschreibung  des  Einzelhandelskonzeptes,  Acocella, 

2017  
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Karte 1: Zentren- und Standortstruktur 

Legende

NVS Friedrichsfeld-West

HZ Innenstadt

STZ Friedrichsfeld

STZ Spellen

STZ Möllen

NVS Bahnhofstraße

NVS Alte Hünxer Straße

GE Grenzstraße

Zentraler Versorgungsbereich 
Innenstadt

Zentraler Versorgungsbereich 
Stadtteilzentren

Nahversorgungsstandort

Gewerbegebiet

Supermarkt

Discounter

SB‐Warenhaus

Zentraler Versorgungsbereich 
Stadtteilzentren (perspektivisch), 
kein ZVB

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018, 
ZVB Abgrenzungen  sowie STZ Möllen und NVS 
nach EHK Stadt Voerde 2017
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3.  Standortbeschreibung und ‐bewertung  

3.1 Makrostandort Voerde  

Die am Niederrhein gelegene Stadt Voerde  ist  im Landesentwicklungsplan2 als Mittelzent‐

rum ausgewiesen und soll somit überörtliche Versorgungsfunktionen übernehmen3. Voerde 

grenzt im Norden an das Mittelzentrum Wesel, im Westen an das Mittelzentrum Rheinberg, 

im Süden an das Mittelzentrum Dinslaken und  im Osten an das Grundzentrum Hünxe. Vo‐

erde  liegt  im Nordwesten des Ruhrgebiets nur rd. 20 km von dem Oberzentrum Duisburg 

entfernt sowie rd. 35 km von dem Oberzentrum Essen entfernt. Voerde  ist demnach star‐

ken Wettbewerbswirkungen mit den umliegenden Mittel‐ und Oberzentren ausgesetzt. 

Das Stadtgebiet ist ca. 53 km2 groß und gliedert sich in 11 Stadtteile. Die Stadtmitte Voerde 

bildet mit ca. 16.000 Einwohnern den größten Stadtteil. Mit knapp 11.500 Einwohnern  ist 

Friedrichsfeld der zweitgrößte Stadtteil, gefolgt von Spellen mit ca. 4.500 Einwohnern4. Mit 

seinen über 36.400 Einwohnern  ist Voerde die  fünftgrößte Stadt  im Kreis Wesel.  Im Zeit‐

raum von 2012 – 2017 ist die Bevölkerung um ‐ 1 % geschrumpft.5  

Die Zahl der  sozialversicherungspflichtig Beschäftigten6 am Arbeitsort betrug Mitte 2017 

rd. 8.425 Personen. Die Zahl der Auspendler übersteigt die Zahl der Einpendler (ca. 10.330 

Auspendler stehen ca. 5.640 Einpendlern gegenüber), was verdeutlicht, dass die Stadt Vo‐

erde v. a. als Wohnstandort geschätzt wird. Die Arbeitslosenquote liegt im Kreis Wesel bei 

ca. 7 % und damit unterhalb der des Regierungsbezirks Düsseldorf. 

Die verkehrliche Erreichbarkeit der Stadt Voerde mit dem motorisierten Individualverkehr wird 

im Wesentlichen durch die Autobahnen A 3  (Emmerich  ‐ Nehaus am  Inn), A 59  (Dinslaken  ‐ 

Bonn) und A 57 (Köln ‐ Goch) sichergestellt. Darüber hinaus stellen die Bundesstraßen B 8 und B 

58 wichtige  regionale Verkehrsanbindungen  für die  Stadt Voerde dar. Den  zentralen ÖPNV‐

Knotenpunkt bilden die Bahnhöfe  in Voerde und  in Friedrichsfeld. Die Bahnhöfe werden vom 

Rhein‐Express  (RE 5)  (Wesel – Koblenz),  vom Rhein‐IJssel‐Express  (RE 19)  (Düsseldorf – Arn‐

heim) sowie der Emscher‐Niederrhein‐Bahn  (RB 35)  (Wesel – Mönchengladbach) angefahren. 

Der Busverkehr wird durch die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe und den VRR betrieben. 

Fünf Buslinien verbinden die Stadtteile untereinander und das Stadtgebiet mit dem Umland. 

Das Netz wird ergänzt durch einen Bürgerbus.   

                                                            
2   LEP NRW 2016 

3   Die Grundversorgung der eigenen Stadt bzw. Gemeinde sollen gemäß LEP jedoch die einzelnen Grund‐
zentren selbst übernehmen. 

4   Einwohnerzahlen Stadt Voerde, Stand 31.12.2017 

5   Einwohnerzahlen der Stadt Voerde, 2012 und 2017 

6   Bundesagentur für Arbeit, Stand 06/2017 
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Karte 2: Lage der Stadt Voerde und zentralörtliche Funktion

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018

Oberzentrum

Mittelzentrum

Grundzentrum

Zentralörtliche Struktur
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Übersicht 1:  Strukturdaten der Stadt Voerde 

Merkmal  Daten 

Einwohner7  absolut  in % 

Voerde Kernstadt    15.997  44 

Friedrichsfeld  11.425  31 

Götterswickerhamm  512  1 

Löhnen  494  1 

Mehrum  421  1 

Möllen  3.034  8 

Spellen  4.577  13 

Gesamt  36.460  100,0 

Bisherige Einwohnerentwicklung8 2012 – 2017  ‐ 1,4 % 

Prognose Einwohnerentwicklung9 2011 – 2030  ‐6 % 

Zentralörtliche Funktion Mittelzentrum 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau 
201610 

‐ Voerde 

‐ Kreis Wesel 

‐ Land NRW 

Bundesdurchschnitt = 100 

 

‐ leicht unterdurchschnittlich (96,0) 

‐ durchschnittlich (99,4) 

‐ durchschnittlich (100,1) 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am  
Arbeitsort 30.06.201711 

8.425 

Beschäftigtenentwicklung 2012 – 20179 

‐ Stadt Voerde 

‐ Kreis Wesel 

‐ Land NRW 

 

‐ steigend (+ 16,5 %) 

‐ steigend (+ 10,1 %) 

‐ steigend (+ 10,7 %) 

Pendlersaldo 20179  ‐ 4.796 

Arbeitslosenquote Januar 2018612 

‐ Kreis Wesel 

‐ Land NRW 

 

 6,6 % 

 7,3 % 

GMA‐Zusammenstellung 2018 

                                                            
7   Stadt Voerde, Stand 31.12.2017  

8   Stadt Voerde, Stand 31.12.2017 bzw. 31.12.2012 

9   IT.NRW  2011 

10   MB Research 2016 

11   Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Stand 06 / 2017 

12   Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Stand Januar 2018 
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3.2 Mikrostandort Bahnhofstraße / Ringstraße  

Im östlichen Bereich der Voerder Kernstadt befindet sich die Einzelhandelslage Bahnhofstraße / 

Ringstraße, die maßgeblich durch die Lebensmitteldiscounter Lidl, Aldi und Netto geprägt wird. 

In  unmittelbarer Nähe  zu  den  Lebensmitteldiscountern  befinden  sich  zwei  Tankstellen,  eine 

Bäckerei  (inkl. Café),  ein  Jalousien‐Fachgeschäft  sowie  ein  Tiernahrungsfachgeschäft.  Ergänzt 

wird  das  Angebot  durch  die  Volksbank  (SB‐Automat),  verschiedene  Kfz‐Betriebe  (u.  a.  Au‐

toteileanbieter, Gebrauchtwagenhändler), ein Friseur sowie einen  Imbiss und ein Restaurant. 

Darüber hinaus  ist auf den Leerstand des ehem. Norma‐Marktes hinzuweisen,  in dem die An‐

siedlung eines Getränkemarktes vorgesehen ist13. Die genannten Nutzungen konzentrieren sich 

fast ausschließlich auf die nördliche Straßenseite der Bahnhofstraße.  

Das Umfeld der Einzelhandelslage wird im Wesentlichen durch Wohnbebauung geprägt, wobei 

im nördlichen Bereich auch einige gewerbliche Nutzungen sowie das Deutsche Rote Kreuz an‐

sässig sind. In westlicher Richtung ist in rd. 150 m Entfernung auf den Nahversorgungsstandort 

Bahnhofstraße  hinzuweisen14,  in welchem  neben  dem  Textildiscounter  kik  v. a.  kleinteiliger 

Einzelhandel und ergänzende Nutzungen  vorhanden  sind. Die Distanz  zum  zentralen Versor‐

gungsbereich der  Innenstadt beträgt  rd. 1,1 km. Südwestlich der Einzelhandelsagglomeration 

befindet  sich  das  Gelände  der  ehemaligen  Pestalozzischule,  auf  dessen  Grundstück  künftig 

Wohnbebauung realisiert werden soll.  

Die verkehrliche Anbindung des Standortes ist insgesamt als gut zu bewerten. Durch die Bahn‐

hofstraße, die wiederum Anbindung an die Bundesstraße B 8 bietet, ist der Standort insbeson‐

dere  für den Pkw‐Verkehr gut erreichbar. Die B 8  stellt gleichzeitig die Verbindung der Stadt 

Voerde zu den Städten Dinslaken und Wesel her. Entlang der Alexanderstraße ist auf die Bushal‐

testelle Pestalozzischule hinzuweisen. Darüber hinaus befindet sich in der Bahnhofstraße selbst 

eine Haltestelle des Bürgerbusses, die ca. fünf Mal täglich bedient wird.  

                                                            
13   Nach Aussagen des Auftraggebers ist eine Nachnutzung des Standortes mit zentrenrelevanten Sortimen‐

ten nicht vorgesehen, sodass der Standort des ehemaligen Norma‐Marktes nicht Bestandteil der vorlie‐
genden Analyse ist. 

14   Distanz vom der Einmündung Alexanderstraße bis zur Nahversorgungslage. 
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Karte 3: Mikrostandort Bahnhofstraße / Ringstraße

Legende

Kartengrundlage: Openstreetmap CC‐BY‐SA 
2.0, GMA‐Bearbeitung 2018

L

B

H

Leerstand

Bushaltestelle

Bürgerbus

ehem. Schulstandort, 
künftig Wohnen
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3.3 Standortbewertung  

Die spezifischen Eigenschaften eines Standortes können in positive und negative Standortfakto‐

ren  gegliedert werden.  Diese  standortspezifischen  Eigenschaften  haben  einen wesentlichen 

Einfluss auf die Ausstrahlung, die Marktdurchdringung und die damit korrespondierende Um‐

satzerwartung eines Einzelhandelsstandortes.  

Positive Standortfaktoren: 

+  Vorhandene Synergieeffekte durch die drei Lebensmitteldiscounter Aldi, Lidl, Netto  

+  fußläufige Erreichbarkeit umliegender Wohngebiete, integrierte Lage 

+  gute Verkehrsanbindung für Pkw, durchschnittliche Anbindung durch den ÖPNV  

Negative Standortfaktoren: 

‐  Lage außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches  

‐  Lage am östlichen Siedlungsrand der Kernstadt.  

Unter  städtebaulichen Gesichtspunkten handelt  es  sich um  einen  Standort  außerhalb  eines 

zentralen  Versorgungsbereiches,  jedoch  in  integrierter  Lage.  Der  Standort  befindet  sich  am 

östlichen  Siedlungsrand der Kernstadt und  stellt östlich der Bahnlinie den einzigen größeren 

Einzelhandelsstandort dar.  

 

4.  Abgrenzung des Einzugsgebietes und Ermittlung des Bevölkerungspotenzials  

Das erschließbare Bevölkerungs‐ bzw. Kaufkraftpotenzial für einen Einzelhandelsstandort stellt 

einen wesentlichen Faktor für die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Einzelhandelsbetrieben dar. 

Als  Einzugsgebiet  wird  derjenige  Bereich  definiert,  innerhalb  dessen  die  Verbraucher  den 

Standort voraussichtlich regelmäßig aufsuchen. Zur konkreten Abgrenzung des Einzugsgebietes 

wurden folgende Kriterien herangezogen: 

 Lage des Planstandortes  innerhalb des Stadtgebietes sowie verkehrliche Erreichbar‐

keit  

 Ausstrahlung des Erweiterungsvorhabens aufgrund des Standortes, der Dimensionie‐

rung und der Konzeption 

 projektrelevante Wettbewerbssituation im Umfeld 

 topographische und siedlungsstrukturelle Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet  

 ausgewählte Zeit‐ und Distanzwerte 
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 Ergebnisse der Kundenwohnorterhebung. 

4.1 Ergebnisse der Kundenwohnorterhebung in den drei Lebensmittelmärkten  

Im Rahmen der Untersuchung erfolgte am 12.01. und am 13.01.201815 eine Kundenbefragung 

in den Lebensmitteldiscountern Lidl, Aldi und Netto in der Bahnhofstraße. Hierbei wurden ins‐

gesamt 2.232 Personen  interviewt, davon  im Lebensmitteldiscounter Aldi 861,  im Lebensmit‐

teldiscounter  Lidl 756 und  im Netto‐Markt 615 Kunden. Durch die Befragung  ist es möglich, 

Aussagen über die Kundenherkunft am Standort Bahnhofstraße und die Verkehrsmittelwahl zu 

erhalten. Die Befragung dient damit der Anreicherung der gutachterlichen Aussagen und der 

Verbesserung des Informationsgehaltes der Untersuchung.  

Von den 2.232 befragten Personen stammt ein großer Anteil aus Voerde selbst (1.844 Befragte 

bzw. 83 %). Den höchsten Kundenanteil aus Voerde weist der  Lebensmitteldiscounter Netto 

auf. Rund 86 % der Kunden des Netto‐Marktes stammen aus Voerde, weitere 7 % aus Dinsla‐

ken. Aus den weiteren Städten und Gemeinden im Umland kommen hingegen nur wenige Kun‐

den.  Im Falle der Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl  leben  rd. 82 % der Kunden  in Voerde 

selbst. Auch für diese beiden Anbieter spielt Dinslaken eine größere Rolle bei der Kundenher‐

kunft, wobei der Lebensmitteldiscounter Aldi hier die höchsten Kundenanteile mit rd. 9 % auf‐

weist (vgl. Abbildung 1).  

Abbildung 1:  Kundenherkunft je Anbieter  

Quelle: GMA‐Befragung 2018  

Betrachtet man die Kundenherkunft der Kunden aus Voerde selbst, wird deutlich, dass alle drei 

Lebensmitteldiscounter v. a. auf den Stadtteil Voerde ausgerichtet sind. Die höchste Kunden‐

herkunft kann hierbei der Lebensmitteldiscounter Netto auf sich vereinen (rd. 80 %). Auch die 

Bewohner des Stadtteils Möllen weisen eine vergleichsweise hohe Einkaufsorientierung auf den 

                                                            
15   jeweils von 10:00 – 19:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wiesen die Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl rd. 

800 m2 und Netto rd. 700 m2 Verkaufsfläche auf. 
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Standort Bahnhofstraße auf. So  stammen  rd. 10 % der Kunden des Aldi‐Marktes,  rd. 7% der 

Kunden des Lidl‐Marktes und  rd. 5 % des Netto‐Marktes aus diesem Stadtteil. Auch aus den 

weiteren Stadtteilen Voerdes kaufen Kunden an der Bahnhofstraße ein, wobei der prozentuale 

Anteil hier deutlich geringer ausfällt.  

Tabelle 1:  Kundenherkunft je Markt und Stadtteil  

Stadtteil 
Kundenherkunft in % je Anbieter 

Aldi  Lidl  Netto  Durchschnitt 

Voerde  66%  79%  80%  75% 

Friedrichsfeld  5%  5%  5%  5% 

Möllen  10%  7%  5%  8% 

Götterswickerhamm  2%  1%  1%  1% 

Holthausen / Stockum  3%  1%  1%  2% 

Spellen (inkl. Emmelsum, Ork)  9%  3%  4%  5% 

Mehrum / Löhnen  5%  2%  3%  3% 

Voerde  100 %  100 %  100 %  100 % 

GMA‐Berechnung 2018, nur Einheimische, Aldi n =710 Personen, Lidl = 618 Personen, Netto = 526 Personen  

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Anteil der Kunden des jeweiligen Marktes, der aus einem 

Radius von 700 m um die Märkte selbst stammt. Hierbei wird deutlich, dass der Netto‐Markt die 

höchste Nahversorgungsbedeutung aufweist. Hier  stammen  rd. 30 – 35 % der  insgesamt be‐

fragten Kunden aus dem Nahbereich (= 700 m‐Radius). Die Lebensmitteldiscounter Lidl und Aldi 

weisen im Vergleich dazu eine geringere Nahversorgungsbedeutung auf (siehe Abbildung 2).  

Abbildung 2: Anteil der Kunden aus einem 700 m Radius 

 
GMA‐Darstellung 2018, Aldi n = 861 Personen, Lidl = 756 Personen, Netto = 615 Personen  

Insgesamt  lässt sich  festhalten, dass die drei Lebensmitteldiscounter eine Versorgungsbedeu‐

tung v. a. für den gesamten Stadtteil Voerde sowie den Stadtteil Möllen aufweisen und die di‐

rekte Nahversorgungsfunktion für die unmittelbaren Einwohner im angrenzenden Siedlungsge‐

biet vergleichsweise gering ist, obwohl es sich um einen integrierten Standort handelt.  
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Dieses Ergebnis lässt sich auch durch die Verkehrsmittelwahl der Kunden an den drei Standor‐

ten bestätigen. Bei allen drei Lebensmitteldiscountern ist der Pkw16 das Hauptverkehrsmittel für 

den Einkauf. Rund 89 % der Kunden des Aldi‐Marktes nutzen demnach das Auto; beim  Lidl‐

Markt sind es rd. 82 % und beim Netto‐Markt rd. 74 %. Analog zu den Ergebnissen der Kunden‐

herkunft  im 700 m‐Radius wird anhand dieser Auswertung ebenfalls deutlich, dass der Netto‐

Markt im Vergleich zu den anderen beiden Anbietern noch die höchste Nahversorgungsbedeu‐

tung aufweist. Rund 17 % der Kunden des Netto‐Marktes suchen den Lebensmitteldiscounter 

demnach zu Fuß auf. Beim Lidl‐Markt sind dies 12 %, beim Aldi‐Markt sogar nur 5 %. Aufgrund 

Distanz von rd. 300 m17 zur regelmäßig angefahrenen Bushaltestelle entlang der Alexanderstra‐

ße (Bushaltestelle Pestalozzischule) fällt der Anteil des ÖPNVs bei der Verkehrsmittelwahl äu‐

ßerst gering aus (vgl. Abbildung 3).  

Abbildung 3:  Verkehrsmittelwahl am Standort  

GMA‐Darstellung 2018, Aldi n = 861 Personen, Lidl = 756 Personen, Netto = 615 Personen  

                                                            
16   inkl. Motorräder  

17   gemessen ca. von der Höhe des Aldi Lebensmitteldiscounters. 
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Karte 4: Kundenwohnorte (Überblick)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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Karte 5: Kundenwohnorte (Zoom)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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4.2 Abgrenzung des Einzugsgebietes 

Unter Berücksichtigung der zuvor angeführten Kriterien lässt sich das projektrelevante Einzugs‐

gebiet wie folgt abgrenzen und zonieren (siehe Karte 6):  

 Zone I:  Stadtteile Voerde (Kernstadt), Möllen  ca.   19.020 Einwohner 

 Zone II:   restliches Stadtgebiet Voerde  ca.   17.420 Einwohner  

 Zonen I – II  Einzugsgebiet   ca.   36.440 Einwohner18 

Insgesamt leben im Einzugsgebiet rd. 36.440 Einwohner, davon ca. 52 % in Zone I und ca. 48 % 

in Zone II.  

Als  Kerneinzugsgebiet  können  die  Kernstadt  sowie  der  Stadtteil Möllen  abgegrenzt werden. 

Hierbei handelt es  sich  im Wesentlichen um die angrenzenden Siedlungsbereiche  im Bereich 

des Standortes Bahnhofstraße. Darüber hinaus umfasst das Einzugsgebiet auch die weiteren 

Stadtteile der Stadt Voerde, die eine größere Distanz zu den Erweiterungsvorhaben aufweisen. 

Eine weitere Ausdehnung des Einzugsgebietes ist vor dem Hintergrund der Wettbewerbsstruk‐

tur  im Umland  (v. a. Dinslaken, Wesel)  sowie der verkehrlichen Anbindung  (u. a. Barrierewir‐

kung des Rheins) nicht zu erwarten.  

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Koppelstandort aus drei Lebensmitteldiscountern 

handelt,  ist  für die  erweiterten  Lebensmitteldiscounter dennoch  in  einem  gewissen  Teil mit 

Umsätzen von Kunden außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes auszugehen  (sog. Streu‐

umsätze).  

                                                            
18   Quelle Einwohnerdaten: Stadt Voerde, Stand: 31.12.2017.   
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Karte 6: Einzugsgebiet der Erweiterungsvorhaben

EW = Einwohner

Quelle: erstellt mit RegioGraph
Planung; GMA‐Bearbeitung 2018

Einzugsgebiet

Zone I:  rd. 19.020 EW

Zone II: rd. 17.420 EW

gesamt:             rd. 36.440 EW

P Standortbereich 
Bahnhofstraße

Möllen

Voerde

Friedrichsfeld

Spellen
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5.  Berechnung des projektrelevanten Kaufkraftpotenzials im Einzugsgebiet 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen beträgt die 

ladeneinzelhandelsrelevante Kaufkraft p. a. einschließlich der Ausgaben  im Lebensmittelhand‐

werk pro Kopf der Wohnbevölkerung ca. € 5.570. Unterteilt man den gesamten Bedarfsgüter‐

bereich in die Nahrungs‐ und Genussmittel einerseits und in die Nichtlebensmittel andererseits, 

dann betragen die Pro‐Kopf‐Ausgaben für 

 Nahrungs‐ und Genussmittel  ca. 2.035€ 

 Nichtlebensmittel  ca. 3.535€. 

Aufgrund  der  zu  erweiternden  Lebensmitteldiscounter  ist  für  die  vorliegende Untersuchung 

vorrangig der Nahrungs‐ und Genussmittelbereich relevant. 

Neben den Pro‐Kopf‐Ausgabewerten ist zur Berechnung der Kaufkraft der lokale Kaufkraftkoef‐

fizient zu berücksichtigen.19 

Unter Berücksichtigung der Pro‐Kopf‐Ausgaben, des lokalen Kaufkraftniveaus und der Einwoh‐

nerzahlen errechnet sich ein jährliches projektrelevantes Kaufkraftpotenzial (= Nahrungs‐ und 

Genussmittel) im abgegrenzten Einzugsgebiet von insgesamt ca. 71,2 Mio. €. 

Dieses verteilt sich wie folgt auf die Zonen des Einzugsgebietes: 

 Zone I:   ca. 37,2 Mio. € (rd. 52 %) 

 Zone II:   ca. 34,0 Mio. € (rd. 48 %) 

 

 

                                                            
19   Verwendung regionaler Kaufkraftkennziffern von MB Research 2017: Die Kaufkraftkennziffer  in Voerde 

liegt bei 96,0 (Bundesdurchschnitt: 100,0).  
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II.  Darstellung und Bewertung der relevanten Angebotssituation in 

Voerde  

1.  Angebotssituation  

Zur  Bewertung  der  Angebotssituation  in  Voerde  im  Sortiment Nahrungs‐  und Genussmittel 

wurde  von der GMA  im  Januar 2018  eine Vor‐Ort‐Erhebung des  Einzelhandelsbestandes  im 

Nahrungs‐  und  Genussmittelbereich  durchgeführt.  Erfasst  wurden  alle  Lebensmittelmärkte 

(Supermärkte, Discounter,  SB‐Warenhäuser  und Getränkemärkte). Darüber  hinaus wurde  in 

den  zentralen  Versorgungsbereichen  der weitere  kleinteilige  Lebensmitteleinzelhandel  (u. a. 

Spezialanbieter, Bäckereien, Metzgereien)  aufgenommen.  Insgesamt  sind  im  Sortiment Nah‐

rungs‐ und Genussmittel rd. 16.300 m² Verkaufsfläche mit einem Umsatz von rd. 73,8 Mio. € 

vorhanden. 

In der Stadt Voerde  ist zu differenzieren zwischen dem zentralen Versorgungsbereich der  In‐

nenstadt, den Stadtteilzentren Spellen und Friedrichsfeld, dem Stadtteilzentrum Möllen20 sowie 

den Nahversorgungsstandorten Bahnhofstraße, Friedrichsfeld‐West und Alte Hünxer Straße.  

Für die einzelnen Standortlagen sind folgende Aussagen zu treffen:  

 Der  zentrale Versorgungsbereich der  Innenstadt  ist durch eine  zweipolige Struktur 

geprägt. Im östlichen Bereich des Zentrums befindet sich in einer Standortagglomera‐

tion der Anbieter Edeka mit u. a. einem Edeka Getränkemarkt, den Bekleidungsan‐

bietern  Takko,  Ernsting`s  family,  Deichmann  und  Jeans  Fritz  sowie  dem  Drogerie‐

markt dm. Dem Standort ist ein umfassendes Stellplatzangebot vorgelagert. Der rest‐

liche  zentrale Versorgungsbereich wird ausschließlich durch kleinteiligen Einzelhan‐

del  geprägt, wobei hier  insbesondere  auf die Bahnhofstraße  als Haupteinkaufslage 

hinzuweisen  ist. Hier  fehlt  jedoch ein wesentlicher Frequenzbringer.  Im  Lebensmit‐

telbereich befinden sich in diesem Bereich nur verschiedene Bäckereien, ein Metzger 

sowie zwei ethnische Lebensmittelläden.  Insgesamt  ist  im zentralen Versorgungsbe‐

reich der  Innenstadt nur eine geringe Nutzungsdichte vorhanden, was auch Auswir‐

kungen auf die Besucherfrequenz des Zentrums hat. Der zentrale Versorgungsbereich 

weist demnach deutliche Vorschädigungen auf. Das Einzelhandelskonzept der Stadt 

Voerde21 weist  für  den  zentralen  Versorgungsbereich  der  Innenstadt  verschiedene 

Potenzialflächen  aus. Gemäß Aussagen  der  Stadt  Voerde  ist  v. a.  der  Standort  an‐

grenzend an das Rathaus sowie die östlich davon gelegene Stellplatzfläche als Poten‐

                                                            
20   kein zentraler Versorgungsbereich 

21   Stadt Voerde, Gutachten als Grundlage für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Dr. Acocella, 
2017.  
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zialfläche  für eine Entwicklung  im  Lebensmittelbereich  vorgesehen. Als  Standorter‐

gänzung wäre hier bspw. ein Lebensmitteldiscounter im Gespräch.  

 Im  nördlichen  Bereich  der  Stadt  Voerde  befindet  sich  das  Stadtteilzentrum  Fried‐

richsfeld,  in dem als wesentlicher Magnetbetrieb der Anbieter Edeka zu nennen  ist. 

Darüber hinaus  sind  im  zentralen Versorgungsbereich  im Sortiment Nahrungs‐ und 

Genussmittel weitere kleinteilige Anbieter  (u. a. Bäckereien, Metzger) ansässig. Der 

Edeka‐Markt präsentiert sich seit seiner Modernisierung und Erweiterung mit einem 

modernen Ladendesign. Direkt angrenzend an den zentralen Versorgungsbereich  ist 

darüber hinaus der Lebensmitteldiscounter Penny  in der Poststraße vorhanden. Der 

Anbieter weist eine umfassende Stellplatzanlage auf und präsentiert sich mit einem 

zeitgemäßen Marktauftritt.  

 Im Stadtteilzentrum Spellen  ist ebenfalls auf den Anbieter Edeka hinzuweisen, der 

einen zeitgemäßen Marktauftritt aufweist. Darüber hinaus wird der zentrale Versor‐

gungsbereich  v. a.  durch  kleinteilige  Nutzungen  sowie  ergänzende  Komplemen‐

tärnutzungen (Dienstleistung, Gastronomie) geprägt.  

 Im südlichen Bereich der Stadt Voerde  ist darüber hinaus auf das Stadtteilzentrum 

Möllen hinzuweisen, das jedoch derzeit nicht die Anforderungen an einen zentralen 

Versorgungsbereich  erfüllt.  Hier  befindet  sich  ein  kleinflächiger  Edeka‐Markt,  der 

aufgrund  seines Marktauftritts  und  der  geringen  Verkaufsflächengröße  nicht mehr 

den marktüblichen Strukturen entspricht. Darüber hinaus sind im Nahrungs‐ und Ge‐

nussmittelbereich noch eine Bäckerei und ein Tankstellen‐Shop vorhanden. Das Ein‐

zelhandelskonzept der Stadt Voerde weist zwei Potenzialflächen aus; eine Fläche be‐

findet sich direkt im Bereich des Edeka‐Marktes. Ziel ist hier die Erweiterung des be‐

stehenden Lebensmittelmarktes und  / oder die Neuansiedlung von zusätzlichen er‐

gänzenden Nahversorgungsbetrieben. Nach Aussagen der Stadt Voerde plant der Le‐

bensmitteldiscounter Netto eine Neuansiedlung  im Kreuzungsbereich Rahmstraße / 

Dinslakener Straße.   

 Der Nahversorgungsstandort Bahnhofstraße befindet sich in der östlichen Kernstadt, 

zwischen der  Innenstadt und dem Standortbereich Bahnhofstraße.  Im Bereich Nah‐

rungs‐ und Genussmittel ist hier lediglich auf eine Bäckerei hinzuweisen.  

 Im Stadtteil Friedrichsfeld befindet sich neben dem Stadtteilzentrum darüber hinaus 

der Nahversorgungsstandort Alte Hünxer Straße, der jedoch – abgesehen von einer 

Bäckerei  –  keine wesentlichen Anbieter  im  Sortiment Nahrungs‐ und Genussmittel 

aufweist.  
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 Am Nahversorgungsstandort Friedrichsfeld‐West ist der Lebensmitteldiscounter Lidl 

im Standortverbund mit einem Dursty Getränkemarkt vorhanden. Der Lebensmittel‐

discounter präsentiert sich mit einem zeitgemäßen Marktauftritt.  

 Darüber hinaus  ist auf verschiedene weitere Lebensmittelanbieter  in der Stadt Vo‐

erde hinzuweisen. Hier sind neben den Lebensmitteldiscountern Aldi, Lidl und Netto 

in der Bahnhofstraße auch die im östlichen Bereich des Stadtteils Friedrichsfeld gele‐

genen  Lebensmitteldiscounter  Netto  und  Aldi  ansässig.  Diese weisen  beide  einen 

zeitgemäßen Marktauftritt auf. In unmittelbarer räumlicher Nähe zum Aldi‐Markt ist 

darüber hinaus auf den Getränkemarkt Trinkgut hinzuweisen. In dezentraler Lage be‐

findet sich im Gewerbegebiet Grenzstraße zudem das SB‐Warenhaus Marktkauf, was 

von seiner Lage  in direkter räumlicher Nähe zur Bundesstraße B 8 als Anbindung an 

Dinslaken und Wesel profitiert. Des Weiteren befindet  sich  im Stadtteil Voerde  rd. 

950 m westlich der Standortbereichs Bahnhofstraße der Getränkemarkt Dursty.22 

 

2.  Bewertung der räumlichen Versorgungssituation  

Die Bewertung der räumlichen Versorgungssituation basiert auf einer Analyse der (fußläufigen) 

Erreichbarkeit / Nahversorgung der einzelnen Lebensmittelmärkte. Die räumliche Situation der 

Nahversorgung wird über Versorgungsradien untersucht, die gemäß Einzelhandelserlass i. d. R. 

700 m umfassen (ca. 10 min Gehzeit)23. 

Da es sich bei der Darstellung nach 700‐Meter‐Nahversorgungsradien lediglich um eine theore‐

tische Betrachtung der Versorgungssituation handeln würde, bei der topografische sowie städ‐

tebauliche Gegebenheiten (z. B. Autobahnen oder Bahntrassen als Zäsur) unberücksichtigt blei‐

ben würden, wird auch die tatsächliche fußläufige 10‐Minuten‐Netzabdeckung dargestellt, so‐

dass  die  tatsächlichen  siedlungsstrukturellen  Gegebenheiten  Berücksichtigung24  finden.  Die 

innerhalb dieser Bereiche lebende Bevölkerung wird als „versorgt“, die außerhalb einer tatsäch‐

lichen fußläufigen Entfernung von 700 m zu einem Lebensmittelmarkt wohnhafte Bevölkerung 

als „nicht versorgt“ klassifiziert (vgl. nachfolgende Karte). 

                                                            
22   Zwischenzeitlich hat der Anbieter seinen Standort aufgegeben. 

23   Gemäß  Einzelhandelserlass  kann  der Nahbereich  aufgrund  siedlungsstruktureller  und  zentralörtlicher 
Gegebenheiten in Abhängigkeit von der Einwohnerdichte variieren. Die Versorgung mit Gütern des täg‐
lichen Bedarfs sollte i. d. R. noch in einer Gehzeit von 10 Minuten möglich sein; dies entspricht einer fuß‐
läufigen Entfernung von 700 – 1.000 m. 

24   Die fußläufigen Entfernungen von 10 Minuten werden mit Hilfe einer Geomarketing‐Software auf Basis 
der vorhandenen Straßenzüge berechnet. Dabei werden städtebauliche Gegebenheiten mit einbezogen 
(z. B. Autobahnen oder Bahntrassen als Zäsur), berücksichtig werden  jedoch größtenteils keine Abkür‐
zungen oder „Schleichwege“ (bspw. über Parkflächen oder Grünanlagen). 
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Karte 7: Nahversorgungssituation in Voerde

Legende

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018, 
ZVB Abgrenzungen nach EHK Stadt Voerde 2017

700 m Radius

Supermärkte

Discounter

SB‐Warenhaus

Fußläufiges Einzugsgebiet
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Insgesamt ist für die Stadt Voerde im Lebensmittelbereich eine vergleichsweise gute räumliche 

Verteilung der Lebensmittelanbieter  festzuhalten. So weisen alle größeren Stadtteile mindes‐

tens einen Lebensmittelmarkt auf, wobei jedoch in Bezug auf den Stadtteil Möllen festzuhalten 

ist,  dass  der  hier  befindliche  Edeka‐Markt  aufgrund  seiner  Verkaufsflächengröße  und  des 

Marktauftritts keine umfassende Versorgungsbedeutung für die gesamten Einwohner im Stadt‐

teil aufweist. Dies wird u. a auch durch die Kundenwohnorterhebung am Standort (vgl. Kapitel 

I., 4.) deutlich.  In Bezug auf den  Stadtteil Voerde  ist  festzuhalten, dass östlich der Bahnlinie 

durch  die  drei  hier  ansässigen  Lebensmitteldiscounter  eine  grundsätzlich  sehr  gute  Versor‐

gungssituation besteht. Westlich der Bahnlinie  ist auf das Edeka‐Center  im  zentralen Versor‐

gungsbereich der  Innenstadt hinzuweisen, wobei dieser nicht die gesamten Wohngebiete der 

Kernstadt fußläufig versorgen kann. Darüber hinaus ist in Bezug auf den Betriebstypenmix fest‐

zuhalten, dass westlich der Bahnlinie derzeit kein Lebensmitteldiscounter ansässig ist.  

 

3.  Bewertung der quantitativen Versorgungssituation  

Zur Bewertung der qualitativen Versorgungssituation werden ausgewählte Versorgungs‐ und 

Produktivitätskennziffern herangezogen.  

Bezogen auf die derzeitige Einwohnerzahl ergibt sich eine Verkaufsflächenausstattung von rd. 

426 m² je 1.000 Einwohner.25 Durchschnittlich entfallen in Deutschland rd. 435 m² Verkaufsflä‐

che je 1.000 Einwohner auf das Sortiment Nahrungs‐ und Genussmittel.26 Somit wird deutlich, 

dass Voerde eine nahezu durchschnittliche Verkaufsflächenausstattung aufweist.  

Die Kennziffer wird  sich  künftig durch die  aktuelle Aldi‐Erweiterung  leicht  erhöhen. Darüber 

hinaus  ist zu berücksichtigen, dass  im Bereich der ehemaligen Pestalozzischule künftig Wohn‐

bebauung realisiert werden soll. Geplant sind hier rd. 72 Wohneinheiten. Bezieht man die Aldi‐

Erweiterung und die neu entstehenden Wohneinheiten am ehemaligen Schulstandort  in der 

Bahnhofstraße mit ein, ergibt sich rein rechnerisch damit eine Verkaufsflächenausstattung von 

431 m²  je 1.000 Einwohner. Auch ein Vergleich mit  Städten ähnlicher Größenordnung  zeigt, 

dass Voerde  eine  vergleichsweise  hohe Verkaufsflächenausstattung  je  1.000  Einwohner  auf‐

weist (vgl. Abbildung 4). 

                                                            
25   bezogen auf Lebensmittelmärkte ab 400 m² Verkaufsfläche. 

26   Quelle: EHI, handelsdaten aktuell, 2016, Betriebe ab 400 m² Verkaufsfläche.  
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Abbildung 4:  Verkaufsflächenausstattung im Sortiment Nahrungs‐ und Genussmittel je 
1.000 Einwohner  

GMA‐Darstellung auf Basis eigener Erhebungen bzw. vorliegender Einzelhandelskonzepte 

Die Betrachtung der Einzelhandelszentralität27 zeigt, dass im Vergleich zum örtlichen Kaufkraft‐

volumen im Sortiment Nahrungs‐ und Genussmittel insgesamt mehr Umsätze getätigt werden. 

Die Einzelhandelszentralität von insgesamt 104 deutet per Saldo auf leichte Zuflüsse in das Vo‐

erder Stadtgebiet hin.  

 

4.  Bewertung der qualitativen Versorgungssituation  

Neben der räumlichen und der quantitativen Versorgungssituation ist auch der jeweilige Markt‐

auftritt der einzelnen wesentlichen Lebensmittelanbieter zu berücksichtigen. Für die Lebensmit‐

telanbieter  in Voerde  ist festzuhalten, dass der überwiegende Anteil einen modernen bis zeit‐

gemäßen Marktauftritt aufweist.  Insbesondere das Edeka Center  in der  Innenstadt sowie der 

Edeka‐Markt  im  Stadtteilzentrum  Friedrichsfeld  weisen  einen  modernen  Marktauftritt  mit 

marktüblicher Verkaufsflächengröße auf.  

                                                            
27   Die Einzelhandelszentralität stellt den  in Voerde getätigten Einzelhandelsumsatz der  in Voerde vorhan‐

denen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft gegenüber. Werte über 100,0 weisen dabei – per Saldo – auf 
einen Ausstrahlungsüberschuss hin, Werte unter 100,0 entsprechend auf einen Kaufkraftabfluss.  
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Karte 8: Qualitative Bewertung – Marktauftritte der einzelnen Anbieter

nicht mehr Zeitgemäß

zeitgemäß

modern

Zentraler Versorgungsbereich 
Innenstadt

Zentraler Versorgungsbereich 
Stadtteilzentren

Nahversorgungsstandort

Gewerbegebiet

Stadtteilzentren,
kein ZVB

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018, 
ZVB Abgrenzungen  sowie STZ Möllen und NVS 
nach EHK Stadt Voerde 2017
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Auch der Edeka‐Markt in Spellen, das SB‐Warenhaus Marktkauf sowie ein Großteil der Lebens‐

mitteldiscounter im Stadtgebiet verfügen über grundsätzlich zeitgemäße Marktauftritte, sodass 

sich kein direkter dringender Handlungsbedarf hieraus ableiten  lässt. Nicht mehr zeitgemäße 

Marktauftritte weisen nur der Edeka‐Markt im Stadtteil Möllen sowie der Netto Lebensmittel‐

discounter in der Bahnhofstraße auf (vgl. Karte 8). 

 

5.  Abschließende Bewertung der Versorgungsfunktion in der Stadt Voerde sowie der 

Versorgungssituation des Standortes Bahnhofstraße / Ringstraße  

Insgesamt  ist  damit  sowohl  räumlich, quantitativ  als  auch  qualitativ  eine  überwiegend  gute 

Ausstattung  im Sortiment Nahrungs‐ und Genussmittel  festzuhalten. Voerde  liegt nur  leicht 

unterhalb  der  durchschnittlichen  Verkaufsflächenausstattung  in Deutschland.  Jedoch  ist  hier 

festzuhalten, dass der Anbieter Edeka  im  Stadtteil Möllen  keinen  zeitgemäßen Marktauftritt 

mehr aufweist und nur über eine eingeschränkte Versorgungsfunktion für den Stadtteil verfügt. 

Eine deutliche Erweiterung des Anbieters ist jedoch aufgrund des begrenzten Einwohnerpoten‐

zials im Stadtteil (rd. 3.000 Einwohner) eher unwahrscheinlich.  

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der Betriebstypenmix im westlichen Bereich des Stadtteils 

Voerde grundsätzlich noch einer Verbesserung bedarf. Während der östliche Bereich des Stadt‐

teils ausschließlich durch die Lebensmitteldiscounter Aldi, Lidl und Netto geprägt wird, befindet 

sich westlich der Bahnlinie der Vollsortimenter Edeka. Im westlichen Bereich der Kernstadt wä‐

re eine Ergänzung  im Discountsegment wünschenswert. Zudem  ist  für Voerde  zukünftig von 

einer schrumpfenden Einwohnerzahl auszugehen. Bis 2030 wird sich die Einwohnerzahl um rd. 

6 % verringern28, sodass grundsätzlich keine größeren Entwicklungspotenziale bestehen.  

Bei dem  Standort Bahnhofstraße  / Ringstraße handelt  es  sich  zwar  grundsätzlich um  einen 

integrierten Standort der Lebensmittelversorgung, der jedoch aufgrund seiner Agglomerations‐

effekte und der guten verkehrlichen Erreichbarkeit durch die Bundesstraße B 8 weit über den 

unmittelbaren Nahbereich hinaus  strahlt  (vgl.  Ergebnisse der  Kundenwohnorterhebung) und 

insbesondere auf die Innenstadt und den Stadtteil Mölllen Wettbewerbsdruck ausübt.  

Aus gutachterlicher Perspektive kommt unter Berücksichtigung der derzeitigen qualitativen und 

quantitativen sowie des  fehlenden Discountangebotes  in Verbindung mit der ausgewiesenen 

Potenzialfläche  in  der  Innenstadt  demnach  eine moderate  Erweiterung  der Anbieter  an  der 

Bahnhofstraße im Sinne einer Bestandssicherung infrage.  

                                                            
28   Quelle: Kleinräumige Bevölkerungsprognose von IT.NRW.  
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III.  Beurteilung des Vorhabens  

1.  Methodischer Ansatz 

Die zu erwartenden wirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens werden 

im Folgenden vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Kaufkraftvolumina und der 

dargelegten Angebotsstrukturen ermittelt. Hierzu werden  zwei Berechnungsschritte durchge‐

führt: 

 Ein  erster  Ansatz,  das  Marktanteilkonzept,  stellt  die  voraussichtliche  Kaufkraft‐

abschöpfung  des  Vorhabens  (= Marktanteile)  aus  dem  Einzugsgebiet  dar  und  ver‐

deutlicht, aus welchen Teilräumen dem Vorhaben die Kaufkraft der Endverbraucher 

zufließt. 

 Mit  einem  zweiten  Ansatz,  dem Umsatzumverteilungsmodell, werden  die  voraus‐

sichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf bestehende Angebote im Einzugsgebiet 

sowie im Umfeld eingeschätzt. Damit wird aufgezeigt, wo – und in welchem Umfang 

– dem bestehenden Einzelhandel Umsätze verloren gehen. 

 

2.  Umsatzerwartung und Umsatzherkunft  

Das Marktanteilkonzept geht von einer Gegenüberstellung des relevanten Angebotes mit dem 

für das Einzugsgebiet ermittelten Nachfragevolumen (= Kaufkraft) aus. Als wesentliche Kriterien 

bei der Ermittlung der Marktanteile werden die Art und Dimensionierung der vorgesehenen 

Einzelhandelsnutzung, die  Lage und das  Standortumfeld  sowie die Wettbewerbssituation  im 

Einzugsgebiet und im weiteren Umfeld berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund sind die in Tabel‐

le 2 dargestellten Marktanteile und Umsatzleistungen zu erwarten.  

Tabelle 2:  Marktanteile und Umsätze der Erweiterungsvorhaben (Summe) 

Daten  Kaufkraft in Mio. €  Marktanteil in %  Umsatz in Mio. € 

Zone I  37,2  28 – 29   10,4 

Zone II  34,0  11 – 12  3,9 

Einzugsgebiet  71,2  20 – 21  14,4 

Streuumsatz (ca. 10 %)  1,6 

Lebensmittel‐Umsatz  16,0 

Nichtlebensmittel‐Umsatz   3,5 

Gesamt  19,5 

GMA‐Berechnungen 2018; ca.‐Werte, gerundet 

Auf die einzelnen Erweiterungsvorhaben entfallen folgende Umsätze: 
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 Der  potenzielle  Lebensmitteldiscounter Aldi wird  auf  einer Verkaufsfläche  von  rd. 

1.200 m² einen Gesamtumsatz von rd. 9,5 Mio. € erwirtschaften. Davon entfallen rd. 

7,6 Mio. € auf den Lebensmittelbereich und rd. 1,9 Mio. € auf den Nichtlebensmittel‐

bereich. Dies entspricht einer Flächenleistung von rd. 8.000 € je m² Verkaufsfläche.  

 Der Anbieter Lidl wird auf einer Verkaufsfläche von rd. 1.200 m² einen Gesamtum‐

satz von ca. 7,1 Mio. € erwirtschaften, wovon rd. 5,7 Mio. € auf den Lebensmittelbe‐

reich und ca. 1,4 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich entfallen. Dies entspricht 

einer Flächenleistung von ca. 6.000 € je m² Verkaufsfläche.  

 Der Lebensmitteldiscounter Netto wird auf einer Verkaufsfläche von 800 m² einen 

Gesamtumsatz von ca. 2,8 Mio. € erwirtschaften. Davon entfallen rd. 2,4 Mio. € auf 

den  Lebensmittelbereich und  ca. 0,4 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich. Dies 

entspricht einer Flächenleistung von rd. 3.500 ² je m² Verkaufsfläche.  

Bei  der  Einordnung  der Umsatzleistungen wurde  gutachterlich  berücksichtigt,  dass  in  dieser 

Modellrechnung davon ausgegangen wird, dass alle Märkte am Standort erweitern werden und 

sich  somit  der Wettbewerbsdruck  der Märkte  untereinander  erhöhen  wird.  Des Weiteren 

wächst der Umsatz eines Marktes nicht proportional mit der Erweiterung der Verkaufsfläche. 

Für  die Anbieter Aldi  und  Lidl wird  im  Sinne  eines worst‐case‐Ansatzes  trotz der  intensiven 

Wettbewerbssituation bei einem Zuwachs von jeweils rd. 400 m² Verkaufsfläche von einer Um‐

satzsteigerung von 2,7 Mio. € bzw. 2,1 Mio. € ausgegangen. Der Anbieter Netto kann bei einer 

Erweiterung um 120 m² Verkaufsfläche eine Umsatzsteigerung von rd. 0,3 Mio. € erzielen. 

 

3.  Voraussichtliche Kaufkraftbewegungen 

Mit der Neuansiedlung bzw. Erweiterung von Einzelhandelsobjekten werden i. d. R. Umsatzum‐

verteilungsprozesse bei bestehenden Einzelhandelsbetrieben ausgelöst. Das Umsatzumvertei‐

lungsmodell stellt einen methodischen Ansatz zur Einschätzung und Bewertung der ökonomi‐

schen und städtebaulichen Folgewirkungen eines zu untersuchenden Planvorhabens dar. Die im 

vorangegangenen Untersuchungsabschnitt ermittelten Marktanteile zeigen dabei die kaufkraft‐

bezogene Ermittlung der Umsatzherkunft auf. Entscheidend für die Bewertung der möglichen 

städtebaulichen bzw.  versorgungsstrukturellen Auswirkungen  ist  jedoch die umsatzbezogene 

Betrachtung der Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel.  

Zur  Ermittlung  der Umsatzumverteilung  im  Lebensmittelsektor werden  die  aus  dem Markt‐

anteilkonzept berechneten Umsätze gewichtet. In der Modellrechnung wurden folgende Krite‐

rien berücksichtigt: 
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 die aktuelle Ausstattung  im Einzugsgebiet und die Sortimentsüberschneidungen mit 

den Vorhaben 

 die Wettbewerbssituation  im Umfeld  inkl. der Überlagerung durch  sonstige  Einzel‐

handelsstandorte 

 die Versorgungsbedeutung einzelner Standortbereiche des Einzelhandels 

 die aktuellen Kaufkraftströme im Untersuchungsgebiet. 

In die Berechnung  fließen damit die derzeitigen Einzelhandelsausstattungen  konkurrierender 

Standorte als Attraktivitätsfaktor und die Distanz zum Planstandort als Widerstandsfaktor ein.  

Es ist davon auszugehen, dass der Umsatz der erweiterten Lebensmitteldiscounter insbesonde‐

re zu Lasten von Systemwettbewerbern, d. h. anderen großen Lebensmittelsupermärkten und ‐

discountern erwirtschaftet wird. Dies wird  im Rahmen der nachfolgenden Berechnungen be‐

rücksichtigt; d. h. die sog. Systemwettbewerber werden hinsichtlich der zu erwartenden Umver‐

teilungen stärker gewichtet als andere Lebensmittelanbieter.  

Außerdem wird angenommen, dass die Lagen, die aktuell eine wichtige Versorgungsbedeutung 

für die Bewohner des Einzugsgebietes einnehmen, stärker von Umverteilungen betroffen sein 

werden als Lagen mit aktuell geringerer Versorgungsbedeutung. Für die Bewertung der Erwei‐

terung der Märkte am Standort Bahnhofstraße werden hinsichtlich der  zu erwartenden Um‐

satzumverteilungen folgende Annahmen getroffen:  

 Der erweiterte Aldi Lebensmitteldiscounter wird an seinem Standort Bahnhofstraße 

auf einer geplanten Verkaufsfläche von  insgesamt rd. 1.200 m² eine Umsatzleistung 

von  rd. 9,5 Mio. € erzielen, davon entfallen ca. 7,6 Mio. € auf den Lebensmittelbe‐

reich und ca. 1,9 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich. Hierbei ist zu berücksichti‐

gen, dass sich der Aldi Lebensmitteldiscounter schon seit vielen Jahren am Standort 

befindet. Derzeit erwirtschaftet der Markt nach gutachterlicher Einschätzung auf ei‐

ner Verkaufsfläche von rd. 800 m² rd. 6,8 Mio. €, wovon rd. 5,5 Mio. € auf Nahrungs‐ 

und Genussmittel entfallen und weitere 1,4 Mio. € auf Nichtlebensmittel.  

 Der  erweiterte  Lidl  Lebensmitteldiscounter wird  auf  einer  Verkaufsfläche  von  rd. 

1.200 m² eine Gesamtumsatzleistung von rd. 7,1 Mio. € erwirtschaften, davon entfal‐

len  rd. 5,7 Mio. € auf den  Lebensmittelbereich und  rd. 1,4 Mio. € auf den Nichtle‐

bensmittelbereich. Derzeit erwirtschaftet der Anbieter nach gutachterlicher Einschät‐

zung  auf  einer Verkaufsfläche  von 800 m²  eine Umsatzleistung  von  rd. 5,0 Mio. €, 

wobei rd. 4,0 Mio. € auf den Lebensmittelbereich und rd. 1,0 Mio. € auf den Nichtle‐

bensmittelbereich entfallen.  
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 Der  erweiterte Netto  Lebensmitteldiscounter wird  auf  einer  von  rd.  800 m²  eine 

Umsatzleistung von 2,8 Mio. € erwirtschaften, davon entfallen rd. 2,4 Mio. € auf den 

Lebensmittelbereich  und  rd.  0,4 Mio. €  auf  den  Nichtlebensmittelbereich.  Derzeit 

erwirtschaftet der Anbieter auf einer Verkaufsfläche von rd. 700 m² eine Umsatzleis‐

tung von rd. 2,5 Mio. €, wobei rd. 2,1 Mio. € auf den Lebensmittelbereich und rd. 0,3 

Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich entfallen.  

Im Detail sind im Untersuchungsraum folgende Umsatzumverteilungen durch die Vorhaben zu 

erwarten: 

Tabelle 3:   Prognose der Umsatzumverteilungen durch die Vorhaben 

  Zonen  Umsatzumverteilung 
in Mio. € 

Umsatzum‐ 
verteilung in % 

Le
b
en
sm

it
te
l‐
 

b
er
ei
ch
 

Umsatz der bestehenden Märkte  11,6  ‐ 

Zusatzumsatz durch Erweiterungen  4,1  ‐ 

Umsatzumverteilung in Zone I  1,2  6 – 7 

‐ davon Innenstadt  1,0  6 – 7 

‐ davon Stadtteilzentrum Möllen*  0,1  7 – 8 

‐ davon sonstige Lagen  < 0,1  6 – 7 

Umsatzumverteilung in Zone II  2,2  5 

‐ davon Stadtteilzentrum Friedrichsfeld  0,2  3 – 4 

‐ davon Stadtteilzentrum Spellen   n.a.  n.a. 

‐ davon sonstige Lagen  1,9  5 – 6 

Umsatzumverteilung außerhalb des Einzugs‐ 
gebietes  

0,8 – 0,9  ‐ 

Umsatz im Lebensmittelbereich  15,8  ‐ 

N
ic
h
t‐
 

le
b
en
s‐

m
it
te
l‐
 

b
er
ei
ch
  Umsatz der bestehenden Märkte  2,7  ‐ 

Umsatzumverteilung im Untersuchungsraum  1,0  ‐ 

Umsatz im Nichtlebensmittelbereich  3,7   

Umsatz insgesamt  19,5  ‐ 

*  kein zentraler Versorgungsbereich gem. Einzelhandelskonzept der Stadt Voerde; n. a. = unterhalb einer gut‐

achterlich nachweisbaren Größenordnung  

GMA‐Berechnungen 2018 

 Für die nachfolgendende Betrachtung der Auswirkungen der Erweiterungen  ist nur 

der zu erwartende Zusatzumsatz von Relevanz, sodass dem prognostizierten Gesam‐

tumsatz der  erweiterten  Lebensmittelmärkte der Bestandsumsatz  abgezogen wird. 

Dieses Vorgehen  ist allgemein üblich, da die Wettbewerbswirkungen der Bestands‐

flächen bereits eingetreten sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu u. a.  in ei‐

nem Urteil vom 12.02.2009 ausgeführt, dass „von der gegebenen städtebaulichen Si‐

tuation auszugehen [ist]. Diese wird nicht nur von den anderen vorhandenen Einzel‐
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handelsbetrieben, sondern auch durch den Betrieb, dessen Erweiterung geplant  ist, 

in seinem bisherigen Bestand geprägt.“29 

 

4.  Städtebauliche und versorgungsstrukturelle Auswirkungen   

Einleitend ist auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

 Die angebotenen Waren und Sortimente des Vorhabens liegen in erster Linie im nah‐

versorgungsrelevanten  Bereich  (v. a.  Nahrungs‐  und  Genussmittel).  Dementspre‐

chend  ist zu prüfen,  inwieweit das Vorhaben am Standort Bahnhofstraße  in Voerde 

möglicherweise die Nahversorgung beeinträchtigt.   

 Bei der Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen  (= Umsatzumverteilun‐

gen) von Einzelhandelsvorhaben  ist grundsätzlich  zu unterscheiden  zwischen Wett‐

bewerbswirkungen  und  möglichen  städtebaulichen  oder  versorgungsstrukturellen 

Beeinträchtigungen. Wettbewerbliche Wirkungen können zwar zu – ggf. befristeten – 

Beeinträchtigungen von Betrieben in der Leistungsfähigkeit führen; die Aussagen des 

§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB zur Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und 

dem Umbau vorhandener Ortsteile, zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versor‐

gungsbereiche  sowie  das  interkommunale  Abstimmungsgebot  gemäß  § 2  Abs.  2 

BauGB schützen jedoch nicht den bestehenden Einzelhandel in den Nachbarkommu‐

nen vor Konkurrenz. Es geht hierbei vielmehr darum,  zu bewerten, ob  sich die An‐

siedlung eines Einzelhandelsvorhabens negativ auf die  städtebauliche Ordnung und 

Entwicklung  in der  Standort‐ und den Nachbarkommunen  auswirkt  (vgl. hierzu die 

Urteile des OVG Münster vom 06.06.2005, 10 D 145/04.NE und 10 D 148/04.NE).  

 Zur Ableitung möglicher städtebaulicher und versorgungsstruktureller Auswirkungen 

wird  von der Rechtsprechung  bzw.  in  der Verwaltungspraxis häufig  ein  Schwellen‐

wert von 10 % Umsatzumverteilung angesetzt. Allerdings reicht das alleinige Abstel‐

len auf die voraussichtlichen Umverteilungsquoten zur Bewertung möglicher Auswir‐

kungen eines Ansiedlungsvorhabens nicht aus. Vielmehr müssen hierzu  im Einzelfall 

auch andere Kriterien, wie beispielsweise die konkrete städtebauliche Situation der 

möglicherweise betroffenen  zentralen Versorgungsbereiche, berücksichtigt werden. 

Aus gutachterlicher Sicht ist hinsichtlich des 10 %‐Schwellenwertes zu ergänzen, dass 

schon bei Umverteilungsquoten von unter 10 % existenzgefährdende Effekte eintre‐

ten können, wenn beispielsweise die betroffenen Betriebe bereits heute an der Ren‐

tabilitätsgrenze  liegen. Gleichzeitig müssen aber bei Umverteilungen von über 10 % 

nicht zwangsläufig negative Auswirkungen auftreten. Wie bereits dargelegt,  ist dies 

                                                            
29   vgl. Bundesverwaltungsgericht 4 B 3.09 vom 12.02.2009, RN 6.  
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abhängig von der Leistungsfähigkeit der betroffenen Betriebe, deren Funktion inner‐

halb eines zentralen Versorgungsbereiches sowie der Stabilität der betroffenen Lage. 

Zu beachten  ist darüber hinaus, welche Bedeutung die  jeweiligen Branchen  für den 

zentralen Versorgungsbereich ausüben (z. B. Leitbranche, ergänzendes Sortiment). 

Im  Folgenden werden die durch das Vorhaben hervorgerufenen Umsatzumverteilungen hin‐

sichtlich der möglichen städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Auswirkungen bewertet. 

Die  Lage  der  einzelnen  zentralen Versorgungsbereiche  und  die wesentlichen Wettbewerber 

können der Karte 1 entnommen werden. 

Die Erweiterung der drei Lebensmitteldiscounter kann wie folgt beurteilt werden:  

 Gegenüber dem zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt sind Umsatzumvertei‐

lungswirkungen von rd. 1,0 Mio. € bzw. 6 – 7 % zu erwarten. Als wesentlicher Wett‐

bewerber  ist hier das Edeka‐Center  im östlichen Bereich des Zentrums aufzuführen. 

Darüber hinaus befinden sich in der Innenstadt weitere kleinteilige Anbieter (v. a. Bä‐

ckereien, Metzgerei, Obst‐ und Gemüsehändler). Der Anbieter Edeka präsentiert sich 

mit  einem modernen Marktauftritt  und  profitiert  zudem  von  Synergieeffekten mit 

den  anderen  am  Standort  ansässigen Anbietern  (u. a.  Takko,  Jeans  Fritz).  Eine Be‐

triebsaufgabe des Edeka‐Centers  in der  Innenstadt durch die Erweiterungsvorhaben 

ist vor dem Hintergrund der Höhe der Umsatzumverteilungswirkungen nicht  zu er‐

warten. Darüber hinaus  ist keine gravierende Beeinträchtigung der Entwicklungsfä‐

higkeit des  zentralen Versorgungsbereiches der  Innenstadt  abzuleiten.  Städtebauli‐

che Auswirkungen können demnach ausgeschlossen werden.  

 Gegenüber dem Stadtteilzentrum Möllen30  liegen die Umsatzumverteilungswirkun‐

gen bei rd. 0,1 Mio. € bzw. 7 – 8 %. Bei dem Stadtteilzentrum Möllen handelt es sich 

nicht um einen zentralen Versorgungsbereich, weswegen städtebauliche Auswirkun‐

gen somit auszuschließen sind. Der hier ansässige Edeka‐Markt weist nur eine sehr 

geringe Verkaufsfläche  und  einen  nicht mehr  zeitgemäßen Marktauftritt  auf,  stellt 

jedoch  derzeit  den  einzigen Nahversorger  in Möllen  dar.  Derzeit wird  seitens  der 

Stadt  geprüft,  ob  eine Neuansiedlung  eines  Lebensmitteldiscounters  in  räumlicher 

Nähe möglich wäre,  sodass unabhängig von den Wirkungen der Planvorhaben eine 

Lebensmittelversorgung  im  Stadtteil Möllen erhalten bleiben würde. Vor dem Hin‐

tergrund der Höhe der Umsatzumverteilungswirkungen sind wettbewerbliche Effekte 

festzuhalten, die Aufgabe des Anbieters Edeka in direkter Folge der Erweiterung der 

Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße ist jedoch aufgrund der geringen abso‐

luten Höhe der Umsatzumverteilungswirkungen aus gutachterlicher Perspektive nicht 

                                                            
30   kein zentraler Versorgungsbereich 
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zu erwarten. Demnach können  im Stadtteil Möllen versorgungsstrukturelle Auswir‐

kungen ausgeschlossen werden.  

 Gegenüber  dem  Stadtteilzentrum  Friedrichsfeld  sind Umverteilungswirkungen  von 

rd. 0,2 Mio. € bzw. rd. 3 – 4 % zu erwarten. Diese richten sich v. a. gegen den hier an‐

sässigen Edeka‐Markt, der  jedoch kürzlich modernisiert und erweitert hat und  sich 

demnach mit einem zeitgemäßen Marktauftritt präsentiert. Vor dem Hintergrund der 

Höhe  der  Umsatzumverteilungswirkungen  ist  demnach  nicht  von  städtebaulichen 

oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen auszugehen.  

 Gegenüber dem Stadtteilzentrum Spellen liegen die Umsatzumverteilungswirkungen 

unterhalb  einer  gutachterlich  nachweisbaren Größenordnung.  Städtebauliche  oder 

versorgungsstrukturelle Auswirkungen können ausgeschlossen werden. 

 In den sonstigen Lagen der Stadt Voerde sind ebenfalls Umsatzumverteilungswirkun‐

gen zu erwarten, die sich zu einem  insbesondere gegen den Anbieter Marktkauf  in 

dezentraler  Lage  in  der  Grenzstraße  richten.  Hierbei  ist  zu  berücksichtigten,  dass 

Wirkungen gegenüber dezentralen Standorten lediglich als wettbewerbliche Wirkun‐

gen ohne städtebauliche Relevanz zu bewerten sind. Zum anderen werden auch die 

in  Friedrichsfeld  ansässigen  Lebensmitteldiscounter  (Penny,  Lidl, Aldi, Netto) wett‐

bewerbliche Wirkungen durch die Erweiterungen an der Bahnhofstraße erfahren. Vor 

dem Hintergrund der Höhe der Umsatzumverteilungswirkungen sind aus gutachterli‐

cher Sicht  jedoch versorgungsstrukturelle Auswirkungen auszuschließen. Des Weite‐

ren ist zu berücksichtigen, dass Friedrichsfeld vier Lebensmitteldiscounter und einen 

Lebensmittelsupermarkt aufweist, sodass selbst bei dem unwahrscheinlichen Fall der 

Marktaufgabe  eines  der  Lebensmitteldiscounter  die  Versorgung  der  Bevölkerung 

weiterhin gewährleistet wird. 

 Außerhalb von Voerde ist auf verschiedene Anbieter, insbesondere in den Nachbar‐

kommunen Dinslaken, Wesel und Hünxe, hinzuweisen. Hier werden rd. 0,8 – 0,9 Mi‐

o. € umverteilungswirksam, die  sich  auf  verschiedene  Supermärkte und Discounter 

verteilen. So weist Hünxe neben den Lebensmittelvollsortimentern Rewe und Edeka 

auch die Lebensmitteldiscounter Aldi und Netto auf. In Dinslaken sind im nördlichen, 

an Voerde angrenzenden Stadtgebiet, die Lebensmittelanbieter Edeka (3x), Lidl, Aldi, 

Penny und Netto ansässig. In Wesel befinden sich nördlich an Voerde angrenzend die 

Anbieter real, Rewe (2x), Lidl, Aldi (2x), Netto und Penny. Aufgrund der Vielzahl der 

Anbieter und die geringe Höhe der Umsatzumverteilungswirkungen  sind durch das 

Vorhaben in Voerde demnach keine Betriebsaufgaben in den Nachbarkommunen zu 

erwarten.  
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 In den sonstigen Sortimenten werden rd. 1,0 Mio. € umverteilungswirksam. Da sich 

die Umverteilungseffekte  auf  verschiedene  Branchen  und  entsprechend  zahlreiche 

Einzelhandelsbetriebe  in Voerde und  im Umland verteilen, ergeben  sich gegenüber 

einzelnen Branchen nur marginale Wirkungen.  

Insgesamt sind demnach durch die potenziellen Erweiterungen der Lebensmitteldiscounter 

Aldi,  Lidl und Netto am Standort Bahnhofstraße keine  städtebaulichen oder versorgungs‐

strukturellen Auswirkungen zu erwarten. 
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IV.  Abschließende Beurteilung und Empfehlung  

 Insgesamt weist die Stadt Voerde sowohl räumlich, quantitativ als auch überwiegend 

qualitativ eine gute Ausstattung im Sortiment Nahrungs‐ und Genussmittel auf. Voer‐

de  liegt  nur  leicht  unterhalb  der  durchschnittlichen  Verkaufsflächenausstattung  in 

Deutschland und weist mit 103 % eine hohe Zentralität auf, was per Saldo auf Kauf‐

kraftzuflüsse aus dem Umland hindeutet.  

 In Bezug  auf  den  Stadtteil Möllen  ist  festzuhalten,  dass  der  hier  ansässige  Edeka‐

Markt über eine vergleichsweise kleine Verkaufsfläche und einen nicht mehr zeitge‐

mäßen Marktauftritt verfügt. Grundsätzlich wäre eine Erweiterung des Marktes wün‐

schenswert,  ist  jedoch aufgrund des begrenzten Einwohnerpotenzials (rd. 3.000 Ein‐

wohner) und des damit  verbundenen  geringen Kaufkraftpotenzials  aus  gutachterli‐

cher Perspektive schwer umsetzbar. Derzeit wird  in Möllen die Ansiedlung eines Le‐

bensmitteldiscounters geprüft. 

 Darüber hinaus  ist festzuhalten, dass  im Stadtteil Voerde westlich der Bahnlinie nur 

das Edeka‐Center ansässig ist, was jedoch aufgrund der Lage der Wohngebiete keine 

vollständige Versorgung der Einwohner im westlichen Bereich der Kernstadt ausüben 

kann. Grundsätzlich wäre hier zur Verbesserung des Betriebstypenmixes die Ansied‐

lung eines Lebensmitteldiscounters  im zentralen Versorgungsbereich der  Innenstadt 

wünschenswert. Dies würde zugleich auch zu einer Aufwertung der derzeit vorhan‐

denen verbesserungswürdigen städtebaulichen Situation in der Innenstadt führen.  

 Bei dem Standort in der Bahnhofstraße, bestehend aus den Lebensmitteldiscountern 

Aldi, Lidl und Netto, handelt es sich grundsätzlich um einen integrierten Standort der 

Lebensmittelversorgung, der  jedoch aufgrund seiner Agglomerationseffekte und der 

guten verkehrlichen Anbindung weit über den Nahbereich hinausstrahlt und  insbe‐

sondere auf die Innenstadt starken Wettbewerbsdruck ausübt.  

 Potenziell  ist die Erweiterung der Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl am Standort 

Bahnhofstraße auf 1.200 m² Verkaufsfläche vorgesehen. Darüber hinaus wäre auch 

die Erweiterung des Lebensmitteldiscounters Netto auf 800 m² Verkaufsfläche denk‐

bar.  

 Das Einzugsgebiet des Vorhabens erstreckt sich auf die Stadt Voerde mit  insgesamt 

rd. 36.440 Einwohnern. Das Kaufkraftpotenzial im Sortiment Nahrungs‐ und Genuss‐

mittel beträgt rd. 71,2 Mio. €.  
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 Die perspektivische Umsatzleistung des Gesamtstandortes beträgt 19,5 Mio. €, da‐

von rd. 15,8 Mio. €  im Lebensmittelbereich und rd. 3,7 Mio. €  im Nichtlebensmittel‐

bereich.  

 Durch  die  Erweiterung  der  Lebensmitteldiscounter  Aldi,  Lidl  und Netto  sind  keine 

städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Auswirkungen zu erwarten. Gegen‐

über den zentralen Versorgungsbereichen der Innenstadt sind zwar wettbewerbliche 

Effekte festzuhalten, die Betriebsaufgabe eines einzelnen Anbieters ist jedoch auszu‐

schließen. Gegenüber dem Stadtteilzentrum Möllen, das nicht als  zentraler Versor‐

gungsbereich  ausgewiesen  ist,  ist  aufgrund der niedrigen  absoluten Höhe der Um‐

satzumverteilungswirkungen  (rd.  0,1 Mio. €)  ist  nicht  von  der  Betriebsaufgabe  des 

dort  ansässigen Anbieters  auszugehen. Darüber hinaus  ist  zu berücksichtigen, dass 

nach  Aussagen  der  Stadt  derzeit  die  Ansiedlung  eines  Lebensmitteldiscounters  im 

Stadtteil Möllen diskutiert wird. Auch in den weiteren Stadtteilzentren und integrier‐

ten Lagen der Stadt Voerde ist durch die Erweiterung der Lebensmitteldiscounter am 

Standort von keiner langfristigen Betriebsschwächung eines einzelnen Anbieters aus‐

zugehen.  
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Karte 9: Kundenwohnorte Aldi Bahnhofstraße (Überblick)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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Karte 10: Kundenwohnorte Aldi Bahnhofstraße (Zoom Voerde)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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Karte 11: Kundenwohnorte Lidl Bahnhofstraße (Überblick)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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Karte 12: Kundenwohnorte Lidl Bahnhofstraße (Zoom Voerde)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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Karte 13: Kundenwohnorte Netto Bahnhofstraße (Überblick)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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Karte 14: Kundenwohnorte Netto Bahnhofstraße (Zoom Voerde)

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/913 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 03.06.2019 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Ergänzung der "Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ork" 
Hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Voerde beschließt die bestehende „Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
Ork“ gemäß § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 sowie Satz 2 BauGB um den in der Anlage 1 zur Drucksache Nr. 16/913 
dargestellten Bereich zu ergänzen. 
 
2. Der Planungs- und Umweltausschuss wird beauftragt, gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 BauGB eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürgeranhö-
rung) durchzuführen, da der Kreis der betroffenen Öffentlichkeit nicht absehbar ist sowie den be-
rührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
mäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu geben. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Keine 
 
 
Sachdarstellung: 

Im Januar 2019 wurde in einem Workshop des Planungs- und Umweltausschusses eine Priorisie-
rung von 15 Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Dabei wurde mit eher hoher Priorität für neue 
Baumöglichkeiten in Ork votiert, insbesondere aufgrund des demographischen Wandels und zur 
Stärkung des Dorf- und Familienlebens sowie des Baudrucks. Aufgrund der Lage im Raum, der für 
das Dorf essentiellen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe, festgesetzter Schutzgebiete und 
landesplanerischer Ziele bestehen jedoch enge Grenzen für eine bauliche Entwicklung. Eine be-
hutsame Entwicklung für den Eigenbedarf unter Beachtung langfristiger Entwicklungsziele für Ork 
mit seinen 400 Einwohnern soll jedoch kurzfristig ermöglicht werden und zwar in der „Dorfmitte“, 
die zurzeit als ackerbaulich genutzter Grünkeil ins Dorf ragt (vgl. Anlage 1 zur DS Nr. 16/913).  
 
Für die geplante kleine Ergänzung der „Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ork“ ist die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans nicht zielführend. Derzeit ist insbesondere aufgrund der einzuhalten-
den Abstände zu den landwirtschaftlichen Betrieben in Ork nur ein kleiner Teil der „Dorfmitte“ be-
baubar. Dem bisher in Voerde bestehenden Grundsatz einer behutsamen Entwicklung der Rhein-
dörfer sowie dem landesplanerischen Ziel einer nur geringen Eigenbedarfsentwicklung für Ort-
schaften unter 2.000 Einwohnern würde widersprochen. Um jedoch eine behutsame Eigenentwick-
lung zu ermöglichen, soll - nach Ermittlung der baulichen Tätigkeiten in den letzten 10 Jahren in 
Ork sowie Erfassung der noch gegebenen Baupotentiale und Rahmenbedingungen- ein durch be-
nachbarte bauliche Nutzung stark vorgeprägter Teil der Dorfmitte zunächst über eine kleine Er-
gänzung der seit 2006 bestehenden „Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ork“ um 4 möglich 
Baugrundstücke erweitert werden. Da es sich um baulich vorgeprägte, einzelne Außenbereichsflä-
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chen (etwa 2.750 m²) handelt, ist eine Ergänzungssatzung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
möglich. Eine Änderung des Flächennutzungsplans, der hier Fläche für die Landwirtschaft dar-
stellt, ist nicht erforderlich.  
 
Die Auswahl dieser Ergänzungsflächen ergibt sich aus der benachbarten, hier beidseitig vorhan-
denen Bebauung an der Vogellake bis zur Verlängerung der beidseitig bebauten Annastraße. So 
wird eine Entwicklung in der Dorfmitte in einem Bereich begonnen, der bereits jetzt eine kernartige 
Bebauung aufweist und damit wesentlich stärker baulich geprägt ist als die Laakstraße oder die 
Talackerstraße. Langfristig ist die weitere Entwicklung dieses Grünkeils als Dorfmitte mit z.B. 
Grün- bzw. Obstwiesenflächen zwischen der künftigen Bebauung, die gleichzeitig als Ausgleichs- 
und als Retentionsflächen oder auch als öffentliche Spielflächen genutzt werden könnten, städte-
baulich sinnvoll. Dadurch wird zudem das Dorfbild und das Dorfleben gestärkt und eine weitere 
bandartige Bebauungsstruktur vermieden (vgl. Anlage 3: „Beispiel für eine langfristige Entwick-
lungsmöglichkeit der Dorfmitte Ork“). 
 
Für den geplanten Ergänzungsbereich gilt der Landschaftsplan Kreis Wesel Raum Dinslaken/ Vo-
erde, der jedoch keine besonderen Festsetzungen trifft. Das relativ eng um Ork festgesetzte Vo-
gelschutzgebiet erfasst den Grünkeil nicht (vgl. Anlage 2). Es wird bei vorherrschender Süd-Süd-
West Windrichtung in Voerde nicht von einer wesentlichen Geruchsbelästigung für den geplanten, 
kleinen Ergänzungsbereich ausgegangen, der über 50 m Abstand zu den Landwirtschaftlichen 
Betrieben einhält. Bereits jetzt müssen die Landwirtschaftlichen Betriebe die bestehende, näher an 
den Höfen liegende Wohnbebauung bei Hofentwicklungen berücksichtigen.  
 
Für Ergänzungssatzungen können einzelne Festsetzungen wie bei einem Bebauungsplan nach § 
9 Absatz 1 BauGB oder auch gestalterische Festsetzungen getroffen und nachrichtliche Übernah-
men (z.B. Hochwasserrisikogebiete) dargestellt werden. Da sich der geplante Ergänzungsbereich 
an der bestehenden „Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Ork“ orientiert, wird auch hier eine 
Mindestgrundstücksgröße von 650 m², Einzel- und Doppelhausbebauung und der Ausgleich auf 
den großen Baugrundstücken vor Ort festsetzt (entsprechend eines Ausgleichs für eine Bebauung 
im Außenbereich). Es sind zudem keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten, 
da es sich um einen kleinen Teilbereich (0,27 ha) einer ackerbaulich genutzten, 2,2 ha großen 
Fläche in der Dorfmitte handelt.  
 
Für die Aufstellung einer Ergänzungssatzung erfolgt die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach §13 BauGB Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 im vereinfachten Verfahren. Da der 
Kreis der betroffenen Öffentlichkeit jedoch nicht absehbar ist, soll eine Bürgeranhörung durchge-
führt werden. 
 
Die Satzung bedarf abschließend nicht mehr einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, die 
wie andere berührte  Behörden und Träger öffentlicher Belange im Verfahren bereits beteiligt wird. 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Anl 1 DS 16 913 Geltungsbereich     
(2) Anl 2 DS 16 913 Grundlagen     
(3) Anl 3 DS 16 913 Entwicklungsmöglichkeiten Dorfmitte     
 
 
Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
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Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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Ergänzungsbereich

der "Klarstellungs-

und Ergänzungs-

satzung Ork"

       ca. 2.750 m²

insg. etwa 22.000 m²

langfristiger

Entwicklungsbereich

"Dorfmitte"
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oben: Auszug aus dem Flächennutzungsplan - Bereich Ork
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geltende Satzung Ork                 aktueller Katasterauszug

mit Bauvorhaben nach 2006

ab Geltung Satzung Ork

nur Darstellung "Abgrenzung

Vogelschutzgebiet - VSG"

geplanter Ergänzungsbereich

der Satzung Ork
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/841 DS 
2. Ergänzung 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 29.05.2019 
 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Schaffung von Infrastruktur für E-Mobilität 
Standorte für E-Ladesäulen 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Voerde beschließt die Errichtung einer E-Ladesäule (jeweils 2 Ladepunkte) mit 

der Priorität 2 auf der Friedrich-Wilhelm-Straße (Marktplatz Spellen) 

 

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Folgejahre 

Erträge

Aufwendungen 8.666 €

einmalig jährlich x

ja x nein

Betrag:
über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

1.238 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 1.238 €

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

8.666 €

Der Preis pro Ladesäule pro Monat liegt bei 103,17 € inkl. MwSt. 

Die Vertragslaufzeit beträgt 8 Jahre. Die Gesamtkosten liegen somit 

bei 9.905 € inkl. MwSt. 

Deckung:

 
Sachdarstellung: 

Der Rat der Stadt Voerde hat am 11.12.2018 die Errichtung von zwei E-Ladesäulen (jeweils 2 La-

depunkte) der Priorität 1 auf dem Markplatz in Friedrichsfeld sowie auf der Dammstraße in Göt-

terswickerhamm beschlossen.  

Nach aktuellem Stand sind die Verträge für die E-Ladesäule am Markplatz Friedrichsfeld zwischen 

der Stadt Voerde, Innogy SE (Betreiber der Ladesäule) sowie einem Werbepartner geschlossen, 

welcher die gesamten Kosten der Finanzierung trägt. Die Stadt Voerde stellt die öffentliche Fläche 

für die Errichtung der E-Ladesäule zur Verfügung und sichert somit die Nutzbarkeit der Ladeinfra-

struktur für einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren. Das Bundesministerium für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur prüft als Fördermittelgeber die Eignung des Standorts. Die Errichtung der Lade-

säule in Friedrichsfeld beginnt, sobald die Genehmigung des BMVI vorliegt.  

Die Ladesäule auf der Dammstraße in Götterswickerhamm kann bis auf weiteres nicht umgesetzt 

werden. Der bevorzugte Standort auf dem Parkplatz „Rheinpromenade“ ist aufgrund der Lage in-

nerhalb des Überschwemmungsgebiets problembehaftet. Darüber hinaus führt die Sperrung der 

Dammstraße im Rahmen der Deichsanierung dazu, dass die E-Ladesäule nicht dauerhaft in Be-
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trieb sein kann. Alternative Standorte innerhalb von Götterswickerhamm erfüllen nur bedingt die 

Voraussetzungen einer regionalen Bedeutung sowie einer hohen Besucherfrequenz.  

Vor dem Hintergrund des zukünftig steigenden Bedarfs an E-Ladeinfrastruktur im öffentlichen 

Raum ist eine ersatzlose Aufhebung des Standorts Götterswickerhamm nicht zielführend. Die bei-

gefügte Bewertungsmatrix (s. Tabelle 1) enthält sogenannte Standorte der Priorität 2, die den Kri-

terienkatalog in einem geringerem Umfang erfüllen. Aufgrund der Aufhebung des Standorts Göt-

terswickerhamm wird die Höherklassifizierung eines Priorität 2 Standorts empfohlen. 

Tabelle 1 Bewertung Standorte für E-Ladeinfrastruktur in Voerde 

 

Friedrich-Wilhelm-Straße in Spellen 

Die Friedrich-Wilhelm-Straße im Kreuzungsbereich Mehrumer Straße bildet das Ortszentrum von 

Spellen und bündelt unterschiedliche Nutzungen aus dem Bereich Einzelhandel, Dienstleistung 

und Gastronomie. Die Nutzungsmischung erzeugt Besucherfrequenz mit ausreichender Verweil-

dauer im Bereich des Marktplatzes. Die Anbindung an den ÖPNV ist über die Bushaltestellte 

„Spellen Kirche“ sichergestellt.  

Neben der Bewertungsmatrix ist es ebenfalls von zentraler Bedeutung öffentlich zugängliche Lad-

einfrastruktur flächendeckend im Stadtgebiet anzubieten. Durch die Positionierung der Ladesäulen 

an den Standorten Rathaus Voerde, Marktplatz Friedrichsfeld sowie Marktplatz Spellen werden die 

drei bevölkerungsreichsten Stadtteile abgedeckt. Die Ladesäulen befinden sich an öffentlichkeits-

wirksamen Orten, um somit auch für die Thematik der E-Mobilität zu sensibilisieren. 

Betreiber der Ladesäule soll wie zuvor Innogy SE sein. Voraussetzung ist der Abschluss eines DL-

Vertrages mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Innogy bleibt auch nach Beendigung der Vertragslauf-

zeit Eigentümer der E-Ladesäule. Die Kommune wird mit 5ct/kWh am Stromabsatz beteiligt. Nach 

Schätzungen würden die Einnahmen durch den Stromabsatz bei etwa 50 € pro Jahr liegen. Der 

genaue Leistungsumfang von Innogy kann der Drucksache 16/841 – 1. Ergänzung entnommen 

werden. 

Auch für diesen Standort wird sich die Verwaltung um einen Werbepartner bemühen, der die Be-

triebskosten übernimmt. 

 
 
 
Haarmann 
 

Priorität 1 Regionale 
Bedeutung 

Intermodale 
Verknüpfung 

Frequentierung 
Standort 

Laderelevante 
Verweildauer 

Dammstraße in Götterswickerhamm o + + + 

Marktplatz Friedrichsfeld o o + + 

Priorität 2     

Friedrich-Wilhelm-Str. in Spellen  o + o + 

Bahnhof Friedrichsfeld + + o - 

Bahnhof Voerde + + o - 

Gewerbegebiet Grenzstraße o o + + 

Wasserschloss Haus Voerde + - o o 

Nahversorgungszentrum Möllen - o o o 

Alte Hünxer Straße in Friedrichsfeld - o o o 
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Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/973 DS 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 27.05.2019 
 

Fachbereich Bildung, Sport und Kultur 

Fachdienst Bildung, Sport und Kultur 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Kultur- und Sportausschuss 11.06.2019 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 vorberatend 

Stadtrat 09.07.2019 beschließend 

 
Verleihung eines Heimat-Preises in der Stadt Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadt Voerde (Ndrrh.) beteiligt sich an dem Landesförderprogramm „Heimat-Preis“ zur 
Förderung und Stärkung der Heimat in NRW unter dem Namen „Heimat. Zukunft. Nordrhein-
Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG). 
 

2. Für die Auslobung des Heimat-Preises der Stadt Voerde (Ndrrh.) werden folgende Kriterien 
festgelegt: 

I. Das bürgerschaftliche Engagement ist freiwillig. Geehrt werden können Einzelpersonen, 
Gruppen oder Vereine, die sich in herausragender Weise um die Pflege der Heimat, die 
Geschichte der Stadt Voerde, das Brauchtum in Voerde, die lokale Kultur und Tradition, 
das Nachbarschaftswesen oder weitere Heimatbereiche verdient gemacht haben. 

II. Das bürgerschaftliche Engagement erfolgt unentgeltlich. Eine Aufwandsentschädigung 
wird nicht gezahlt. 

III. Der jährlich durch das Land NRW festgelegte Themenschwerpunkt ist zu berücksichti-
gen. 

IV. Alle natürlichen Personen sowie Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen aus 
Voerde können sich um den Heimatpreis bewerben. Die Bewerbung erfolgt mit einem 
Formblatt. 

V. Bewerbungen sind an die Stadt Voerde (Ndrrh.) zu richten. 
VI. Eine Jury – bestehend aus Bürgermeister Dirk Haarmann und weiteren vier Personen –  

sichtet die eingereichten Unterlagen und trifft eine Empfehlung für eine Preisverleihung. 
Der Rat der Stadt Voerde wählt in nichtöffentlicher Sitzung den/die Preistragende/n. 

VII. Grundsätzlich sind drei Varianten an Preisgeldern möglich: 
Variante A: Einzelpreistragende/r:   5.000 € 
 
Variante B: Zwei Preistragende:   Platz 1: 3.000 € 

Platz 2:  2.000 € 
 

Variante C: Drei Preistragende:  Platz 1: 3.000 € 
       Platz 2: 1.500 € 
       Platz 3:    500 € 

VIII. Die Preisverleihung wird bis zum 31.12. des Jahres in einem würdigen Rahmen vorge-
nommen. 

IX. Der/Die Preistagende/n müssen sich einverstanden erklären, am Wettbewerb auf Lan-
desebene teilzunehmen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Antrag an die Bezirksregierung Düssel-
dorf zu richten. 
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4. Sollte dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 5.000 € nicht entsprochen 
werden, wird kein Heimat-Preis verliehen. 

5. Über die Teilnahme an dem Förderprogramm Heimat-Preis muss jährlich neu entschieden 
werden. Der Heimat-Preis ist jährlich neu zu beantragen (bis einschl. 2022). 

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

Folgejahre 

Erträge

Aufwendungen

einmalig x jährlich

ja nein

Betrag:
über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

5.000 €

5.000 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 0 €

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

0 €

Das Förderprogramm des Landes NRW umfasst einen Zeitraum von 

2019 - 2022. 

Deckung:

 
 
Sachdarstellung: 

Tagtäglich setzen sich Menschen in Nordrhein-Westfalen für den Erhalt von Traditionen, für die 
Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und der Vielfalt ein. 
Sie stärken mit ihrem Engagement die Gesellschaft und die Gemeinschaft auf vielfältiger Art und 
Weise und tragen dazu bei, dass Traditionen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt wer-
den.  
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen (MHKBG NRW) hat im Jahr 2018 das Förderprogramm mit dem Motto „Heimat. Zukunft. 
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ initiiert. Ziel dieses Programmes ist, 
Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in 
NRW deutlich sichtbar werden zu lassen. Dabei setzt die Heimat-Förderung der Landesregierung 
kein zentrales Leitbild von Heimat voraus oder durch, sondern lässt die Ausgestaltung in den Hän-
den derjenigen, die Heimat vor Ort leben und tagtäglich gestalten. Das Förderprogramm besteht 
aus insgesamt fünf Elementen, für die voraussichtlich finanzielle Mittel in Höhe von 150 Millionen 
Euro für einen Zeitraum von 2019 bis 2022 zur Verfügung stehen werden. 
 
Mit dem Heimat-Preis rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden herausra-
gendes ehrenamtliches Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Städten und Gemeinden soll 
mit dem Heimat-Preis ermöglicht werden, besonderes lokales Engagement für die Heimat sowie 
nachahmenswerte Praxisbeispiele zu würdigen. Die Landesregierung fördert durch die Übernahme 
der Preisgelder die Auslobung und Verleihung des Heimat-Preises. Gem. der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Preis“ erhalten 
kreisangehörige Kommunen ein Preisgeld von 5.000 €. Diese Fördersumme ist ausschließlich für 
Preisgelder einzusetzen. Bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres muss die Preisverleihung 
in einem würdigen Rahmen vorgenommen werden. Kosten für die Organisation der Preisvergabe 
sind nicht förderwürdig. Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung durch das Land NRW be-
steht nicht. Der Heimatpreis muss jährlich neu beantragt werden. Der Bezirksregierung ist bis zum 
30. März des der Förderung folgenden Jahres ein Verwendungsnachweis vorzulegen. 
 
Damit der Antrag auf Förderung bei der Bezirksregierung gestellt werden kann, bedarf es eines 
Ratsbeschlusses. Dieser Gremienbeschluss muss die Preiskriterien festlegen. Nach der vorge-
nannten Richtlinie kann die Landesregierung Nordrhein-Westfalen jährliche Schwerpunkte für die 
Preisverleihungen setzen. Für das Jahr 2019 verzichtet sie jedoch hierauf und die Kommunen 
können im Jahr 2019 eigene Schwerpunkte setzen. 
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Der Arbeitskreis Kultur hat sich in seiner Sitzung am 22.05.2019 mit dem Heimat-Preis und den 
Preiskriterien auseinandergesetzt. Dabei wurden die Schwerpunkte und die Preiskriterien bewusst 
breit gefasst, um Personen und Vereinigungen aus vielfältigen Lebensbereichen und fachlichen 
Richtungen anzusprechen und zur Antragstellung zu ermutigen. 
 
Der Arbeitskreis empfiehlt, dass sich die Stadt Voerde für das Jahr 2019 auf Einzelpersonen, 
Gruppen oder Vereine fokussiert, die sich in herausragender Weise um die Pflege der Heimat, die 
Geschichte der Stadt Voerde, das Brauchtum in Voerde, die lokale Kultur und Tradition, das Nach-
barschaftswesen oder weitere Heimatbereiche verdient gemacht haben. Auszeichnungswürdig 
sollen insbesondere Aktivitäten in folgenden Bereichen sein: 

 Verdienste um die Heimat, 

 Erhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen, 

 Engagement für Kultur und Tradition. 
 

Der Heimat-Preis soll gem. der Richtlinien als einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskategorien 
oder –abstufungen verliehen werden. 
Grundsätzlich sollen drei Varianten an Preisgeldern möglich sein: 
Variante A: Einzelpreisträger 5.000 € 
Variante B: Zwei Preisträger Platz 1: 3.000 € 
     Platz 2: 2.000 € 
Variante C: Drei Preisträger Platz 1: 3.000 € 
     Platz 2: 1.500 € 
     Platz 3:    500 € 
Bei ungeeigneten Bewerbungen sollte sich die Stadt Voerde vorbehalten, auf eine Preisvergabe zu 
verzichten. 
Eine Jury – bestehend aus dem Bürgermeister und vier weiteren Personen – soll die eingereichten 
Bewerbungen sichten und dem Rat die mögliche/n Preisträger/innen empfehlen. Die abschließen-
de Entscheidung über die Verleihung des Heimatpreises wird vom Rat der Stadt Voerde in nichtöf-
fentlicher Sitzung getroffen. Der Heimat-Preis soll anschließend in angemessener Art und Weise 
durch den Bürgermeister der Stadt Voerde verliehen werden. Ein Anspruch auf Gewährung einer 
Förderung oder eines Preisgeldes soll nicht bestehen. Der Rechtsweg soll ausgeschlossen wer-
den. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Empfehlungen des Arbeitskreises Kultur zu folgen und bei der 
Bezirksregierung einen Antrag auf Gewährung einer „Zuwendung zur Umsetzung des Förderpro-
gramms „Heimat-Preis“ zu stellen. Darüber hinaus schlägt die Verwaltung vor, die beigefügten 
Richtlinien für die Bewerbung um den Heimat-Preis der Stadt Voerde zu beschließen. Damit die 
zeitliche Koordinierung der Antragstellung, Bewilligung und Auslobung gewährleistet werden kann, 
sollen Bewerbungen bis zum 15.09.2019 möglich sein. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Runderlass HJKBG_Richtlinie Förderprogramm Heimat-Preis     
(2) Heimatfoerderung_FAQ_20190503_0     
(3) Richtlinie zur Vergabe des Voerder Heimatpreises     
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HEIMAT. ZUKUNFT.  

NORDRHEIN-WESTFALEN. 

WIR FÖRDERN, WAS MENSCHEN VERBINDET. 
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Erläuterungen zum Landesförderprogramm 

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen.  

Wir fördern, was Menschen verbindet.“ 

 

erstellt durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

August 2018  

aktualisiert im April 2019 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

für „Heimat“ gibt es keinen allgemeingültigen Begriff: Jede und 

jeder wird die Frage „Was bedeutet für Sie Heimat?“ anders be-

antworten. Orte der Kindheit, die Familie, Freunde, Stadtviertel, 

für manche der Lieblings-Fußballverein, Gemeinschaften, in de-

nen Sie sich bewegen, aufgehoben und sicher fühlen.  

 

Aber eines eint alle Antworten: Heimat hat viel mit Traditionen zu 

tun, hat viel mit unsichtbaren Wurzeln eines jeden Menschen zu 

tun, die Halt und Orientierung und Überschaubarkeit in einer un-

übersichtlich gewordenen Welt bieten. Heimat hat viel mit Vertrautem zu tun. 

 

Bei „Heimat“ geht es um das Verbindende, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. 

Nur eine Politik, die Wert schätzt, was Menschen jeden Tag in unserem Land im Großen 

und vielmehr im Kleinen leisten, wird dazu beitragen, dass Heimat bewahrt und gleichzeitig 

für die Zukunft gestaltet werden kann. 

 

Nach dem Start des landeseigenen Förderprogrammes „Heimat. Zukunft. Nordrhein-

Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ am 15. August 2018 kann eine erste 

positive Zwischenbilanz gezogen werden. So wird die neue Förderung ihrem Anspruch 

gerecht, die zahlreichen, zumeist ehrenamtlich tätigen Heimataktiven und ihre Leistungen 

für die Heimat zu würdigen und konkret zu unterstützen. Zahlreiche positive Rückmeldun-

gen von Bürgerinnen und Bürgern, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung täglich erreichen, sind ein Beleg dafür. Aber auch den Kommunen in Nord-

rhein-Westfalen bietet das Programm neue Chancen. 

 

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“: Es ist unser Land, es ist Ihr und unser Anspruch. 

Heimat zu gestalten, Traditionen zu bewahren und diese nach vorne zu entwickeln. Für 

eine Heimat, die alle einschließt. 

 

 

 

 

 

Ina Scharrenbach 

Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
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HEIMAT. ZUKUNFT. NORDRHEIN-WESTFALEN. 

 

 

Häufige Fragen und Antworten  

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ So haben 

wir als Landesregierung Nordrhein-Westfalen unser Landesförderprogramm zur Förderung 

und Stärkung unserer Heimat überschrieben.  

Tagtäglich setzen sich in unserem Land ehrenamtliche Frauen und Männer für den Erhalt 

von Traditionen, für die Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stärkung des regio-

nalen Erbes und der Vielfalt ein. Sie stärken mit ihrem Engagement unsere Gesellschaft 

und die Gemeinschaft in vielfältiger Art und Weise. Sie tragen dazu bei, dass unsere Tradi-

tionen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt werden und sie geben diese an die 

nächste Generation weiter.  

Mit dem Start unseres Landesförderprogrammes möchten wir Ihnen im Rahmen dieser 

Veröffentlichung Antworten auf möglicherweise aufkommende Fragen geben.  

Änderungen, die sich aus der Aktualisierung dieser Veröffentlichung ergeben, sind 

in rot hervorgehoben. 

 

 

1. Ziele des Landesförderprogramms  

Welche Ziele verfolgt das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft. 

Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“? 

Stand: 01. August 2018 

Heimat ist Lebensqualität und schafft Verbundenheit in Zeiten, in denen uns Vieles zu 

trennen scheint. Wir fördern Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und 

Gemeinschaft und damit Heimat stärken.  

Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern, die positiv 

gelebte Vielfalt in unserem Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen. Wir fördern 

Heimat im Respekt vor ihrer Vielfalt: Heimat zu haben, heißt unsichtbare Wurzeln in sich zu 

tragen – egal, wo ein Mensch herkommt, egal wo sie oder er hingeht.  
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Heimat findet in Nordrhein-Westfalen ihren Ausdruck in einem solidarischen Miteinander in 

gegenseitigem Respekt voreinander. Heimat ist das, was in unserer Gesellschaft Men-

schen miteinander verbindet, was einen starken Zusammenhalt in einer aktiven Bürgerge-

sellschaft ausmacht.  

Wie auch bei der Städtebauförderung setzt die Heimat-Förderung der Landesregierung 

kein zentrales Leitbild von Heimat voraus oder durch, sondern lässt die Ausgestaltung in 

den Händen derjenigen, die Heimat vor Ort leben und tagtäglich gestalten. Statt Ergebnis-

se oder Planungen vorzugeben, nehmen wir die Rolle des Möglichmachens ein, die wert-

vollen Projekten und Ideen zur Realisierung verhilft, die es ohne Unterstützung nicht geben 

könnte.  

 

 

2. Finanzieller Rahmen 2019 bis 2022 

Wie viel Geld wird voraussichtlich für das landeseigene Förderprogramm zur 

Verfügung stehen? 

Stand: 09. April 2019 

Für das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir för-

dern, was Menschen verbindet.“ stehen im laufenden Jahr 2019 rund 28 Millionen Euro 

zur Verfügung. Für das Jahr 2020 sind in der Finanzplanung rund 33 Millionen Euro vorge-

sehen.  

Insgesamt wird die Landesregierung Nordrhein-Westfalen voraussichtlich rund 150 Millio-

nen Euro landesweit bis 2022 zur Verfügung stellen. 

 

 

3. Fünf Elemente zur Förderung der Heimat  

Stand: 01. August 2018 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wird in den Jahren bis 2022 über fünf Elemente 

die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten, Gemeinden und in den Regionen fördern.  

Mit dem klaren Bekenntnis der Landesregierung zum Erhalt des historisch-kulturellen Er-

bes unseres Landes, das seinen Ausdruck unter anderem in einer Verstärkung der für den 

Denkmalschutz zur Verfügung stehenden Landesmitteln findet, und neben der Städte-
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bauförderung steht mit dem landeseigenen Förderprogramm ein Ansatz zur Verfügung, der 

dem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement in Nordrhein-Westfalen Rechnung tragen 

wird.  

 

Grundsatz 

 

Gegenstand der Förderung allgemein 

 

Gegenstand der Förderung sind einzelne Projekte 

und Maßnahmen zur Stiftung, Stärkung und Erhalt 

lokaler Identität, die Gemeinschaft stärken und 

Menschen miteinander verbinden. 

Gefördert wird das Engagement von Vereinen, Or-

ganisationen, Initiativen und Kommunen zur Gestal-

tung unserer vielfältigen Heimat in Nordrhein-

Westfalen.  

Es können auch Investitionen in Gebäude, Plätze 

und den öffentlichen Raum, zur medialen Darstel-

lung und Vermittlung von Heimatgeschichte sowie 

zur Inszenierung und Kenntlichmachung von Objek-

ten, Landschaften, Wegen und Plätzen mit beson-

derer lokaler und regionaler Bedeutung gefördert 

werden.  

 

 

 

 

 

Kein Gegenstand der Förderung allgemein 

 

Laufende Betriebs- und Personalaufwendungen sind hingegen 

nicht zuwendungsfähig.  
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3.1 Heimat-Scheck: 1.000 Projekte mal 2.000 Euro 

Was ist der „Heimat-Scheck“? 

Stand: 01. August 2018 

Diese Situation kennt jede und jeder ehrenamtlich Tätige: Man hat eine kleine, aber feine, 

häufig spontane Idee, für deren Realisierung es eines überschaubaren Zuschusses bedarf. 

Neben der Finanzierungsfrage steht dem Projekt höchstens noch Bürokratie im Weg: 

Schwierige Antragsverfahren mit hohen Hürden und lähmenden Vorlauf und aufwendige 

Abrechnungsprozeduren nach der Durchführung.  

Hier setzt der „Heimat-Scheck“ an: Er ist der Möglichmacher für all solch gute Ideen und 

kleinen Projekte, die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, aber einen großen Mehrwert in 

der Sache versprechen. Antrag und Verwendungsnachweis sind auf ein Minimum redu-

ziert.  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen will jährlich 1.000 Projekte mit jeweils 2.000 

Euro fördern: Sie sind die Wertschätzung für die grenzenlose Vielzahl von kleinen Initiati-

ven und Projektideen, ohne die unsere Gemeinschaft ein großes Stück ärmer und eintöni-

ger wäre.  

Grundlage für den „Heimat-Scheck“ sind die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Scheck“ des Ministeriums für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

Wer ist für einen „Heimat-Scheck“ antragsberechtigt? 

Stand: 09. April 2019 

Mit dem „Heimat-Scheck“ fördert die Landesregierung Nordrhein-Westfalen das Engage-

ment von Vereinen, Organisationen und Initiativen (Ziffer 1.1 der Richtlinie über die Ge-

währung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Scheck“). Zu-

wendungsempfänger können natürliche und juristische Personen des privaten oder öffent-

lichen Rechts sein (Ziffer 3 der vorstehend benannten Richtlinie).  

Kommunen und kommunale Einrichtungen sind für den „Heimat-Scheck“ nicht antragsbe-

rechtigt. Rechtlich selbstständige Fördervereine kommunaler oder vergleichbarer staatli-

cher Einrichtungen – wie beispielsweise für Schulen oder die Freiwillige Feuerwehr - dage-

gen schon. 
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Was wäre aus dem „Heimat-Scheck“ vom Grunde her förderfähig? 

Stand: 09. April 2019  

Es können Maßnahmen gefördert werden, die sich mit dem Thema Heimat und Heimatge-

schichte im Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten befassen (Ziffer 2 der 

Richtlinie). Denn: Heimat hat immer auch etwas mit dem historisch-kulturellem Erbe eines 

Dorfes, einer Stadt oder einer Region zu tun. 

Vom Grunde her wären beispielsweise folgende Projekte förderfähig: 

 Vermittlung von Heimatgeschichte an Kinder- und Jugendliche durch Heimatvereine 

in Kooperation mit Schulen im Rahmen einer „Heimat-AG“, 

 

 Erlebbarmachen von Heimatgeschichte über digitale Medien; 

 

 Aufbau eines neuen Geschichtslehrpfades bzw. eines Denkmalpfades; 

 

 Neubeschilderung von Heimatpfaden und alten Bauernschaften; 

 

  Erstellung von Stadtführern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 

 

 Produktion von (zielgruppenspezifischem) Erklär-Video zu identitätsstiftendem Ge-

bäuden; 

 

 Entwicklung von interaktiven Stadtteil- oder Dorf-Apps zur Stärkung der örtlichen 

Gemeinschaft und zur Einbindung nicht nur von Neubürgerinnen und Neubürgern, 

 

 Heimaterfahrungen durch Naturerfahrung; 

 

 Organisation einer Sonderausstellung zu einem aktuellen Thema mit Heimatbezug 

 

 … 

Die vorangegangene Aufzählung ist beispielhaft. Es können auch andere Maßnahmen in 

Betracht kommen, sofern sie geeignet sind, Menschen für lokale und regionale Besonder-

heiten zu begeistern – ohne dabei auszugrenzen.  

Nicht förderfähig sind beispielsweise vereinsübliche Ausstattung bei Sport-, Schützen-, 

Musik- oder Karnevalsvereinen, die reine Sanierung von Sportanlagen oder Vereinsheimen 

sowie die Anschaffung von Möbeln, Kleidung, Orden, Pokalen, Instrumenten oder Sportge-

räten  
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Gibt es Fördervoraussetzungen für den „Heimat-Scheck“? 

Stand: 09. April 2019 

Ja. Für den „Heimat-Scheck“ gibt es folgende Fördervoraussetzungen (Ziffer 4 der Richtli-

nie):  

 Es werden mit dem „Heimat-Scheck“ Vorhaben gefördert, die 2.000 Euro oder mehr 

förderfähige Ausgaben aufweisen.  

 

 Die Vorhaben müssen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und bis zum 

31. Dezember des jeweiligen Jahres abgeschlossen werden.  

 

 Die Vorhaben dürfen nicht anderweitig öffentlich gefördert werden.  

 

 

 

 

Kann mit einem Vorhaben vor der Bekanntgabe eines 
Bewilligungsbescheides begonnen werden? 

 

Für alle Förderungen gilt: Mit der Maßnahme darf erst mit der Be-

kanntgabe des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Dass 

mit der Maßnahme nicht früher begonnen wird, ist mit der Antrag-

stellung zu bestätigen. Als Beginn gilt auch schon der Abschluss ei-

nes Lieferungs- oder Leistungsvertrages. 

 

     

Frühzeitig an Eigentumsrechte denken 

Wenn Ihr Projekt oder Ihre Maßnahme auf einer Fläche oder an 

oder in einem Gebäude durchgeführt werden soll, das sich nicht in 

Ihrem Eigentum befindet, denken Sie bitte daran, zuerst – also vor 

Antragsstellung - das Einverständnis der Eigentümerin bzw. des 

Eigentümers einzuholen.  

Beispiel: Soll eine historisch bedeutende öffentliche Fläche mit In-

formationstafeln versehen werden, ist eine Einverständniserklärung 

der Gemeinde als Eigentümerin der Fläche erforderlich. 
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Was bedeutet „keine andere öffentliche Förderung“ im Rahmen der Fördervo-

raussetzungen für den „Heimat-Scheck“? 

Stand: 09. April 2019  

Die über den „Heimat-Scheck“ finanzierte Maßnahme darf nicht gleichzeitig durch andere 

öffentliche Förderungen des Bundes, des Landes, der Landschaftsverbände und der 

Kommunen mitfinanziert werden.   

Spenden oder Unterstützungen von privaten Stiftungen wie zum Beispiel der „NRW-

Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege“ oder den Stiftungen der örtlichen Geldinsti-

tute gehören nicht dazu. Sie müssen aber im Antrag aufgeführt werden. 

 

Warum gibt es diese Einschränkung? 

Stand: 01. August 2018 

Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass eine doppelte Förderung durch verschiedene 

Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen vermieden wird. Weitere öffentliche 

Mittel machen einen Abstimmungsbedarf zwischen diesen verschiedenen Behörden erfor-

derlich.  

Dadurch wäre die Bearbeitung deutlich aufwendiger und nähme mehr Zeit in Anspruch. 

Durch den Ausschluss der öffentlichen Doppelförderung wird eine schnelle und unkompli-

zierte Bearbeitung des Antrags für den „Heimat-Scheck“ ermöglicht. 

 

Darf mein Verein mehrere Anträge pro Jahr für die Ausstellung eines „Heimat-

Schecks“ stellen? 

Stand: 09. April 2019  

Je Zuwendungsempfänger kann nur eine Maßnahme jährlich berücksichtigt werden. Ein 

Anspruch auf Gewährung einer Förderung besteht nicht.  
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Können mehrere Vereine „Heimat-Schecks“ für ein und denselben Förder-

zweck beantragen? 

Stand: 09. April 2019  

Ja, das ist möglich. Klassisches Beispiel: Mehrere Vereine finden sich zusammen, um ge-

meinsam ein besonderes Heimat-Projekt zu realisieren. Diese Vereine sind bereit, eine 

mögliche Förderung über mehrere „Heimat-Schecks“ zusammenzulegen, um dieses Pro-

jekt für die örtliche Gemeinschaft zu realisieren.  

Voraussetzung ist, dass alle Antragssteller in ihrem Antrag für den „Heimat-Scheck“ das 

Gemeinschaftsprojekt mit seinem besonderen Heimatbezug inklusive der Partner klar be-

nennen und das Gemeinschaftliche auch im Finanzierungsplan erkennbar ist. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass keine doppelte Förderung erfolgt.  

Auch hier gilt: Vereinsübliche Ausstattung bei Sport-, Schützen-, Musik- oder Karnevals-

vereinen ist nicht förderfähig. 

 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung aus dem Element 

„Heimat-Scheck“ besteht nicht.  

Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 

pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel. 

 

 

Wie kann mein Verein den „Heimat-Scheck“ beantragen? 

Stand: 09. April 2019  

Um den Bürokratieaufwand zu reduzieren, sollen die Anträge auf eine Förderung aus dem 

Element „Heimat-Scheck“ elektronisch – sprich: online – bei der jeweils zuständigen Be-

zirksregierung gestellt werden.  

Es sind eine kurze Beschreibung der geplanten Maßnahme und eine Aufstellung der kalku-

lierten förderfähigen Ausgaben beizufügen, z. B. durch einen Kostenvoranschlag oder eine 

nachvollziehbare eigene Darstellung der zu erwartenden Kosten. 

 

 

Grundsatz 
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Den Zugang zur elektronischen Antragstellung für den „Heimat-

Scheck“ finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums 

www.mhkbg.nrw im Bereich Heimat/Heimatförderung, oder direkt 

über den Link: 

https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag 

 

Ohne eine Original-Unterschrift geht es leider nicht. Die Landeshaushaltsordnung (LHO) 

schreibt vor, dass die Antragstellung noch schriftlich zu erfolgen hat. Daher müssen Sie 

den online gestellten Antrag zusätzlich ausdrucken, unterschreiben und an die zuständige 

Bezirksregierung senden. 

In der Anlage 1 haben wir für Sie eine Übersicht erstellt, welche Bezirksregierung in Nord-

rhein-Westfalen für Sie zuständig ist. Darüber hinaus finden Sie in der Anlage 2 ein bei-

spielhaft ausgefülltes Musterformular als Anschauungsbeispiel.  

 

Wann sollten wir zeitlich betrachtet den Antrag für einen „Heimat-Scheck“ 

stellen? 

Stand: 09. April 2019 

Wenn der „Heimat-Scheck“ für ein Vorhaben bewilligt wird, muss dieses Vorhaben bis zum 

31. Dezember des Jahres fertiggestellt sein. Insofern empfiehlt sich grundsätzlich, je nach 

Umsetzungskapazitäten vor Ort, eine frühe Antragstellung, um ausreichend Zeit für die 

Umsetzung zu haben.  

Darüber hinaus empfiehlt es sich, Anträge für den „Heimat-Scheck“ bis Mitte Oktober eines 

Jahres bei der jeweils zuständigen Bezirksregierung einzureichen, damit eine mögliche 

Bewilligung noch in dem Jahr erfolgen kann. Aber auch in diesem Fall sind die Projekte 

dann bis zum 31. Dezember des Jahres umzusetzen.  

 

Mein Verein hat einen „Heimat-Scheck“ bekommen: Was gilt es zu beachten? 

Stand: 09. April 2019 

Die Auszahlung der Pauschalförderung in Höhe von 2.000 Euro erfolgt automatisch nach 

Bestandskraft des Zuwendungsbescheides; dies ist normalerweise einen Monat nach Zu-

stellung des Bescheides der Fall.  

Die Zuwendungsempfänger legen der Bezirksregierung einen einfachen Verwendungs-

nachweis über die Ausgaben vor.  

Wichtig! 
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 Einen Muster-Verwendungsnachweis können Sie unter 

www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag abrufen.  

 

Die Maßnahme, für die Sie den „Heimat-Scheck“ bekommen haben, muss bis zum 31. De-

zember des Jahres abgeschlossen sein. Der Verwendungsnachweis muss bis zum  

28. Februar des der Förderung folgenden Jahres der bewilligenden Bezirksregierung vor-

gelegt werden (Ziffer 6.4 der Richtlinie). 

 

Was bedeutet §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung in Ziffer 1.2 der Förderricht-

linie? 

Stand: 01. August 2018 

Dem Zuwendungsbescheid liegen sogenannte Allgemeine Nebenbestimmungen (ANBest-

P) bei. Hier sind die Förderbedingungen und Hinweise zusammengefasst, die bei der Ver-

wendung öffentlicher Mittel zu beachten sind.  

Wenn die 2.000 Euro nicht vollständig benötigt wurden, empfehlen wir Ihnen, den verblei-

benden Betrag frühzeitig an die auszahlende Stelle zurück zu überweisen.  
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3.2 Ehrenamtliches Engagement sichtbar machen: 
Der Heimat-Preis 

Was ist der „Heimat-Preis“? 

Stand: 01. August 2018 

Mit dem „Heimat-Preis“ rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden 

Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben 

der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort 

über das Thema „Heimat“ zu diskutieren.  

Grundlage der Förderung aus diesem Element sind die „Richtlinien über die Gewährung 

von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Preis“ des Ministeriums 

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Preise sind neben Lob und Anerkennung zugleich auch Ansporn für andere. So ermutigen 

wir damit zugleich neue Interessierte, sich für ihre Heimat zu engagieren, denn Heimat 

braucht auch immer weitere und neue Unterstützerinnen und Unterstützer. Nicht zuletzt 

kann man auch von den ausgezeichneten Projekten lernen, indem eine Idee andernorts 

übertragen wird oder den Anstoß für weitere Initiativen geben kann.  

Der „Heimat-Preis“ bietet damit die Chance, landesweit eine „best-practice“-Sammlung 

gelungener Heimat-Initiativen sichtbar zu machen.  

 

Wer ist für einen „Heimat-Preis“ antragsberechtigt? 

Stand: 01. August 2018 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert durch die Übernahme von Preisgeldern 

die Auslobung und Verleihung von „Heimat-Preisen“ durch Gemeinden und Gemeindever-

bände. Damit befähigt die Landesregierung – getreu dem Ziel: Heimat wächst von unten – 

Gemeinden und Gemeindeverbände vor Ort, dass lokale Engagement unserer zigtausend 

ehrenamtlichen Tätigen zu würdigen. Ein Anspruch auf Förderung besteht hingegen nicht.  

Unmittelbare Zuwendungsempfänger sind Gemeinden und Gemeindeverbände in Nord-

rhein-Westfalen.  
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Wie kann sich meine Gemeinde an dem „Heimat-Preis“ des Landes beteili-

gen? Was sind die Fördervoraussetzungen? 

Stand: 09. April 2019  

Bei einer Stadt oder Gemeinde bedarf es eines Ratsbeschlusses, dass die jeweilige Ge-

meinde den „Heimat-Preis“ verleihen möchte; bei einem Kreis bedarf es eines Kreistags-

beschlusses.  

Der jeweilige Gremienbeschluss hat die Preiskriterien festzulegen. Die Gemeinden und 

Gemeindeverbände würdigen im Rahmen der Teilnahme an dem Förderelement „Heimat-

Preis“ das lokale Engagement und nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich Heimat. 

Sofern die Landesregierung einen Schwerpunkt benennt, ist dieser angemessen zu be-

rücksichtigen.  

Nach erfolgtem Gremienbeschluss kann die Gemeinde oder der Gemeindeverband einen 

Antrag an die jeweilige Bezirksregierung richten. Um den Bürokratieaufwand möglichst zu 

verringern, sollte die Antragstellung elektronisch erfolgen. Der jeweilige Gremienbeschluss 

ist der Antragstellung beizufügen.  

 

Den Zugang zur elektronischen Antragstellung für den „Heimat-

Preis“ finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums unter 

www.mhkbg.nrw im Bereich Heimat/Heimatförderung oder direkt 

über den Link:  

https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag  

 

Ohne eine Original-Unterschrift geht es leider nicht. Die Landeshaushaltsordnung (LHO) 

schreibt vor, dass die Antragstellung schriftlich zu erfolgen hat. Daher müssen Sie den onli-

ne gestellten Antrag ausdrucken, unterschreiben und an die zuständige Bezirksregierung 

senden. 

 

  

Wichtig! 
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Ab wann kann der „Heimat-Preis“ lokal das erste Mal verliehen werden? 

Stand: 09. April 2019  

Sofern sich eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband per Rats- bzw. Kreistagsbeschluss 

dafür ausspricht, lokal den „Heimat-Preis“ vergeben zu wollen, den Antrag bei der jeweils 

zuständigen Bezirksregierung gestellt hat und eine Bewilligung erfolgt ist, kann ab dem 

Jahr 2019 der „Heimat-Preis“ vergeben werden. Die Maßnahme ist bis zum 31. Dezember 

des jeweiligen Haushaltsjahres durchzuführen.  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2019 auf die Festlegung eines 

Schwerpunktes verzichten, so dass die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erst-

vergabe eines „Heimat-Preises“ vor Ort ggf. eigene Schwerpunkte setzen können.  

 

In welcher Art und Weise fördert die Landesregierung die Vergabe von „Hei-

mat-Preisen“ durch Gemeinde und Gemeindeverbände? 

Stand: 09. April 2019  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert im Zusammenhang mit dem Element 

„Heimat-Preis“ die Preisgelder. Dabei ist eine einheitliche Wort-Bild-Marke zu verwenden.  

Im Rahmen einer Zuweisung können kreisangehörige Kommunen ein Preisgeld von 5.000 

Euro, Kreise von 10.000 Euro und kreisfreie Städte von 15.000 Euro ausloben. Es handelt 

sich um eine Festbetragsfinanzierung. Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung be-

steht nicht; vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen 

Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Die jeweilige genannte Fördersumme ist ausschließlich für Preisgelder einsetzbar; Kosten 

für die Organisation oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Preisvergabe sind 

nicht förderfähig.  

Der „Heimat-Preis“ kann als ein einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskategorien oder  

-abstufungen durch die Gemeinde oder den Gemeindeverband verliehen werden.  

Zur Erleichterung der öffentlichkeitswirksamen Vorgehensweise erhalten die teilnehmen-

den Kommunen und Kreise ein Informations- und Maßnahmenpaket. Dazu gehört auch ein 

handfester Heimat-Preis für den oder die Gewinner, der mit dem eigenen Logo der Ge-

meinde oder des Gemeindeverbandes versehen werden kann. 
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Meine Gemeinde hat den Zuschlag für die Auslobung und Verleihung des 

„Heimat-Preises“ erhalten: Was muss im Zusammenhang mit dem Verwen-

dungsnachweis beachtet werden? 

Stand: 01. August 2018 

Die Auszahlung der Zuwendung (Preisgeld) erfolgt automatisch nach Bestandskraft des 

Zuwendungsbescheides.  

Die Zuwendungsempfänger legen der Bezirksregierung einen Verwendungsnachweis nach 

Nummer 10 der VVG zu § 44 LHO vor. Ein Muster-Verwendungsnachweis enthält die För-

derrichtlinie in der Anlage C.  

Die Vergabe des „Heimat-Preises“ muss bis zum 31. Dezember des Jahres erfolgen, in 

dem der Bewilligungsbescheid zugegangen ist. Der Verwendungsnachweis muss bis zum 

30. März des der Förderung folgenden Jahres bei der Bezirksregierung vorgelegt werden. 

Ziffer 6.4 der Förderrichtlinie enthält darüber hinaus weitere Hinweise, was im Zusammen-

hang mit dem Verwendungsnachweis beizufügen ist.  

 

Wird es einen Landes-Heimat-Preis geben? 

Stand: 01. August 2018 

Ja. Der „Heimat-Preis“ setzt sich in einer zentralen Veranstaltung auf Landesebene fort, bei 

der unter den lokalen Preisträgern nach Auswahl durch eine hochkarätig besetzte Jury 

noch einmal einige besonders ausgezeichnet werden.   

Darüber hinaus wird die Landesregierung mit einem gesonderten Landes-Heimat-Preis die 

Patenschaften unseres Bundeslandes sowohl mit den Siebenbürger Sachsen als auch mit 

Oberschlesien als Zeichen der jahrzehntelangen Verbundenheit zum Ausdruck bringen. 

Für beide Bereiche soll ebenfalls je einen Landespreis ausgelobt werden.  
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3.3 1 Euro + 1 Euro ergibt den: Heimat-Fonds 

Was ist der „Heimat-Fonds“? 

Stand: 01. August 2018 

Projekte brauchen Unterstützung und finden solche vor Ort nicht selten in Spenderinnen 

und Spendern, Sponsorinnen und Sponsoren oder auch durch die jeweilige Kommune.  

Grundlage für den „Heimat-Fonds“ sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Fonds“ des Ministeriums für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Der „Heimat-Fonds“ wertschätzt sowohl die Arbeit der Initiative, die sich ein Heimat-Projekt 

vorgenommen hat, als auch die Unterstützung durch Wohltäterinnen und Wohltäter, die 

zum finanziellen Gelingen dieses Projekts beitragen.  

Für die Projektumsetzung wird ein gemeinsamer, kommunal zu verwaltender Finanzrah-

men (Heimat-Fonds) festgelegt. Es können lokal und regional prägende Projekte und Initia-

tiven, die ihren Ausdruck in Traditionen, Geschichte, kulturellen Aspekten, Bauwerken, Or-

ten in Natur und Landschaft sowie in Nahrungsmittel und Produkten finden, gefördert wer-

den.  

 

Wer ist für den „Heimat-Fonds“ antragsberechtigt? 

Stand: 01. August 2018 

Für den „Heimat-Fonds“ sind Gemeinden und Gemeindeverbände antragsberechtigt. Die 

Weiterleitung der Zuwendung an Dritte ist grundsätzlich möglich. Ein Anspruch auf Förde-

rung besteht hingegen nicht.  

 

  

S
ei

te
39

1
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



 

Seite 19 

 

Wie funktioniert das Prinzip des „Heimat-Fonds“? 

Stand: 09. April 2019  

Die Gemeinden und Gemeindeverbände verwalten den Finanzierungsrahmen kommunal.  

Haben die Gemeinden und Gemeindeverbände von privaten oder öffentlichen Mittelgebern 

Spenden oder Finanzbeiträge eingeworben oder stellen die Gemeinden und Gemeinde-

verbände eigene Mittel zur Verfügung, wird dieser Betrag von Seiten des Landes um einen 

gleichhohen Betrag aufgestockt.  

Der Landesanteil im Einzelfall beträgt maximal 40.000 Euro. Abweichend von VVG Num-

mer 2.3.3 zu § 44 Landeshaushaltsordnung werden die zweckgebundenen Spenden dem-

entsprechend bei der Bemessung des Finanzrahmens (Heimat-Fonds) berücksichtigt.  

Der vor Ort zu erbringende Anteil von mindestens 50 % kann bis auf einen Eigenanteil der 

Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes von mindestens 10 % daher auch durch Dritte, 

Spenden oder bürgerschaftliches Engagement erbracht werden. 

Ein entsprechendes Antragsmuster finden Sie im Internet auf der Seite des MHKBG 

(www.mhkbg.nrw.de). 

 

 

Informationen zur Berücksichtigung von bürgerschaftli-

chem Engagement bei der Gewährung von Zuwendungen 

Hierzu gibt es eine gesonderte Richtlinie im Zuständigkeitsbereich 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen, die am 28. Dezember 2017 (MBl. 

NRW. 2018 S. 24) veröffentlicht wurde. 

Danach kann ehrenamtliches Engagement mit 15 Euro pro Stunde 

als Eigenleistung in das Projekt eingebracht werden. 
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Wie kann sich meine Gemeinde an dem „Heimat-Fonds“ beteiligen? Welche 

Fördervoraussetzungen sind zu erfüllen? 

Stand: 01. August 2018 

Es werden Vorhaben gefördert, die in Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden. Darüber 

hinaus können Vorhaben als Einzel- oder als Verbundprojekt gefördert werden, wenn meh-

rere Vorhaben in einem örtlich lokalen/regionalen oder sachlichen Zusammenhang stehen. 

Gefördert werden Vorhaben, zu deren Finanzierung auch Spenderinnen und Spender mo-

tiviert werden, um eine örtliche Identifikation mit dem Heimat-Projekt zu erreichen.  

Die Vorhaben müssen mehr als 5.000 Euro und weniger als 80.000 Euro förderfähige Ge-

samtausgaben haben.  

Die Mittel werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden projektbezogen auf Antrag 

zugewiesen. Dabei erfolgt die Zuwendung als Anteilsfinanzierung.  

 

 

Kann mit einem Vorhaben vor der Bekanntgabe eines 

Bewilligungsbescheides begonnen werden? 

Für alle Förderungen gilt: Mit der Maßnahme darf erst mit der Be-

kanntgabe des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Dass 

mit der Maßnahme nicht früher begonnen wird, ist mit der Antrag-

stellung zu bestätigen. 

Falls es doch einmal notwendig sein sollte, bereits vor Bewilligung 

mit einem Projekt zu beginnen, muss dies vorab gegenüber der zu-

ständigen Bezirksregierung angezeigt und schriftlich durch die Be-

zirksregierung bestätigt werden. 

 

Können auch grenzüberschreitende, interregionale Projekte und Vorhaben 

aus dem „Heimat-Fonds“ gefördert werden? 

Stand: 01. August 2018 

Ja. Mit Zustimmung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen können auch grenzüberschreitende, interregionale Pro-

jekte und Vorhaben, gefördert werden. Dabei kann das Projektvolumen im Einzelfall auch 

über 80.000 Euro liegen.  
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Beispiel:  

Drei nordrhein-westfälische Kommunen planen ein grenzüberschreitendes Projekt mit einer 

oder mehreren Kommunen im nordrhein-westfälischen Grenzraum. Die maximale Projekt-

förderung liegt dann – unter Berücksichtigung der weiteren Fördervoraussetzungen – bei 

40.000 Euro Zuschuss pro beteiligter Kommune, das heißt bei drei beteiligten Kommunen 

ergäbe sich eine maximale Fördersumme von 120.000 Euro, mit der ein Projekt mit einem 

Volumen bis zu 240.000 Euro gefördert werden könnte. 

 

Wie funktioniert die Antragstellung? 

Stand: 09. April 2019 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände richten ihre Anträge schriftlich an die jeweilige 

Bezirksregierung. Ein Vordruck befindet sich in der Anlage zu der Förderrichtlinie oder 

kann unter https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag abgerufen werden.  

Grundsätzlich sind eine Beschreibung der Maßnahme und eine Aufstellung der kalkulierten 

förderfähigen Ausgaben und der Gesamtfinanzierung beizufügen.  

 

Ist für die Teilnahme am „Heimat-Fonds“ ein Rats- oder Kreistagsbeschluss 

erforderlich? 

Stand: 01. August 2018 

Nein. Mit dem Zuwendungsantrag ist die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung darzustel-

len. Eine Bewilligung kann nur erfolgen, wenn die Spenden bzw. Drittmittel und der kom-

munale Anteil verbindlich zugesagt sind.  

 

 

3.4 Sprechen wir über Heimat: Die Heimat-Werkstatt 

Was ist die „Heimat-Werkstatt“? 

Stand: 01. August 2018 

Jede Region, jede Stadt bzw. Gemeinde und auch jedes Stadtviertel hat prägende Beson-

derheiten, mit denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner identifizieren. Dies geschieht 

nicht immer bewusst, sondern mitunter auch unbewusst im Alltag des örtlichen Zusammen-

lebens.  
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Wir wollen Menschen miteinander darüber ins Gespräch bringen, was ihre lokale Identität 

ausmacht, und dafür sensibilisieren, was sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld als Ge-

meinschaft verbindet.  

Am Anfang einer „Heimat-Werkstatt“ steht daher ein offener Diskussions- und Arbeitspro-

zess, der die Einwohnerinnen und Einwohner und örtlich bedeutsame Organisationen in 

breiter Form an der Frage teilhaben lässt, was sie prägt und ausmacht.  

Die „Heimat-Werkstatt“ richtet sich daher ausdrücklich auch an solche Menschen, die erst 

noch für ein Engagement in ihrem sozialen Umfeld aktiviert und gewonnen werden sollen. 

Die „Heimat-Werkstatt“ lässt daher Kommunikationskultur und Kommunikationsstrukturen 

entstehen und stärkt das Gemeinschaftsbewusstsein.  

Grundlage für die „Heimat-Werkstatt“ sind die Fördergrundsätze des Ministeriums für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 

Was kann im Rahmen einer „Heimat-Werkstatt“ gefördert werden? 

Stand: 09. April 2019  

Es können Projekte und Maßnahmen gefördert werden, die Menschen miteinander in Dis-

kussions- und Arbeitsprozesse bringen, die die Frage behandeln, was die lokale Identität 

eines Viertels, eines Dorfes, einer Gemeinde oder einer Region, die auch über die Gren-

zen des Landes hinausgehen kann, ausmacht.  

Nach dem Diskussionsprozess folgt die Umsetzung der Ergebnisse: die zweite Phase der 

Heimat-Werkstatt. Sie ist wie der Diskussionsprozess fester Bestandteil der Heimat-

Werkstatt. 

Es gibt verschiedene Formate der Umsetzung: 

Die Darstellung der Ergebnisse in kreativ-künstlerischer Form im öffentlichen Raum, bei-

spielsweise als Bild an örtlichen Großfassaden, als Skulptur auf öffentlichen Plätzen oder 

als wachsendes Denkmal wie die „Erinnerringe“ in Mettmann. Die Ergebnisse einer „Hei-

mat-Werkstatt“ sollen damit auch für jene dauerhaft sichtbar sein, die nicht an der Erarbei-

tung teilgenommen haben. In diesem Fall werden Diskussionsprozess und Umsetzung als 

ein gemeinsames Projekt durch das Förderelement Heimat-Werkstatt gefördert. 

Denkbar ist auch eine Umsetzung, die den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort dauerhaft zu-

gutekommt, aber nicht durch die Heimatförderung unterstützt werden kann: beispielsweise 

eine nachhaltige Dorf-, Stadtteil-, Ortskern- oder Innenstadtentwicklung, die Sicherung 

zentraler Funktionen unter Beibehaltung und Profilierung lokaler Identität, Sicherung und 

Erhalt denkmalpflegerisch wertvoller Bausubstanz sowie stadt- und ortsbildprägender Ge-

bäude. In diesem Fall würde der Werkstatt-Prozess über die Heimatförderung unterstützt. 
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Ist das daraus resultierende Projekt nicht ohne öffentliche Förderung zu realisieren, ist 

frühzeitig auf eine Kompatibilität mit anderen öffentlichen Förderprogrammen zu achten.  

In diesem Fall würde die Werkstatt als Beteiligungsprozess den Anstoß für Projekte der 

Dorferneuerung oder ein grundlegendes Element eines städtebaulichen Entwicklungskon-

zeptes bilden können, das von der Kommune fachlich weiter zu qualifizieren wäre. 

Deshalb ist es erforderlich, dass die Heimat-Werkstatt verlässlich dokumentiert wird. Aus 

dieser Dokumentation hat sich das Gebiet (Dorf, Stadtteil, Ortskern oder Innenstadt) zu 

ergeben. Und es sind die geplanten Maßnahmen darzustellen, dies bedeutet: In welcher 

Zeit kann welcher Projektteil durch welche Projektträger zu welchen Kosten umgesetzt und 

finanziert werden und welche Prioritäten wurden innerhalb des Maßnahmenkataloges in 

der Heimat-Werkstatt festgelegt (Maßnahmen-, Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan). 

 

Wer kann einen Antrag zur Förderung einer „Heimat-Werkstatt“ stellen? 

Stand: 01. August 2018 

Mögliche Zuwendungsempfänger können Gemeinden oder Gemeindeverbände sowie pri-

vate und gemeinnützige Organisationen in Nordrhein-Westfalen sein. Eine Weiterleitung 

der Zuwendung an Dritte ist gemäß Nummer 12 VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung 

grundsätzlich möglich.  

Das Projektvolumen soll mindestens 40.000 Euro betragen.  

Die Förderhöchstbeträge betragen bei Privaten 90 % und bei Kommunen 80 % der zuwen-

dungsfähigen Ausgaben. Diese Förderhöchstgrenzen sind in den Verwaltungsvorschriften 

zu § 44 LHO geregelt. Haushaltssicherungsgemeinden können für das Förderelement 

„Heimat-Zeugnis“ eine 90 %-Förderung erhalten (§ 28 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2019). 

 

Wo kann ich einen Antrag für eine „Heimat-Werkstatt“ stellen? 

Stand: 09. April 2019  

Anträge sind schriftlich an die jeweilige Bezirksregierung zu richten. Den Anträgen sind 

Projektbeschreibungen (Projektinhalt, Planung, Informationen zu Partnerinnen und Part-

nern sowie – wenn es sich um eine künstlerische Heimat-Werkstatt handelt - künstlerischer 

Kompetenz) sowie Kosten- und Finanzierungspläne einschließlich der Gesamtkosten bei-

zufügen.  

Ein entsprechendes Antragsmuster finden Sie im Internet auf der Seite des MHKBG 

(www.mhkbg.nrw). Die Onlineantragstellung ist noch nicht möglich.   
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Kann mit einem Vorhaben vor der Bekanntgabe eines 
Bewilligungsbescheides begonnen werden? 

 

Für alle Förderungen gilt: Mit der Maßnahme darf erst mit der Be-

kanntgabe des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Dass 

mit der Maßnahme nicht früher begonnen wird, ist mit der Antrag-

stellung zu bestätigen.  

Falls es doch einmal notwendig sein sollte, bereits vor Bewilligung 

mit einem Projekt zu beginnen, muss dies vorab gegenüber der zu-

ständigen Bezirksregierung angezeigt und schriftlich durch die Be-

zirksregierung bestätigt werden.   

 

Können in einer Stadt mehrere „Heimat-Werkstätten“ gleichzeitig gefördert 

werden? 

Stand: 01. August 2018 

Ja, aber es muss sich um einzelne, abgrenzbare Projekte handeln. 

 

Gibt es Beispiele, was im Zusammenhang mit einer „Heimat-Werkstatt“ ge-

fördert werden könnte? 

Stand: 09. April 2019  

Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend:  

Künstlerisch-kreative Heimat-Werkstatt 

Mit dem Förderelement der „Heimat-Werkstatt“ können, wenn es sich um eine künstlerisch-

kreative Heimat-Werkstatt handelt, offene Kreativwerkstätten gefördert werden, beispiels-

weise in einem Stadtteil, unter Begleitung durch Künstlerinnen und Künstler, die die Ergeb-

nisse anschließend gestalterisch umsetzen.   

Beispiele für Umsetzungsmöglichkeiten nach den Ergebnissen aus einer kreativ-

künstlerischen Heimat-Werkstatt sind:  

 künstlerisch-bildliche Gestaltung einer Großfassade,  

 

 Gestaltung von mehreren Fassaden im Stadtteil durch eine Motiv-Serie (auch in 

Form von Wort-Kunst),  
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 Installation eines Kunstwerks auf einem örtlichen Kreisverkehr (das zum Beispiel 

auf örtliches Brauchtum anspielt),  

 

 Verlegung von Intarsien auf einem öffentlichen Platz,  

 

 (Neu-) Gestaltung eines Denkmals über lokal prägende Besonderheiten 

 

Ist es möglich, mit einer „Heimat-Werkstatt“ die Erstellung eines Integrierten 

Entwicklungskonzeptes zu fördern? 

Stand: 9. April 2019  

Die Erstellung von Integrierten Entwicklungskonzepten (oder anders benannt) ist im Zu-

sammenhang mit Programmen aus der Städtebauförderung des Bundes und des Landes 

Nordrhein-Westfalen eine Fördervoraussetzung. Die „Heimat-Werkstatt“ hat jedoch den 

Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern über das, was sie in ihrem Viertel, Dorf oder 

Stadt miteinander verbindet, zum Gegenstand. Wir wollen Menschen miteinander darüber 

ins Gespräch bringen, was ihre lokale Identität ausmacht, und dafür sensibilisieren, was sie 

in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld als Gemeinschaft verbindet.  

Am Anfang einer „Heimat-Werkstatt“ steht daher immer ein offener Diskussions- und Ar-

beitsprozess, der die Einwohnerinnen und Einwohner und örtlich bedeutsame Organisatio-

nen in breiter Form an der Frage teilhaben lässt, was sie prägt und ausmacht.  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht Ziel einer „Heimat-Werkstatt“ ein Integriertes Entwick-

lungskonzept in der Erstellung zu fördern. 

 

Was muss ich bei der Verwendung der Förderung für eine „Heimat-Werkstatt“ 

noch beachten? 

Stand: 01. August 2018 

Auch bei der Heimat-Werkstatt ist eine einheitliche Wort-Bild-Marke zu verwenden (weitere 

Informationen dazu enthält der Bewilligungsbescheid). Dem Zuwendungsbescheid liegen 

sogenannte Allgemeine Nebenbestimmungen (ANBest) bei. Hier sind die Förderbedingun-

gen und Hinweise zusammengefasst, die bei der Verwendung öffentlicher Mittel zu beach-

ten sind.  

Verwendungsnachweise sind bis zum 30. Juni des Jahres nach Abschluss der Maßnahme 

vorzulegen. Wichtig ist insbesondere, dass Sie die Bezirksregierung frühzeitig informieren, 

wenn es Änderungen im Finanzierungsplan und/oder im zeitlichen Ablauf des Projekts gibt. 
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3.5 Die Zeugen unserer Heimat: Das Heimat-Zeugnis 

Was ist das „Heimat-Zeugnis“? 

Stand: 21. Februar 2019  

Bezugspunkte lokaler Identifikation sind häufig die lokale und regionale Geschichte oder 

besondere und prägende Bauwerke, Gebäude oder entsprechende Orte in der freien Na-

tur. Das Wissen um lokale, identitätsstiftende Besonderheiten gehört zur Bildung aller Ge-

nerationen und ermöglicht Erfahrungen an besonderen öffentlichen Orten, die dadurch 

auch zu „Lern-Orten“ werden.  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen will diejenigen unterstützen, die sich in beson-

derer Weise um solche Orte und Bauwerke, „Zeugen“ ihrer Heimat kümmern und die die 

dazugehörige Geschichte oder Tradition in zeitgemäßer und besonders interessanter Form 

aufarbeiten bzw. präsentieren. Die „Heimat-Zeugnisse“ sollen Orte sein, an denen lokale 

und regionale Besonderheiten erlebbar werden und sich Menschen über das Identitätsstif-

tende austauschen können. Zugleich wird damit – je nach Projekt – ein Beitrag zur Bewah-

rung und Pflege derartiger Orte und Bauwerke und damit des öffentlichen Erscheinungsbil-

des im Ort bzw. im Stadtviertel geleistet.  

Grundlage für das Förderelement „Heimat-Zeugnis“ bilden die gleichnamigen Fördergrund-

sätze des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen. 

 

Wer ist für das „Heimat-Zeugnis“ antragsberechtigt? 

Stand: 01. August 2018 

Mögliche Zuwendungsempfänger können Gemeinden und Gemeindeverbände sowie pri-

vate und gemeinnützige Organisationen in Nordrhein-Westfalen sein.  

 

Wie erfolgt die Förderung aus dem „Heimat-Zeugnis“ für was? 

Stand: 09. April 2019 

Für Vorhaben, die aus dem Förderelement „Heimat-Zeugnis“ gefördert werden können, 

beträgt das Projektvolumen mindestens 100.000 Euro.  

Eine Förderung erfolgt stets als Projektförderung und wird als zweckgebundener Zuschuss 

in Form der Anteilfinanzierung nach Maßgabe der §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung ge-

währt.  
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Die Förderhöchstbeträge betragen bei Privaten 90 % und bei Kommunen 80 % der zuwen-

dungsfähigen Ausgaben.  

Diese Förderhöchstgrenzen sind in den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO geregelt. 

Haushaltssicherungsgemeinden können für das Förderelement „Heimat-Zeugnis“ eine 

90 %-Förderung erhalten (§ 28 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2019). 

Es können Projekte und Maßnahmen gefördert werden, mit denen in herausragender Wei-

se lokale und regionale Geschichte sowie Traditionen aufgearbeitet und öffentlich präsen-

tiert werden sowie lokale und regionale Besonderheiten sichtbar gemacht werden, die den 

Vorbildcharakter des Projektes hinsichtlich seiner identitätsstiftenden Wirkung für den Ort 

hervorheben und mit Leben füllen. Dies umfasst auch die Einbeziehung des Präsentation-

sortes (Gebäude, öffentlicher Raum) sowie die Herrichtung und Inszenierung von histori-

schen Gebäuden, Museen, Plätzen oder Orten.  

Es können auch Maßnahmen förderungswürdig sein, wenn sie über die Grenzen des Lan-

des Nordrhein-Westfalen hinausreichen.  

Als mögliche Beispiele, aber nicht als abschließende Aufzählung, kommen folgende Vor-

haben in Betracht: 

 Die Zugänglichmachung und Inszenierung von heimatlichen oder historischen 

Fundstellen,  

 

 die Herrichtung oder Inszenierung von historischen Gebäuden in einer Form, dass 

ihre Geschichte in zeitgemäßer Weise dauerhaft erlebbar öffentlich dargestellt wird, 

 

 das Erstellen von Denkmal-Pfaden, 

 

 … 

 

Dagegen liegen Projekte nicht in der Intention des Heimat-Zeugnisses, bei denen es vor 

allem um den Erhalt alter Bausubstanz geht ohne eine mit Blick auf „Heimat“ zukunftswei-

sende und tragfähige Idee für die spätere Nutzung, etwa 

 die reine Sanierung eines Vereinsheims oder die Errichtung eines reinen Gemein-

schaftshauses, 

 

 der Kauf eines historischen Bauwerks ohne besondere Vorstellung, wie sich der 

Mehrwert für die Heimat vor Ort heben lässt, 

 zum Beispiel ein für die Gastronomie vorgesehener (also kommerziell ge-

nutzter) historischer Bauernhof, 
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 die Restaurierung eines historischen Bauwerks ohne tragfähiges Nutzungskonzept 

mit Blick auf das Thema Heimat 

 zum Beispiel die Restaurierung eines stillgelegten Kinos oder eines Fach-

werkhauses 

 

 die reine Erneuerung eines Stadtparks. 

 

 

Kann mit einem Vorhaben vor der Bekanntgabe eines 
Bewilligungsbescheides begonnen werden? 

 

Für alle Förderungen gilt: Mit der Maßnahme darf erst mit der Be-

kanntgabe des Bewilligungsbescheides begonnen werden. Dass 

mit der Maßnahme nicht früher begonnen wird, ist mit der Antrag-

stellung zu bestätigen.  

 

Falls es doch einmal notwendig sein sollte, bereits vor Bewilligung 

mit einem Projekt zu beginnen, muss dies vorab gegenüber der zu-

ständigen Bezirksregierung angezeigt werden. Ein vorzeitiger Maß-

nahmebeginn muss schriftlich durch die Bezirksregierung bestätigt 

werden. Erst danach können Liefer- und Leistungsverträge abge-

schlossen werden.  

 

Wie erfolgt die Antragstellung? 

Stand: 01. August 2018 

Der Antrag ist schriftlich an die zuständige Bezirksregierung zu stellen. Den Anträgen sind 

Projektbeschreibungen (Projektinhalt, Planung, Folgekosten) sowie Kosten- und Finanzie-

rungspläne einschließlich der Gesamtkosten beizufügen.   

Vordrucke für die schriftliche Antragstellung können unter www.mhkbg.nrw.de abgerufen 

werden. In jedem Fall erfolgt eine Einzelprüfung des jeweiligen Antrages. 
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Bis wann muss ein Vorhaben, das aus dem „Heimat-Zeugnis“ gefördert wird, 

spätestens umgesetzt sein? 

Stand: 01. August 2018 

Förderungen sind auch über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren möglich. 

 

Welche Nachweispflichten muss ich beachten? 

Stand: 01. August 2018 

Sofern bauliche Maßnahmen oder Investitionen gefördert werden, gelten hierfür im Einzel-

fall festzulegende Zweckbindungsfristen. Das bedeutet, dass der Zuwendungsempfänger 

eine entsprechende Nutzung des Gebäudes oder der Investition über diesen Zeitraum si-

cherstellen muss.  

 

 

4. Sonderfrage: Förderung von Stadtjubiläen 

Ist es möglich, aus dem Landesförderprogramm „Heimat“ ein Stadtjubiläum 

oder einzelne Elemente eines Stadtjubiläums fördern zu lassen? 

Stand: 01. August 2018 

Es erreichen uns viele Anfragen, ob aus dem Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. 

Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ auch Stadtjubiläen gefördert 

werden können. Das Stadtjubiläum an sich kann nicht aus dem Landesförderprogramm 

gefördert werden, aber: 

Eine Förderung von einzelnen Projekten, die mit einem Stadtjubiläum und dem örtlichen 

historisch-kulturellem Erbe oder mit identitätsstiftenden Projekten zum Stadtjubiläum in 

Verbindung stehen, können gefördert werden. Beispielsweise die Erstellung einer Fest-

schrift durch einen örtlichen Heimatverein (über einen „Heimat-Scheck“ oder über den 

„Heimat-Fonds“).  
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5. Weitere Informationen  

Wo bekomme ich weitere Informationen? 

Stand: 09. April 2018 

Die vollständige Bekanntmachung des Programms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-

Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ können Sie downloaden unter: 

https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/foerderprogramm-heimat-zukunft-nordrhein-

westfalen-wir-foerdern-was-menschen 

Die amtliche Veröffentlichung der Förderrichtlinien im Ministerialblatt für den „Heimat-

Fonds“ finden Sie unter: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=224&bes_id=39285

&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Heimat#det0 

Die amtliche Veröffentlichung der Förderrichtlinien im Ministerialblatt für den „Heimat-

Scheck“ finden Sie unter: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=224&bes_id=39287

&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Heimat#det0 

Die amtliche Veröffentlichung der Förderrichtlinien im Ministerialblatt für den „Heimat-

Preis“ finden Sie unter: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=224&bes_id=39286

&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Heimat#det0 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige zuständige Bezirksregierung, 

Dezernat 35. Die Kontaktdaten können Sie der Anlage 1 entnehmen. 
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Anlage 1: Örtliche Zuständigkeiten der Bezirksregierungen 

Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der jeweiligen Bezirksregierung in Nordrhein-

Westfalen sowie eine Aufstellung der jeweiligen Zuständigkeiten nach Gemeinden und 

Gemeindeverbänden. 

Kontaktdaten der jeweiligen Bezirksregierung  

(zuständig ist jeweils das Dezernat 35): 

  

Bezirksregierung Arnsberg 

 

Seibertzstraße 1 

59821 Arnsberg 

Ansprechpersonen: Sabine Kneer, 

Denise Münstermann, Guido Wawziniak 

Telefon: 02931 82-2816 

E-Mail: heimat-foerderung@bezreg-arnsberg.nrw.de 

     

Bezirksregierung Detmold 

 

Leopoldstraße 15 

32756 Detmold 

Ansprechpersonen:  

Uwe Rafflenbeul, Bärbel Mutzbauer, Marvin Rösch 

Telefon: 05231 71-3500, -3552, -3532 

E-Mai: heimat-foerderung@brdt.nrw.de 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Ansprechpersonen: 

Marc-Ferdinand Fengels, Dierk Wilhelm 

Telefon: 0211 475-3692, -9256 

E-Mail: heimatfoerderung@brd.nrw.de 

 

Bezirksregierung Köln 

 

Zeughausstraße 2-10 

50667 Köln 

Ansprechperson: Markus Kersten 

Telefon: 0221 147-2228 

E-Mail: heimat-foerderung@bezreg-koeln.nrw.de 

 

Bezirksregierung Münster 

 

Domplatz 1 – 3 

48143 Münster 

Ansprechperson: Stephan Kemper 

Telefon: 0251 411-4021 

E-Mail: heimat-foerderung@bezreg-muenster.nrw.de 
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VERZEICHNIS DER ÖRTLICHEN ZUSTÄNDIGKEITEN 

 

 

   

GEMEINDE 

KREIS/ 

KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Aachen Aachen Köln 

Ahaus Kreis Borken Münster 

Ahlen Kreis Warendorf Münster 

Aldenhoven Kreis Düren Köln 

Alfter Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Alpen Kreis Wesel Düsseldorf 

Alsdorf Kreis Aachen Köln 

Altena Märkischer Kreis Arnsberg 

Altenbeken Kreis Paderborn Detmold 

Altenberge Kreis Steinfurt Münster 

Anröchte Kreis Soest Arnsberg 

Arnsberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Ascheberg Kreis Coesfeld Münster 

Attendorn Kreis Olpe Arnsberg 

Augustdorf Kreis Lippe Detmold 

Bad Berleburg Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Bad Driburg Kreis Höxter Detmold 

Bad Honnef Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Bad Laasphe Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Bad Lippspringe Kreis Paderborn Detmold 

Bad Münstereifel Kreis Euskirchen Köln 

Bad Oeynhausen Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Bad Salzuflen Kreis Lippe Detmold 

Bad Sassendorf Kreis Soest Arnsberg 

Bad Wünnenberg Kreis Paderborn Detmold 

Baesweiler Kreis Aachen Köln 

Balve Märkischer Kreis Arnsberg 

Barntrup Kreis Lippe Detmold 

Beckum Kreis Warendorf Münster 

Bedburg Rhein-Erft-Kreis Köln 
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KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Bedburg-Hau Kreis Kleve Düsseldorf 

Beelen Kreis Warendorf Münster 

Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 

Bergisch-Gladbach Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Bergkamen Kreis Unna Arnsberg 

Bergneustadt Oberbergischer Kreis Köln 

Bestwig Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Beverungen Kreis Höxter Detmold 

Bielefeld Bielefeld Detmold 

Billerbeck Kreis Coesfeld Münster 

Blankenheim Kreis Euskirchen Köln 

Blomberg Kreis Lippe Detmold 

Bocholt Kreis Borken Münster 

Bochum Bochum Arnsberg 

Bönen Kreis Unna Arnsberg 

Bonn Bonn Köln 

Borchen Kreis Paderborn Detmold 

Borgentreich Kreis Höxter Detmold 

Borgholzhausen Kreis Gütersloh Detmold 

Borken Kreis Borken Münster 

Bornheim Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Bottrop Bottrop Münster 

Brakel Kreis Höxter Detmold 

Breckerfeld Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 

Brilon Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Brühl Rhein-Erft-Kreis Köln 

Brüggen Kreis Viersen Düsseldorf 

Bünde Kreis Herford Detmold 

Büren Kreis Paderborn Detmold 

Burbach Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Burscheid Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Castrop-Rauxel Kreis Recklinghausen Münster 
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KREIS/ 

KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Coesfeld Kreis Coesfeld Münster 

Dahlem Kreis Euskirchen Köln 

Datteln Kreis Recklinghausen Münster 

Delbrück Kreis Paderborn Detmold 

Detmold Kreis Lippe Detmold 

Dinslaken Kreis Wesel Düsseldorf 

Dörentrup Kreis Lippe Detmold 

Dormagen Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Dorsten Kreis Recklinghausen Münster 

Dortmund Dortmund Arnsberg 

Drensteinfurt Kreis Warendorf Münster 

Drolshagen Kreis Olpe Arnsberg 

Dülmen Kreis Coesfeld Münster 

Düren Kreis Düren Köln 

Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf 

Duisburg Duisburg Düsseldorf 

Eitorf Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Elsdorf Rhein-Erft-Kreis Köln 

Emmerich am Rhein Kreis Kleve Düsseldorf 

Emsdetten Kreis Steinfurt Münster 

Engelskirchen Oberbergischer Kreis Köln 

Enger Kreis Herford Detmold 

Ennepetal Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 

Ennigerloh Kreis Warendorf Münster 

Ense Kreis Soest Arnsberg 

Erkrath Kreis Mettmann Düsseldorf 

Erndtebrück Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Erftstadt Rhein-Erft-Kreis Köln 

Erkelenz Kreis Heinsberg Köln 

Erwitte Kreis Soest Arnsberg 

Eschweiler Kreis Aachen Köln 

Eslohe Hochsauerlandkreis Arnsberg 
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GEMEINDE 

KREIS/ 

KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

   

Espelkamp Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Essen Essen Düsseldorf 

Euskirchen Kreis Euskirchen Köln 

Everswinkel Kreis Warendorf Münster 

Extertal Kreis Lippe Detmold 

Finnentrop Kreis Olpe Arnsberg 

Frechen Rhein-Erft-Kreis Köln 

Freudenberg Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Fröndenberg Kreis Unna Arnsberg 

Gangelt Kreis Heinsberg Köln 

Geilenkirchen Kreis Heinsberg Köln 

Geldern Kreis Kleve Düsseldorf 

Gelsenkirchen Gelsenkirchen Münster 

Gescher Kreis Borken Münster 

Geseke Kreis Soest Arnsberg 

Gevelsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 

Gladbeck Kreis Recklinghausen Münster 

Goch Kreis Kleve Düsseldorf 

Grefrath Kreis Viersen Düsseldorf 

Greven Kreis Steinfurt Münster 

Grevenbroich Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Gronau (Westf.) Kreis Borken Münster 

Gütersloh Kreis Gütersloh Detmold 

Gummersbach Oberbergischer Kreis Köln 

Haan Kreis Mettmann Düsseldorf 

Hagen Hagen Arnsberg 

Halle (Westf.) Kreis Gütersloh Detmold 

Hallenberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Haltern am See Kreis Recklinghausen Münster 

Halver Märkischer Kreis Arnsberg 

Hamm Hamm Arnsberg 
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KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Hamminkeln Kreis Wesel Düsseldorf 

Harsewinkel Kreis Gütersloh Detmold 

Hattingen Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 

Havixbeck Kreis Coesfeld Münster 

Heek Kreis Borken Münster 

Heiden Kreis Borken Münster 

Heiligenhaus Kreis Mettmann Düsseldorf 

Heimbach Kreis Düren Köln 

Heinsberg Kreis Heinsberg Köln 

Hellenthal Kreis Euskirchen Köln 

Hemer Märkischer Kreis Arnsberg 

Hennef Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Herdecke Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 

Herford Kreis Herford Detmold 

Herne Herne Arnsberg 

Herscheid Märkischer Kreis Arnsberg 

Herten Kreis Recklinghausen Münster 

Herzebrock-Clarholz Kreis Gütersloh Detmold 

Herzogenrath Kreis Aachen Köln 

Hiddenhausen Kreis Herford Detmold 

Hilchenbach Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Hilden Kreis Mettmann Düsseldorf 

Hille Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Hörstel Kreis Steinfurt Münster 

Hövelhof Kreis Paderborn Detmold 

Höxter Kreis Höxter Detmold 

Holzwickede Kreis Unna Arnsberg 

Hopsten Kreis Steinfurt Münster 

Horn-Bad Meinberg Kreis Lippe Detmold 

Horstmar Kreis Steinfurt Münster 

Hückelhoven Kreis Heinsberg Köln 

Hückeswagen Oberbergischer Kreis Köln 
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KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Hüllhorst Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Hünxe Kreis Wesel Düsseldorf 

Hürtgenwald Kreis Düren Köln 

Hürth Rhein-Erft-Kreis Köln 

Ibbenbüren Kreis Steinfurt Münster 

Inden Kreis Düren Köln 

Iserlohn Märkischer Kreis Arnsberg 

Isselburg Kreis Borken Münster 

Issum Kreis Kleve Düsseldorf 

Jüchen Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Jülich Kreis Düren Köln 

Kaarst Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Kall Kreis Euskirchen Köln 

Kalletal Kreis Lippe Detmold 

Kalkar Kreis Kleve Düsseldorf 

Kamen Kreis Unna Arnsberg 

Kamp-Lintfort Kreis Wesel Düsseldorf 

Kempen Kreis Viersen Düsseldorf 

Kerken Kreis Kleve Düsseldorf 

Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 

Kevelaer Kreis Kleve Düsseldorf 

Kierspe Märkischer Kreis Arnsberg 

Kirchhundem Kreis Olpe Arnsberg 

Kirchlengern Kreis Herford Detmold 

Kleve Kreis Kleve Düsseldorf 

Köln Köln Köln 

Königswinter Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Korschenbroich Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Kranenburg Kreis Kleve Düsseldorf 

Krefeld Krefeld Düsseldorf 

Kreuzau Kreis Düren Köln 

Kreuztal Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 
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KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Kürten Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Ladbergen Kreis Steinfurt Münster 

Laer Kreis Steinfurt Münster 

Lage Kreis Lippe Detmold 

Langenberg Kreis Gütersloh Detmold 

Langenfeld (Rhld.) Kreis Mettmann Düsseldorf 

Langerwehe Kreis Düren Köln 

Legden Kreis Borken Münster 

Leichlingen (Rhld.) Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Lemgo Kreis Lippe Detmold 

Lengerich Kreis Steinfurt Münster 

Lennestadt Kreis Olpe Arnsberg 

Leopoldshöhe Kreis Lippe Detmold 

Leverkusen Leverkusen Köln 

Lichtenau Kreis Paderborn Detmold 

Lienen Kreis Steinfurt Münster 

Lindlar Oberbergischer Kreis Köln 

Linnich Kreis Düren Köln 

Lippetal Kreis Soest Arnsberg 

Lippstadt Kreis Soest Arnsberg 

Löhne Kreis Herford Detmold 

Lohmar Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Lotte Kreis Steinfurt Münster 

Lübbecke Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Lüdenscheid Märkischer Kreis Arnsberg 

Lüdinghausen Kreis Coesfeld Münster 

Lügde Kreis Lippe Detmold 

Lünen Kreis Unna Arnsberg 

Marienheide Oberbergischer Kreis Köln 

Marienmünster Kreis Höxter Detmold 

Marl Kreis Recklinghausen Münster 

Marsberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 
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KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Mechernich Kreis Euskirchen Köln 

Meckenheim Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Medebach Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Meerbusch Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Meinerzhagen Märkischer Kreis Arnsberg 

Menden Märkischer Kreis Arnsberg 

Merzenich Kreis Düren Köln 

Meschede  Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Metelen Kreis Steinfurt Münster 

Mettingen Kreis Steinfurt Münster 

Mettmann Kreis Mettmann Düsseldorf 

Minden Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Möhnesee Kreis Soest Arnsberg 

Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

Moers Kreis Wesel Düsseldorf 

Monheim Kreis Mettmann Düsseldorf 

Monschau Kreis Aachen Köln 

Morsbach Oberbergischer Kreis Köln 

Much Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Mülheim a.d. Ruhr Mülheim a.d. Ruhr Düsseldorf 

Münster Münster Münster 

Nachrodt-Wiblingwerde Märkischer Kreis Arnsberg 

Netphen Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Nettersheim Kreis Euskirchen Köln 

Nettetal Kreis Viersen Düsseldorf 

Neuenkirchen Kreis Steinfurt Münster 

Neuenrade Märkischer Kreis Arnsberg 

Neukirchen-Vluyn Kreis Wesel Düsseldorf 

Neunkirchen Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Neunkirchen-Seelscheid Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Neuss Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Nideggen Kreis Düren Köln 
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KREISFREIE STADT 

ZUSTÄNDIGE  

BEZIRKSREGIERUNG 

Niederkassel Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Niederkrüchten Kreis Viersen Düsseldorf 

Niederzier Kreis Düren Köln 

Nieheim Kreis Höxter Detmold 

Nörvenich Kreis Düren Köln 

Nordkirchen Kreis Coesfeld Münster 

Nordwalde Kreis Steinfurt Münster 

Nottuln Kreis Coesfeld Münster 

Nümbrecht Oberbergischer Kreis Köln 

Oberhausen Oberhausen Düsseldorf 

Ochtrup Kreis Steinfurt Münster 

Odenthal Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Oelde Kreis Warendorf Münster 

Oer-Erkenschwick Kreis Recklinghausen Münster 

Oerlinghausen Kreis Lippe Detmold 

Olfen Kreis Coesfeld Münster 

Olpe Kreis Olpe Arnsberg 

Olsberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Ostbevern Kreis Warendorf Münster 

Overath Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Paderborn Kreis Paderborn Detmold 

Petershagen Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Plettenberg Märkischer Kreis Arnsberg 

Porta Westfalica Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Preußisch Oldendorf Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Pulheim Rhein-Erft-Kreis Köln 

Raesfeld Kreis Borken Münster 

Rahden (Westf.) Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Radevormwald Oberbergischer Kreis Köln 

Ratingen Kreis Mettmann Düsseldorf 

Recke Kreis Steinfurt Münster 

Recklinghausen Kreis Recklinghausen Münster 
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BEZIRKSREGIERUNG 

Rees Kreis Kleve Düsseldorf 

Reichshof Oberbergischer Kreis Köln 

Reken Kreis Borken Münster 

Remscheid Remscheid Düsseldorf 

Rheda-Wiedenbrück Kreis Gütersloh Detmold 

Rhede Kreis Borken Münster 

Rheinbach Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Rheinberg Kreis Wesel Düsseldorf 

Rheine Kreis Steinfurt Münster 

Rheurdt Kreis Kleve Düsseldorf 

Rietberg Kreis Gütersloh Detmold 

Rödinghausen Kreis Herford Detmold 

Roetgen Kreis Aachen Köln 

Rösrath Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Rommerskirchen Rhein-Kreis-Neuss Düsseldorf 

Rosendahl Kreis Coesfeld Münster 

Rüthen Kreis Soest Arnsberg 

Ruppichteroth Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Saerbeck Kreis Steinfurt Münster 

Salzkotten Kreis Paderborn Detmold 

Sankt Augustin Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Sassenberg Kreis Warendorf Münster 

Schalksmühle Märkischer Kreis Arnsberg 

Schermbeck Kreis Wesel Düsseldorf 

Schieder-Schwalenberg Kreis Lippe Detmold 

Schlangen Kreis Lippe Detmold 

Schleiden Kreis Euskirchen Köln 

Schloß Holte-Stukenbrock Kreis Gütersloh Detmold 

Schmallenberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Schöppingen Kreis Borken Münster 

Schwalmtal Kreis Viersen Düsseldorf 

Schwelm Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 
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Schwerte Kreis Unna Arnsberg 

Selfkant Kreis Heinsberg Köln 

Selm Kreis Unna Arnsberg 

Senden Kreis Coesfeld Münster 

Sendenhorst Kreis Warendorf Münster 

Siegburg Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Siegen Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Simmerath Kreis Aachen Köln 

Soest Kreis Soest Arnsberg 

Solingen Solingen Düsseldorf 

Sonsbeck Kreis Wesel Düsseldorf 

Spenge Kreis Herford Detmold 

Sprockhövel Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 

Stadtlohn Kreis Borken Münster 

Steinfurt Kreis Steinfurt Münster 

Steinhagen Kreis Gütersloh Detmold 

Steinheim Kreis Höxter Detmold 

Stemwede Kreis Minden-Lübbecke Detmold 

Stolberg Kreis Aachen Köln 

Straelen Kreis Kleve Düsseldorf 

Südlohn Kreis Borken Münster 

Sundern Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Swisttal Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Tecklenburg Kreis Steinfurt Münster 

Telgte Kreis Warendorf Münster 

Titz Kreis Düren Köln 

Tönisvorst Kreis Viersen Düsseldorf 

Troisdorf Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Übach-Palenberg Kreis Heinsberg Köln 

Uedem Kreis Kleve Düsseldorf 

Unna Kreis Unna Arnsberg 

Velbert Kreis Mettmann Düsseldorf 
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Velen Kreis Borken Münster 

Verl Kreis Gütersloh Detmold 

Versmold Kreis Gütersloh Detmold 

Vettweiß Kreis Düren Köln 

Viersen Kreis Viersen Düsseldorf 

Vlotho Kreis Herford Detmold 

Voerde  Kreis Wesel Düsseldorf 

Vreden Kreis Borken Münster 

Wachtberg Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Wachtendonk Kreis Kleve Düsseldorf 

Wadersloh Kreis Warendorf Münster 

Waldbröl Oberbergischer Kreis Köln 

Waldfeucht Kreis Heinsberg Köln 

Waltrop Kreis Recklinghausen Münster 

Warburg Kreis Höxter Detmold 

Warendorf Kreis Warendorf Münster 

Warstein Kreis Soest Arnsberg 

Wassenberg Kreis Heinsberg Köln 

Weeze Kreis Kleve Düsseldorf 

Wegberg Kreis Heinsberg Köln 

Weilerswist Kreis Euskirchen Köln 

Welver Kreis Soest Arnsberg 

Wenden Kreis Olpe Arnsberg 

Werdohl Märkischer Kreis Arnsberg 

Werl Kreis Soest Arnsberg 

Wermelskirchen Rh.-Bergischer Kreis Köln 

Werne a.d. Lippe Kreis Unna Arnsberg 

Werther (Westf.) Kreis Gütersloh Detmold 

Wesel Kreis Wesel Düsseldorf 

Wesseling Rhein-Erft-Kreis Köln 

Westerkappeln Kreis Steinfurt Münster 

Wetter Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 
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Wettringen Kreis Steinfurt Münster 

Wickede Kreis Soest Arnsberg 

Wiehl Oberbergischer Kreis Köln 

Willebadessen Kreis Höxter Detmold 

Willich Kreis Viersen Düsseldorf 

Wilnsdorf Kreis Siegen-Wittgenstein Arnsberg 

Windeck Rhein-Sieg-Kreis Köln 

Winterberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 

Wipperfürth Oberbergischer Kreis Köln 

Witten Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 

Wülfrath Kreis Mettmann Düsseldorf 

Würselen Kreis Aachen Köln 

Wuppertal Wuppertal Düsseldorf 

Xanten Kreis Wesel Düsseldorf 

Zülpich Kreis Euskirchen Köln 
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Anlage 2: Beispielantrag für den „Heimat-Scheck“ 

 

Bezirksregierung 

(Anschrift der Bewilligungsbehörde) 

Heimat-Scheck 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung1  

Maßnahme: 

 

Sonderausstellung „Unsere Heimat – gestern, heute, 
morgen“ mit vier öffentlichen Diskussionsveranstaltungen.  

 

1. Antragstellerin / Antragsteller 

Name / Bezeichnung Heimatverein „Wir packen an“ 

Anschrift: Heimatweg 18 

55555 Vorbild 

Auskunft erteilt:                               Name: 
                                                             Telefon-Nr.: 
                                                                      Email: 

Peter oder Petra Heimat, 

Tel. 0172 12345678 

Vorname.nachname@heimatverein.de 

Bankverbindung, IBAN DE12345678901234567890 

2. Maßnahme 

Bezeichnung / angesprochener Zuwen-
dungsbereich 

Heimatscheck 

Durchführungszeitraum: Bitte das konkrete Jahr angeben: zum Beispiel 2019 

3. Finanzierungsplan 

3.1 Gesamtkosten 3.200,00 EUR 

3.2 davon grundsätzlich zuwendungsfä-
hige Ausgaben 

3.200,00 EUR 

3.3 abzgl. Einnahmen und Leistungen 
Dritter 

./. Spenden: 600,00 EUR 

3.4 Zuwendungsfähige Gesamtausga-
ben 

= 2.600,00 EUR 

3.5 Beantragte Förderung (Nr. 4)  2.000 EUR 

3.7 Eigenanteil 600,00 EUR 

                                                      
1 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. 
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4. Beschreibung der Maßnahme(n) 

In unserem Heimathaus wollen wir auf 16 Stellwänden plakativ darstellen: 

- Die wesentlichen Elemente unserer Stadtgeschichte bis 2018 
- Was unsere Stadt so lebenswert macht im Jahr 2019 
- Was unserer Stadt heute fehlt 
- Wie wir uns die weitere Entwicklung unserer Heimatstadt wünschen 

 

Durch die Ausstellung selbst und bei vier öffentlichen Diskussionsveranstaltungen mit unterschiedli-
chen Referentinnen und Referenten wollen wir darüber mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern 
von Vorbild ins Gespräch kommen. Eine zentrale Fragestellung wird sein: Was können wir selbst tun, 
um die Lebensqualität in unserer Heimatstadt zu bewahren und weiter zu verbessern? 

 

 

5. Auszahlung nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides 

Die Auszahlung erfolgt abweichend von Nr. 1.4 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung (ANBest-P) nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides auf die ange-
gebene Bankverbindung, ohne gesonderten Mittelabruf.  

6. Erklärungen 

Die Antragstellerin / Der Antragsteller erklärt, dass 

6.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zu-
wendungsbescheides nicht begonnen wird; als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich 
der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungs-
vertrages zu werten, 

6.2 sie / er zum Vorsteuerabzug 

☒ nicht berechtigt ist, 

☐ berechtigt ist und dies bei der Berechnung der zuwendungsfähigen Ausgaben 

(Nr. 3.2) berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer), 
6.3 sie / er für die Durchführung der Maßnahme keine weitere öffentliche Förderung er-

hält und auch nicht plant eine weitere öffentliche Förderung einzuwerben, 
6.4 die Maßnahme in NRW durchführt, 
6.5 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) vollständig und 

richtig sind. 
 

Vorbild, 26. Monat 2019 
 

P. Heimat (handschriftlich) 

Ort und Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 

 

  

S
ei

te
41

9
vo

n
42

5
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

02
.0

7.
20

19
H

au
pt

-
un

d
F

in
an

za
us

sc
hu

ss
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:1

0.
08

.2
02

2)



 

Seite 47 

 

Impressum 
 
Herausgeber 
 
Ministerium für Heimat, Kommunales,  
Bau und Gleichstellung  
des Landes Nordrhein-Westfalen  
Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf 
E-Mail: info@mhkbg.nrw.de 
www.mhkbg.nrw  
 
Kontakt 
 
Stabstelle Heimat 
Christoph Meinerz 
E-Mail: christoph.meinerz@mhkbg.nrw.de 
 
Bildnachweis 
S. 2: © MHKBG 2017 / F. Berger 
 

© April 2019 / MHKBG  
 
Die Druckfassung kann heruntergeladen werden: 
www.mhkbg.nrw.de/broschueren 
Veröffentlichungsnummer H-241 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Publikation wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen heraus-
gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und -werbern oder Wahlhelferinnen und      
-helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Land-
tags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parla-
ments.  
 
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien 
sowie das Einfügen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. 
 
Eine Verwendung dieser Publikation durch Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unabhängig davon, wann, auf welchem Wege 
und in welcher Anzahl diese Veröffentlichung der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie 
auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als 
Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. 
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Stadt Voerde (Niederrhein) 
 

 
 
 
 
 
 
Heimat-Preis 2019 
Richtlinie zur Vergabe des Voerder „Heimat-Preises“ 
 
Heimat ist Lebensqualität und schafft Verbundenheit in Zeiten, in denen uns Vieles 
zu trennen scheint. Heimat zu haben heißt, unsichtbare Wurzeln in sich zu tragen - 
egal, wo ein Mensch herkommt, egal wo sie oder er hingeht. 
Tagtäglich setzen sich Menschen in Nordrhein-Westfalen für den Erhalt von Traditio-
nen, für die Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stärkung des regionalen 
Erbes und der Vielfalt ein. Sie stärken mit ihrem Engagement die Gesellschaft und 
die Gemeinschaft auf vielfältiger Art und Weise. Sie tragen dazu bei, dass Traditio-
nen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt werden und sie geben diese an 
die nächste Generation weiter.  
Das Land NRW hat unter dem Motto „Heimat.Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir för-
dern, was Menschen verbindet“ ein Programm zur Förderung und Stärkung unserer 
Heimat ins Leben gerufen. Finanzielle Mittel aus diesem landeseigenen Förderpro-
gramm werden bis 2022 zur Verfügung gestellt. 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hat in seiner Sitzung am ………….beschlossen, 
dass die Stadt Voerde basierend auf der Richtlinie des Lanes Nordrhein-Westfalen 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Hei-
mat-Preis“ im Jahr 2019 einen Heimat-Preis auslobt.  
 
 
Ziel und Zweck des Preises 
Ziel des Heimat-Preises ist die Förderung des lokalen Engagements und nachah-
menswerter Praxisbeispiele im Bereich Heimat. 
 
Durch die Auszeichnung im Jahr 2019 sollen insbesondere Aktivitäten in den Berei-
chen 

 Verdienste um die Heimat 
 Erhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen sowie 
 Engagement für Kultur und Tradition 

gefördert und durch ein Preisgeld besonders geehrt und honoriert werden. 
 
Sofern das Land NRW für die Folgejahre Schwerpunkte benennt, sind diese ange-
messen zu berücksichtigen. 
 
Sollte dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Maßnahme „Heimat-
Preis“ durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen nicht entsprochen werden, wird kein „Heimat-Preis“ ver-
liehen. 
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Ausstattung des Förderpreises 
Der Förderpreis wird mit einem Betrag von 5.000 € ausgestattet. 
 
Grundsätzlich sind drei Varianten an Preisgeldern möglich: 

 
Variante A: Einzelpreisträger: 5.000 € 
 
Variante B: Zwei Preisträger: Platz 1:  3.000 €,  
     Platz 2: 2.000 € 
 
Variante C: Drei Preisträger Platz 1: 3.000 €, 
     Platz 2 1.500 €   
     Platz 3    500 €  
 

Die Stadt Voerde behält sich vor, bei ungeeigneten Bewerbungen auf die Preis-
vergabe zu verzichten. 
 
 
Auswahlkriterien 
Bewerbungen für den Heimatpreis sind bis zum 15.09.2019 schriftlich an die Stadt 
Voerde zu richten. Die Bewerbung erfolgt mit einem Formblatt. Es zählt der Eingang 
der Bewerbung bei der Stadt Voerde (Ndrrh.) 
 
Geehrt werden können alle natürlichen Personen sowie Vereine, Verbände, Initiati-
ven und Institutionen, die sich unentgeltlich in herausragender Weise um die Pflege 
der Heimat, die Geschichte der Stadt Voerde, das Brauchtum in Voerde, die lokale 
Kultur und Tradition, das Nachbarschaftswesen oder weitere Heimatbereiche ver-
dient gemacht haben. Das Engagement muss in Voerde stattfinden. 
 
Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Voerde so-
wie Vereine und Institutionen mit Sitz in der Stadt Voerde. Darüber hinaus steht dem 
Rat der Stadt Voerde ein Vorschlagsrecht zu. 
 
Eine Jury - bestehend aus dem Bürgermeister und vier weiteren Personen - sichtet 
die eingereichten Bewerbungen und empfiehlt dem Rat die mögliche/n Preisträ-
ger/innen. Der Rat wählt in nichtöffentlicher Sitzung die Preisträger/in. 
 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder eines Preisgeldes besteht nicht. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
Zeitpunkt der Verleihung, Preisübergabe 
Die Preisverleihung ist für Dezember 2019 in einem würdigen Rahmen vorgesehen. 
Die Veranstaltung wird von der Stadtverwaltung Voerde organisiert. 
 
 
Der/Die Preisträger stellt/en sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene. 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

 
 
 

Drucksache 16/6 MI 

Mitteilung  

  
- öffentlich - Datum: 14.06.2019 
 

Fachbereich Bauen und Technische Infrastruktur 

Fachdienst Tiefbau 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Betriebsausschuss 27.06.2019 zur Kenntnis 

Haupt- und Finanzausschuss 02.07.2019 zur Kenntnis 

Stadtrat 09.07.2019 zur Kenntnis 

 
Sicherung der Abwasser-Druckrohrleitung Friedrichsfeld - Wesel im Zuge der Neubaumaß-
nahme 3. Gleis der Deutsche Bahn AG und der B58n 
 
Beschlussvorschlag: 

- ohne - 
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Produktbereich:

Maßnahme:

Vorjahre 2019 2020 2022

Einzahlungen/Auszahlungen der 

Investitionsmaßnahme:

Einzahlungen 1.510.000 €

Auszahlungen 1.510.000 €

städt. Eigenanteil 0 € 0 € 0 € 0 €

Maßnahme ist bereits wie folgt 

veranschlagt:

Einzahlungen 275.000 €

Auszahlungen 275.000 €

städt. Eigenanteil 0 € 0 € 0 € 0 €

Abweichung zur bisherigen 

Veranschlagung

Einzahlungen 0 € 1.235.000 € 0 € 0 €

Auszahlungen 0 € -1.235.000 € 0 € 0 €

städt. Eigenanteil

+Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag:

Folgejahre 

Folgeerträge 8.500 €

Folgeaufwendungen

Zinsaufwand 6.000 €

Abschreibungen ./. Auflösung 

SoPo
2.500 €

Summe Folgeaufwand einmalig jährlich

ja nein

Betrag:

0 €

Folgekosten sind bereits in 

ausreichender Höhe veranschlagt

Deckung:über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

1.510.000 €

1.710.000 €

200.000 €

1.235.000 €

Jahr der 

Fertigstellung 

1.235.000 €

Investitionsmaßnahmen

Gesamtsumme

200.000 €

200.000 €

0 €0 €

475.000 €

Folgekosten

0 € 0 €

über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung lfd. Jahr 

erforderlich

Deckung:

0 € 0 €0 €

Bemerkungen:

Refinanzierung über Abwassergebühren

2021

0 €

später

0 €0 €

53 - Ver- und Entsorgung

Aufteilung auf Haushaltsjahre

7.100468 - Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis

200.000 €

200.000 €

275.000 €

0 € 0 €

0 €

0 €

200.000 €

 

 
 
 
Sachdarstellung: 

Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant den Neubau der ca. 3,8 km langen Ortsumgehung B58n auf dem 
Gebiet der Stadt Wesel (Südumgehung Wesel). Im Zuge des Neubaus kreuzt die zu planende B58n die über 
einen Damm verlaufende Bundesstraße B8 (Dinslakener Landstraße) und die DB-Strecke von Oberhausen 
nach Arnheim.  
Die Deutsche Bahn plant parallel zu Straßen NRW den Ausbau der zweigleisigen Strecke 2270 Oberhau-
sen– Arnheim um ein drittes Gleis (Betuwe-Linie). Für die Gleiserweiterung muss der vorhandene Damm 
verbreitert werden.  
Die Stadt Voerde betreibt die ca. 2,475 km Druckrohrleitung Kasselweg - Lippeglacis (DN 700). Sie leitet das 
klärpflichtige Abwasser aus dem nördlichen Stadtgebiet Voerde (Spellen, Friedrichsfeld, Emmelsum) zur 
Kläranlage Wesel. Die Leitung verläuft über Grünlandflächen und kreuzt dabei die B 8, die neue Umge-
hungsstraße (B 58n) sowie die DB-Strecke Grenze D/NL – Emmerich – Oberhausen (2270 / 2279) auf We-
seler Stadtgebiet. 
Die Neubauvorhaben des Landesbetriebs Straßen.NRW und der Deutschen Bahn (DB) bedingen eine Si-
cherung der städtischen Abwasserdruckrohrleitung. 
3. Art und Umfang von Leistungen zur Sicherung der Abwasserdruckrohrleitung 
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Bedingt durch die Lage der B58n und die Erweiterung/Verbreiterung der Gleistrasse 3. Gleis ist die Länge 
des Stahlschutzrohres nicht mehr ausreichend. Das in der DB-Strecke unter den Gleisen vorhandene Stahl-
schutzrohr DN 1000 muss verlängert werden. Die vorhandenen zwei Schachtbauwerke S8 und S9 werden 
zurückgebaut und außerhalb der zukünftigen Böschungsverläufe neu errichtet.  
 
Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Abwasserableitung während der Bauphase ist die Errichtung einer 
Abwasserüberleitung DN 500 erforderlich. Für die Außerbetriebnahme, das Entleeren und Überpumpen des 
Restwassers in den Übergabeschacht Voerde / Wesel, den Ausbau der vorhandenen Abwasserdruckrohrlei-
tung im Einbindebereich und den Einbau von Schiebergruppen steht ein Zeitfenster von maximal 6,0 Stun-
den zur Verfügung. Die Arbeiten können nur bei Trockenwetter durchgeführt werden.  
 
Zusammenfassend sind folgende Leistungen zu erbringen: 
 

ca. 900 m Baustraße 

ca. 5.100 m² BE-Flächenbefestigung 

ca. 9.100 m² Oberboden abtragen 

ca. 800 m² ungeb. Oberbau in Feldwegen aufnehmen 

ca. 1.060 m³ Grabenaushub 

ca. 330 m³ Sand zur Rohrumhüllung einbauen 

ca. 900 m³ gelagerten Boden einbauen 

ca. 220 m² Behelfsüberfahrt herstellen 

ca. 65 m Rohrleitung DN 700 PE-HD ausbauen, entsorgen 

ca. 390 m Stahlrohrleitung DN 500 als Abwasserüberleitung verlegen, zurückbauen 

ca. 42 m Stahlschutzrohr DN 1000 verlegen 

ca. 126 m PE-HD Rohr DN 700 verlegen 

ca. 15 Absperrarmaturen DN 80 – DN 700 einbauen 

ca. 74 m³ Ortbeton für Schachtbauwerke 

ca. 13.000 kg Betonstabstahl 

3 Fertigteildeckenplatten 

ca. 9.900 m² Oberflächenwiederherstellung 
 
 
Gegenüber der ersten Planungsstufe (Vorplanung)  haben sich zahlreiche Abhängigkeiten und Besonderhei-
ten gezeigt, die das Planungsbüro in der ersten Kostenschätzung (275 T €) nicht erfassen konnte.  
Die jetzt vorliegende im Zuge der Ausschreibung vorgenommene Kostenfortschreibung ergab einen Investi-
tionsbedarf von ca. 1,5 Mio. 
 
Da die Baukosten gemäß der Verwaltungsvereinbarung von der DB und der Straßen NRW jeweils hälftig zu 
übernehmen sind, ist für die jetzt fällige Ausschreibung bzw. Durchführung der Maßnahme die Kostenüber-
nahmeerklärung einzuholen. Die Behörden haben vorab ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme 
dieser Kosten erklärt. 
 
Der Mittelbedarf ist in Einnahmen und Ausgaben von 275 T € auf 1,51 Mio € im Haushaltsplan 2019 anzu-
passen. Die überplanmäßige Ausgabe wird somit durch zweckgebundene Mehreinzahlungen gemäß § 8 der 
Haushaltssatzung gedeckt.  
 
 

 
 
 
Haarmann 
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	Sachdarstellung:
	Anlage 1 zur DS 16/967 Richtlinien in der Neufassung (aktualisiert: 24.06.2019)
	Anlage 2 zur DS 16/967 Synopse Richtlinien (aktualisiert: 24.06.2019)


	10. Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages 16/985 DS
	Drucksache 16/985 DS - Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbHhier: Änderung des Gesellschaftsvertrages (exportiert: 25.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Sachdarstellung:


	11. Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde 16/974 DS
	Drucksache 16/974 DS - Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde (exportiert: 17.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Gewerbeflächenkonzept Voerde-Juni 2019 (exportiert: 17.06.2019)


	11.a Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde 16/974 DS 1. Ergänzung
	Drucksache 16/974 DS 1. Ergänzung - Vorstellung der Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes Voerde (exportiert: 28.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:


	12. Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck"
hier: Aufstellungsbeschluss 16/981 DS
	Drucksache 16/981 DS - Bebauungsplan Nr. 136 "Poststraße/Am Dreieck"hier: Aufstellungsbeschluss (exportiert: 17.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Geltungsbereich des BPlans Nr. 136 (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Drucksache-Geltungsbereich


	Ausschnitt  2. Änderung des BPlans Nr. 63 mit Geltungsbereich des BPlans Nr. 136 (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Drucksache-BPlan-mit-Geltungsbereich


	Bebauungskonzept für den BPlan Nr. 136 (exportiert: 17.06.2019)
	Vorentwurf des BPlans Nr. 136 (exportiert: 17.06.2019)


	13. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 "Bahnhofstraße/Ringstraße"
73. Änderung des Flächennutzungsplans "Bahnhofstraße/Ringstraße"
hier: Offenlagebeschluss 16/975 DS
	Drucksache 16/975 DS - Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 "Bahnhofstraße/Ringstraße"73. Änderung des Flächennutzungsplans "Bahnhofstraße/Ringstraße"hier: Offenlagebeschluss (exportiert: 17.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Begründung_FNP_73Änderung (exportiert: 17.06.2019)
	Planurkunde_FNP_73Änderung (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Layout1


	Begründung_BPlan135 (exportiert: 17.06.2019)
	Planurkunde_BPlan135 (exportiert: 17.06.2019)
	Niederschrift_Bürgeranhörung (exportiert: 17.06.2019)
	Schallschutzgutachten (exportiert: 17.06.2019)
	Einzelhandelsuntersuchung (exportiert: 17.06.2019)
	Auszug_geltender_FNP (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Geltungsbereich_mit_FNP


	Auszüge_BPlan_12a (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Geltungsbereich




	14. Aufstellungsbeschluss zur Ergänzung der"Klarstellungs- und  Ergänzungssatzung Ork" 16/913 DS
	Drucksache 16/913 DS - Aufstellungsbeschluss zur Ergänzung der"Klarstellungs- und  Ergänzungssatzung Ork" (exportiert: 17.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Anl 1 DS 16 913 Geltungsbereich (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Gr-zei-Ork  Ergänzung Ergänz.satz Anlage 1-A 4 ho Anl 1 DS 16 913


	Anl 2 DS 16 913 Grundlagen (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Gr-zei-Ork  Ergänzung Ergänz.satz Anlage 1-A 4 quer Anl 2 DS 16 913


	Anl 3 DS 16 913 Entwicklungsmöglichkeiten Dorfmitte (exportiert: 17.06.2019)
	Pläne und Ansichten
	Gr-zei OrkFNP-Satz.bereich Tausch Größen 13.05.19-Layout5




	15. Schaffung von Infrastruktur für E-Mobilität
Standorte für E-Ladesäulen
 16/841 DS 2. Ergänzung
	Drucksache 16/841 DS 2. Ergänzung - Schaffung von Infrastruktur für E-MobilitätStandorte für E-Ladesäulen (exportiert: 17.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:


	16. Verleihung eines Heimat-Preises in der Stadt Voerde 16/973 DS
	Drucksache 16/973 DS - Verleihung eines Heimat-Preises in der Stadt Voerde (exportiert: 04.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:
	Sachdarstellung:
	Runderlass HJKBG_Richtlinie Förderprogramm Heimat-Preis (exportiert: 04.06.2019)
	Heimatfoerderung_FAQ_20190503_0 (exportiert: 04.06.2019)
	Richtlinie zur Vergabe des Voerder Heimatpreises (exportiert: 04.06.2019)


	17.a Sicherung der Abwasser-Druckrohrleitung Friedrichsfeld - Wesel im Zuge der Neubaumaßnahme 3. Gleis der Deutsche Bahn AG und der B58n 16/6 MI
	Mitteilung 16/6 MI - Sicherung der Abwasser-Druckrohrleitung Friedrichsfeld - Wesel im Zuge der Neubaumaßnahme 3. Gleis der Deutsche Bahn AG und der B58n (exportiert: 19.06.2019)
	Beschlussvorschlag:
	Sachdarstellung:





